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Umsetzungsstand der Schlussfolgerungen des Zwischenberichts, Parlamentarischer 
Untersuchungsausschuss „Kindesmissbrauch“ 
 
 
Vorbemerkung der Großen Anfrage 
 
 
Die Ereignisse um den sexuellen Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz in Lügde 
und an anderen Orten haben den Landtag NRW dazu bewogen, im Juni 2019 einen 
Parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Wegen des Umfangs der 
Beweisaufnahme konnte dieser seine Arbeit in der 17. Wahlperiode nicht abschließen. 
Dennoch gelang es unter dem Vorsitz des damaligen Abgeordneten Martin Börschel und unter 
Beteiligung der heutigen Fachministerin und damaligen Abgeordneten Josefine Paul einen 
rund 4.000 Seiten umfassenden Zwischenbericht einstimmig zu verabschieden. 
 
Auf 18 Seiten (3126 bis 3143) formuliert dieser Zwischenbericht insgesamt 59 
Schlussfolgerungen, die ein bestimmtes Handeln der Landesregierung oder des Parlamentes 
empfehlen beziehungsweise auch andere Akteure ansprechen. Zwischenzeitlich sind seit der 
einstimmigen Verabschiedung dieser 59 Schlussfolgerungen am 15.03.2022 acht Monate 
vergangen – ein ausreichender Zeitraum für die Landesregierung, sich mit diesen 
Schlussfolgerungen zu befassen und diese ggf. umzusetzen oder aber sich die Frage zu 
stellen, inwieweit die anderen angesprochenen Akteure die Empfehlungen umgesetzt haben. 
 
Die Schlussfolgerungen des Berichts können als Meilenstein auf dem Weg zu einer ebenen- 
und ressortübergreifenden Kinderschutzpolitik in NRW betrachtet werden. Um nun sicher zu 
stellen, dass diese einstimmig formulierte Forderung zur Stärkung des Kinderschutzes in NRW 
nicht in einer Schublade verschwindet, orientiert sich die vorliegende Große Anfrage bei ihren 
Fragestellungen an den damaligen Schlussfolgerungen. Aus der Beantwortung ergeben sich 
wichtige weitere Hinweise auf zukünftige Initiativen und sie soll die weitere laufende 
Aufklärungsarbeit im PUA I „Kindesmissbrauch“ sowie die Arbeit der Kinderschutzkommission 
und die Weiterentwicklung des Kinderschutzgesetzes ergänzen und diese weiter vertiefen. 
Keineswegs ist damit der Themenkomplex endgültig abgehandelt. 
 
Darüber hinaus greift die Große Anfrage zwei zentrale Punkte der Diskussionen der 
Kinderschutzkommission und eine Forderung der Unabhängigen Beauftragten auf, um einen 
Ausblick auf eine ressortübergreifende Arbeit im Kinderschutz zu geben, wie sie oftmals in der 
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vergangenen Wahlperiode von der heutigen Ministerin für Kinder, Jugend und Familie 
geäußert wurde.1  
 
Eine zentrale Aussage im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Landesregierung ist das 
Vorhaben eine oder einen  unabhängigen Beauftragten für die Belange von Kinderschutz und 
Kinderrechten zu etablieren: „Da Kinderrechte und gelingender Kinderschutz für uns 
zusammengehören, schaffen wir die Stelle einer oder eines unabhängigen Beauftragten für 
die Belange von Kinderschutz und Kinderrechten.“2  
 
Auch diese neue Diskussion soll Teil der vorliegenden Großen Anfrage sein. 
 
 
Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat 
die Große Anfrage 4 mit Schreiben vom 11. April 2023 im Einvernehmen mit dem Minister 
des Innern, dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Ministerin für Schule und 
Bildung, der Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, dem Minister der 
Justiz sowie der Ministerin für Kultur und Wissenschaft beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Die Große Anfrage 4 nimmt Bezug auf den veröffentlichten Zwischenbericht zur Arbeit des 
parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu den schwerwiegenden Missbrauchsfällen 
und Versäumnissen beim Kinderschutz im Kontext von Lügde und anderer Orte, welcher seine 
Arbeit im Jahr 2019 begonnen hat und soll u.a. Aufschluss dazu geben wie die 
Landesregierung sich mit diesen Schlussfolgerungen befasst und bzw. inwieweit die anderen 
angesprochenen Akteure die Empfehlungen dieser umgesetzt haben. Die Anfrage umfasst 
108 Fragen, wobei die Fragen in folgende Kategorien unterteilt sind: Jugendamt und 
Jugendhilfe (I., Fragen 1 bis 66), Prävention und Hilfe für die Opfer (II., Fragen 67 bis 78), 
Täterbezogene Prävention (III., Fragen 79 bis 80), Polizei (IV., Fragen 81 bis 106) und Ausblick 
(Fragen 107 und 108). 
 
Ein nicht unerheblicher Teil der 108 Fragestellungen hat neben der Beteiligung aller Ressorts 
- auch die Beteiligung anderer Behörden, wie z. B. Jugendämtern oder Landesjugendämtern, 
erforderlich gemacht. In Bezug auf sechs Fragen der Großen Anfrage wurden die 
Jugendämter des Landes Nordrhein-Westfalen an der Beantwortung dieser Fragen beteiligt. 
Um dem Erkenntnisinteresse der fragenden/antragstellenden Fraktion Rechnung tragen zu 
können wurden die Fragen im Rahmen einer Online-Abfrage entsprechend operationalisiert 
und den Jugendämtern in der Zeit vom 21.12.2022 bis 01.02.2023 zur Beantwortung zur 
Verfügung gestellt. Dabei haben 88 Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. Weiterhin 
wurden die Landesjugendämter (LWL und LVR) gemeinsam an entsprechenden Fragen 
beteiligt.  
 
Insgesamt bringt die Beantwortung der Großen Anfrage einen 136-seitigen Antwortkatalog 
nebst 15 Anlagen hervor, aus welchem deutlich wird, das die Landesregierung ein langfristiges 
Bekenntnis zu ihrem Einsatz für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 
                                                
1   Ministerin Paul hat im Jahr 2019 gefordert, es müsse „ein gemeinsames integriertes 
Handlungskonzept aller beteiligten Ressorts“ geben, um „Maßnahmen besser miteinander zu 
verzahnen und verbindlicher zu gestalten“. h t t p s :/ /  ww w . de u ts c h l a nd f un k . d e /urteil-im-
fall-l u eg d e – ki n d er – e ff e k t iv er-vor-missbrauch-100.html 
 
2 Siehe h t t p s : / / gr u e n e – n rw . d e /dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUeNE_Vorder-und-
Rueckseite.pdf S.50. 
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Gewalt in der letzten Legislaturperiode gegeben und zahlreiche Maßnahmen bereits 
umgesetzt hat.  
 
Insbesondere der Erlass und die laufenden Umsetzungsprozesse rund um das Gesetz zum 
Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von 
Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen (Landeskinderschutzgesetz NRW) zeichnet 
das Bild, dass hier aktuelle politische und fachliche Forderungen an wirksameren Kinderschutz 
aufgegriffen und konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, welche die Qualität des 
Kinderschutzes in der Fläche stärken und die strukturellen Rahmenbedingungen verbessern 
sollen. Damit einhergehend wird deutlich, dass sich die Grundprinzipien der Kinderrechte, 
insbesondere das Recht auf Beteiligung von Kindern und Jugendlichen und der damit 
einhergehende Perspektivwechsel, Kinder als eigene Trägerinnen und Träger ihrer Rechte zu 
begreifen, wie ein roter Faden durch sämtliche aufgelistete Maßnahmen und Aktivitäten der 
Landesregierung ziehen.  
 
Es wird zudem deutlich, dass mit dem ressortübergreifenden Handlungs- und 
Maßnahmenkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt ein zentraler Prozess für die 
Verbesserung des Kinderschutzes eingeleitet wurde, aus dem heraus wichtige Maßnahmen 
bereits ergriffen und die Umsetzung weiterer Maßnahmen strukturiert verfolgt wird. Mit der 
Antwort auf die Große Anfrage 4 kommt somit die vertiefte ressortübergreifende Arbeit im 
Kinderschutz deutlich zum Vorschein. Die Große Anfrage 4 zeigt weiter, dass sich alle 
Ressorts im Rahmen ihrer Zuständigkeiten intensiv mit einer Verbesserung des 
Kinderschutzes auseinandergesetzt haben und weiter werden. 
 
Auch wenn mit der Beantwortung der Großen Anfrage deutlich geworden ist, dass zahlreiche 
Hemmnisse für einen wirksamen Kinderschutz beseitigt werden konnten, ist es das Ziel der 
Landeregierung, auch über die veröffentlichten Ergebnisse des Zwischenberichts hinaus 
weiter ressortübergreifend die Verbesserung des Kinderschutzes mit Nachdruck zu verfolgen. 
  
 
1. Welche Maßnahmen sind seitens des Jugendministeriums, der 

Landesjugendämter und der Jugendämter ergriffen worden, um das Verfahren 
nach § 8a SGB VIII so zu gestalten, dass die akute Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen besser erkannt und wirksame Maßnahmen zum Schutz 
des Kindes durch das Jugendamt ergriffen werden? 

 
Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes wurden die Jugendämter verpflichtet, 
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu 
ihrer Gewährleistung für u.a. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a Achtes 
Sozilagesetzbuch (SGB VIII) zu entwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. 
Dabei gilt die gesetzliche Maßgabe, dass sich die Jugendämter an den fachlichen 
Empfehlungen der zuständigen Behörde orientieren – diese sind die Landesjugendämter. 
Diese haben die Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW, gemeinsam mit Vertreterinnen und 
Vertreter kommunaler Jugendämter entwickelt und im Jahr 2020 in einer Neuauflage 
veröffentlicht (vgl. LVR & LWL, 2020 – Anlage 1). 
 
Auftrag der Jugendämter ist es, bei Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung für den Schutz von 
Kindern und Jugendlichen tätig zu werden. Von besonderer Bedeutung sind die Einbeziehung 
der Kinder und Jugendlichen und ihrer Eltern, um eine tragfähige Arbeitsbeziehung aufbauen 
zu können, sowie eine abgestimmte Kooperation mit anderen Diensten und Einrichtungen. Die 
erste Empfehlung enthält zahlreiche Hinweise, wie ein entsprechender Arbeitsprozess im 
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Jugendamt qualifiziert aufgestellt werden kann, benennt Gelingensfaktoren in der konkreten 
Umsetzung und zeigt die notwendigen strukturellen Rahmenbedingungen auf. 
 
Mit dem Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung 
des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen 
(Landeskinderschutzgesetz NRW) wurden diese Empfehlungen nun zu fachlichen 
Mindeststandards erhoben, die die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach 
§ 79a SGB VIII berücksichtigen sollen.  
 
Neben den oben genannten Inhalten enthalten die Empfehlungen der Landesjugendämter 
konkrete Aussagen zur Prozess- und Strukturqualität im Rahmen sogenannter § 8a -
Verfahren. Darin sind detaillierte Tätigkeiten zu jedem Prozess beschrieben, sowie 
Gelingensfaktoren, dazu wie Tätigkeiten in den Jugendämtern bestmöglich umgesetzt werden 
können. Zudem gibt es Hinweise auf die Strukturqualität in den Jugendämtern. 
 
Darüber hinaus ist ein wesentlicher Kernbestandteil des Landeskinderschutzgesetz NRW, den 
Austausch, insbesondere zwischen den Akteuren und Akteurinnen des interdisziplinären 
Kinderschutzes, voranzubringen. Im Sinne des § 9 Landeskinderschutzgesetz NRW, welcher 
mit Netzwerke im Kinderschutz überschrieben ist, sind die Jugendämter Nordrhein-Westfalens 
zur Errichtung kommunaler Netzwerke im Kinderschutz verpflichtet. In den letzten Jahren lag 
der Schwerpunkt der kommunalen Netzwerk-Aktivitäten eher im Bereich der Frühen Hilfen. 
Das Gesetz setzt nun den Impuls für einen flächendeckenden Ausbau von Netzwerken des 
intervenierenden Kinderschutzes. Mit dem Bundeskinderschutzgesetz ist in § 3 Abs. 1 Gesetz 
zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) -  insbesondere für den Bereich der 
Frühe Hilfen geregelt -  flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit 
aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. Mit Einführung des Landeskinderschutzgesetz NRW 
werden die Kinderschutznetzwerke nun vom Land finanziell gefördert. Mit den 
Kinderschutznetzwerken sollen vor Ort insbesondere Arbeitszusammenschlüsse zur 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdungen flächendeckend etablieren 
werden. Die Jugendämter sollen die Schaffung der Netzwerke in eigener Zuständigkeit 
übernehmen, koordinieren und finanzieren. Die Netzwerke Frühe Hilfen sollen dabei in ihrer 
Organisationsform als Vorbild fungieren. So soll in jedem Jugendamtsbezirk eine 
Koordinierungsstelle geschaffen werden.  Vertretung folgender Einrichtungen des Netzwerks 
sind u.a. Jugendamt, insbesondere der Allgemeine Sozial Dienst (ASD); Träger mit § 8a SGB 
VIII Vereinbarungen; InsoFas, Berufsgeheimnisträger gemäß § 4 Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG), Schulen, Gesundheitsämter, Polizei- & 
Ordnungsbehörden, Familiengerichte, Verfahrensbeistände, Träger der Eingliederungshilfe 
nach dem Neuntem Sozialgesetzbuch (SGB IX) sowie das Netzwerk Frühe Hilfen.  
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
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Mit dieser konnexitätsrelevanten Setzung von Mindeststandards, Netzwerken Kinderschutz 
sowie dem verbindlichen Qualitätsentwicklungsverfahren im Landeskinderschutzgesetz NRW 
ist ein Belastungsausgleich verbunden. Im Rahmen dessen hat das Land in 2022 rd. 48,5 Mio. 
€ zur Verfügung gestellt. In 2023 werden rd. 69,1 Mio. € und ab 2024 rd. 69,5 Mio. € zur 
Verfügung gestellt. 
 
Ein wesentlicher Faktor für gelingenden Kinderschutz sind auch die Insoweit erfahren 
Fachkräfte, deren Auftrag es ist, Beteiligte am Kinderschutz aus der Kinder- und Jugendhilfe 
bei der Einschätzung, ob gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, 
zu beraten. Hierzu haben die nordrhein-westfälischen Landesjugendämter im Jahr 2020 die 
Empfehlung Grundsätze und Maßstäbe zur Bewertung der Qualität einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft veröffentlicht.  
 
Personen, die im beruflichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen, haben gemäß §§ 
8a Abs. 4 und 8b Abs. 2 SGB VIII sowie § 4 Gesetz zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG) Anspruch auf eine Beratung zur Einschätzung der Gefährdung und zum 
weiteren Vorgehen durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Die Empfehlung benennt 
Anforderungen an deren Qualifikation und beleuchtet Vorteile und spezifische 
Herausforderungen der unterschiedlichen Organisationsmodelle (Download: https://www.lwl-
landesjugendamt.de/media/filer_public/41/85/41853878-d2bc-40ea-9314-
ebdc59d87909/210128-lwl-lvr-empfehlungen-qualifikation-insoweit-erfahrene-fachkraft-
bf.pdf, zuletzt abgerufen am 22.02.2023).  
 
Gerade erschienen ist zudem die Empfehlung „Kinder und Jugendliche als Mitbetroffene von 
Partnerschaftsgewalt“, die Leitungs- und Fachkräften Orientierung zum fachlich 
angemessenen Umgang bei Hinweisen auf Gewalt in Paarbeziehungen mit Kindern und zu 
notwendigen und geeigneten Hilfe- und Schutzmaßnahmen gibt. Kurz vor dem Abschluss 
stehen die Arbeiten der beiden Landesjugendämter an einer weiteren Empfehlung, die die 
Spezifika der Wahrnehmung des Schutzauftrags im Kontext von Anhaltspunkten für 
sexualisierte Gewalt in den Blick nimmt.  
 
Alle Empfehlungen werden grundsätzlich in enger Zusammenarbeit mit Leitungs- und 
Fachkräften aus Jugendämtern entwickelt und neben dem Versand an die Jugendämter auch 
durch Tagungen, Fortbildungen etc. bekannt gemacht. 
 
 
2. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, bei fehlender geeigneter 

Mitwirkung der Personensorgeberechtigten das Jugendamt zu verpflichten, 
unmittelbar das Familiengericht einzubeziehen, um Maßnahmen zum Schutz des 
Kindes auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten durchzusetzen? 

 
Die Kommunen sind bei der Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben an Recht und 
Gesetz gebunden.  
 
Es bestehen bundesgesetzliche Regelungen, welche die unmittelbare Anrufung des 
Familiengerichts bei fehlender Mitwirkung der Erziehungsberechtigten vorsehen.  Hält das 
Jugendamt im Rahmen des § 8a- Verfahrens das Tätigwerden des Familiengerichts für 
erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten 
nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. 
Die grundsätzlich erforderliche Einbeziehung der Erziehungsberechtigten, des Kindes oder 
Jugendlichen erfolgt insbesondere im Rahmen des erforderlichen Hausbesuchs. Die 
Beteiligung der Personensorgeberechtigten, d.h. in der Regel der Eltern, ist grundsätzlich 
schon wegen ihrer vorrangigen Erziehungsverantwortung geboten. Sie entspricht aber in der 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

6 

Regel auch den Interessen des Kindes, da die Kindeswohlgefährdung in erster Linie durch 
Stärkung der Bereitschaft und Fähigkeit der Eltern, ihre Erziehungsverantwortung 
wahrzunehmen, abzuwenden ist. Die Eltern wiederum trifft die Pflicht, bei der Einbeziehung 
mitzuwirken; ggf. ist das Familiengericht  nach § 157 Abs. 2 S. 1 Gesetz über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
anzurufen. In Verfahren nach den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
soll das Gericht mit den Eltern und dem Kind erörterten, wie eine mögliche Gefährdung des 
Kindeswohls, insbesondere durch öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die 
Nichtannahme notwendiger Hilfen haben kann.  
 
Bleibt ein ordnungsgemäß geladener Elternteil unentschuldigt aus, so kann nach § 33 Abs. 3 
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) ein Ordnungsgeld verhängt oder die zwangsweise Vorführung 
angeordnet werden. Das Gericht hat das persönliche Erscheinen der Eltern anzuordnenden. 
Auf die Beteiligung der Personensorgeberechtigten und sonstigen Erziehungsberechtigten ist 
zu verzichten, wenn dies den wirksamen Schutz des Kindes in Frage stellt.  
 
Überdies ist der Prozess der unmittelbaren Anrufung des Familiengerichts durch das 
Jugendamt, bei fehlender Mitwirkung der Erziehungsberechtigten des Kindes detailliert in der 
„Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages 
gemäß § 8a SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ vorgegeben. Durch 
Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetz NRW ist das dort einzuhaltenden Verfahren für 
die Jugendämter Nordrhein-Westfalens nunmehr zu verbindlichen Mindeststandards erklärt 
worden. Diese fachlichen Standards sehen vor, dass die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 
gemeinsam mit der fallzuständigen Fachkraft und einer weiteren Fachkraft eingeschätzt 
werden soll und die nächsthöhere Vorgesetzte informiert wird.  
 
 
3. Welche Verfahren sieht die Landesregierung als geeignet oder geboten an, über 

diese Anwendung des § 8a-Verfahrens hinaus die Wirksamkeit der ergriffenen 
Maßnahmen sicherzustellen? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Die Empfehlungen der Landesjugendämter enthalten konkrete Aussagen zur Prozess- und 
Strukturqualität im Rahmen sogenannter § 8a SGB VIII-Verfahren. Darin sind detaillierte 
Tätigkeiten zu jedem Prozess beschrieben, sowie Gelingensfaktoren, wie die Tätigkeiten in 
den Jugendämtern bestmöglich umgesetzt werden können. Zudem gibt es Hinweise auf die 
Strukturqualität in den Jugendämtern. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=157
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=157&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=33
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=FamFG&p=33&x=3
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externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
4. Welche Schritte wurden unternommen, um die nach § 8a SGB VIII differenzierende 

Regelung zur Beteiligung des Kindes in den Jugendämtern in Nordrhein-
Westfalen mit Leben zu füllen, den Jugendämtern diese gesetzliche Pflicht zu 
vermitteln? Wie wurde und wird sichergestellt, dass grundsätzlich immer mit dem 
Kind zu reden ist und das Unterlassen zur begründungspflichtigen Ausnahme 
wird?  

 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Landeskinderschutzgesetz NRW. Dies wird u.a. durch die ausdrückliche Bezugnahme auf die 
UN-Kinderrechte (UN-KRK), verdeutlicht. Dabei steht insbesondere das Recht auf Beteiligung 
von Kindern, im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes NRW im Fokus. Dies wird bereits 
durch § 1 Landeskinderschutzgesetz NRW bekräftigt, welcher die Grundsätze des 
Landeskinderschutzgesetzes NRW und die Richtung zur Auslegung des Gesetzes vorgibt. Die 
Regelung nimmt Bezug auf das Prinzip des Kindeswohlvorranges im Sinne des Art. 3 UN-
Kinderrechte und stellt den rechtlichen Rahmen für Kinderschutz, der sich aus der UN-
Kinderrechtskonvention, dem Grundgesetz, der Landesverfassung und dem SGB-VIII ergibt, 
klar. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist hier hervorzuheben, dass Kinder, je nach Alter und 
Reife zu hören und zu beteiligen sind, ggf. auch durch Verfahrensvertretungen. Diese explizite 
Nennung ist Ausfluss der Erkenntnisse aus der Aufarbeitung der schwerwiegenden 
Kinderschutzverläufe, wie Lügde und Staufen und insofern von höchster Bedeutung. Es soll 
vermieden werden, dass staatliche Maßnahmen einem berücksichtigungsfähigen Willen des 
Kindes widersprechen. Das Gesetz stellt weiterhin klar, dass Partizipation der Kinder und 
Jugendlichen zur Hilfe und zur Hilfebeziehung ein entscheidendes Merkmal 
sozialpädagogischer Qualität, darstellt. Damit leistet das Gesetz einen Beitrag dazu dem 
Recht auf Beteiligung (Art. 12 UN-KRK) in der nationalen Rechts- und Verwaltungspraxis, 
insbesondere der Kinderschutzpraxis- zur Bekanntheit, Umsetzung und Rechtsfortbildung zu 
verhelfen und dieses Beteiligungsrecht zu befördern.  
 
Überdies wurde mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Demnach bedarf gelingender Kinderschutz der umfassenden Beteiligung des Kindes, seine 
Situation und seine Bedürfnisse dürfen nicht aus dem Blick geraten. Zentraler 
Orientierungspunkt des fachlichen Handelns sind die Rechte, das Wohl und der Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen – ob Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt und 
unterstützt, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert oder Maßnahmen zum 
Schutz ergriffen werden. Entsprechend geht es auch im § 8a-Verfahren darum, in allen Phasen 
die direkte, altersentsprechende Beteiligung des Kindes sicherzustellen. Dazu gehört etwa 
eine altersentsprechende Information der Kinder und Jugendlichen über die Abläufe, ihre 
Rechte etc. und das aktive Einholen ihrer Sichtweisen. In Gefährdungseinschätzungen und 
Fallbesprechungen sollten die Situation und die Bedürfnisse des Kindes reflektiert werden, 
indem z.B. eine Fachkraft den Auftrag erhält, die Perspektive des Kindes zu übernehmen und 
die Einschätzungen und geplanten Maßnahmen aus dessen Perspektive bewertet. 
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Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft. 
 
 
5. Mit welchen Maßnahmen wurden landesweit standardisierte und zertifizierte 

Qualifikationen oder Zusatzqualifikationen zur Abarbeitung von § 8a-Fällen durch 
die Landesjugendämter erarbeitet und eingeführt?  

 
Die Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII ist Bestandteil diverser 
Fortbildungsangebote in unterschiedlicher Art und Umfang. So wird für neu einsteigende 
Fachkräfte in der Weiterbildungsreihe „Neu im ASD“ in einem zweitägigen Modul in den 
Schutzauftrag eingeführt, für erfahrene Fachkräfte wird das Thema in „Update ASD“ eher 
reflexiv aufgegriffen. Für Leitungskräfte erfolgt eine Thematisierung im Kontext der 
diesbezüglichen Regelveranstaltungen, wie in Arbeitskreisen und auf der Jahrestagung 
Kinderschutz. Dort werden aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse aufgegriffen und 
bearbeitet.  
 
Durch die landesseitig geförderten Personalstellen zur Fachberatung Prävention, Intervention 
und Nachsorge bei sexualisierter Gewalt ist die Fortbildung der Jugendämter zu diesem 
Thema deutlich intensiviert worden. Mit Inhouse-Veranstaltungen (digital und in Präsenz) 
sowie in Seminaren und Tagungen werden sowohl Grundlagenwissen als auch spezielle 
Themen und Methoden vermittelt. Wie auch im Zwischenbericht „PUA IV“ (S. 3.132) angeregt, 
beinhalten diese Fortbildungsangebote auch Themen wie Erkennen von Anzeichen für 
sexualisierte Gewalt, Gesprächsführung mit Kindern, Täterinnen- und Täterstrategien und 
Datenschutz. 
 
 
6. Wurde dabei die Stärkung der rechtlichen Kompetenz sowie die Stärkung der 

Verfahrenskompetenz berücksichtigt?  
 
Die Auseinandersetzung mit zentralen rechtlichen Grundlagen – vom Schutzauftrag nach § 8a 
SGB VIII über die Maßnahmen des Familiengerichtes hin bis zu den Möglichkeiten einer 
Strafanzeige – ist regelmäßig Bestandteil der genannten Veranstaltungs- und 
Fortbildungsformate. Die Beschreibung von Verfahrensabläufen zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags, auch in spezifischer Ausrichtung auf Fälle sexualisierter Gewalt, nimmt einen 
besonderen Stellenwert ein. Dabei legen die Landesjugendämter den Fokus besonders 
darauf, wie die Verfahren als sozialpädagogische Prozesse beteiligungsorientiert mit den 
Familien und jungen Menschen zu gestalten sind. 
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7. Welche landesweiten Anforderungen sind inzwischen geschaffen worden, die 
Qualifikation zur „insoweit erfahrenen Fachkraft“ auszugestalten? 

 
Die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft wurde im Jahr 2005 mit der Einführung 
des § 8a SGB VIII als qualitätssicherndes Element in der Wahrnehmung des Schutzauftrags 
durch Träger der freien Jugendhilfe eingeführt. Mit dem Inkrafttreten des 
Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012 wurden zum einen Kriterien für die Qualifikation 
der insoweit erfahrenen Fachkraft verpflichtender Bestandteil der Vereinbarungen nach § 8a 
SGB VIII zwischen Jugendämtern und freien Trägern. Zum anderen wurde der Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft auf alle Personen, die beruflich im Kontakt 
mit Kindern und Jugendlichen stehen, ausgeweitet, vgl. § 8b Abs. 1 SGB VIII und § 4 Gesetz 
zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Die Aufgabe einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft ist demnach die Beratung bei einer Gefährdungseinschätzung. 
  
Hinsichtlich der Qualifikation der Insoweit erfahrenen Fachkraft, handelt es sich jedoch nicht 
um eine Person mit bestimmter Berufsbezeichnung. Der Begriff insoweit bedarf eines 
Bezugspunkts, der im Gesetzestext in der Gefährdungseinschätzung zu finden ist. 
Hinzuzuziehen ist demnach eine Person, die für die Einschätzung einer 
Kindeswohlgefährdung in dem konkreten Einzelfall eine spezifische Qualifikation aufweist, die 
auch in langjähriger Erfahrung, d.h. insoweit erfahren mit vergleichbaren Fällen oder der 
Tätigkeit in einer spezialisierten Einrichtung bestehen kann. 
 
Die sachliche Zuständigkeit für die Entwicklung von Empfehlungen zur Erfüllung der Aufgaben 
nach dem SGB VIII liegt gemäß § 85 SGB VIII beim überörtlichen Träger, hier die 
Landesjugendämter. Diese haben im Jahr 2020 die Empfehlung „Grundsätze und Maßstäbe 
zur Bewertung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft gemäß § 8a und § 8b SGB 
VIII“ durch den Landesjugendhilfeausschuss beschlossen und gleichzeitig angeregt, die 
Empfehlung in den örtlichen Jugendhilfeausschüssen als Grundlage für die Wahrnehmung 
des Schutzauftrags durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe beschließen zu lassen.  
 
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung orientieren sich die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
gemäß § 79a SGB VIII an den fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 SGB VIII 
zuständigen Behörden und an bereits angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die 
Bewertung der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 
 
Die o.g. Empfehlung formuliert aus Sicht des öffentlichen Trägers Eckpunkte für die Aufgaben- 
und Qualifikationsbeschreibung der insoweit erfahrenen Fachkräfte sowie für die Umsetzung 
des Rechtsanspruchs auf Beratung. Neben den Rechtsgrundlagen und der damit 
verbundenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beinhaltet die Empfehlung Grundsätze und 
Maßstäbe zur Bewertung der Qualität einer insoweit erfahrenen Fachkraft, auf den Ebenen 
der Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität. 
 
Aus dieser Beschreibung werden Kriterien für die Qualifikation der insoweit erfahrenen 
Fachkraft abgeleitet. Diese sind u. a. in den Vereinbarungen gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII 
zwischen Jugendämtern und Trägern der freien Jugendhilfe auf der örtlichen Ebene 
auszuhandeln und zu hinterlegen.  
 
Die Empfehlung ist – zusätzlich zu der in Antwort 1 dargestellten Vorgehensweise zur 
Verankerung in den Jugendämtern – auch bei den Weiterbildungsanbietern in NRW bekannt 
gemacht worden, damit diese in den Weiterbildungen entsprechende Berücksichtigung finden. 
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8. In Schlussfolgerung 4 des Zwischenberichtes sind zahlreiche Grundlagen für eine 
Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII gefordert worden. Dabei geht es u.a. 
um klare Regelungen im Vertretungsfall, um Berücksichtigung von 
Übertragungsphänomenen und um die Wiederholung der Einschätzung. Wie 
haben das Landesjugendministerium, die Landesjugendämter und die 
Jugendämter sichergestellt, dass dies in der Praxis der Fall ist? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Die Empfehlung stellt dabei sowohl die Bedeutung verbindlicher und transparenter 
Vertretungsregelungen als auch einer fundierten Gefährdungseinschätzung dar. In der 
aktualisierten Fassung aus dem Jahr 2020 wurde vor allem der Prozesscharakter der 
Gefährdungseinschätzung noch deutlicher durch die Beschreibung der erneuten 
Gefährdungseinschätzung als eigenen Teilprozess hervorgehoben. Diese ist bei neuen 
Erkenntnissen, zur Überprüfung der beschlossenen Maßnahmen und vor der Beendigung des 
§ 8a -Verfahrens vorgesehen. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
9. Wie ist sichergestellt, dass bei der Bearbeitung von 

Kindeswohlgefährdungsmeldungen mit dem Verdacht der sexualisierten Gewalt 
weitere, auch externe, Fachkräfte mit psychologischer, medizinischer, juristischer 
und ggfs. auch ermittlungstechnischer Kompetenz hinzugezogen werden und 
sind inzwischen landesweit in den Kreisen und Kommunen geeignete Netzwerke 
entsprechend der Schlussfolgerung 5 geschaffen worden? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
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Der Prozess des Zusammenwirkens von Fachkräften bei einer Gefährdungseinschätzung ist 
detailliert in den Empfehlungen enthalten. Gemäß diesen Standards wird im Rahmen der 
Prozessqualität das Zusammenwirken von Fachkräften bei einer Gefährdungseinschätzung 
aufgeführt und daraus resultierend fachliche Leitlinien beschrieben. Der Themenkomplex des 
sexuellen Missbrauchs wird dabei als gesonderter Punkt dargestellt, da zum Teil die im 
Jugendamt vorhandene Expertise diesbezüglich fehle. Aus diesem Grund sind in den 
geltenden Mindeststandards fachliche Orientierungen formuliert, die beschreiben, dass die 
Hinzuziehung anderer Disziplinen und Expertisen die Gefährdungseinschätzung und die 
Entscheidung über Maßnahmen im Einzelfall entscheidend qualifizieren kann. Dabei geht es 
um unterschiedliches Fachwissen, etwa durch Ärztinnen/Ärzte, Sachverständige, 
Fachberatungsstellen. Konkret wird die Hinzuziehung interner oder externer Expertise im 
Bedarfsfall im Rahmen der Gefährdungseinschätzung in der Beschreibung des Teilprozesses 
„Gefährdungseinschätzung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte“ benannt. In den 
Gelingensfaktoren wird diesbezüglich zudem auch die Beachtung der Erforderlichkeit der 
Anonymisierung oder Pseudonymisierung hingewiesen.  
 
Auch im Rahmen der Strukturqualität der benannten Mindeststandards wird das Thema 
Kooperation mit Personen und Institutionen außerhalb der Jugendhilfe detailliert beschrieben. 
So sollen konkrete Inhalte zu Absprachen von Verfahrensabläufen für die Kooperation 
zwischen dem Jugendamt und dem Familiengericht, der Polizei, Schulen, Akteuren aus dem 
Gesundheitswesen, Berufsgeheimnisträgern nach § 4 Gesetz zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG), Personen mit beruflichem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
gemäß § 8b SGB VIII sowie weiteren Institutionen wie z.B. Jobcenter, Ordnungsamt und 
Einrichtungen im Bereich des Gewaltschutzes berücksichtigt werden.  
 
Darüber hinaus ist ein wesentlicher Kernbestandteil des Landeskinderschutzgesetzes NRW, 
die Stärkung der Umsetzung verbesserten Austausches, insbesondere zwischen den 
Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären Kinderschutzes, voranzubringen. Im Sinne 
des § 9 Landeskinderschutzgesetz NRW, welcher mit Netzwerke im Kinderschutz 
überschrieben ist, sind die Jugendämter Nordrhein-Westfalens zur Errichtung kommunaler 
Netzwerke im Kinderschutz verpflichtet. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt der 
kommunalen Netzwerk-Aktivitäten eher im Bereich der Frühen Hilfen. Das Gesetz setzt nun 
den Impuls für einen flächendeckenden Ausbau von Netzwerken des intervenierenden 
Kinderschutzes. Mit dem Bundeskinderschutzgesetz ist in § 3 Abs. 1 Gesetz zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz (KKG) -  insbesondere für den Bereich der Frühe Hilfen 
geregelt -  flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufzubauen bzw. 
weiterzuentwickeln. Mit Einführung des Landeskinderschutzgesetzes NRW werden die 
Kinderschutznetzwerke nun vom Land finanziell gefördert. Mit den Kinderschutznetzwerken 
sollen vor Ort insbesondere Arbeitszusammenschlüsse zur Wahrnehmung des Schutzauftrags 
bei Kindeswohlgefährdungen flächendeckend etablieren werden. Die Jugendämter sollen die 
Schaffung der Netzwerke in eigener Zuständigkeit übernehmen, koordinieren und finanzieren. 
Die Netzwerke Frühe Hilfen sollen dabei in ihrer Organisationsform als Vorbild fungieren. So 
soll in jedem Jugendamtsbezirk eine Koordinierungsstelle geschaffen werden. Vertretung 
folgender Einrichtungen des Netzwerks sind u.a. Jugendamt, insbesondere der Allgemeine 
Sozial Dienst (ASD); Träger mit § 8a --Vereinbarungen; InsoFas, Berufsgeheimnisträger 
gemäß § 4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schulen, 
Gesundheitsämter, Polizei- & Ordnungsbehörden, Familiengerichte, Verfahrensbeistände, 
Träger der Eingliederungshilfe nach dem Neuntem Sozialgesetzbuch (SGB IX) sowie das 
Netzwerk Frühe Hilfen.  
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

12 

Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
 
Darüber hinaus sind mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 16.07.2020, Az. 426 – 62.14.04 / 426 – 62.18.09, die Kreispolizeibehörden aufgefordert, 
die zuständigen Jugendämter umgehend über erkennbare Gefahrenüberhänge zu informieren 
und von der Möglichkeit einer Meldung im Sinne des § 8a SGB VIII in allen zulässigen Fällen 
Gebrauch zu machen (vgl. Beantwortung der Frage 82).  
 
In den Fällen, in denen das zuständige Jugendamt seinerseits eine Kreispolizeibehörde in 
einem Verdachtsfall sexualisierter Gewalt informiert und einbezieht, handelt die Polizei im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit und trifft die erforderlichen strafprozessualen und 
gefahrenabwehrenden Maßnahmen. Hierbei setzt die Polizei Nordrhein-Westfalen speziell 
fortgebildete Ermittlerinnen und Ermittler ein.  
 
Zur Stärkung und Optimierung der interdisziplinären Zusammenarbeit beteiligen sich die 
nordrhein-westfälischen Kreispolizeibehörden über die zuvor genannten Maßnahmen hinaus 
an örtlichen Netzwerken. 
 
 
10. Welche Möglichkeiten haben das Landesjugendministerium, die 

Landesjugendämter und die Jugendämter genutzt, für die sozialpädagogische 
Diagnostik und Bewertung von Kindeswohlgefährdungsmeldungen Methoden der 
systematisierten Selbstbeobachtung und der gemeinsamen und strukturierten 
Überprüfung der Güte des eigenen Handelns (reflexive Verfahren) zu 
implementieren? 

 
Die bundesrechtliche Regelung § 79a SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zur 
Qualitätsentwicklung, explizit auch für den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a 
SGB VIII. Dabei orientieren sich die Jugendämter im Sinne des § 79a Satz 3 SGB VIII an den 
fachlichen Empfehlungen der Landesjugendämter.  
 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen. 
 
Ausgehend von der ausdrücklichen gesetzlichen Verpflichtung der Jugendämter zur 
Qualitätsentwicklung für den Prozess zur Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII, soll 
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der Prozess der Qualitätsentwicklung darauf abzielen, den Nutzen, d.h. die Ergebnisqualität 
für die Adressaten zu verbessern, indem die Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität 
regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden.  
 
Die Empfehlung zur Wahrnehmung des Schutzauftrags benennt Qualitätsweiterentwicklung 
im Kinderschutz als ein notwendiges Merkmal der Strukturqualität und stellt verschiedene 
Methoden vor. In den fachlichen Leitlinien betont die Empfehlung die Bedeutung reflexiver und 
Irritationen fördernder Verfahren der Beratung im Kontext der Gefährdungseinschätzung.  
 
Reflexive Methoden und Ansätzen der Qualitätsweiterentwicklung (wie z. B. Fallwerk-stätten 
und Auswertungen problematischer Kinderschutzverläufe, Methoden der kollegialen Beratung, 
Fragebögen zur systematisierten Selbstbeobachtung) werden regelmäßig in Fortbildungen, 
Fachberatungen bzw. Beratungsprojekten und Austauschgremien der Jugendämter 
aufgegriffen. Die Empfehlungen geben vor, dass es angesichts der Vielfalt an möglichen 
Qualitätsentwicklungsmaßnahmen umso wichtiger ist, gezielt einzelne, besonders wichtige 
Bereiche auszuwählen, etwa solche für die bereits ein Handlungsbedarf identifiziert wurde und 
sich auf diese zu konzentrieren. Ein Qualitätsentwicklungskonzept zu entwickeln und zu 
implementieren, ist ein langfristiger Prozess, der nicht nebenbei erfolgen kann, sondern 
zeitliche, personelle und finanzielle, so z.B. für eine externe Begleitung, Ressourcen erfordert. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
 
11. In welchen Jugendamtsbezirken werden regelmäßig sog. Fallwerkstätten 

durchgeführt, bei denen problematisch verlaufene Kinderschutzfälle innerhalb 
eines Jugendamtes aufgearbeitet und daraufhin überprüft werden, an welcher 
Stelle möglicherweise Informationen übersehen, Entscheidungen nicht oder 
falsch getroffen wurden oder sonstige Maßnahmen hätten besser getroffen 
werden können? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Ein Konzept zur Qualitäts(weiter)entwicklung ist als Merkmal interner Strukturqualität in den 
Empfehlungen festgeschrieben. Qualitätsentwicklung zielt darauf ab, den Nutzen, d.h. die 
Ergebnisqualität für die Adressaten zu verbessern, indem die Ergebnis-, Prozess- und 
Strukturqualität regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Dies erfolgt in mehreren 
Schritten, angefangen mit der Definition von Qualitätsmerkmalen, einer Qualitätsbewertung 
bzw. Evaluation, sowie dessen Weiterentwicklung. In den letzten Jahren sind dazu 
verschiedene Modelle und Konzepte mit unterschiedlichen methodischen Zugängen zur 
Qualitätsentwicklung im Kinderschutz entwickelt worden. Dazu gehören die 
Verfahrensstandardisierung, Fallunabhängige Evaluationen, Fallanalysen oder die 
vergleichende Evaluation mit anderen Jugendämtern, die sogenannten „Lernwerkstätten“. Da 
die Jugendämter im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung für die Umsetzung der 
Qualitätsentwicklung zuständig sind, obliegt es diesen ein passgenaues Modell oder Konzept 
zu nutzen. 
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Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
 
12. Die Landesjugendämter empfehlen, bei der Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

die Risikofaktoren (wie körperliche und psychische Einschränkungen/ Traumata/ 
Fremdunterbringung/ mögliche Beeinträchtigung der Eltern) gegenüber 
möglichen Schutzfaktoren für ein Kind abzuwägen. Welche Kontrollen sind 
diesbezüglich erfolgt und inwieweit sind seit 2019 diese Empfehlungen 
fortgeschrieben worden? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Die Abwägung von Risiko- und Schutzfaktoren ist Bestandteil einer fundierten 
Gefährdungseinschätzung. Die Empfehlungen sind – wie dargestellt – im Jahr 2020 
fortgeschrieben worden. Nachdrucke mit Aktualisierungen vor dem Hintergrund der 
novellierten Gesetzgebung durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz und das 
Landeskinderschutzgesetz NRW sind in Vorbereitung.  
 
In den Empfehlungen werden im Rahmen des Teilprozesses der Gefährdungseinschätzung 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte mehrere Gelingensfaktoren benannt. In den 
Gelingensfaktoren zum Teilprozess der Gefährdungseinschätzung im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte werden Hinweise dazu ausgeführt, wie eine differenzierte Bewertung 
zustande kommen kann. So wird darin beschrieben, dass beim Einsatz von standardisierten 
Gefährdungseinschätzungsbögen u.a. der Aspekt der Abbildung von Risikofaktoren als auch 
Ressourcen und Schutzfaktoren des Kindes und seiner Familie von Bedeutung ist. Zudem wird 
darauf verwiesen, dass neben dem Einsatz von Gefährdungseinschätzungsmögen auch die 
„klassischen“ sozialpädagogischen Diagnoseinstrumente als Bausteine einer 
Gefährdungseinschätzung genutzt werden sollten.  
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
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13. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um in der Praxis zu mehr 
Handlungssicherheit bei dieser Einschätzung zu kommen? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Die Empfehlungen der Landesjugendämter enthalten konkrete Aussagen zur Prozess- und 
Strukturqualität im Rahmen sogenannter § 8a--Verfahren. Darin sind detaillierte Tätigkeiten zu 
jedem Prozess beschrieben, sowie Gelingensfaktoren, dazu wie die Tätigkeiten in den 
Jugendämtern bestmöglich umgesetzt werden können. Zudem gibt es Hinweise auf die 
Strukturqualität in den Jugendämtern des Landes.  
 
Die nach § 6 Landeskinderschutzgesetz NRW durch die oberste Landesjugendbehörde zu 
errichtende zuständige Stelle, sieht neben einem Qualitätsentwicklungsverfahren auch die 
Qualitätsberatung vor.  Gemäß § 7 Landeskinderschutzgesetz NRW können sich die 
Jugendämter in laufenden Verfahren nach § 8a SGB VIII mit dem Anliegen einer 
Qualitätsberatung an die zuständige Stelle wenden. Bei der Qualitätsberatung bietet die nach 
§ 6 Landeskinderschutzgesetz NRW zuständige Stelle den Jugendämtern bei der 
Wahrnehmung deren Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen auf deren 
Beratungswunsch eine fachliche Einschätzung oder Beratung an. Diese kann sich sowohl auf 
konkrete Sachverhalte – also Fragen im Einzelfall – als auch auf allgemein häufig und in einer 
Vielzahl von Fällen typischerweise wiederkehrende Gestaltungen beziehen, bei denen das 
Jugendamt einen Unterstützungs- oder Beratungsbedarf für sich erblickt. Diese Art der 
Beratung soll es den Jugendämtern ermöglichen, in von ihnen als schwierig zu beurteilen 
empfundenen oder mit Unsicherheiten behafteten Fallkonstellationen qualifizierten fachlichen 
Rat einholen zu können.  
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
14. In welchen Jugendamtsbezirken stehen wie viele Personen zu Verfügung, um 

Kinder und Jugendliche im Rahmen einer KWG-Meldung mit zertifizierter und 
akkreditierter Fachkompetenz untersuchen zu lassen? (Auflistung bitte von 2017 
bis 2022 nach Jugendamtsbezirken getrennt) 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023 die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. Um dem Erkenntnissinteresse der Frage 
weitestgehend Rechnung zu tragen wurde die Frage in zwei Fragen unterteilt. Zum einen 
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wurde nach Planstellen im Tätigkeitsbereich von Kinderschutzaufgaben mit Garantenstellung 
im Allgemeinen Sozialen Dienst gefragt (vgl. Anlage 2) und zum anderen nach der Anzahl der 
InsoFas in freier oder öffentlicher Trägerschaft, welche für die Durchführung von Beratungen 
bei Gefährdungseinschätzungen vorgesehen sind (vgl. Anlage 3). 
 
 
15. Wie viele Fachberatungsstellen stehen landesweit zur Verfügung, um die 

Jugendämter bei der Klärung eines Verdachts auf sexuellen Missbrauch zu 
unterstützen und in welchen dieser Fachberatungsstellen stehen wie viele 
Personen zur Verfügung, welche die Qualifikation von (Trauma-) Therapeutinnen 
und Therapeuten nachweisen können? (Bitte Auflistung von 2017 bis 2022 nach 
Jugendamtsbezirk) 

 
In den als Anlage (vgl., Anlage 4) beigefügten Tabellen ist die Anzahl der landesweit zur 
Verfügung stehenden Fachberatungsstellen pro Jugendamtsbezirk aufgeführt, die die 
Jugendämter bei der Klärung eines Verdachts auf sexuellen Missbrauch unterstützen, sowie 
die Anzahl der Personen, welche die Qualifikation von (Trauma-) Therapeutinnen und 
Therapeuten nachweisen können. Aufgrund von Zuständigkeiten in mehreren 
Jugendamtsbezirken kommt es dabei zu Mehrfachnennungen.  
 
Die Datengrundlage ist dem Förderprogrammcontrolling für die Familienberatung des Landes 
NRW der Jahre 2017-2021 entnommen. Die Daten basieren auf den Eingaben der Träger von 
landesgeförderten Familienberatungsstellen in das Förderprogrammcontrolling. Die Daten des 
Jahres 2022 liegen zum Zeitpunkt der Abfrage noch nicht vor.  
 
Das Land hat in den Jahren 2017-2021 regelmäßig rund 265 Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen gefördert, die in der Beratung bei sexualisierter Gewalt bereits vor 
dem Ausbauprogramm der spezialisierten Beratung eine solide Grundversorgung in den 186 
Jugendamtsbezirken sichergestellt haben. Dabei wurden die Beratungsstellen ausgenommen, 
die ihren Schwerpunkt ausschließlich in der Ehe- und Lebensberatung haben. Die Anzahl der 
hier relevanten Einrichtungen beläuft sich auf Grundlage des Förderprogrammcontrollings 
2017-2021 auf rund 220. In diesen Beratungsstellen arbeiten im Zeitraum 2017-2021 relativ 
gleichbleibend rund 1800 Fachkräfte mit den hier relevanten und berücksichtigen 
Qualifikationen:  
 

1. Psychologinnen und Psychologen  
2. Medizin / Kinder- und Jugendpsychiatrie 
3. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen  
4. Pädagoginnen und Pädagogen  
5. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 
6. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen  
7. sonstige pädagogisch-therapeutische Fachkräfte 

 
In den Jahren 2017-2020 liegt der Anteil der psychologischen Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und- Therapeuten an 
den rund 1800 Beschäftigten Fachkräften bei durchschnittlich 20 %. Zudem verfügen aktuell 
61 % über Zusatzqualifikationen, die häufig mit einem Traumatherapeutischen / Trauma-
pädagogischen Schwerpunkt einhergehen.  
 
Die Landesregierung hat im Jahr 2021 ein Programm zum Ausbau der spezialisierten 
Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gestartet. Aus nahezu allen 
Kreisen und kreisfreien Städten haben sich flächendeckend in Nordrhein-Westfalen die 
öffentlichen und freien Träger von Beratungsstellen umfassend an dem Ausbauprogramm 
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beteiligt und ihre Bedarfe gemeldet. Allen gemeldeten, förderfähigen Bedarfen wurde 
entsprochen. Damit werden vor allem vorhandene Erziehungsberatungsstellen als 
spezialisierte Beratungsstellen gestärkt und der Anteil der ausschließlich spezialisierten 
Beratungsstellen vergrößert. So wird die Anzahl der landesgeförderten Beratungsstellen um 
34 Einrichtungen auf insgesamt rund 300 Einrichtungen steigen. Die Zahl der in diesem 
Kontext zusätzlich neu entstehenden Fachkraftstellen beläuft sich auf rund 150 
Vollzeitäquivalente (VZÄ).     
 
Aufgrund des noch nicht in Gänze abgeschlossenen Antragsverfahrens können zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine jugendamtsbezirksscharfen Aussagen getroffen werden.  
 
 
16. Welche Maßnahmen haben das Landesjugendministerium, die 

Landesjugendämter und die Jugendämter ergriffen um sicher zu stellen, dass bei 
Beendigung einer Meldung nach § 8a SGB VIII durch die fallführende Fachkraft 
dieses dem/der Vorgesetzten zur Kenntnis zu geben ist und diese/r statt einer 
Beendigung weitere Schritte in der Gefährdungseinschätzung für notwendig 
erachten und diese anordnen kann? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandarderhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Entsprechend der Empfehlungen ist regelmäßig vor Abschluss eines Verfahrens gemäß § 8a 
SGB VIII eine erneute Gefährdungseinschätzung vorzunehmen. Diese ist im 
Zusammenwirken der Fachkräfte durchzuführen. Erst wenn das Ergebnis ist, dass der Schutz 
des betroffenen Kindes oder Jugendlichen (wieder) hergestellt ist, kann das 
Kinderschutzverfahren abgeschlossen werden. Sollte die Leitungskraft nicht selber an der 
Entscheidung beteiligt sein, ist sie gemäß der Empfehlung entsprechend zu informieren. Ihre 
Aufgabe ist es vorrangig, die Einhaltung der festgelegten Standards zu prüfen und bei Bedarf 
fachliche Beratung und Unterstützung zu leisten. Durch die Ausübung der Fachaufsicht ist es 
Leitung zu allen Zeitpunkten im Verfahren möglich, in Entscheidungen einzugreifen, wenn dies 
fachlich geboten ist. Sollte eine Leitungskraft die Notwendigkeit sehen, gegen die 
Einschätzung der fall-verantwortlichen Fachkraft zu entscheiden, wird ein Wechsel der 
Zuständigkeit empfohlen 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. 
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17. Gibt es zwischenzeitlich eine Untersuchung, wie Datenschutz ausgestaltet werden 
muss, dass Kinder und Jugendliche effektiv geschützt sind und typische 
Strategien pädokrimineller Täterinnen und Täter dabei berücksichtigt werden? 

 
Eine Untersuchung, wie typische Strategien pädokrimineller Täterinnen und Täter bei der 
Ausgestaltung des Datenschutzes berücksichtigt werden sollten, liegt gegenwärtig noch nicht 
vor. Im Rahmen der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Maßnahmen zur Prävention, zum 
Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ wurde 
verabredet, sich dem Thema in der aktuellen Legislaturperiode anzunehmen.  
 
 
18. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung inzwischen ergriffen, um zu regeln, 

dass bei der Feststellung eines konkreten Verdachts auf Missbrauch zwingend 
geprüft wird, ob sich weitere Kinder oder Jugendliche im Zugriffsbereichs der 
Täterin oder des Täters befinden? 

 
Die Identifizierung und Bewertung sogenannter Gefahrenüberhänge - also der Möglichkeit 
des Zugriffs von Tatverdächtigen auf bereits bekannte Opfer bzw. auf weitere, noch 
unbekannte, Kinder und Jugendliche - ist von herausragender Bedeutung, um 
Tatgelegenheiten zu identifizieren, zu minimieren und so ggf. den weiteren sexuellen 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu verhindern oder zu unterbinden. 
 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.06.2019, 
Az. 422 - 62.14.04, wurden die Kreispolizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen 
aufgefordert, die anhängigen einschlägigen Verfahren auf mögliche Gefahrenüberhänge und 
daraus resultierende sofortige Handlungsnotwendigkeiten zu prüfen. 
 
Mit Erlass vom 16.07.2020, Az. 426 - 62.14.04 / 426 - 62.18.09, hat das Ministerium des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen alle Kreispolizeibehörden dahingehend 
sensibilisiert, dass die polizeilichen Maßnahmen - neben der Gewährleistung einer 
beweissicheren Strafverfolgung - an dem Ziel auszurichten sind, Anhaltspunkte für einen 
etwaigen Gefahrenüberhang schnellstmöglich zu erkennen und einen andauernden 
sexuellen Missbrauch kindlicher und jugendlicher Opfer zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu 
beenden.  
 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20.08.2020, 
Az. 426 - 62.14.04 / 426 - 62.18.09, wurden die Kreispolizeibehörden aufgefordert, 
Durchsuchungsbeschlüsse umfassend auf etwaig bestehende Gefahrenüberhänge zu prüfen 
und, sofern ein andauernder sexueller Missbrauch nicht ausgeschlossen werden kann, 
frühestmöglich zu vollstrecken. Das mittel- und längerfristige Zurückhalten oder Ansammeln 
von Durchsuchungsbeschlüssen ist mit Blick auf die besondere Bedeutung eines 
frühestmöglichen Erkennens etwaiger Gefahrenüberhänge insoweit nicht vertretbar. 
 
Im Kontext der Änderung der Verordnung über die Bestimmung von Polizeipräsidien zu 
Kriminalhauptstellen zum 01.09.2020 und damit der Einführung einer Zuständigkeit bei den 
16 Kriminalhauptstellen im Sinne von § 2 Verordnung über die Bestimmung von 
Polizeipräsidien zu Kriminalhauptstellen (KHSt-VO) wurden alle Polizeibehörden mit Erlass 
des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.09.2020, Az. 62.14.04 
/ 58.01.03, zudem angehalten, neben der Erstbewertung des Verfahrensgegenstandes, 
unverzüglich insbesondere Ermittlungen zu der oder dem Tatverdächtigen, deren oder 
dessen Umfeld und etwaigen Tatgelegenheiten durchzuführen. Die Kreispolizeibehörden 
wurden gebeten, ihre Prozessabläufe zur Identifizierung und Bewertung von 
Gefahrenüberhängen im Kontext von Verfahren wegen Missbrauchsabbildungen bzw. des 
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sexuellen Missbrauchs – insbesondere unter Berücksichtigung definierter grundsätzlicher 
Kriterien – zu überprüfen und ggf. weiter zu optimieren. Die Bewertung eines möglichen 
Gefahrenüberhangs ist fortlaufend mit zunehmendem Erkenntnisgewinn im Verfahren 
fortzuschreiben.  
 
Aufgrund eines US-Bundesgesetzes (18 U.S.C. 2258A) sind US-amerikanische Internet-
Provider verpflichtet, dort bekannt gewordene, strafrechtlich relevante Sachverhalte an die 
halbstaatliche Organisation „National Center for Missing and Exploited Children“ (NCMEC) 
weiterzuleiten. Das NCMEC nimmt darüber hinaus auch Hinweise von Privatpersonen im 
Zusammenhang mit dem Verdacht von Straftaten zum Nachteil von Kindern entgegen. Die 
beim NCMEC eingehenden Hinweise münden in standardisierten Berichten („CyberTipline 
Reports“), die an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden in den USA und im 
Ausland weitergeleitet werden. Die Hinweise des NCMEC werden als „NCMEC-Meldung“ 
bezeichnet. 
 
Zur frühestmöglichen Feststellung etwaiger Gefahrenüberhänge im Zusammenhang mit 
diesen, über das Bundeskriminalamt eingehenden, „NCMEC-Meldungen“ wurde dem 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 12.02.2021, Az. 426 - 62.18.09, die zentrale Zuständigkeit für die 
ersten Ermittlungen nach Meldungseingang in Nordrhein-Westfalen übertragen.  
 
Die Meldungen sowie die regelmäßig vorhandenen Missbrauchsabbildungen werden im 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden nach 
Eingang) auf Anhaltspunkte für das Vorliegen von Gefahrenüberhängen und andauernde 
Missbrauchstaten geprüft. Ergeben sich im Rahmen dieser Prüfung Anhaltspunkte für einen 
Gefahrenüberhang, erfolgt eine sofortige Abstimmung der weiteren gefahrenabwehrenden 
und auch strafprozessualen Maßnahmen mit der Staatsanwaltschaft Köln – Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) – sowie der örtlich zuständigen 
Kreispolizeibehörde. Die weiteren erforderlichen operativen Maßnahmen im Rahmen der 
kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch die zuständigen Kreispolizeibehörden 
getroffen.  
 
In entsprechenden Fällen ist so gewährleistet, dass erforderliche Maßnahmen ggf. noch am 
Tag des Vorgangseinganges im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen getroffen oder 
initiiert werden. Dazu gehört auch die Prüfung in den zuständigen Kreispolizeibehörden, 
inwieweit eine Tatverdächtige oder ein Tatverdächtiger Zugriff auf weitere, als die bis dahin 
bekannten Missbrauchsopfer haben könnte.  
 
Auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 22.04.2020, Az. 422 – 62.14.04, wurde das Hinweistelefon „Sexueller 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen“ im Oktober 2021 eingerichtet. Hierbei handelt es 
sich um eine ergänzende, zentrale Anzeigen- / Hinweisaufnahme in Fällen von sexuellem 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen und von Kinderpornographie über die kostenfreie 
Rufnummer 0800 0 431 431. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellen 
Missbrauchstaten sollen Hinweise auf einschlägige Straftaten frühzeitig gewonnen, die 
Information der Strafverfolgungsbehörden sichergestellt und die Hemmschwelle für eine 
Anzeigenerstattung so weit wie möglich gesenkt werden. Die Möglichkeiten zur 
Entgegennahme, Verarbeitung und Nutzung verdachtsbegründender Hinweise soll hierdurch 
verbessert und erweitert werden. 
 
Die eingehenden Hinweise werden unmittelbar hinsichtlich eines möglichen 
Gefahrenüberhanges und Anfangsverdachts geprüft; erforderliche gefahrenabwehrende und 
strafprozessuale Maßnahmen werden eingeleitet bzw. initiiert.  
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Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen sind darüber 
hinaus regelmäßig Gegenstand fachaufsichtlicher Begleitung und Kontrolle durch das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
Nordrhein-Westfalen. Sofern im Zusammenhang mit dieser anlassabhängigen Fachaufsicht 
Verbesserungspotenziale identifiziert werden können, die z.B. mögliche Auswirkungen auf 
die Aus- und Fortbildung entfalten, wird das hierfür zuständige Landesamt für Ausbildung, 
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen einbezogen, um 
einen unverzüglichen inhaltlichen Transfer in die Aus- und Fortbildung sicherzustellen. 
 
Außerdem ist der erfolgskritische Faktor der Identifizierung und Bewertung von 
Gefahrenüberhängen Gegenstand der anlassunabhängigen Fachaufsicht (Auditierung) des 
Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen und des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche 
Dienste Nordrhein-Westfalen. 
 
Überdies ist mit dem Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben worden, 
der bei der Ausgestaltung durch die Jugendämter berücksichtigt werden soll. Diese 
Empfehlungen machen im Rahmen des Teilprozesses zum Einbezug des Kindes in die 
Gefährdungseinschätzung, Vorgaben dazu, dass neben dem Einbezug von 
Geschwisterkindern, eine Inaugenscheinnahme aller im Haus und in der persönlichen 
Umgebung befindlichen Kinder und Jugendlicher, vorzunehmen und zu dokumentieren ist. 
 
 
19. Hat die Landesregierung eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel gestartet, durch 

eine geeignete Änderung des § 65 SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass 
Sozialdaten dann weitergegeben und übermittelt werden sollten, wenn dadurch 
Gefahren für bzw. Straftaten gegen Kinder abgewendet werden können und wenn 
nein, warum nicht? 

 
Nein, eine Bundesratsinitiative dieses Inhalts wurde nicht gestartet. Im Rahmen der Beratung 
des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz hat sich Fachwelt geschlossen gegen eine 
Anzeigepflicht des Jugendamtes ausgesprochen. Gerade für den Erfolg persönlicher Hilfen 
und Beratung nach dem SGB VIII ist der Schutz des besonderen Vertrauensverhältnisses 
zwischen den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe und den ratsuchenden Kindern, 
Jugendlichen und Eltern von besonderer Bedeutung. Für den Erfolg gewährter persönlicher 
und erzieherischer Hilfen ist Offenheit und Mitwirkungsbereitschaft erforderlich, die sich nur 
entwickeln können, wenn anvertraute Daten tatsächlich bei der Fachkraft des Jugendamtes 
verbleiben und nicht die Befürchtung besteht, dass diese an Dritte weitergegeben werden (vgl. 
auch Antwort auf Frage 20). 
 
 
20. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung durch eine geeignete Änderung 

des SGB VIII dafür Sorge tragen, dass Jugendämter bei einem Verdacht auf 
Straftaten gegen Kinder frühzeitig zu deren Schutz die Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden einschalten, insbesondere, wenn möglicherweise 
weitere Kinder betroffen sind oder sein könnten? 

 
Zielrichtung des SGB VIII ist die Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien durch 
Leistungen und andere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Zum Auftrag der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe gehört insbesondere die Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 
Kindeswohlgefährdung als Ausprägung des staatlichen Wächteramtes gemäß Art. 6 Abs. 2 
Grundgesetz (GG), nicht jedoch die Strafverfolgung. Bei Verdacht auf Straftaten haben die 
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Fachkräfte in den Jugendämtern bereits nach heutiger Rechtslage die Möglichkeit, bei 
Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben Strafanzeige zu erstatten. Im Einzelfall ist eine Abwägung 
zwischen den Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, Kindeswohl, Kindeswillen und 
dem Sanktionsbedürfnis sowie dem Schutz vor weiteren Straftaten vorzunehmen.  Eine 
Strafanzeige muss dem Wohl des betroffenen Kindes oder Jugendlichen entsprechen. Eine 
Pflicht der Fachkräfte in den Jugendämtern zur Erstattung von Straftaten würde in der Praxis 
zu Verunsicherung führen, die insbesondere erhebliche Auswirkungen auf das für einen 
wirksamen Kinderschutz wichtige Vertrauensverhältnis zwischen Jugendamt und Eltern oder 
anderen Familienmitgliedern hätten. Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern würden sich 
möglicherweise nicht mehr mit Problemen und Unterstützungsbedarfen an die Jugendämter 
wenden, wenn sie damit rechnen müssten, dass ihre Schilderungen automatisch in eine 
Strafanzeige münden könnten. Im Ergebnis würde eine Anzeigepflicht also aus Sicht des 
Kindeswohls kontraproduktiv wirken. Die Einschätzung, ob im Einzelfall eine Strafanzeige zu 
erstatten ist, obliegt daher ausschließlich den Fachkräften des Jugendamts. Im Einzelfall kann 
im Ergebnis eine Anzeige zwingend geboten sein, wenn die Fachkraft erkennt, dass der 
Missbrauch andauert und sich auf andere Weise seine Fortsetzung nicht verhindern lässt (vgl. 
Beantwortung der Frage 82). Eine Änderung SGB VIII ist vor diesem Hintergrund nicht 
erforderlich und auch nicht vorgesehen. 
 
 
21 Hat die Landesregierung im Hinblick darauf, dass sexualisierte Gewalt gegen 

Kinder und Jugendliche zum Teil über Jahre hinweg begangen wird, eine Prüfung 
angeregt, wie die Löschfristen zur Tilgung von Straftaten im 
Bundeszentralregister unter Beachtung des Resozialisierungsgedankens und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes überarbeitet und verlängert werden können? 

 
Die Landesregierung hat den Bedarf einer Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 
(BZRG) sowohl hinsichtlich der Aufnahmefristen (§ 34 BZRG) als auch bezüglich der 
Löschfristen (§§ 45 ff. BZRG) erkannt und ist dem von Baden-Württemberg initiierten 
Gesetzentwurf des Bundesrats vom 18.03.2020 (BT-Drs. 19/18019) beigetreten. 
Insbesondere zur effektiveren Durchsetzung des in § 72a Absatz 1 Satz 1 SGB VIII 
bestimmten Beschäftigungsausschlusses für Personen, die wegen kinder- und 
jugendschutzrelevanter Delikte vorbestraft sind, sollten im Wesentlichen bestimmte Delikte in 
den Deliktsfeldern des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung, des Erwerbs 
und Besitzes von Kinderpornographie von einer Tilgung aus dem Bundeszentralregister 
ausgenommen werden, wobei nach Ablauf von bestimmten Fristen eine Aufnahme nur noch 
in das erweiterte Führungszeugnis erfolgen sollte. 
 
Der Deutsche Bundestag hat auf der Grundlage eines parallelen Gesetzentwurfes der 
Bundesregierung mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 
16.06.2021 die betreffenden Tilgungsfristen (§§ 45 und 46 BZRG) für die Delikte des schweren 
sexuellen Missbrauchs von Kindern (§ 176c StGB) sowie des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern mit Todesfolge (§ 176d StGB) ab einer Strafhöhe von fünf Jahren Freiheitsstrafe (bzw. 
drei Jahren Freiheitsstrafe bei Mehrfachtätern) mit Wirkung zum 01.07.2022 aufgehoben und 
im Übrigen für die einschlägigen Delikte der vorgenannten Deliktsfelder auf zehn bzw. zwanzig 
Jahre verdoppelt. Ebenfalls verdoppelt wurden die korrespondierenden Aufnahmefristen in 
das (erweiterte) Führungszeugnis (§ 34 BZRG). Damit ist dem Anliegen der Landesregierung 
Rechnung getragen. Ein weiterer Handlungsbedarf ist derzeit nicht ersichtlich. 
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22. Hat die Landesregierung erwogen, die Frist, nach deren Ablauf eine Verurteilung 
wegen schwerer Sexualstraftaten gegen Minderjährige nicht mehr in ein 
erweitertes Führungszeugnis aufgenommen wird (§§ 30a Abs. 1, 34 Abs. 1 Nr. 2 
BZRG), zu verlängern? 

 
Siehe Antwort auf Frage 21. 
 
 
23. Hat die Landesregierung zwischenzeitlich eine Diskussion darüber angestoßen, 

inwieweit der Speicherung oder Bündelung von Hinweisen auf pädokriminelle 
Verfahren bereits unterhalb der Schwelle der rechtskräftigen Verurteilung 
komplexe verfassungsrechtliche Fragestellungen entgegenstehen und welche 
Möglichkeiten es gibt? 

 
Die angesprochene Diskussion und Prüfung sind Gegenstand der interministeriellen 
Arbeitsgruppe ‚Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche‘ und dauern an. 
 
 
24. Wie wird sichergestellt, dass Beschäftigte im Kinderschutz generell hinreichend 

qualifiziert sind? 
 
Zur Sicherstellung einer hinreichenden Qualifizierung der Beschäftigten im Kinderschutz ist 
das in § 72 Abs. 1 SGB VIII bundesrechtlich verankerte Fachkräftegebot zu beachten. Danach 
sollen die Jugendämter Fachkräfte beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer 
Persönlichkeit eignen und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung abgeschlossen 
haben; für die Arbeit in Sozialen Diensten sind dies zum Beispiel 
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter mit Diplom- oder Bachelorabschluss bzw. 
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit Diplom- oder Bachelorabschluss  und 
Pädagoginnen/Pädagogen mit Diplom- oder Masterabschluss, aber auch 
Psychologinnen/Psychologen oder psychologische 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten. 
 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandarderhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Nach den Empfehlungen ist der zentrale Qualitätsfaktor bei der Wahrnehmung des 
Schutzauftrags das Personal, in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Entsprechend 
den fachlichen Vorgaben der Gelingensfaktoren sollen, diese in einem Kompetenzprofil als 
Soll-Ist-Vergleich beschrieben werden, das für die Personalauswahl, die Einarbeitung, die 
Bedarfsfeststellung bei Fortbildungen etc. eingesetzt bzw. fortgeschrieben werden kann. Für 
Leitungskräfte gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Fachkräfte. Sie sollten zudem 
mehrjährige Berufserfahrung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) haben und ihre 
Leitungskompetenz durch entsprechende Fortbildungen weiterentwickeln Speziell für die 
Wahrnehmung des Schutzauftrags sind beispielhaft folgende Kenntnisse und Kompetenzen 
erforderlich und könnten Bestandteil eines Kompetenzprofils sein, welches aus rechtlichen 
Kenntnissen, fachlichen Kenntnissen im Kinderschutz, Methodenkenntnisse, 
Sozialkompetenzen und persönlichen Eignungsvoraussetzungen, besteht.  
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Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
25. Auf welche Weise werden den Fachkräften in den Jugendämtern regelmäßig 

Weiterbildungsangebote, so wie in § 72 Abs. 3 SGB VIII vorgesehen, gemacht und 
wie werden diese genutzt? (Bitte Auflistung nach Jugendamtsbezirk, Art der 
Angebote, Häufigkeit der Nutzung seit 2020) 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023 die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. Die Frage wurde letztlich in drei Fragen (2.1, 2.2, 
2.3) aufgeteilt, um im Wege der Online-Abfrage Erkenntnisse zu Angeboten, Häufigkeit und 
Nutzung von Angeboten nach § 72 Abs. 3 SGB VIII entsprechend der Fragestellung zu Ziffer 
25 der GA 4 generieren zu können.  
 
Entsprechend des Schaubildes bzw. des Diagramms (vgl. Anlage 5) machen 80 Jugendämter 
ihren Mitarbeitenden regelmäßig Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII. Acht Jugendämter 
bieten diese ihren Mitarbeitenden unregelmäßig an 
 
Unter Bezugnahme auf das Diagramm (vgl. Anlage 6) haben 36 Jugendämter das Intranet zur 
Bekanntmachung von Angeboten nach § 72 Abs. 3 SGB –VIII angegeben, 39 Jugendämter 
einen Newsletter, 86 Jugendämter den Mailversand, 71 Jugendämter Umlauf/Broschüren, 77 
Jugendämter Mitarbeitenden_ -Gespräche, 18 Jugendämter haben die Option Andere 
Optionen, welche in der Abfrage nicht aufgeführt wurden, angegeben. Bei dieser Abfrage 
waren Mehrfach-Nennungen möglich. 
 
Mit Verweis auf das Diagramm (vgl. Anlage 7) zur Nutzung der Art der Angebote in den Jahren 
2020 bis 2022, gaben 59 Jugendämter für das Jahr 2020 an, eigene Angebote des 
Jugendamtes genutzt zu haben, 76 Jugendämter nutzten die Angebote der 
Landesjugendämter und 75 Jugendämter nutzen die Angebote von externen Anbietern, 3 
Jugendämtern waren die Angaben nicht möglich. Im Jahre 2021 nutzten 59 Jugendämter 
eigene Angebote, 83 Jugendämter nutzten die Angebote der Landesjugendämter und 80 
Jugendämter nutzten die Angebote externer Anbieter. Einem Jugendamt waren die Angaben 
nicht möglich. Im Jahr 2020 nutzten 62 Jugendämter eigene Angebote, 83 Jugendämter 
nutzten die Angebote der Landesjugendämter und 82 nutzten die Angebote externer Anbieter. 
Hier waren allen Jugendämtern die Angaben zu den Arten der Angebote nach § 72 Abs. 3 
SGB VIII möglich. Bei dieser Abfrage waren Mehrfach-Nennungen möglich. Zu den 
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Beschäftigen des Jugendamtes gehören auch die Mitarbeitenden der kommunalen 
Erziehungsberatungsstellen. Das Land bietet auch für die neuen Fachkräfte der kommunalen 
spezialisierten Beratungsstellen, die auf Grundlage des Ausbauprogramms neu in diese 
Förderung aufgenommen werden, eine umfassende Basisqualifizierung „Neu in der 
spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ an. Nähere 
Ausführungen erfolgen unter Frage 33. 
 
Zur Häufigkeit der Nutzung von Angeboten wird auf die beigefügte Anlage (vgl. Anlage 8) 
verwiesen. 
 
 
26. Mit welchen Regelungen seitens der Jugendämter wird gewährleistet, dass 

Beschäftigte, die eine Leitungsfunktion übernehmen, fachlich und persönlich 
dafür geeignet sind und vor bzw. zu Beginn einer Leitungsfunktion speziell für 
diese Aufgabe qualifiziert werden? 

 
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat bei den Jugendämtern nur Personen zu 
beschäftigen, die sich für die jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine 
dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben, siehe hierzu auch Antwort auf 
Frage 24. Das Fachkräftegebot erstreckt sich dabei auch auf leitende Funktionen. Die 
Personal- und Organisationshoheit obliegt den Kommunen im Rahmen ihrer 
verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung. 
 
 
27. Auf welchem Wege hat die Landesregierung an Hochschulen und 

Ausbildungsstätten dafür gesorgt, dass Studierende aller pädagogischen 
Fachrichtungen bereits für das Thema Kinderschutz, die Thematik sexualisierte 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie zu typischen Täterstrategien 
sensibilisiert werden? 

 
Die für die Einrichtung von Studiengängen zuständigen, rechtlich selbständigen Hochschulen 
in Nordrhein-Westfalen widmen sich in zahlreichen Lehrangeboten und Forschungsprojekten 
der angeführten Thematik. Der Landesregierung wurden frühzeitig Expertinnen und Experten 
aus den Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften benannt, um 
gemeinsam Fragen der Verankerung des Themas Prävention sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche in Ausbildung und Studium zu erörtern. 
 
In den Bildungsplänen der Beruflichen Bildung sind die Themen Kinderschutz und 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in den Fachschulen und 
Berufsfachschulen des Sozialwesens fest verankert. Dadurch werden notwendiges 
Fachwissen über und Kompetenzen zur Prävention, Intervention und Nachsorge vermittelt und 
pädagogische Handlungssicherheit in folgenden sozialpädagogischen und sozialpflegerischen 
Berufsgruppen aufgebaut: Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger, Heilpädagoginnen und Heilpädagoge sowie Kinderpflegerinnen und 
Kinderpfleger.  
 
Exemplarisch kann dieses anhand der Bildungspläne der Fachschule für Sozialpädagogik und 
der Berufsfachschule für Kinderpflege nachvollzogen werden, die entsprechende berufliche 
Anforderungssituationen explizit thematisieren. Kinderschutz stellt in der beruflichen 
Weiterbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin/zum staatlich anerkannten Erzieher an der 
Fachschule für Sozialpädagogik und in der Erstausbildung zur staatlich geprüften 
Kinderpflegerin/zum staatlich geprüften Kinderpfleger eine zentrale Thematik dar. So sind z.B. 
Prävention und Gesundheitsförderung Querschnittsaufgaben im Bildungsplan der Fachschule 
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für Sozialpädagogik. Als konkrete Inhalte zum Kinderschutz werden im Bildungsplan folgende 
genannt: Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, Kindeswohlgefährdung 
und Schutzauftrag, rechtliche Rahmenbedingungen sozialpädagogischer Gruppenarbeit wie 
Aufsicht, Kinder- und Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Datenschutz, Unterstützungs- und 
Beratungssysteme im Sozialraum und Angebote der Familienbildung. 
Kompetenzbeschreibungen, die in der Ausbildung angestrebt werden, greifen das Thema 
Kinderschutz explizit oder implizit auf. Anzustrebende Kompetenzen des Bildungsplans der 
Fachschule für Sozialpädagogik sind unter anderem folgende: „Die Absolventinnen und 
Absolventen der Ausbildung haben die Fertigkeit, die demokratischen Beteiligungs- und 
Mitwirkungsrechte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen umzusetzen, 
rechtliche Konfliktfälle im Feld der Jugendhilfe zu analysieren und zu beurteilen und besitzen 
vertieftes Wissen, um Familien bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu 
unterstützen, sowie Wissen über familienersetzende Hilfe, insbesondere über rechtliche 
Bestimmungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, angrenzender Rechtsgebiete 
sowie Bezüge zum internationalen Recht (z.B. UN-Kinderrechtskonvention, SGB IX 
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Strafgesetzbuch, Jugendgerichtsgesetz).“ 
(Bildungsplan Fachschule für Sozialpädagogik NRW, 2021, S. 44-51). Die 
Kompetenzbeschreibungen der notwendigen professionellen Haltung von Erzieherinnen und 
Erziehern fordern eine präventive Schutzhaltung Kindern und Jugendlichen gegenüber. So 
sollen diese dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche ein positives Selbstkonzept 
entwickeln und die positive Persönlichkeitsentwicklung unterstützt wird. 
 
Im Bildungsplan der Ausbildung zur Kinderpflegerin/zum Kinderpfleger ist der Kinderschutz 
sowohl als eigenes Schwerpunktthema im Lernfeld als auch als Querschnittsinhalt ähnlich 
dem der Fachschule für Sozialpädagogik angelegt. Als Zielformulierungen werden im 
kompetenzorientierten Bildungsplan angegeben: „Die Schülerinnen und Schüler kennen 
Hinweise auf Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellen Missbrauch (ZF 1). Die 
Schülerinnen und Schüler erkennen körperliche Auffälligkeiten und Veränderungen im 
Verhalten bei Kindern und dokumentieren diese nach Rücksprache mit dem Team zur 
Prävention von Entwicklungsdefiziten, Kindesvernachlässigung, Kindesmisshandlung und 
sexuellem Missbrauch (ZF 2). Die Schülerinnen und Schüler benennen rechtliche 
Bestimmungen zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung (ZF 3). Die Schülerinnen und Schüler 
beschreiben Verfahrensstandards zum Umgang mit Anzeichen von Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexuellem Missbrauch sowohl im Umgang mit dem betroffenen Kind als 
auch im Hinblick auf die Kooperation mit Institutionen (z.B. Beratungsstellen und Jugendamt) 
(ZF 4). Die Schülerinnen und Schüler erläutern Möglichkeiten der Prävention und setzen diese 
mit Unterstützung des Teams um (ZF 5).“ (Bildungsplan Berufsfachschule, 2016, S. 38). 
 
Im Mai 2022 haben die für die Kinder-, Jugend- und Familienpolitik zuständigen Ministerinnen 
und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder den von Nordrhein-Westfalen und 
Niedersachsen initiierten Beschluss zur „Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche“ beschlossen. Dieser Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz 
(JFMK) legt den Schwerpunkt auf Themen der Aus- und Fortbildung sowie des Studiums. Um 
Fachpersonal, das mit Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Angeboten lebt und 
arbeitet, in allen Bereichen gut zu qualifizieren und Kinder effektiv zu schützen, fordert die 
JFMK neben anderem, Handlungskompetenzen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor sexualisierter Gewalt noch stärker zum Pflichtbestandteil relevanter Studiengänge sowie 
beruflicher Ausbildungsgänge zu machen. Dies gilt insbesondere für die Studiengänge der 
Sozialpädagogik, der Heilpädagogik und der Sozialen Arbeit, der Humanmedizin, des 
Polizeiwesens, der Rechtsberufe und des Lehramts für Schulen sowie die 
Fachschulausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher, zum Heilerziehungspfleger oder zur 
Heilerziehungspflegerin sowie für die Gesundheitsfachberufe.  
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Die JFMK hat vor diesem Hintergrund im Jahr 2023 zu einem Austauschprozess mit 
Vertretungen von KMK, GWK, GMK, ASMK, IMK sowie JuMiKo im Jahr 2023 eingeladen, um 
über Möglichkeiten einer verbesserten Verankerung von Handlungskompetenzen in Studien- 
und Ausbildungsgängen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
zu beraten. Das Kinder- und Jugendressort der Landesregierung hat hierfür die Federführung 
übernommen. Weitere Initiativen sind in der Vorbereitung. 
 
 
28. Inwieweit bestehen in den Jugendämtern verbindliche Einarbeitungskonzepte für 

alle neuen Fachkräfte insbesondere im Bereich der Bearbeitung von 
Kindeswohlgefährdungen, um diese bei der Übernahme der Fallverantwortung zu 
unterstützen? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW (LVR & LWL 2020) zu Mindeststandards erhoben, die 
die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII berücksichtigen 
sollen.  
 
Die Empfehlungen beschreiben hierzu, dass davon ausgegangen werden muss, dass mit der 
Aufnahme der Tätigkeit im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) bzw. im Bereich des Schutz-
auftrags, nicht automatisch sichergestellt ist, dass Praxiserfahrungen im Kinderschutz 
vorliegen. Dies sollte bei der Einarbeitung von neu einsteigenden Fachkräften entsprechend 
berücksichtigt werden. Dabei wird vorgegeben, dass, in einem Einarbeitungskonzept festzule-
gen ist, dass neue Fachkräfte noch keine Fallverantwortung übernehmen, sondern in der 
Einarbeitungsphase die bereits erfahrenen Fachkräfte begleiten, um u.a. an 
Gefährdungseinschätzungen teilzunehmen. Im weiteren Verlauf sollte die/der Vorgesetzte 
gemeinsam mit der einsteigenden Fachkraft entscheiden, welche Aufgaben zu welchem 
Zeitpunkt eigenverantwortlich wahrgenommen werden. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
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29. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die zu frühe 
Übernahme von Fallverantwortung von berufsunerfahrenen Fachkräften für die 
Bearbeitung von Kindeswohlgefährdungsmeldungen zu verhindern? 

 
Siehe Antwort auf Frage 28. 
 
 
30. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, berufsunerfahrene Fachkräfte 

an die eigenständige Fallverantwortung heran zu führen? 
 
Siehe Antwort auf Frage 28. 
 
 
31. Mit welchen Maßnahmen stellt die Landesregierung sicher, dass die zuständigen 

Leitungskräfte für die verantwortungsvolle Einarbeitung der berufsunerfahrenen 
Fachkräfte Sorge tragen? 

 
Siehe Antwort auf Frage 28. 
 
 
32. Wie wird seitens der Jugendämter gewährleistet, dass bei allen Kinderschutzfällen 

die Gefährdungseinschätzung sachgerecht erfolgt und die notwendigen 
Maßnahmen zur Klärung des Verdachts ergriffen werden und welche Maßnahmen 
haben das Landesjugendministerium und die Landesjugendämter ergriffen, um 
dies abzusichern? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zu Mindeststandards erhoben, 
die die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Gemäß der Empfehlung sollen die Jugendämter ihre Verfahren zur Wahrnehmung des 
Schutzauftrags in Dienstanweisungen beschreiben. Die regelmäßige Evaluation und 
Weiterentwicklung ist häufig ein Bestandteil dieser Anweisungen. In der konkreten Fallarbeit 
obliegt die Kontrolle der direkten Leitungskraft. Die Landesjugendämter unterstützen die 
Jugendämter durch die benannte Empfehlung, durch regelmäßige, darauf aufbauende 
Fortbildungen, Arbeitskreise zu Vernetzung und Austausch sowie Fachberatung zur 
Unterstützung der Umsetzung vor Ort. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
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Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
Mit Blick auf den in der Fragestellung formulierten Anspruch, dass abgesichert ist, dass in allen 
Kinderschutzfällen die Gefährdungseinschätzung sachgerecht erfolgt und die notwendigen 
Maßnahmen zur Klärung des Verdachts ergriffen wird, ist aber darauf hinzuweisen, dass die 
Anwendung der Handlungsempfehlungen einen Beitrag leisten, strukturelle Fehler zu 
beseitigen oder zu vermeiden. Ihre Anwendung kann keine Gewähr dafür sein, Schaden für 
Kinder in allen Fällen zu verhindern. 
 
 
33. Wie viele Fortbildungsangebote mit dem Schwerpunkt sexueller Gewalt wurden in 

NRW seit 2017 im Bereich „Kinderschutz“ angeboten und wahrgenommen? (Bitte 
Auflistung nach Jugendamtsbezirk, Jahr, Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und Art des Angebots) 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023 die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. Die Frage wurde entsprechend operationalisiert, 
um im Wege der Online-Abfrage dem Erkenntnisinteresse der Fragestellung zu Ziffer 33 der 
GA 4 in Bezug auf Auflistung nach Jahr, Anzahl der Teilnehmenden Rechnung tragen zu 
können. Auf die Aufschlüsselung nach „Art des Angebotes“ wurde verzichtet, da hierzu bereits 
Informationen zu allen Fortbildungen in Frage 25 abgefragt wurden.   
 
Eine Übersicht über die durchschnittliche Anzahl der von den Fachkräften mit 
Garantenstellung wahrgenommenen Fortbildungsangebote mit dem Schwerpunkt sexueller 
Gewalt nach Jahr und Jugendamtsbezirk kann der beigefügten Anlage (vgl. Anlage 9) 
entnommen werden.  
 
Darüber hinaus werden Fortbildungsangebote mit dem Schwerpunkt sexueller Gewalt in NRW 
von einer Vielzahl von freien oder privaten Fortbildungsträgern angeboten. Eine vollständige 
Übersicht liegt der Landesregierung nicht vor. 
 
Weiterhin bieten sowohl die Landesjugendämter wie auch die Landesfachstelle Prävention 
sexualisierter Gewalt (PsG.nrw) entsprechende Fortbildungsformate an. Die Landesfachstelle 
Prävention sexualisierter Gewalt (PsG.nrw) hat seit ihrer Einrichtung im Jahr 2020 folgende 
Fortbildungsangebote für Träger der freien Kinder- und Jugendliche mit dem 
Themenschwerpunkt sexualisierter Gewalt durchgeführt: 
 

- Im Jahr 2020 insgesamt zwei digitale Fortbildungen mit insgesamt 1.000 
Teilnehmenden. Im Jahr 2021 insgesamt sechs digitale Fortbildungen mit insgesamt 
3.000 Teilnehmenden und vier digitale Fachtagungen (davon jeweils eine in 
Kooperation mit dem Landesjugendamt Rheinland (LVR) und dem Landesjugendamt 
Westfalen (LWL)) mit insgesamt 720 Teilnehmenden). 

 
- Im Jahr 2022 insgesamt drei Fachtagungen (davon jeweils eine in Kooperation mit dem 

Landesjugendamt Rheinland (LVR) und dem Landesjugendamt Westfalen (LWL) 
sowie eine mit der Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches 
Krisenmanagement (LASP NRW)) mit insgesamt 423 Teilnehmenden sowie neun 
Fortbildungen in der Reihe „Wissen kompakt“ zu unterschiedlichen Themen des 
Kinderschutzes mit insgesamt 946 Teilnehmenden. 
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Zu den Beschäftigten des Jugendamtes gehören auch die Mitarbeitenden der kommunalen 
Erziehungsberatungsstellen. Das Land bietet seit November 2022 allen neuen Fachkräften 
der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt die Teilnahme an einer Basisfortbildung 
„Neu in der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ 
an. Es werden insgesamt zehn Kurse mit je zehn Fortbildungstagen im Zeitraum November 
2022 - April 2024 angeboten. 33 kommunale Beratungsstellen werden im Rahmen des 
Ausbauvorhabens mit insgesamt 35,25 VZÄ personell gestärkt. Rund 80 Prozent dieser 
Einrichtungen haben das betreffende Personal bereits für eine Fortbildungsteilnahme 
angemeldet. 
 
 
34. In welchen Fällen sind Themen wie Erkennen von Anzeichen für sexualisierte 

Gewalt, diagnostische Verfahren zur Abklärung des Verdachts auf sexualisierte 
Gewalt, Gesprächsführung mit Kindern, Täterstrategien und Datenschutz 
Gegenstand dieser Fortbildungen? 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023 die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen.   
 
Im Jahr 2017 gaben 22 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zum Thema 
Erkennen von Anzeichen sexualisierter Gewalt teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben 21 
Jugendämter, im Jahr 2019 gaben 26 Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 41 Jugendämter, im 
Jahr 2021 gaben 54 Jugendämter und im Jahr 2022 gaben 68 Jugendämter an, dass 
Mitarbeitende an einer Fortbildung zu diesem Thema teilgenommen haben (vgl. Anlage 10). 
 
Im Jahr 2017 gaben zwölf Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zum 
Thema diagnostische Verfahren zur Abklärung des Verdachtes auf sexualisierte Gewalt 
teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben 15 Jugendämter, im Jahr 2019 gaben 16 
Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 25 Jugendämter, im Jahr 2021 gaben 30 Jugendämter und 
im Jahr 2022 gaben 43 Jugendämter – an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zu diesem 
Thema teilgenommen haben (vgl. Anlage 10).  
 
Im Jahr 2017 gaben 16 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zum Thema 
Gesprächsführung mit Kindern, teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben 22 Jugendämter, 
im Jahr 2019 gaben 21 Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 31 Jugendämter, im Jahr 2021 
gaben 42 und im Jahr 2022 gaben 49 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer 
Fortbildung zu dem Thema teilgenommen haben (vgl. Anlage 10).  
 
Im Jahr 2017 gaben zehn Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zum 
Thema Täterstrategien, teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben zwölf Jugendämter, im Jahr 
2019 gaben 14 Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 25, im Jahr 2021 gaben 36 Jugendämter 
und im Jahr 2022 gaben 42 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zu dem 
Thema teilgenommen haben (vgl. Anlage 10).  
 
Im Jahr 2017 gaben 17 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zum Thema 
Interdisziplinäre Zusammenarbeit/Datenschutz teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben 19 
Jugendämter, im Jahr 2019 gaben 22 Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 33, im Jahr 2021 
gaben 38 Jugendämter und im Jahr 2022 gaben 48 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an 
einer Fortbildung zu dem Thema teilgenommen haben (Anlage 10).  
 
Im Jahr 2017 gaben zwölf Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zu 
anderen Themen teilgenommen haben. Im Jahr 2018 gaben zwölf Jugendämter, im Jahr 2019 
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gaben 13 Jugendämter, im Jahr 2020 gaben 14, im Jahr 2021 gaben 20 Jugendämter und im 
Jahr 2022 gaben 23 Jugendämter an, dass Mitarbeitende an einer Fortbildung zu anderen 
Themen teilgenommen haben (vgl. Anlage 10).  
 
Für das Jahr 2017 waren 23 Jugendämtern insgesamt keine Angaben möglich, für das Jahr 
2018 waren 23 Jugendämtern keine Angaben möglich, für das Jahr 2019 waren 22 
Jugendämtern keine Angaben möglich für das Jahr 2021 waren 13 Jugendämtern keine 
Angaben möglich und für das Jahr 2022 waren neun Jugendämtern keine Angaben möglich 
(vgl. Anlage 10).  
 
Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Der Landesregierung liegen darüber 
hinaus keine Detailkenntnisse zu Inhalten von Fortbildungsangeboten freier oder privater 
Fortbildungsträger vor. Sowohl die Fortbildungen der Landesjugendämter wie auch der 
Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt (PsG.nrw) greifen die aufgeführten Themen 
regelmäßig auf. 
 
Weiterhin sind die Themen „Erkennen von Anzeichen für sexualisierte Gewalt, diagnostische 
Verfahren zur Abklärung des Verdachts auf sexualisierte Gewalt, Gesprächsführung mit 
Kindern, Täterstrategien und Datenschutz“ Gegenstand der unter Frage 33 genannten 
Basisfortbildung „Neu in der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche“, die das MKJFGFI für neue Beratungskräfte seit November 2022 anbietet. 
 
 
35. Hält die Landesregierung das bisherige Fortbildungsangebot und die Teilnahme 

von Fachkräften für angemessen? 
 
Gemäß § 72 SGB VIII ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die 
Mitarbeitenden des Jugendamtes fortzubilden. Die Landesregierung hat keine Anzeichen 
dafür, dass dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird. Gleichwohl hat die 
Landesregierung ein hohes Interesse an einer bedarfsorientierten Qualitätsentwicklung und 
einem breiten Angebot an Fortbildungsangeboten im Kinderschutz – auch für Fachkräfte 
außerhalb von Jugendämtern. Im Rahmen ihres Handlungs- und Maßnahmenkonzepts im 
Bereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, 
Hilfen“ hat sich die Landesregierung verpflichtet, auf die speziellen Bedarfe des 
Kinderschutzes konzipierte Qualifizierungsangebote zu fördern. Zum Umsetzungsstand gibt 
der erste Bericht zur Umsetzung und Fortschreibung des Handlungs- und 
Maßnahmenkonzepts aus dem März 2022 detailliert Auskunft. Der zweite Bericht wird Ende 
März 2023 vorgelegt und sodann auf der Website des MKJFGFI online abrufbar sein. Unter 
anderem hat die Landesregierung die Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt 
(PsG.nrw) beauftragt, spezifische Fortbildungsangebote zu schaffen. Über die bisherigen 
Maßnahmen gibt die Beantwortung zu Frage 33 Auskunft. 
 
Zudem informiert die Landesfachstelle Prävention sexualisierter Gewalt (PsG.nrw) auf ihrer 
Homepage neben eigenen Qualifizierungsangeboten auch über Fortbildungsangebote 
anderer Organisationen rund um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 
Gewalt, um freie und öffentliche Träger bei der Suche nach passenden Fortbildungsangeboten 
zu unterstützen. Mit der durch § 9 Landeskinderschutzgesetz NRW geschaffenen 
Verpflichtung zur Bildung von Netzwerken zur interdisziplinären Zusammenarbeit bei der 
Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung, den sogenannten „Netzwerken 
Kinderschutz“, hat das Land Nordrhein-Westfalen zudem in Absatz 5 die Verpflichtung zu 
interdisziplinären Qualifizierungsangeboten zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 
Kindeswohlgefährdung festgeschrieben. Diese sind bedarfsgerecht, mindestens jedoch 
dreimal jährlich für die in Absatz 4 des Paragrafen genannten Einrichtungen oder 
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Berufsgruppen durchzuführen. Die Landesregierung unterstützt die Qualifizierungsangebote 
aus Mitteln des Landeskinderschutzgesetzes NRW.  
 
Die Ergebnisse der Jugendamtsabfrage zeigen zudem eine sukzessive Steigerung der Zahl 
der wahrgenommenen Fortbildungen in allen Themenfeldern. Ob die Teilnahme von 
Fachkräften angemessen ist, kann seitens der Landesregierung nicht bewertet werden. 
 
 
36. Gibt es Überlegungen der Landesregierung, eine Weiterbildungsverpflichtung für 

Mitarbeitende von ASD/BSD und freien Trägern im Bereich „Kinderschutz“ 
einzuführen? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zu Mindeststandards erhoben, 
die die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Hinsichtlich des Kompetenzprofils, das im Bereich „Kinderschutz“ notwendig ist, sollen die 
zuständigen Jugendämter gemäß der Empfehlung individuell prüfen, ob die erforderlichen 
Kompetenzen bei Einstellung von Personen vorliegen. Dazu gehören rechtliche Kenntnisse, 
Fachkenntnisse, Methodenkenntnisse, Sozialkompetenz und persönliche 
Eignungsvoraussetzungen. In den Mindeststandards wird angeregt diese in einem 
Kompetenzprofil als Soll-Ist-Vergleich zu beschreiben, das für die Personalauswahl, die 
Einarbeitung, die Bedarfsfeststellung bei Fortbildungen etc. eingesetzt bzw. fortgeschrieben 
werden kann. Je nach individuellem Bedarf der Mitarbeitenden, können dann passgenaue 
Fort- bzw. Weiterbildungen absolviert werden. Fortbildungskonzepte sind ein weiteres 
Merkmal der Personalqualität. So werden Fortbildungen zur Erhaltung und Steigerung der 
Kenntnisse und Kompetenzen als unerlässlich anerkannt. Bei einem Fortbildungskonzept 
sollte in externe Fortbildungen, Inhouse-Seminare und gemeinsame Fortbildungen mit 
Kooperationspartnern differenziert werden.  
 
Für freie Träger, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen und Fachkräfte nach § 72 SGB 
VIII beschäftigen, gilt § 8a Abs. 4 SGB VIII. Diesbezüglich werden zwischen öffentlichem und 
freiem Jugendhilfeträger Vereinbarungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen 
getroffen.  
 
Im Rahmen der o.g. Empfehlung wird auf eine Mustervereinbarung des deutschen 
Kinderschutzbundes NRW verwiesen, in der beschrieben ist, dass die sachgerechte 
Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII durch die Mitarbeitenden der 
regelmäßigen spezifischen Fortbildung bedarf. Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt der 
Träger sicher, dass die Beschäftigten an als sinnvoll und notwendig erachteten 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, insbesondere zum Erkennen, Beurteilen und 
Handeln von gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung.  
 
 
37. Welche Schritte hat die Landesregierung unternommen, um bei der Erfassung von 

§ 8a-Meldungen sicherzustellen, dass die Frage, ob Hinweise auf sexuellen 
Missbrauch vorliegen, nur von Fachkräften beantwortet wird, die dazu auch 
entsprechend ausgebildet sind? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
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Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Der Prozess des Zusammenwirkens von Fachkräften bei einer Gefährdungseinschätzung ist 
Teil der Empfehlungen für Jugendämter. Gemäß dieser wird im Rahmen der Prozessqualität 
das Zusammenwirken von Fachkräften bei einer Gefährdungseinschätzung aufgeführt und 
daraus resultierend fachliche Leitlinien beschrieben. Der Themenkomplex des sexuellen 
Missbrauchs wird dabei als gesonderter Punkt dargestellt, da zum Teil die im Jugendamt 
vorhandene Expertise diesbezüglich fehle. Aus diesem Grund sind in den geltenden 
Mindeststandards fachliche Orientierungen formuliert, die beschreiben, dass die Hinzuziehung 
anderer Disziplinen und Expertisen die Gefährdungseinschätzung und die Entscheidung über 
Maßnahmen im Einzelfall entscheidend qualifizieren kann. Dabei geht es um unterschiedliches 
Fachwissen, etwa durch Ärztinnen/Ärzte, Sachverständige und Fachberatungsstellen. Konkret 
wird die Hinzuziehung interner oder externer Expertise im Bedarfsfall, im Rahmen der 
Gefährdungseinschätzung in der Beschreibung des Teilprozesses „Gefährdungseinschätzung 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte“ benannt. In den Gelingensfaktoren wird 
diesbezüglich zudem auch die Beachtung der Erforderlichkeit der Anonymisierung oder 
Pseudonymisierung hingewiesen. 
 
Auch im Rahmen der Strukturqualität der benannten Mindeststandards wird das Thema 
Qualifikation von Fachkräften aufgegriffen. So wird beschrieben, dass ein Grundwissen zu 
dem Thema sexueller Missbrauch bei allen Fachkräften vorhanden sein sollte, es sich 
allerdings angesichts der Vielfalt an notwendigen Kenntnissen anbietet, dass einzelne 
Fachkräfte Schwerpunkt- oder Vertiefungsthemen übernehmen, zu denen sie gezielt 
weiterbilden und ihre diesbezügliche Expertise anderen Fachkräften bei Bedarf zur Verfügung 
stellen. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
38. Wie schätzt die Landesregierung die Notwendigkeit ein, zur Diagnostik des 

Verdachts sexualisierter Gewalt die fachliche Expertise Dritter hinzuzuziehen und 
wie kann dies landesweit verpflichtend werden? 

 
Siehe Antwort auf Frage 37. 
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39. Gibt es in NRW ausreichend Supervisionsangebote, die den Fachkräften der 
Jugendhilfe, aber auch allen anderen Berufsgruppen, die mit sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder zu tun haben, zur Reflexion dienen und eine Hilfestellung bei 
psychischen Belastungen darstellen können? 

 
Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff Supervision nicht geschützt ist und eine 
Qualifikation als Supervisor entsprechend nicht abschließend definiert ist. In der Folge werden 
Supervisionen auf Basis von unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungen angeboten. 
Supervision ist im medizinischen, psychologischen, sozialen, pädagogischen und 
therapeutischen Kontext bereits gut etabliert. 
 
Im Zusammenhang mit dem Thema „Kindesmissbrauch“ sind u. a. psychotherapeutisch tätige 
und erfahrene Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich geeignet, Supervisionen anzubieten. Die mit 
der Tätigkeit im Kinderschutz verbundenen spezifischen Herausforderungen durch die 
Konfrontation mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche können auch in den für 
ihre Mitglieder regelmäßig angebotenen Fortbildungen der Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen z.B. zu „Kinderschutz bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch aus 
psychotherapeutischer Sicht“ oder zum „Umgang mit schwierigen Situationen in der 
Psychotherapie“ thematisiert werden, die z. T. supervisorischen Charakter haben. 
 
Angebote für eine Supervision im Sinne der Frage gibt es ausreichend. Der Stellenwert der 
Supervision für diejenigen, die im Beratungs- und Behandlungsprozess bei Kindern mit 
Gewalterfahrung tätig sind, ist unstrittig. Bei den Kinderschutz-Zentren ist eine solche externe 
Supervision Teil der Qualitätsstandards (siehe Seite 37 der Qualitätsstandards 
https://www.kinderschutz-zentren.org/Mediengalerie/1617264184_-
_kiz_qualita_tsstandards_2021.pdf, zuletzt abgerufen am 08.03.2023) und wird dort regelhaft 
angeboten. 
 
Supervision als ein Merkmal interner Strukturqualität ist detailliert in der „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ beschrieben. Durch Inkrafttreten des 
Landeskinderschutzgesetzes NRW ist das dort einzuhaltende Verfahren für die Jugendämter 
Nordrhein-Westfalens nunmehr zu verbindlichen Mindeststandards erklärt worden. In einigen 
Jugendämtern wird Supervision intern angeboten, in anderen extern eingeholt. 
 
Das Land fördert die Erziehungsberatungsstellen auf Grundlage der „Richtlinien über die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familienberatungsstellen“ und den damit 
einhergehenden „Regeln des fachlichen Könnens“, die für die Fachkräfte der öffentlichen und 
freien Jugendhilfe gleichermaßen eine Verpflichtung zur Wahrnehmung von 
Supervisionsangeboten vorsehen. Anträge auf Abweichung von den Fördervoraussetzungen 
liegen dem Land insoweit nicht vor. 
 
Für Polizeibeschäftigte im benannten Deliktsbereich werden polizeiintern 
Supervisionsangebote durch das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen vorgehalten. Das Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen wurde 
mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.09.2019 - 
Az. 422-62.14.04 beauftragt, die in der Sachrate sexueller Kindesmissbrauch/ 
Kinderpornografie entstehenden Fortbildungsbedarfe zu erheben und ferner zu prüfen, in 
welchem Umfang und in welcher Form spezifische Lehrgangsinhalte angeboten werden 
können. Darüber hinaus wurde das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen gebeten, eine Konzeption für die 
psychologische Betreuung und Supervision als verpflichtende Fortbildungsmaßnahme 
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fortzuschreiben, mit dem übergeordneten Ziel der Gewährleistung landesweit einheitlicher 
Mindeststandards einer psychosozialen Unterstützung. Diese im August 2019 genehmigte 
Konzeption, dessen Fachaufsicht dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen obliegt, gilt für Beschäftigte im 
Bereich sexueller Kindesmissbrauch/ Kinderpornografie. Konkret gehören zu dieser 
Zielgruppe: 
 

• Polizeivollzugskräfte in der Sachbearbeitung, 
• deren Führungskräfte,  
• Regierungsbeschäftigte, die als Schreibkräfte eingesetzt sind, oder im Bereich der IuK-

Ermittlungsunterstützung/ Bewertung arbeiten. 
 
Im Januar 2020 wurde das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen schließlich mit der sukzessiven 
Umsetzung der Konzeption beauftragt. Als fester Baustein der Konzeption ist einmal jährlich 
eine verpflichtende Einzel- und Teamsupervision für alle Beschäftigten in der Sachrate 
sexueller Kindesmissbrauch/ Kinderpornografie vorgesehen. Die Einzelsupervisionen werden 
aktuell durch Psychologinnen der Zentralstelle Psychosoziale Unterstützung (ZPSU) des 
Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-
Westfalen durchgeführt, während Teamsupervisionen neben der ZPSU maßgeblich durch 
Polizeiseelsorgende durchgeführt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der 
freiwilligen Inanspruchnahme weiterer Angebote. 
 
Die Einzel- und Teamsupervisionen werden als verhaltenspräventives Angebot, das jedoch 
verpflichtend wahrzunehmen ist, verstanden. Die Angebote haben zum Ziel, dass sich 
Beschäftigte in der Sachrate sexueller Kindesmissbrauch/ Kinderpornografie unter 
qualifizierter fachlicher Anleitung mit Belastungen der Tätigkeit und möglichen 
Beanspruchungsfolgen auseinandersetzen. Zudem sollen die Beschäftigten individuelle 
stressbegünstigende und -protektive Faktoren kennenlernen und individuelle Techniken und 
Bewältigungsstrategien erlernen, um negativen körperlichen und psychischen Folgen der 
Tätigkeit vorzubeugen. 
 
Zur Sicherstellung von niedrigschwelligen psychosozialen Unterstützungsangeboten vor Ort 
werden regionale Strukturen für eine psychosoziale Unterstützung gebildet. Derzeit werden an 
sechs Standorten in Nordrhein-Westfalen Regionalstellen Psychosoziale Unterstützung 
(RPSU) eingerichtet und mit insgesamt 12 psychologischen Fachkräften ausgestattet. Diese 
werden perspektivisch ebenfalls Supervisionsangebote für die genannte Zielgruppe vorhalten. 
 
Für den justiziellen Bereich gilt, dass seit dem Jahr 2021 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gerichte, Staatsanwaltschaften sowie Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Justiz 
Nordrhein-Westfalen das Angebot einer telefonischen Beratung durch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Trauma Hotline in Anspruch nehmen können. Das vordringlich für einmalig 
psychisch stark belastende Erfahrungen konzipierte Angebot umfasst ausdrücklich auch 
Belastungen, die im Zusammenhang mit belastenden Strafverfahren entstehen. Zudem 
erhalten insbesondere soziale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und 
Führungskräfte die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen zur Traumaprävention. 
 
Für die Supervision der Angehörigen des ambulanten Sozialen Dienstes werden im Haushalt 
für die Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen regelmäßig Mittel zur Verfügung gestellt. Diese 
werden vollumfänglich an die Oberlandesgerichte weitergereicht. Dort werden sie dem Bedarf 
entsprechend verwendet. 
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Die Angebote der Justiz und die weiteren Handlungsmöglichkeiten werden zusammengefasst 
dargestellt in einer fortlaufend aktualisierten Handlungshilfe zum Umgang mit 
Traumatisierungen. Sie dient Betroffenen und Führungskräften sowie Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Arbeitsumfeld als Unterstützung bei der Erkennung von Problemlagen und 
zeigt Reaktionsmöglichkeiten auf. 
 
Im schulischen Bereich stehen den Lehrkräften die Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen in den 54 schulpsychologischen Beratungsstellen als Ansprechpersonen 
zur Verfügung. Die Aufgaben der Schulpsychologie sind im Runderlass des damaligen 
Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 8.Januar 2007 „Aufgaben, Laufbahn, 
Einstellungsvoraussetzungen und Eingruppierung von Schulpsychologinnen und 
Schulpsychologen“ geregelt. Hiernach unterstützt die Schulpsychologie unter anderen die 
Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer sowie in den Schulen tätige pädagogische Fachkräfte 
bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags mit den Erkenntnissen und Methoden 
der Psychologie. Dazu gehören insbesondere die Beratung und Unterstützung von Lehrkräften 
und in der Schule tätigen pädagogischen Fachkräften bei der Lösung von psychosozialen 
Problemstellungen sowie die Mitwirkung bei der Fortbildung und der Supervision von 
Lehrkräften, insbesondere bei denen, die Beratungsaufgaben im Sinne des Runderlasses 
„Beratungstätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern in der Schule“ erfüllen. Das Ministerium für 
Schule und Bildung bietet zudem allen Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen die „Sprech:ZEIT 
24/7“ als Eingangstor zu einer psychosozialen Beratung an. Über den damit beauftragten 
betrieblichen Dienst stehen in allen fünf Regierungsbezirken 24 Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche Expertinnen und Experten zur Kontaktaufnahme zu sämtlichen 
psychosozialen Themen zur Verfügung. Das umfassende Angebot ist kostenfrei und völlig 
anonym nutzbar. Bei Bedarf besteht jederzeit die Möglichkeit, an eine Expertin oder einen 
Experten vor Ort für eine persönliche Beratung vermittelt zu werden. 
 
 
40. Welche Möglichkeiten haben das Landesjugendministerium, die 

Landesjugendämter und die Jugendämter genutzt, um eine ausreichende 
Personalausstattung der Jugendämter zur effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben 
sicherzustellen, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 
angemessene Bezahlung zu ermöglichen? 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023 die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. Die Frage wurde letztlich entsprechend 
operationalisiert, um im Wege der Online-Abfrage dem Erkenntnisinteresse der Fragestellung 
zu Ziffer 40 der GA 4, Rechnung tragen zu können und dazu in zwei Fragen unterteilt. 
 
Hinsichtlich der angemessen Bezahlung wurde dabei eine Abfrage vorgenommen, in welchen 
Entgeltgruppen die Beschäftigten eingruppiert sind. 86 Jugendämter sehen eine Vergütung 
der Sachbearbeitenden mit Garantenstellung EG S 14 TVöD-SuE vor, zwei Jugendämter 
gaben an eine Vergütung höher als EG S 14 TVöD-SuE vorzunehmen (vgl. Anlage 11). 
Hinsichtlich der Fragen nach Maßnahmen für ein wertschätzendes Arbeitsumfeld wurde eine 
Freitext Rückmeldung ermöglicht. Es wird auf die Antworten der einzelnen Jugendämter (vgl. 
Anlage 15 Dashboard) verwiesen. 
 
Mit dieser konnexitätsrelevanten Setzung von Mindeststandards, Netzwerken Kinderschutz 
sowie dem verbindlichen Qualitätsentwicklungsverfahren im Landeskinderschutzgesetz NRW 
ist ein Belastungsausgleich verbunden. Im Rahmen dessen hat das Land in 2022 rd. 48,5 Mio. 
€ zur Verfügung gestellt. In 2023 werden rd. 69,1 Mio. € und ab 2024 rd. 69,5 Mio. € zur 
Verfügung gestellt. 
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Mit dem flächendeckenden Ausbauprogramm der spezialisierten Beratung bei sexualisierter 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche trägt das Land zu einer Stärkung der 
Personalausstattung bei, da auch 33 örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe am 
Ausbauvorhaben teilgenommen und insgesamt 33,25 VZÄ zugesprochen bekommen haben. 
Zudem hat das Land über die Grundsätze zur Förderung der spezialisierten Beratung dafür 
Sorge getragen, dass ein Team aus mindestens drei Fachkräften besteht sowie sichergestellt 
werden muss, dass ein fachspezifischer kollegialer Austausch und Intervision sowie die 
Teilnahme an Vernetzungstreffen mit anderen spezialisierten Fachkräften im Kontext 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ermöglicht werden.  
 
Da genug und angemessen ausgebildete Fachkräfte der entscheidende Qualitätsfaktor im 
Kinderschutz sind, erfolgte im Kontext der Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des 
Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW zwischen 
Landesjugendämtern und den kommunalen Spitzenverbänden die Vereinbarung, eine 
Empfehlung zur Personalbemessung im ASD zu erstellen. Dazu wurde zunächst im Jahr 2022 
das Grundlagenpapier „Wie viel Personal braucht das Jugendamt?“ veröffentlicht. Es gibt 
einen komprimierten Überblick darüber, wie in den einzelnen Bereichen des Jugendamtes 
Personal bemessen werden kann. Daran schloss sich ein Projekt unter Teilnahme von 12 
NRW-Jugendämtern zur Personalbemessung im ASD an. Der Abschluss des Projektes ist für 
Herbst 2023 geplant, die Ergebnisse mit einem Berechnungstool für die Jugendämter sollen 
in einer Empfehlung veröffentlicht werden.  
 
Hinsichtlich der Schaffung eines wertschätzenden Arbeitsumfeldes, welches von 
zunehmender Bedeutung für die Fachkräftebindung ist, werden seit dem Jahr 2022 gute 
Praxisbeispiele für die Gewinnung und Bindung im Jugendamt auf der Internetseite der BAG 
Landesjugendämter unter https://www.personal-gewinnen-und-binden.de dargestellt, so dass 
alle Jugendämter davon profitieren können.  
 
Mit dem zunehmenden Fachkräftemangel sind Fragen der Personalentwicklung ein 
zunehmend wachsender Arbeitsschwerpunkt in den Fortbildungs- und Beratungsangeboten 
der beiden Landesjugendämter.  Fragen zur Vergütung obliegen den Tarifpartnern im Rahmen 
der Tarifpartnerschaft, die das Land respektiert. Insgesamt ist der Fachkräftemangel mit zur 
zentralen Herausforderung für die gesamte Kinder- und Jugendhilfe geworden (Jugendämter, 
insbesondere auch der allgemeine Soziale Dienst, Kindertageseinrichtungen, stationäre 
Einrichtungen).   
 
Bereits im August 2022 wurde im MKJFGFI eine Koordinierungsstelle „Fachkräfteoffensive in 
den Sozial- und Erziehungsberufen“ geschaffen und diese direkt beim Staatssekretär 
angesiedelt. Lösungen für den Fachkräftemangel zu entwickeln, hat Priorität im MKJFGFI. 
Unter Leitung Frau Ministerin Paul hat am 27. September ein erstes Gespräch mit den 
Stakeholderinnen und Stakeholdern der Fachkräfteoffensive stattgefunden. Hier wurden 
gemeinsam zentrale Aspekte zur Begegnung des Fachkräftemangels identifiziert:  
 

• Verbesserungen und Ausweitung der Kapazitäten bei der Aus- und Weiterbildung, 
• Aktivierung (neuer) Zielgruppen und Berufe, 
• Entlastung der Beschäftigten, 
• und Kooperation vor Ort in den regionalen Bildungslandschaften. 

 
Im Rahmen eines NRW-weiten Fachkräftetags zu den Sozial- und Erziehungsberufen wurde 
zudem am 13. Februar 2023 mit Praktikerinnen und Praktikern, Fachleuten sowie 
Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung zu Themen 
wie der regionalen Kooperation bei der Fachkräftegewinnung, dem Aufbau eines 
Fachkräftemonitorings und dem Personaleinsatz in der Kindertagesbetreuung und in den 
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stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. Eine Auswertung dieses 
Fachkräftetages ist im Prozess. Unterstützt wird dieser Auswertungsprozess, wo möglich, 
durch die Generierung von relevanten Daten für verschiedene Handlungsfelder der Kinder- 
und Jugendhilfe durch den Forschungsverbund Technische Universität Dortmund / Deutsches 
Jugendinstitut e.V., so unter anderem auch die Allgemeinen Sozialen Dienste. 
 
Insgesamt bedarf es kurz- mittel- und langfristiger Maßnahmen, die zum Teil auch spezifisch 
für die Handlungsfelder entwickelt und umgesetzt werden. Dies wird im Rahmen der 
Fachkräfteoffensive erfolgen.   
 
 
41. Auf welchen Wegen will die Landesregierung eine ausreichende 

Personalbemessung (auch für Fälle des Anstiegs des Fallaufkommens) und die 
Angemessenheit der Vergütung im Rahmen einer regelmäßigen Überprüfung 
durch qualitative Verfahren sicherstellen? 

 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben, den die 
Jugendämter berücksichtigen sollen.  
  
Gemäß der Mindeststandards muss das ASD-Team mit einer dem Verfahren entsprechenden 
hinreichenden Zahl an Fachkräften besetzt sein. Aufgrund der Heterogenität der Jugendämter 
in Größe, Aufgaben und Organisation ist es kaum möglich, eine einheitliche Fallbelastung als 
Grundlage für eine Personalbemessung festzulegen. Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 
NRW geht als Richtwert von einer durchschnittlichen Fallbelastung von 30 Hilfeplanfällen nach 
§ 36 SGB VIII je Vollzeit-Stelle im ASD aus. Konzepte zur bedarfsorientierten 
Personalbemessung gehen davon aus, dass auf der Basis einer Analyse der Kernprozesse, 
die mit der Ermittlung des durchschnittlichen Zeitbedarfs verbunden wird, eine für jedes 
Jugendamt individuelle Personalbemessung erarbeitet werden kann. Für den Kinderschutz 
sind dabei insbesondere auch ausreichende Zeiten für Co-Bearbeitung und Reflexion zu 
berücksichtigen. Einige Verwaltungen haben für das Jugendamt eine Ausnahmeregelung von 
einer Wiederbesetzungssperre getroffen, um die adäquate Wahrnehmung des Schutzauftrags 
auch bei Personalwechseln sicherzustellen. Dies ist gerade angesichts der zunehmenden 
Fluktuation in den letzten Jahren sinnvoll. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 
(AGJ) fordert angesichts der permanenten Vakanzen eine überplanmäßige Besetzung des 
ASD (zum Beispiel eine rechnerische Personalausstattung von 115 %), um real eine 100-
prozentige Besetzung und damit eine vertretbare Arbeitsbelastung zu gewährleisten. Zudem 
sollte fortlaufend die Arbeitsbelastung innerhalb des/der Teams beobachtet werden und 
Strategien zur kurz- und längerfristigen Entlastung zur Verfügung stehen. 
 
Damit wird mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW keine konkrete Personalbemessung 
geregelt, jedoch festgelegt, dass eine quantitative Personalbemessung umgesetzt werden 
soll.  
 
Fragen zur Vergütung obliegen den Tarifpartnern im Rahmen der Tarifpartnerschaft, die das 
Land respektiert. 
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42. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um die Tätigkeiten der 
Jugendämter dahingehend zu überprüfen, ob und wie Standards und 
systematisch verankerte Prüfsteine in Prozesse eingebunden und verbindlich 
geregelt werden können, ohne schematisches Abarbeiten zu befördern? 

 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben, den die 
Jugendämter berücksichtigen sollen. 
 
Die Empfehlungen der Landesjugendämter enthalten konkrete Aussagen zur Prozess- und 
Strukturqualität im Rahmen sogenannter § 8a SGB VIII -Verfahren. Darin sind detaillierte 
Tätigkeiten zu jedem Prozess beschrieben, sowie Gelingensfaktoren, wie die Tätigkeiten in 
den Jugendämtern bestmöglich umgesetzt werden können. Zudem gibt es Hinweise auf die 
Strukturqualität in den Jugendämtern. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 dem Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen 
 
 
43. Gibt es in der Landesregierung Überlegungen, mit Hilfe konkreter verbindlicher 

Wiedervorlagesysteme eine Begleitung von Fallverläufen sicher zu stellen?  
 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben, den die 
Jugendämter berücksichtigen sollen. 
 
Die Empfehlungen der Landesjugendämter enthalten auch Aussagen zur erneuten 
Gefährdungseinschätzung bzw. der erneuerten Prüfung von Fallverläufen. Ob und wann eine 
erneute Gefährdungseinschätzung durchgeführt wird, ist gesetzlich nicht vorgegeben. Es 
handelt sich jedoch nicht um einen einmaligen, abgeschlossenen Vorgang, sondern die 
getroffene Einschätzung muss aufgrund der Prozesshaftigkeit laufend überprüft werden, dass 
diese nicht nur einmalig, sondern bei Bedarf mehrfach durchzuführen ist. Zudem ist eine 
erneute Gefährdungseinschätzung erforderlich, um zu überprüfen, ob und inwieweit die 
ergriffenen Schutzmaßnahmen wirkungsvoll sind und diese ggf. anpassen zu können. Auch 
die Beendigung eines sogenannten § 8a SGB VIII-Verfahrens setzt eine erneute 
Gefährdungseinschätzung mit der Feststellung voraus, dass der Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen gewährleistet ist. Um dies nicht in jedem Einzelfall individuell zu bestimmen, 
sollte es Festlegungen geben, zu welchen Zeitpunkten bzw. zu welchen Anlässen eine erneute 
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Gefährdungseinschätzung vorzunehmen ist. Laut Gelingensfaktoren ist eine Überprüfung der 
Wirksamkeit der ergriffenen Schutzmaßnahmen durch die fallzuständige Fachkraft, dabei sind 
mindestens zwei weitere Fachkräfte zu beteiligen, durchzuführen. Bei Bedarf soll externe 
Expertise herangezogen werden. Es soll eine fachliche Einschätzung mit Fokus auf 
Gewährleistung des Kindeswohls angestellt werden. Neben der Dokumentation dieses 
Prozesses ist die erneute Gefährdungseinschätzung dem/der nächsthöhere/n Vorgesetzten/m 
vorzulegen.  
 
Eine erneute Gefährdungseinschätzung wird im Sinne der Gelingengsfaktoren standardmäßig 
zu erfolgen haben, wenn neue Informationen/Erkenntnisse aufkommen und regelmäßig nach 
Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen, so u.a. nach dem Beschluss des 
Familiengerichts. Auch bei Anrufung des Familiengerichts bzw. Entscheidung endet damit 
nicht der Schutzauftrag des Jugendamtes. Dementsprechend muss das Jugendamt prüfen, 
ob die gerichtliche Entscheidung den Schutz des Kindes oder Jugendlichen ausreichend 
gewährleistet. Diese ggf. abschließende Einschätzung ist von besonderer Bedeutung, da zwar 
der Beginn des § 8a SGB VIII-Verfahrens mit dem Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung - gesetzlich klar definiert ist, das Ende des Verfahrens jedoch 
nicht. Es empfiehlt sich daher, auch die Entscheidung über die Beendigung des Verfahrens im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und im Rahmen einer erneuten 
Gefährdungseinschätzung zu treffen.  
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
44. Gibt es in der Landesregierung Überlegungen, eine besondere Ablage und 

Sichtbarkeit von KWG-bezogenen Aktenteilen, unabhängig von der Art der 
Aktenführung (analog/digital/hybrid) zu befördern? 

 
Siehe Antwort auf Frage 43.  
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45. Welche Maßnahmen haben das Landesjugendministerium, die 
Landesjugendämter und die Jugendämter ergriffen, um sicherzustellen, dass alle 
für die Betreuung eines Falles erforderlichen Informationen stets aus der Akte 
hervorgehen und dies seitens der Vorgesetzten kontrolliert wird? 

 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben, den die 
Jugendämter berücksichtigen sollen. 
 
Das Kapitel Strukturqualität der Empfehlung beinhaltet die Notwendigkeit 
jugendamtsbezogener Vorgaben zu Dokumentation und Aktenführung mit Praxisbeispielen. 
Die Jugendämter regeln die interne Aktenführung und entscheiden dabei über die Kontrolle 
der Aktenführung. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
46. Hat die Landesregierung die notwendigen Änderungen des SGB VIII initiiert, damit 

eine Eignungsprüfung von beiden Jugendämtern gemeinsam durchgeführt wird, 
wenn schon bei der Eignungsprüfung eines Vollzeitpflegeverhältnisses bzw. bei 
der Prüfung der Eignung der Pflegeperson bekannt ist, dass der Aufenthaltsort 
der Sorgeberechtigten und der Pflegeperson auseinanderfallen und damit die 
Zuständigkeit nach zwei Jahren zu einem anderen Jugendamt wechselt? 

 
Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG soll u.a. ein besserer Kinder- und 
Jugendschutz einhergehen. So regelt § 37c Absatz 3 Satz 4 SGB VIII nunmehr, dass bei der 
Auswahl der Pflegeperson in den Fällen, in denen ein Kind oder Jugendlicher bei einer 
Pflegeperson außerhalb des Bereichs des für die Hilfegewährung zuständigen Jugendamtes 
untergebracht werden soll, das Jugendamt am Ort der Pflegeperson beteiligt werden soll. 
Damit soll sichergestellt werden, dass etwaige Kenntnisse des örtlichen Jugendamtes am 
Wohnort der Pflegeperson im Hinblick auf die Eignung der Pflegeperson in die 
Auswahlentscheidung einbezogen werden können.  
 
Diese Neuregelung muss zunächst Anwendung in der Praxis der Jugendämter finden. Eine 
Initiative zur weiteren Änderung der Vorschrift ist zurzeit nicht geplant. (vgl. auch Frage 49) 
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47. Inwieweit sind die Landesjugendämter gebeten worden zu prüfen, ob die 
Zuständigkeitsregelungen im SGB VIII klar und eindeutig sind oder ob eine 
Gesetzesänderung beim Auseinanderfallen von Aufenthaltsort des Kindes und 
dem Wohnsitz der Sorgeberechtigten sinnvoll ist? 

 
Die bundesgesetzlichen Änderungen im SGB VIII, die mit dem KJSG vorgenommen wurden, 
werden, soweit erforderlich, auf Landesebene umgesetzt. Mit den Landesjugendämtern 
wurden Gespräche zu möglichen Änderungen im Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) geführt, u.a. auch zu Regelungen in Bezug auf das 
Pflegekinderwesen. Die Kooperationspflicht in § 37c Absatz 3 Satz 4 SGB VIII ist eine aus 
Sicht des Kinderschutzes eine wichtige Vorschrift, die im Landesrecht bekräftigt werden soll. 
Das SGB VIII sieht bei den Regelungen zur Vollzeitpflege allerdings keinen 
Landesrechtsvorbehalt vor.  
 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter (BAGLJÄ) hat eine Empfehlung zur 
Weiterentwicklung von Strukturen, Verfahren und pädagogischen Prozessen in der 
Pflegekinderhilfe (Teil I und II) erarbeitet, in der auf die Bedeutung der Kooperation zwischen 
den Jugendämtern hingewiesen wird. Die Empfehlungen der BAGLJÄ werden von der Praxis 
der Pflegekinderdienste in öffentlicher und freier Trägerschaft in NRW fachlich berücksichtigt.  
 
 
48. Mit welchen Maßnahmen will die Landesregierung sicherstellen, dass auch 

innerhalb dieser zwei Jahre im Fall des Auseinanderfallens vom Aufenthaltsort 
des Kindes und dem Wohnsitz der Sorgeberechtigten ein Informationsaustausch 
zwischen den Jugendämtern – auch länderübergreifend – kontinuierlich erfolgt? 

 
Siehe Antwort auf Frage 47. 
 
 
49. Welche Änderungen wurden vorgenommen, damit für den Fall eines sich 

andeutenden Zuständigkeitswechsels die Eignungsprüfung von Pflegestellen und 
-personen durch beide beteiligten Jugendämter gemeinsam durchgeführt 
werden? 

 
Siehe Antwort auf Frage 47. 
 
 
50. Welche Änderungen wurden vorgenommen, sofern der Zuständigkeitswechsel 

innerhalb eines Jugendamtes erfolgt? 
 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zu Mindeststandards erhoben, 
die die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Das Verfahren bei Zuständigkeitswechsel innerhalb eines Jugendamtes ist in den 
Empfehlungen enthalten. Im Rahmen der Prozessqualität sind dort Gelingensfaktoren 
beschrieben, welche zum Ziel haben die Fallverantwortung ohne Informationslücken zu 
übergeben.  
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51. In welchen Jugendamtsbezirken ist das nach § 9 Landeskinderschutzgesetz 
verpflichtende „Netzwerk“ geschaffen worden? (Bitte Auflistung nach 
Jugendamtsbezirk, Datum und beteiligte Akteure) 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023, die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. 
 
Entsprechend dem Schaubild (vgl. Anlage 12) wurden in 43 von 88 Jugendämter lokale 
Netzwerke eingerichtet. 44 Jugendämter verfügen demnach noch über keine lokalen 
Netzwerke Kinderschutz. Einem Jugendamt war die Angabe dazu nicht möglich. 39 der 
verbleibenden 44 Jugendämter beabsichtigen diese im Laufe des Jahres 2023 einzurichten, 
ein Jugendamt im Laufes Jahres 2024 und weitere vier Jugendämter haben keine Angaben 
dazu gemacht (vgl. Anlage 15 Dashboard). Zum Zeitpunkt der Einrichtung bestehender 
Netzwerke wird auf die Angaben der einzelnen Jugendämter verweisen (vgl. Anlage 15 
Dashboard). 
 
42 Jugendämter gaben als beteiligte Akteure das Jugendamt an insbesondere den 
Allgemeinen Sozialen Dienst, 38 Jugendämter gaben Träger von Einrichtungen und Diensten 
mit denen Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII getroffen wurden an, 35 Jugendämter 
gaben InsoFas an, 34 Jugendämter gaben Geheimnisträger gemäß § 4 Abs. 4 zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz an, 30 Jugendämter gaben Schulen an, 31 Jugendämter 
gaben Gesundheitsämter an, 31 Jugendämter gaben Polizei und Ordnungsbehörden an,  23 
Jugendämter gaben Familiengerichte an, sieben Jugendämter gaben Staatsanwaltschaften 
an, zehn Jugendämter gaben Verfahrensbeistände an, 15 Jugendämter gaben Träger der 
Eingliederungshilfen für Minderjährige nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch vom 23. 
Dezember 2016 an, 33 Jugendämter gaben das Netzwerk Frühe Hilfen an, 21 Jugendämter 
gaben „Weitere“ an und drei Jugendämtern waren Angaben nicht möglich (vgl. Anlage 13).   
 
 
52. In welchen dieser Bezirke sind ein verbindliches Verfahren zur 

Gefährdungseinschätzung bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sowie 
die Maßnahmen zur Unterstützung von Kindern und Familien nach einer 
Kindeswohlgefährdung verbindlich geregelt worden? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Die Empfehlungen der Landesjugendämter enthalten konkrete Aussagen zur Prozess- und 
Strukturqualität im Rahmen sogenannter § 8a SGB VIII -Verfahren. Darin sind detaillierte 
Tätigkeiten zu jedem Prozess beschrieben, sowie Gelingensfaktoren, wie die Tätigkeiten in 
den Jugendämtern bestmöglich umgesetzt werden können. Zudem gibt es Hinweise auf die 
Strukturqualität in den Jugendämtern. 
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
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53. In welchen dieser Bezirke sind die von allen Einrichtungen zu erstellenden 
institutionellen Schutzkonzepte kommunal aufeinander abgestimmt? 

 
Nach § 11 Landeskinderschutzgesetz NRW fördert die Landesregierung die Entwicklung, 
Anwendung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten für Träger von Einrichtungen im 
Sinne des § 45a SGB VIII, Träger von Einrichtungen oder Angeboten nach dem Kinder- und 
Jugendförderungsgesetz, Kindertagespflegepersonen sowie für Träger von 
außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich. 
Schutzkonzepte vor Gewalt als einen Teil von Kinderschutzkonzepten sind passgenaue 
Ausfertigungen verschiedener Elemente und Maßnahmen, die dazu dienen den potentiellen 
Eintritt von negativen Auswirkungen auf das Kindeswohl zu begegnen. Sie dienen dazu die 
Sicherung der Rechte von Kindern durchzusetzen, wodurch in Folge dessen der Schutz vor 
allen Formen von Gewalt bestmöglich vorgehalten werden kann. 
 
Die Erstellung, Anwendung und Überprüfung von Schutzkonzepten unterstützt die 
Handlungssicherheit aller in § 11 Landeskinderschutzgesetz NRW genannten Akteure. Zudem 
werden Kinder und Jugendliche dazu sensibilisiert Potentiale und Risiken von Gewalt, in allen 
ihr Wohl betreffenden Angelegenheiten einschätzen und benennen zu können. Weiterhin 
bieten sie tätigen Personen Handlungssicherheit, durch verbindliche und für Kinder und 
Erziehungspersonen transparente Verantwortlichkeiten, Verfahren und Absprachen. Diese 
Wirkung können Schutzkonzepte jedoch nur erreichen, wenn sie individuell und passgenau 
auf die Einrichtung bzw. das Angebot erstellt werden.  
 
 
54. In welchen dieser Bezirke ist zur Steuerung des Netzwerkes eine lokale 

Koordinierungsstelle eingerichtet worden? (Bitte Auflistung nach 
Jugendamtsbezirk, Datum und beteiligte Akteure) 

 
Zu dieser Frage wurden im Rahmen einer Online-gestützten Abfrage in der Zeit vom 
21.12.2022 bis 01.02.2023, die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen beteiligt. Dabei haben 88 
Jugendämter an der Abfrage teilgenommen. 
 
Entsprechend dem Schaubild (vgl. Anlage 14) wurden in 45 von 88 Jugendämtern 
Koordinierungsstellen für das Netzwerk Kinderschutz nach § 9 Landeskinderschutzgesetz 
NRW eingerichtet. 43 Jugendämter verfügen demnach noch über keine Koordinierungsstelle 
für das Netzwerk Kinderschutz. 14 Jugendämter gaben an, die Einrichtung einer 
Koordinierungsstelle im ersten Quartal des Jahres 2023 vollziehen zu wollen. Zehn 
Jugendämter geben an die Errichtung einer Koordinierungsstelle im zweiten Quartal des 
Jahres 2023 umsetzten zu wollen. Ein Jugendamt gab an die Errichtung der 
Koordinierungsstelle im vierten Quartal des Jahres 2023 umsetzten wollen. Und ein 
Jugendamt gab an die Koordinierungsstelle im ersten Quartal des Jahres 2024 errichten zu 
wollen (vgl. Anlage 15 Dashboard).  
 
Im Sinne des § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 
wurden insbesondere im Bereich Frühe Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der 
Zusammenarbeit aufgebaut bzw. laufend weiterentwickelt. Zahlreiche Jugendämter verfügen 
auch schon über Netzwerke des Kinderschutzes. Mit Einführung des 
Landeskinderschutzgesetzes NRW soll nun der flächendeckende Ausbau der 
Kinderschutznetzwerke mit den dafür notwendigen finanziellen Mitteln ermöglicht werden. 
Dabei steht eine effektive und schnelle Zusammenarbeit bei möglicher 
Kindeswohlgefährdung, hinsichtlich der Bereiche, Vernetzung, Absprachen und der 
Herstellung von Transparenz, im Vordergrund. Die Jugendämter übernehmen die Schaffung 
der Netzwerke, die Koordination und die Finanzierung in eigener Zuständigkeit. Die 
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Kinderschutznetzwerke sollen weiterhin die Möglichkeit der Durchführung anonymisierter 
Fallkonferenzen nutzen.  
 
Derzeit werden an verschiedenen Jugendamtsbezirken entsprechende Koordinierungsstelle 
geschaffen. Diese sollen die fachliche Begleitung der Netzwerke bei der 
Aufgabenwahrnehmung und Maßnahmenkoordinierung zur Sicherstellung von Strukturen 
übernehmen. Ein zweiter Schwerpunkt der Koordinierungsstelle ist die Organisation 
gemeinsamer Fortbildungen für die Netzwerkteilnehmenden, z.B. durch Einladung von 
Expertinnen und Experten eines ausgewählten Themas, sowie die Unterstützung bei der eben 
erwähnten interdisziplinären Qualifizierung über die Mitglieder des Netzwerks hinaus. 
 
 
55. Welche Maßnahmen wurden seitens der Landesregierung ergriffen, dass die 

Erfüllung übertragener Aufträge an Dritte, derer sich das Jugendamt zur Erfüllung 
seines gesetzlichen Auftrags in Folge der Garantenstellung bedient, fortlaufend 
überprüft, das Übermitteln aller fallrelevanten Informationen sichergestellt und 
Übertragungsphänomene (sogenannte ‚Bauchgefühle‘) wechselseitig 
kommuniziert und damit professionell nutzbar gemacht werden? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Im Rahmen der Strukturqualität sind detaillierte Empfehlungen zum lückenlosen 
Wissenstransfer an Dritte aufgeführt. Durch die strukturiertere Aktenführung ist insbesondere 
eine lückenlose Nachvollziehbarkeit des Verlaufs und der Entscheidungen nebst 
Begründungen von Beginn bis Ende des § 8a Verfahrens sicherzustellen.  
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.  
 
Daneben wurde mit § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Zudem werden die Jugendämter durch die turnusmäßige Evaluation und Beratung durch 
externe Stellen unterstützt. Die Vorschriften über die Landesstelle, die Qualitätsberatung und 
die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 
1. Juli 2023 in Kraft.  
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56. Auf welchem Wege will die Landesregierung insbesondere bei Meldungen nach § 
8a SGB VIII die Verantwortung aller Akteure im Kinderschutz durch 
Sensibilisierung und Fortbildung ins Bewusstsein rücken?  

 
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz in § 3 Abs. 1 KKG insbesondere im Bereich Frühe Hilfen 
wurden flächendeckend verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit aufgebaut bzw. sollen 
weiterentwickelt werden. Zahlreiche Jugendämter haben aber auch schon Netzwerke im 
Kinderschutz. Mit Einführung des Landeskinderschutzgesetzes NRW soll nun der 
flächendeckende Ausbau der Kinderschutznetzwerke mit den dafür notwendigen finanziellen 
Mitteln ermöglicht werden. Es geht um effektive und schnelle Zusammenarbeit bei möglicher 
Kindeswohlgefährdung, hinsichtlich der Bereiche, Vernetzung, Absprachen und der 
Herstellung von Transparenz. Darüber hinaus soll in jedem Jugendamtsbezirk eine 
Koordinierungsstelle geschaffen werden. Diese hat verschieden Aufgaben: Dabei geht es 
einerseits um die fachliche Begleitung der Netzwerke bei Aufgabenwahrnehmung, die 
Maßnahmenkoordinierung zur Sicherstellung von Strukturen, insbesondere Netzwerktreffen 
sowie den Informationstransfer zu und aus anderen Netzwerken. Ein zweiter Schwerpunkt der 
Koordinierungsstelle ist die Organisation gemeinsamer Fortbildungen für die 
Netzwerkteilnehmenden, z.B. durch Einladung von Expertinnen und Experten eines 
ausgewählten Themas, sowie die Unterstützung bei der eben erwähnten interdisziplinären 
Qualifizierung über die Mitglieder des Netzwerks hinaus. Darüber hinaus soll das Netzwerk 
Kinderschutz bedarfsgerechte, mindestens drei Mal jährlich stattfindende, interdisziplinäre 
Fortbildungsangebote für die am Kinderschutz beteiligten Berufsgruppen anbieten. 
 
Weiterhin hat die Landesregierung sich im Rahmen der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
„Maßnahmen zur Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche“ bereits bei der Erstellung des „Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes im 
Bereich ,Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche‘ – Prävention, Intervention, 
Hilfen“ dazu verständigt, entsprechende Sensibilisierungs- und Fortbildungsangebote zu 
fördern.  
 
So hat die Frankfurt University of Applied Sciences in Kooperation mit dem Jugendressort des 
Landes einen sogenannten „Basiskurs für interdisziplinären Kinderschutz“ entwickelt. Dieser 
achtstündige Online-Kurs führt an einem Fallbeispiel durch alle wichtigen Institutionen des 
Kinderschutzes. Er steht auf der Internetseite der Landesfachstelle Prävention sexualisierte 
Gewalt (PsG.nrw) kostenfrei zur Verfügung. 
 
Zudem wurden im Jahr 2020 mit beiden Landesjugendämtern Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen mit dem Ziel, die Prävention von sowie die Intervention und Nachsorge bei 
sexualisierter Gewalt im Bereich der örtlichen öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe zu stärken, 
bestehende Strukturen des Kinderschutzes weiterzuentwickeln und dort, wo es notwendig ist, 
Verbesserungen zu erzielen. Das Jugendministerium finanziert auf Basis dieser 
Kooperationsvereinbarung vier Vollzeitstellen für die Fachberatung bei den 
Landesjugendämtern – zwei pro Landschaftsverband. Zu den Aufgaben der Fachberatung 
gehört besonders auch die Beratung und Fortbildung von Fachkräften der öffentlichen Kinder- 
und Jugendhilfe in diesem Themenfeld. 
 
Um Akteure im Kinderschutz gezielt für die gemeinsame und handlungsfeldübergreifende 
Verantwortungsübernahme zu sensibilisieren, hat die Landesregierung am 24.11.2022 unter 
Federführung des Jugendministeriums das Informationsportal „Gemeinsam für den 
Kinderschutz“ gestartet. Über die Domain www.kinderschutz.nrw werden Berufsgruppen aus 
den Bereichen Kinder, Jugend, Familie, Schule, Gesundheit, Polizei und Justiz über die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der eigenen Profession informiert und gezielt über die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten der angrenzenden Berufsfelder aufgeklärt. Einen besonderen 

http://www.kinderschutz.nrw/


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

46 

Schwerpunkt bilden Informationen zu Kooperationsschnittstellen zwischen den 
Handlungsfeldern, um die Handlungssicherheit der Akteure in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit zu stärken. Der obenstehende Basiskurs für den interdisziplinären 
Kinderschutz der Frankfurt University of Applied Sciences steht derzeit zusätzlich über dieses 
Informationsportal kostenfrei zur Verfügung.  
 
Um stets ein nachhaltiges Informations- und Sensibilisierungsangebot für Professionen im 
Kinderschutz bereithalten zu können, ist das Portal darauf angelegt, bedarfsgerecht erweitert 
und weiterentwickelt zu werden. 
 
Darüber hinaus wird im Rahmen der Interministeriellen Arbeitsgruppe kontinuierlich über 
weitere Maßnahmen der Qualifizierung im Bereich der interdisziplinären Zusammenarbeit 
beraten. Einen Sachstand zu den in der Landesregierung abgestimmten Maßnahmen geben 
die jährlichen Fortschreibungen zum Handlungs- und Maßnahmenkonzept der 
Landesregierung. 
 
 
57. Welche Schritte wurden durch die Landesregierung unternommen, um § 42 SGB 

VIII durch eine Bundesratsinitiative um den Satz „Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Inobhutnahme haben keine aufschiebende Wirkung“ 
zu ergänzen? 

 
Die Landesregierung hat keine Schritte unternommen, um in § 42 SGB VIII eine Regelung 
aufzunehmen, dass Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Inobhutnahme keine 
aufschiebende Wirkung haben. Vor dem Hintergrund, dass die Inobhutnahme eines Kindes 
einen massiven Eingriff in das durch Artikel 6 Grundgesetz (GG) geschützte Elternrecht 
darstellt, ist es sachgerecht, dass die sofortige Vollziehung nach § 80 Absatz 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) durch das Jugendamt im Einzelfall angeordnet werden 
muss. Auch zum Wohle des Kindes ist es angemessen, dass sich das Jugendamt umfassend 
mit dem Einzelfall befasst und auch das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung 
des Verwaltungsakts schriftlich begründet. Dass der Verwaltungsakt der Inobhutnahme sofort 
zu vollziehen ist und nicht erst nach Eintritt der Bestandskraft, wird in der Regel mit der konkret 
drohenden Gefahr für das Kindeswohl zu begründen sein, wenn die Inobhutnahme nicht sofort 
vollzogen würde. Der Schutz des Kindeswohls wird regelmäßig das Interesse der Eltern 
und/oder des Kindes an der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage 
übersteigen. 
 
 
58. Wie unterstützt die Landesregierung die Kommunen dabei, durch geeignete 

Personalmaßnahmen, Einarbeitungskonzepte, Fortbildungsstandards, die 
Unterstützung durch Leitungskräfte und entsprechende Dienstanweisungen die 
strukturelle Grundlage für die Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte zu 
legen? 

 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben, den die 
Jugendämter berücksichtigen sollen.  
 
Gemäß den Mindeststandards sollen die Jugendämter gemäß § 72 Abs. 1 SGB VIII nur 
Fachkräfte beschäftigen, die sich nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine entsprechende 
Ausbildung abgeschlossen haben; für die Arbeit in Sozialen Diensten Diplom-Sozialarbeiter 
bzw. Sozialpädagoginnen oder Bachelor und Diplom-Pädagogen oder Master, aber auch 

https://www.kinderschutz.nrw/ein-interdisziplinaeres-fallbeispiel
https://www.kinderschutz.nrw/ein-interdisziplinaeres-fallbeispiel
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Psychologinnen oder psychologische Psychotherapeuten. Durch die Umstrukturierung der 
Studiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses ist (überwiegend) das Anerkennungsjahr 
weggefallen und die Studieninhalte variieren zum Teil erheblich. Umso wichtiger ist deshalb, 
bei der Einstellung neuer Fachkräfte in diesem Arbeitsfeld individuell zu prüfen, ob die 
erforderlichen Kompetenzen vorliegen und welche ggf. zu ergänzen sind. Es bietet sich an, 
diese in einem Kompetenzprofil als Soll-Ist-Vergleich zu beschreiben, das für die 
Personalauswahl, die Einarbeitung, die Bedarfsfeststellung bei Fortbildungen etc. eingesetzt 
bzw. fortgeschrieben werden kann. Für Leitungskräfte gelten die gleichen Voraussetzungen 
wie für Fachkräfte. Sie sollten zudem mehrjährige Berufserfahrung im ASD haben und ihre 
Leitungskompetenz durch entsprechende Fortbildungen weiterentwickeln. Mit der Aufnahme 
der Tätigkeit im ASD bzw. im Bereich des Schutzauftrags ist nicht automatisch sichergestellt, 
dass Praxiserfahrungen im Kinderschutz vorliegen. Dies sollte bei der Einarbeitung von neu 
einsteigenden Fachkräften entsprechend berücksichtigt werden. Es bietet sich zum Beispiel 
an, in einem Einarbeitungskonzept festzulegen, dass neue Fachkräfte noch keine 
Fallverantwortung übernehmen, sondern in der Einarbeitungsphase die bereits erfahrenen 
Fachkräfte begleiten, an Gefährdungseinschätzungen teilnehmen etc. Im weiteren Verlauf 
sollte die/der Vorgesetzte gemeinsam mit der einsteigenden Fachkraft entscheiden, welche 
Aufgaben zu welchem Zeitpunkt eigenverantwortlich wahrgenommen werden. 
 
Zur Erhaltung und Steigerung der Kenntnisse und Kompetenzen sind Fortbildungen 
unerlässlich. 
 

• Externe Fortbildungen dienen meist der Kompetenzerweiterung zu speziellen Themen 
und Interessen der Fachkräfte. Während der Transfer in die eigene Praxis schwieriger 
sein kann, sind extern mehr und neue Impulse/Anregungen möglich. 

• Inhouse-Seminare bieten sich im Arbeitsfeld Schutzauftrag zu rechtlichen Fragen oder 
zum Verfahren an, da diese eine hohe Anschlussfähigkeit an die Organisation haben 
und der Transfer leichter gelingt. 

• Gemeinsame Fortbildungen mit Kooperationspartnern zu Themen, die für alle relevant 
sind, bieten zudem die Möglichkeit, über die Inhalte in einen fachlichen Diskurs zu 
treten und einen ähnlichen Wissensstand zu erzielen oder weitergehende Absprachen 
zu treffen. Sie vertiefen ein gemeinsames Verständnis und stärken die Kooperation. 

In einem Fortbildungskonzept sollte dementsprechend differenziert werden. 
 
Zur Unterstützung durch Leitungskräfte und für entsprechende Dienstanweisungen wird in den 
Mindeststandards ausgeführt, dass Dienstanweisungen für die mit dem Schutzauftrag nach § 
8a Abs. 1-3 SGB VIII befassten Fachkräfte mit folgenden Inhalten erfolgen sollen: 
 

• Kernelemente und fachliche/methodische Standards des § 8a SGB VIII-Verfahrens 
(auch zu Methoden/Instrumenten der Gefährdungseinschätzung) 

• Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse (welche Entscheidungen werden 
durch die Fachkräfte, welche unter Einbezug der Leitung getroffen, wie wird mit 
Dissens umgegangen) 

• Vorgaben zu internen und externen Fallübergaben 
• Dokumentation & Datenschutz 

 
Die Dienstanweisung/das Verfahren muss allen Fachkräften bekannt und zugänglich sein 
(etwa durch Teambesprechungen, regelmäßige Gegenzeichnung) und deren Einhaltung 
kontrolliert werden. Das Verfahren bedarf zudem einer regelmäßigen Evaluation und 
Weiterentwicklung. 
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Darüberhinausgehend wird zum Thema Supervision, dass ebenfalls in dem Kontext dieser 
Fragestellung zu stellen in den Mindeststandards ausgeführt, dass diese auf die Erweiterung 
der Handlungskompetenz des Supervisanden zielt und somit auch die Optimierung der durch 
ihn/sie zu leistenden Arbeit bezweckt. Sie hat zudem eine psychohygienische Funktion, da es 
um die Lösung schwieriger und/oder belastender beruflicher Situationen geht. Gerade im 
Arbeitsbereich des Schutzauftrags mit seinen Herausforderungen und Belastungen ist 
Supervision (Einzel-, Gruppen- oder Teamsupervision) ein unverzichtbarer Bestandteil zur 
Wahrung der Qualität. In einigen Jugendämtern wird sie intern angeboten, in anderen extern 
eingekauft. Neben regulären Terminen muss sie bei Bedarf zeitnah zur Verfügung gestellt 
werden. Es ist sinnvoll, dass die Supervisorin oder der Supervisor Feldkompetenz im 
Arbeitsfeld Kinderschutz hat. 
 
Mit dieser konnexitätsrelevanten Setzung von Mindeststandards, Netzwerken Kinderschutz 
sowie dem verbindlichen Qualitätsentwicklungsverfahren im Landeskinderschutzgesetz NRW 
ist ein Belastungsausgleich verbunden. Im Rahmen dessen hat das Land in 2022 rd. 48,5 Mio. 
€ zur Verfügung gestellt. In 2023 werden rd. 69,1 Mio. € und ab 2024 rd. 69,5 Mio. € zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
59. Wie kann die Landesregierung landesweit einheitlich garantieren, dass 

Dienstanweisungen und darin enthaltene Verfahrensabläufe für einen effizienten 
Kinderschutz auch in der Praxis umgesetzt werden? 

 
Es wird zunächst auf die Antwort auf Frage 58 verwiesen. Die Regelung zu § 5 
Landeskinderschutzgesetz NRW dient dabei insbesondere auch zur Vereinheitlichung der 
Praxis in den Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen. Die Umsetzung des Gesetzes obliegt den 
Kommunen im Rahmen ihrer verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung. Mit dem 
Qualitätsentwicklungsverfahren nach § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW wurde ein 
Instrument eingeführt, mit dem die Anwendung der Mindeststandards verbindlich alle fünf 
Jahre in den Jugendämtern überprüft wird.  
 
 
60. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass Kinder zum Beispiel in 

Tageseinrichtungen für Kinder, in Schulen, in Freizeiteinrichtungen sowie mittels 
der Medien über ihren Rechtsanspruch auf Inobhutnahme aufgeklärt werden? 

 
Gemäß § 1 Abs. 2 Landeskinderschutzgesetz NRW sind Kinderschutz und Kinderrechte 
untrennbar verbunden. In allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe sollen Kinder und 
Jugendliche über ihre Rechte aufgeklärt werden. Das beinhaltet auch ihr Recht, sich 
unmittelbar an die Jugendämter wenden zu können, um dort die Unterstützung zu erhalten, 
die sie benötigen. Es ist Aufgabe des örtlichen Jugendamtes, in den Einrichtungen und 
Angeboten seines Zuständigkeitsbereiches auf diese Rechte in geeigneter und verständlicher 
Form hinzuweisen (§§ 8 SGB VIII, § 3 Abs. 2 Landeskinderschutzgesetz NRW). 
 
Zudem fördert das Land Nordrhein-Westfalen die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung 
von Kinderschutzkonzepten für Träger von Einrichtungen im Sinne des § 45a SGB VIII, Träger 
von Einrichtungen oder Angeboten nach dem Kinder- und Jugendförderungsgesetz, 
Kindertagespflegepersonen sowie für Träger von außerunterrichtlichen Angeboten der 
Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich. Kinderschutzkonzepte bestehen einerseits aus 
Konzepten zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und zu deren Schutz vor 
Gewalt und andererseits aus Vereinbarungen zur Sicherstellung der Wahrnehmung des 
Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung. 
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In beiden Themenbereichen ist die Beteiligung von Kindern und damit einhergehend die 
Transparenz gegenüber Kindern zu Inhalten im Themenkomplex Kinderschutz von enormer 
Bedeutung. Im Bereich der Konzeption zur Sicherung der Rechte der Kinder soll explizit die 
Frage Beantwortung finden, wie Kinder über ihre Rechte informiert werden; im Bereich des 
Schutzauftrags müssen Kinder im Rahmen der Gefährdungseinschätzung beteiligt werden 
(ausgenommen der wirksame Schutz des Kindes wird in Frage gestellt), indem sie über Anlass 
der Kontaktaufnahme, den Auftrag des Jugendamtes, ihre Rechte und das Vorgehen 
informiert werden. Die Umsetzung von Kinderschutzkonzepten soll Einrichtungs- bzw. 
Angebotsorientiert erfolgen, damit ein passgenaues individuelles Konzept Berücksichtigung 
finden kann.  
 
Die oberste Landesjugendbehörde fördert die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von 
Kinderschutzkonzepten mit rund 12,1 Mio. € und trifft dazu mit den kommunalen 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, den Kirchen und den Verbänden der Träger 
unter Beteiligung der Landesjugendämter Vereinbarungen über die Qualitätssicherung und -
entwicklung für Kinderschutzkonzepte in den o.g. Einrichtungen und Angeboten. 
 
Hinsichtlich der Qualifizierungsoffensive zu Kinderschutzkonzepten hat das Ministerium für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration im dritten Quartal des Jahres 
2022 Informationsveranstaltungen im Bereich der Kindertagesbetreuung für alle interessierten 
Leitungskräfte, pädagogischen Fachkräfte, Kindertagespflegepersonen Leitungskräfte, 
Fachberatungen und insoweit erfahrene Fachkräfte angeboten.  
 
Neben den Kinderschutzkonzepten, wurden ebenso Impulse zur praktisch pädagogischen 
Umsetzung gegeben, wie Kinder entsprechend ihrem Entwicklungsstand, in einer für sie 
verständlichen, nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form an allen sie betreffenden 
Entscheidungen (hier im gesamten Themenkomplex Kindeswohlgefährdung) beteiligt werden 
können. Dazu wurde auf diverse vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration geförderte Arbeitshilfen hingewiesen. 
 
Zwei Beispiele dafür sind die Broschüren „Kindeswohl – wie geht’s dir eigentlich?“, die aus 
einem Projekt des Kompetenzzentrums Kinderschutz in Kooperation des DKSB 
Landesverbandes NRW e. V. mit dem Institut für soziale Arbeit e. V. (ISA) entstanden ist sowie 
die ebenfalls kostenlose Broschüre „Henry kann helfen – wenn deine Eltern dir wehtun“, die 
vom deutschen Kinderschutzbund, Landesverband NRW e.V. herausgegeben wurde.  
 
Beide Publikationen stellen in kindgerechter Art anhand fiktiver Kinder Szenarien von Gewalt- 
und Vernachlässigungsszenen im Bilderbuchcharakter dar. Auf diese Art und Weise sollen 
Kinder ermutigt werden von ihrer Situation zu berichten. 
 
Darüber hinaus fördert die Landesregierung aus Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans 
Fachberatung für alle Bereiche der Jugendförderung (§§ 11-14 SGB VIII) bei den 
Landesjugendämtern. Die Landesjugendämter beraten dabei insbesondere auch 
Jugendämter mit Blick auf deren Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit und 
bieten eine Vielzahl an Fortbildungsangeboten. Dazu gehören auch Angebote zu den Themen 
Kinderschutz und Kinderrechte sowie deren Wahrnehmung. 
 
Weiter stellt das Land Nordrhein-Westfalen für Kinder und Jugendliche eine Online-Angebot 
bereit, dass sich direkt an Kinder und Jugendliche richtet. Die Initiative DU BIST NICHT 
ALLEIN ist ein zentraler Wegweiser für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-Westfalen, die 
psychische oder körperliche Gewalt in Ihrem Alltag erfahren (haben). Das auf Initiative des 
Landespräventionsrates Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung des Städtetages Nordrhein-
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Westfalen eingerichtete Portal bietet Kindern und Jugendlichen Hilfe und Unterstützung und 
gegebenenfalls auch den notwendigen Schutz: https://www.dubistnichtallein.nrw/  
 
Zudem informiert auch das MKJFGFI online über Beratungs- und Informationsangebote: 
https://www.mkjfgfi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes  
 
Das Online-Angebot der Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt (PsG.nrw) hält ein 
Suchangebot für Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erlebt 
haben oder von ihr bedroht sind, vor: https://psg.nrw/service/#Beratung  
Auch der Kinderschutzbund NRW verfügt über gute Informationsangebote:  
https://www.kinderschutzbund-nrw.de/der-dksb-in-nrw/beratungsstellen-des-
kinderschutzbundes-in-nrw, zuletzt abgerufen am 22.02.2023. 
 
Das MKJFGFI fördert darüber hinaus auch professionelle Beratung im Internet: Zwei hilfreiche 
Websites sind www.bke-elternberatung.de und www.bke-jugendberatung.de. Außerdem 
bieten inzwischen die meisten Beratungsstellen in Nordrhein-Westfalen eine Onlineberatung 
an. Auch auf dem Familienportal des Bundes sind entsprechende Informationen verfügbar: 
 
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-
jugendhilfe/welche-massnahmen-kann-das-jugendamt-zum-schutz-von-kindern-und-
jugendlichen-ergreifen--125706, zuletzt abgerufen am 22.02.2023.  
 
Die Allgemeine Dienstanordnung für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter 
an öffentlichen Schulen (ADO) gibt vor, dass bei Bestehen tatsächlicher Anhaltspunkte für eine 
Vernachlässigung, eine Misshandlung oder einen sexuellen Missbrauch einer Schülerin oder 
eines Schülers innerhalb oder außerhalb der Schule, die Schulleitung umgehend zu 
informieren ist. Diese entscheidet rechtzeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder 
anderer Stellen (§ 42 Absatz 6 SchulG). Durch die Neufassung des § 42 Abs. 6 Schulgesetz 
vom 9. März 2022 sind Schulen zudem verpflichtet, zukünftig Schutzkonzepte gegen Gewalt 
und sexuellen Missbrauch zu erstellen. Bestandteil der Schutzkonzepte ist auch, Schülerinnen 
und Schüler über die Möglichkeit von Inobhutnahmen zu informieren.  
 
Der Notfallordner des Ministeriums für Schule und Bildung und der Unfallkasse NRW 
„Hinsehen und Handeln“ gibt Schulleitungen und Lehrkräften im Kapitel 2 „Gewalt in der 
Familie“ Hinweise, wie in Einzelfällen zu verfahren ist.  
 
Die mit der Neuauflage des Notfallordners im April 2023 erscheinende Präventionsbroschüre 
stellt zudem unter dem Kapitel „Handlungsschritte bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung - 
Umsetzung im schulischen Kontext“ konkrete Handlungsschritte und umfassendes 
Hintergrundwissen für Lehrkräfte bereit, um den Schutz von Schülerinnen und Schülern zu 
gewährleisten. Hierzu gehört auch explizit Information zur Inobhutnahme.  
 
 
61. Welche Maßnahmen müssen durch die Landesregierung ergriffen werden, um 

eine Auflösung „kleiner“ Jugendämter auf Wunsch zu ermöglichen? 
 
§ 2 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (1. AG-KJHG) 
sieht vor, dass die oberste Landesjugendbehörde auf Antrag Große und Mittlere 
kreisangehörige Städte (§ 4 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
– GO NRW) durch Rechtsverordnung zu örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
bestimmt. Eine rechtliche Regelung zur Rückabwicklung dieser Bestimmung besteht nicht. Um 
eine solche zu ermöglichen, ist daher eine Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (1. AG-KJHG) erforderlich.  

https://www.dubistnichtallein.nrw/
https://www.mkjfgfi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes
https://psg.nrw/service/#Beratung
https://www.kinderschutzbund-nrw.de/der-dksb-in-nrw/beratungsstellen-des-kinderschutzbundes-in-nrw
https://www.kinderschutzbund-nrw.de/der-dksb-in-nrw/beratungsstellen-des-kinderschutzbundes-in-nrw
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/welche-massnahmen-kann-das-jugendamt-zum-schutz-von-kindern-und-jugendlichen-ergreifen--125706
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/welche-massnahmen-kann-das-jugendamt-zum-schutz-von-kindern-und-jugendlichen-ergreifen--125706
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/krise-und-konflikt/kinder-und-jugendhilfe/welche-massnahmen-kann-das-jugendamt-zum-schutz-von-kindern-und-jugendlichen-ergreifen--125706
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62. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass Jugendämter die erforderlichen 
Qualitätsstandards nachweisen und dieses im weiteren Verlauf durch ein 
geeignetes Berichtswesen nachgehalten wird? 

 
Mit Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW wurde die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard 
erhoben, den die Jugendämter berücksichtigen sollen.  
 
Dabei erfüllen die Jugendämter ihre Aufgaben nach dem Achten Sozialgesetzbuch SGB VIII 
sowie dem Landeskinderschutzgesetz NRW als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben im 
Rahmen der verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung in eigener 
Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgabe. 
 
Daneben wurde mit § 8 dem Landeskinderschutzgesetz NRW ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, nach dem die Anwendung der Mindeststandards 
alle fünf Jahre in den Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer 
Evaluation von konkreten, abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst 
repräsentativen Fällen, in denen Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. 
Hiermit soll zum einen sichergestellt werden, dass neben der Anwendung der 
Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. 
Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung der Jugendämter, wenn sich diese 
turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen müssen. Teil des verbindlichen 
Qualitätsentwicklungsverfahrens ist dabei auch ein Bericht der zuständigen Stelle. Das 
Jugendamt soll zu den Ergebnissen dieses Berichtes den örtlichen Jugendhilfeausschuss 
befassen. Alle fünf Jahre soll die zuständige Stelle zudem einen Gesamtbericht zu den 
verbindlichen Qualitätsentwicklungsverfahren vorlegen. Die Vorschriften über die 
Landesstelle, die Qualitätsberatung und die Qualitätsentwicklung gemäß den §§ 6 bis 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW treten zum 1. Juli 2023 in Kraft.  
 
 
63. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, in den Jugendämtern die 

ausreichende Personalbemessung sowie die laufenden Prozesse und 
Qualitätsstandards zu überprüfen? 

 
Siehe Antwort auf Frage 62. 
 
 
64. Inwieweit kontrolliert die Landesregierung, dass die Arbeit innerhalb der 

Jugendämter den gesetzlichen Anforderungen entspricht und die Empfehlungen 
der Landesjugendämter auf allen Ebenen umgesetzt werden? 

 
Siehe Antwort auf Frage 62. 
 
 
65. Besteht daneben eine Verantwortlichkeit des Verwaltungsvorstandes, die 

Empfehlungen der Landesjugendämter umzusetzen? 
 
Den (Ober-)Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern bzw. den Landrätinnen und Landräten 
obliegt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung die Dienstaufsicht über das Personal 
und Fachaufsicht über die Aufgabenerledigung der örtlichen Jugendämter. Im Rahmen ihrer 
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fachlichen Verantwortlichkeit könnten sie die Umsetzung der Empfehlungen durch das 
Jugendamt der Kommune bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen anordnen. 
 
Eine Verantwortlichkeit im Sinne einer Rechtspflicht besteht hingegen nur zur Beachtung und 
Befolgung von Rechtsvorschriften, die Gegenstand der Rechtsaufsicht ist. 
 
 
66. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung - gegebenenfalls durch 

gesetzliche Änderungen – mit Hilfe einer Fachaufsicht oder durch andere 
geeignete Instrumente die Umsetzung der Empfehlungen der Landesjugendämter 
zu gewährleisten? 

 
Neben verfassungsrechtlichen Aspekten stellt sich die Frage hinsichtlich der Geeignetheit 
einer Fachaufsicht über eine einzelne Aufgabe der öffentlichen Jugendhilfe. In Folge der 
bisherigen Ergebnisse der Befassung der Kinderschutzkommission mit der Thematik des 
Kinderschutzes sieht das Land eine Überprüfung der Prozess- und Strukturqualität in 
Verfahren nach § 8a SGB VIII als notwendig an. Daher wurde mit § 8 
Landeskinderschutzgesetz NRW das verbindliche Qualitätsentwicklungsverfahren eingeführt, 
nach dem die Anwendung der Mindeststandards verbindlich alle fünf Jahre in den 
Jugendämtern überprüft wird. Dieses Verfahren besteht aus einer Evaluation von konkreten, 
abgeschlossenen und in der Gesamtbetrachtung möglichst repräsentativen Fällen, in denen 
Verfahren nach § 8a SGB VIII durchgeführt wurden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Evaluation soll dann ein Beratungsverfahren anschließen. Hiermit soll zum einen sichergestellt 
werden, dass neben der Anwendung der Handlungsempfehlungen auch die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Umsetzung erfolgt. Weiter sieht es das Land auch als Unterstützung 
der Jugendämter, wenn sich diese turnusmäßig einer Evaluation einer externen Stelle stellen 
müssen. Mit einer derartigen Überprüfung kann die Handlungssicherheit in den Jugendämtern 
erhöht werden, da die eigene Umsetzung überprüft und somit nach einem Prüfdurchgang auch 
praktisch legitimiert ist. Insoweit kommt es zu einer Stärkung der Jugendämter insbesondere 
mit Blick auf die Verantwortung für Fallkonstellationen, in denen zwar alle Maßgaben der 
Prozess- und Strukturqualität eingehalten werden, in denen aber dennoch Schaden von einem 
Kind nicht abgewendet werden konnte. Denn auch ein verbindliches 
Qualitätsentwicklungsverfahren und die Anwendung der Handlungsempfehlungen können nur 
einen Beitrag leisten, strukturelle Fehler zu beseitigen oder zu vermeiden. Es kann keine 
Gewähr dafür sein, Schaden für Kinder in allen Fällen zu verhindern. Eine entsprechende 
Gewähr wäre auch im Falle einer Fachaufsicht nicht sicherzustellen.  
 
 
67. Auf welchem Wege trägt die Landesregierung dafür Sorge, dass die Jugendämter 

als örtliche öffentliche Träger der Jugendhilfe in den Tageseinrichtungen für 
Kinder als auch in der Tagespflege und in der Familienbildung kleinen Kindern 
frühzeitig sexualpädagogische Bildung vermitteln, Sprache ermöglichen, um 
Erlebtes ausdrücken zu können, Grenzverletzungen zu erkennen und zu 
benennen? 

 
Gemäß § 45 SGB VIII liegt es in der Verantwortung der Landesjugendämter, im Rahmen der 
Prüfung zur Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sicherzustellen, dass zur Sicherung 
der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung, die Entwicklung, 
Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz vor Gewalt, geeignete Verfahren 
der Selbstvertretung und Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen 
Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung gewährleistet werden. 
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Zur Qualitätssicherung der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen bieten die 
Landesjugendämter neben der Beratung der Träger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Einrichtungen zudem ein umfangreiches Fortbildungsangebot sowie Arbeitshilfen zu 
relevanten Themen der Kindertagesbetreuung an. 
 
So stellt etwa der Landschaftsverband Rheinland (LVR) die Broschüre „Kinderschutz in der 
Kindertagesbetreuung - Prävention und Intervention in der pädagogischen Arbeit“ (Köln, 2019) 
zur Verfügung. Darin wird unter anderem thematisiert, dass für einen gelingenden präventiven 
Kinderschutz sexuelle Bildung wesentlich sei. Des Weiteren unterstützen die Fachberatungen 
der Landesjugendämter Kitas bei Bedarf bei der Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte.  
 
Daneben stellt die Landesregierung den Jugendämtern jährlich ohne Antrag Mittel für 
Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte des Elementarbereichs zur Verfügung. Im 
Haushaltsjahr 2023 stehen Qualifizierungsmittel von rund 11,7 Mio. Euro bereit, von denen 
allein rund 5,4 Mio. Euro auf Fortbildungen zur Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von 
Kinderschutzkonzepten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege nach § 11 
Abs. 2 und 4 Landeskinderschutzgesetz NRW entfallen. Kinderschutzkonzepte sollen zum 
einen vor Gewalt innerhalb der Einrichtung schützen und nehmen damit die Entwicklung von 
geeigneten Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Blick. Zum 
anderen sollen Verfahren gemäß den Vereinbarungen nach § 8a Absatz 4 SGB VIII zum 
Schutz vor Gewalt außerhalb der Einrichtungen etabliert werden, nach denen Gewalt 
außerhalb der Einrichtung erkannt wird und Kinder und Jugendliche sich mit etwaigen 
Gewalterfahrungen anvertrauen können, gehört werden und dann schnelle und kompetente 
Hilfestellung bekommen 
 
 
68. Wie werden Eltern entsprechend einbezogen und sensibilisiert? 
 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW wurde die „Empfehlung Schutzauftrag. 
Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – 
Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020) zum Mindeststandard erhoben, 
den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben nach § 79a SGB VIII 
berücksichtigen sollen.  
 
Der Teilprozess „Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes in die 
Gefährdungseinschätzung“ ist detailliert in den Empfehlungen enthalten. Die fachlichen 
Standards beschreiben, dass der erste Kontakt „die Weichenstellung“ für die weitere 
Zusammenarbeit mit der Familie und damit für das gesamte Verfahren ist. Aufgrund des i.d.R. 
angstbesetzten und stressigen Erlebnisses (insbesondere bei unangemeldeten 
Hausbesuchen) wird ein besonders einfühlsames Vorgehen der Fachkräfte gefordert. Dazu 
gehöre es Verständnis für die Situation der Eltern oder Erziehungspersonen aufzubringen und 
um ihre Kooperation zu werben. Um eine größtmögliche Transparenz zu erreichen sollen die 
Aufträge des Jugendamtes (Schutz- und Unterstützungsauftrag) sowie das Verfahren nach § 
8a SGB VIII ausführlich und in einer verständlichen Sprache (ohne Fachausdrücke) 
beschrieben werden. Unterstützend überreicht werden können dabei Informationsmaterialien 
für Eltern über die Arbeit des Jugendamtes. Auch die Möglichkeit des Reagierens der 
Erziehungsberechtigten mit Abwehr und Widerstand wird in den Gelingensfaktoren 
beschrieben. So soll dies ernst genommen und thematisiert werden. Nach Möglichkeit sollen 
die Gründe dafür erforscht werden. Der Bezugspunkt soll immer das Kind und das 
gemeinsame Interesse an dessen Wohlergehen sein. Als hilfreich wird auch das Hinzuziehen 
einer Vertrauensperson und das Identifizieren und bei Bedarf Einbeziehen weiterer wichtiger 
Akteurinnen und Akteure im Familiensystem beschrieben. Die Rolle der Fachkräfte des 
Jugendamtes bei Hausbesuchen wird als Rolle eines Gastes erläutert, die ein 
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dementsprechendes respektvolles Verhalten inkludiert. Bei der Situationsklärung ist es 
entscheidend, ob es gelingt, eine gemeinsame Problemkonstruktion mit den 
Erziehungsberechtigten zu erreichen. Den Erziehungsberechtigten wird transparent benannt, 
welche Kriterien zur Einschätzung herangezogen werden (z.B. Gewährleistung des 
Kindeswohls, Problemakzeptanz, Problemkongruenz, Hilfeakzeptanz). Bezogen auf die 
Einschätzung des Gefährdungsrisikos wird klar erläutert, wie die Situation eingeschätzt wird 
und welche weiteren Schritte folgen werden; es sei denn, der Schutz des Kindes wird dadurch 
in Frage gestellt. Am Ende des Kontaktes wird durch klare Kontaktabsprachen (bspw. 
Vereinbarung eines neuen Termins) eine hohe Verbindlichkeit erzielt. Bei Erstkontakten sollten 
die Visitenkarte bzw. Kontaktdaten – auch den Kindern/Jugendlichen – überreicht, ggf. auch 
auf die Beschwerdemöglichkeiten mit Ansprechpersonen hingewiesen werden. Im Hinblick auf 
notwendige Schweigepflichtentbindungen werden die datenschutzrechtlichen Grundlagen 
(insbesondere die Möglichkeit der Rücknahme) erläutert. 
 
Weiterhin soll hier auf § 9 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) 
verwiesen werden. Demnach liegt Elternarbeit als wichtiger Bestandteil der 
Erziehungspartnerschaft zwischen Kindertageseinrichtungen 
beziehungsweise Kindertagespflegepersonen und Eltern in der Verantwortung des Trägers. 
Aus Sicht der Landesregierung erfolgt die Entwicklung sexualpädagogischer Konzepte 
idealerweise in einem partizipativen Prozess, in dem sich die Leitung und die pädagogischen 
Mitarbeitenden einer Kindertageseinrichtung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der 
Elternschaft und mit der Unterstützung durch Fachberatung über das Verständnis und die 
Entwicklung kindlicher Sexualität, Sexualerziehung als Prävention von sexualisierter Gewalt, 
Leitlinien und fachliche Standards in der Kita sowie über sexuelle Übergriffe zwischen Kindern 
und sexualisierte Gewalt an Kindern durch Erwachsene verständigen. Hierzu zählt auch die 
Implementierung von kontinuierlicher Elternarbeit, etwa im Rahmen von Elternabenden zum 
Thema oder thematischen Elterngespräche im Kontext der alltäglichen Kommunikation der 
Erzieherinnen und Erzieher mit den Eltern. 
 
Weiterhin werden in den Angeboten der Schwangerschafts(konflikt)beratung mit dem nach 
dem Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) gegebenen Auftrag zur Durchführung von 
Veranstaltungen zur Sexualaufklärung auch Informationsveranstaltungen für Eltern 
durchgeführt. Entsprechende Veranstaltungen finden beispielsweise in 
Kindertageseinrichtungen statt. Ebenso kooperieren Erziehungsberatungsstellen mit Schulen 
und Kitas zur Prävention sexualisierter Gewalt und führen unter anderem auch entsprechende 
Elternabende durch. 
 
 
69. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um eine geeignete 

Aufklärungsarbeit in Schulen, Kitas, aber auch Einrichtungen der Jugendhilfe zu 
verstärken? 

 
Mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW finanziert die Landesregierung eine umfassende 
Qualifizierungsoffensive zu Kinderschutzkonzepten für Kindertageseinrichtungen, die 
Kindertagespflege, (teil-)stationäre Einrichtungen, landesgeförderte Einrichtungen und 
Angebote der Kinder- und Jugendförderung, der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich sowie der Pflegekinderhilfe. Das Land stellt hierfür 
jährliche Gesamtsumme von rund 12,1 Mio. Euro zur Verfügung.  
 
In den Jahren 2020 bis 2022 hat das Land Fördermaßnahmen zur Unterstützung von 
Prävention und Nachsorge sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche durchgeführt, 
in deren Rahmen Projekte mit Informations- und Sensibilisierungsangeboten z. B. durch 
Fortbildungen, Workshops, Angebote für Kinder und Jugendliche oder neue digitale Formate 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

55 

gefördert wurden. Unterstützt wurden Trägerinnen und Träger der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, der Kita und des Ganztags, der Deutsche Kinderschutzbund NRW e.V. 
ebenso wie die landesgeförderten Fachberatungsstellen. Die Maßnahme diente dazu, sowohl 
Fachberatungsangebote im Bereich der Missbrauchsprävention und -nachsorge in Nordrhein-
Westfalen sowie Fortbildungs- und fachliche Entwicklungsbedarfe zu unterstützen. Die 
Projekte halfen, die Sensibilität für Gefahren sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche zu verbessern, über diese aufzuklären und in diesem Bereich strukturierte 
Entwicklungen in Angeboten und Einrichtungen (z.B. Schutzkonzepte) auf den Weg zu bringen 
bzw. fortzuführen. Zuletzt wurden dafür in 2022 2,65 Mio. EUR an Fördermitteln zur Verfügung 
gestellt. 
 
Auch die Erziehungsberatungsstellen, insbesondere die spezialisierten Beratungsstellen bei 
sexualisierter Gewalt, kooperieren mit Schulen, Kitas und Einrichtungen der Jugendhilfe, mit 
dem Ziel, vor allem Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und zu stärken. Mit dem 
Ausbauprogramm der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt werden explizit auch 
diese präventiven Angebote gestärkt. 
 
Weiterhin verstärkt das Ministerium für Schule und Bildung durch die Änderung des § 42 Abs. 
6 des Schulgesetzes seit dem 9. März 2022 - neben der Aufklärungsarbeit im Unterricht - auch 
die Aufklärungsarbeit an Schulen. Hiernach sind alle Schulen verpflichtet, zukünftig 
Schutzkonzepte gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch zu erstellen. Diese Arbeit ist ein 
wichtiger Bestandteil im Schulentwicklungsprozess, der eine Partizipation aller am Schulleben 
Beteiligter voraussetzt und auch eine umfassende Aufklärungsarbeit sowie eine thematische 
Transparenz beinhaltet. Die Homepage der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung (www.schule-gegen-sexuelle-
gewalt.de, zuletzt abgerufen am 22.02.2023), die eine wichtige Hilfestellung für alle Schulen 
bei der Schutzkonzeptentwicklung ist, gibt zudem Schulen wichtige Hinweise, wie eine 
Aufklärungsarbeit in den Prozess miteingebunden werden kann. 
 
 
70. Welche Präventionsprojekte zur Sensibilisierung der Bevölkerung hat die 

Landesregierung seit März 2022 angeboten, um die Thematik der sexualisierten 
Gewalt gegen Kinder zu enttabuisieren und durch öffentliches Ansprechen in den 
Fokus zu rücken und wo sind diese im Haushaltsentwurf 2023 verortet?  

 
Die Landesregierung zielt bisher in ihrer öffentlichkeitswirksamen Präventionsarbeit in erster 
Linie auf die Stärkung der Handlungskompetenzen und der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Akteurinnen und Akteure im Kinderschutz. Darin unterscheidet sie sich zu 
Stellen wie der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder der 
Landesanstalt für Medien NRW, die sich mit ihren Kampagnen wie „Schieb den Gedanken 
nicht weg“ oder „Safer sexting“ besonders an eine breite Öffentlichkeit richten. 
 
Gleichwohl erreicht die Landesregierung mit ihren Initiativen auch die breitere Öffentlichkeit. 
So stellt die kriminalpolizeiliche Prävention in Nordrhein-Westfalen den Bürgerinnen und 
Bürgern ebenfalls Informationen zum Schutz vor sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in digitalen Medien zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt in diesem Kontext im 
Themenkomplex Prävention bezüglich der Verbreitung von Abbildungen des sexuellen 
Kindesmissbrauches („Kinderpornografie“), Cybergrooming und Sexting. 
 
Überdies informiert die Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt (https://psg.nrw/, 
zuletzt abgerufen am 22.02.2023) sowohl auf ihrer Internetseite als auch über den 
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dreimonatlich erscheinenden Newsletter regelmäßig zum Thema und erreicht neben 
Fachkräften auch Eltern und interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
 
Über das Informationsportal „Gemeinsam für den Kinderschutz“ der Landesregierung 
(www.kinderschutz.nrw) werden neben den Berufsgruppen im Kinderschutz auch gezielt 
Professionen adressiert, die sich klassischerweise nicht als Kinderschutzprofessionelle 
wahrnehmen bzw. den Kinderschutz nicht als ihre ureigene Aufgabe verstehen, aber täglich 
mit Kindern in Berührung kommen und/oder mit ihnen arbeiten. So werden unter anderem 
Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit darüber informiert, wie sie im Falle eines 
Verdachts auf Kindeswohlgefährdung handeln sollten. Zudem finden interessierte Bürgerinnen 
und Bürger im Informationsportal niedrigschwellige Informationen dazu, wie der Kinderschutz 
in Deutschland funktioniert, und welche Hilfsangebote es gibt, wenn sie eine 
Kindeswohlgefährdung bemerken oder einen entsprechenden Verdacht hegen. 
 
Das Kursangebot „Interdisziplinärer Kinderschutz“, das mit der Frankfurt University of Applied 
Sciences für NRW entwickelt wurde, stellt ein berufsgruppenübergreifendes, im Internet frei 
zugängliches Präventionsangebot dar. Anhand eines Fallbeispiels können sich alle 
Interessierten über die Zuständigkeiten und Kompetenzen der beteiligten Professionen in 
einem Kinderschutzfall informieren. Dabei werden die verschiedenen Stationen abgebildet, die 
ein Kind nach der Entdeckung einer Misshandlung durchläuft. Anhand von Interviews mit den 
Fallbearbeitenden und der Bereitstellung von Begleitmaterialien können sich die 
Kursteilnehmenden weiterbilden. Durch die Einblicke in die Handlungsmöglichkeiten und auch 
-grenzen der verschiedenen Berufsgruppen kann die Qualität der Zusammenarbeit verbessert 
werden. 
 
Daneben unterstützt die Verteilung des Plakates des Deutschen Kindervereins „Es kann nicht 
sein, was nicht sein darf“ an die über 10.500 Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
und an alle öffentlichen Grundschulen die Landesregierung sowohl Lehr- und Fachkräfte als 
auch Interessierte dabei, Verletzungen bei Kindern als mögliche Misshandlungsfolgen 
einzuordnen. Zusätzliche Hilfe bietet die passende Broschüre, in der Personen Anregungen 
und Tipps finden, wie sie ein Gespräch mit Kindern gestalten.  
 
 
71. Welche gemeinsamen Fortbildungen von Behörden unterschiedlicher Ressorts 

zum Kinderschutz bietet die Landesregierung an, um eine bessere 
Kommunikation und Zusammenarbeit der bei der Bearbeitung von Hinweisen auf 
sexuellen Missbrauch involvierten Behörden zu gewährleisten? 

 
Die Landesregierung hat sich bereits in ihrem Handlungs- und Maßnahmenkonzept im Bereich 
„Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ 
verpflichtet, abgestimmte interdisziplinäre Qualifizierungsangebote für Fachkräfte und 
weiteres Personal aus Kindertageseinrichtungen, Familienberatung, Ganztagsschulen, 
Allgemeinen Sozialen Diensten, Polizei, Gesundheitswesen, für Lehrkräfte an Schulen, 
Familienrichter/innen einzurichten und durchzuführen. In diesem Zusammenhang wurde etwa 
der in der Beantwortung zu Frage Nr. 58 beschriebene Basiskurs gefördert und über die 
Homepage der Landesfachstelle Prävention sexualisierte Gewalt (https://psg.nrw/, zuletzt 
abgerufen am 22.02.2023) interessierten Fachkräften kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
 
Mit der Internetseite „Gemeinsam für den Kinderschutz der Landesregierung NRW 
(www.kinderschutz.nrw, zuletzt abgerufen am 22.02.2023) wurde im November 2022 zudem 
ein umfassendes Informationsportal geschaffen (siehe auch Antwort zu Frage Nr. 70). Dieses 
richtet sich bewusst an die unterschiedlichen Arbeitsfelder im Kinderschutz – an die Polizei, 
das Gesundheitswesen, die Schule, die Justiz sowie an die Kinder- und Jugendhilfe. Die Seite 

http://www.kinderschutz.nrw/
http://www.kinderschutz.nrw/
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bietet einen Überblick zu den Rechten, Aufgaben und Pflichten der einzelnen Arbeitsfelder im 
Kinderschutz und erläutert – aus Sicht des jeweiligen Arbeitsfeldes – auch die 
Kooperationszusammenhänge zu den anderen Berufsfeldern. 
 
Seit 2020 führt das Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW beim Deutschen 
Kinderschutzbund – Landesverband NRW das Projekt „Gemeinsam Kinderschutz gestalten. 
Interdisziplinäre Kooperation in der kommunalen Praxis. Gelingensfaktoren, Fallstricke und 
Bruchstellen der interdisziplinären Kooperation im intervenierenden Kinderschutz Nordrhein-
Westfalens identifizieren und Erfahrungen sowie Erkenntnisse in die kommunale Praxis 
tragen“ durch. Es wird durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration gefördert und hat eine Laufzeit bis 2023. Bestandteil dieses Projekts ist 
die Entwicklung und Durchführung einer interdisziplinären Fortbildung. Dieser Zertifikatskurs 
„Interdisziplinären Kinderschutz in der kommunalen Praxis gestalten“ ist Anfang September 
2022 erstmals als Blended Learning-Format gestartet und läuft bis Mitte Mai 2023. Der Kurs 
umfasst fünf Module mit jeweils zwei Seminartagen. Zielgruppe sind alle Akteurinnen und 
Akteure der am Kinderschutz beteiligten Berufsgruppen (öffentliche und freie Kinder- und 
Jugendhilfe, Gesundheitshilfe, Polizei, Justiz, Schule, Behindertenhilfe). Derzeit wird die 
Entwicklung einer komprimierten Version dieses interdisziplinären Zertifikatskurses zwischen 
der Landesregierung und dem Kompetenzzentrum Kinderschutz NRW beraten. Ziel soll es 
sein, diese Version systematisch in die Fortbildung der genannten Berufsgruppen 
einzubringen. 
 
Einen Überblick zu weiteren Maßnahmen der Landesregierung gibt auch der erste Bericht zur 
Umsetzung und Fortschreibung des Handlungs- und Maßnahmenkonzepts aus März 2022. 
Der zweite Bericht wird gegenwärtig im Rahmen der Interministeriellen Arbeitsgruppe erstellt 
und dem Landtag im ersten Quartal 2023 vorgelegt. 
 
 
72. In welchen Jugendamtsbezirken werden in einem festen Turnus Pläne für den 

Kinderschutz aufgelegt? 
 
Zehn Jugendämter gaben an, über einen Kinderschutzbedarfsplan zu verfügen, davon zwei 
turnusmäßig und acht nicht turnusmäßig. 72 Jugendämter verfügen über keinen 
Kinderschutzbedarfsplan, sechs Jugendämtern haben keine Angaben zu der Fragestellung 
gemacht.  
 
 
73. Hält die Landesregierung es für erforderlich, solche Pläne landesweit 

verpflichtend festzulegen? 
 
Das Gutachten des Sozialpädagogischen Institut Berlin (SPI)schlägt vor, dass Kommunen auf 
Basis einer Erhebung von Kinderschutzbedarfen vor Ort im Rahmen eines kommunalen 
Kinderschutzbedarfs-plans die eigene Leistungsfähigkeit im Kinderschutz feststellen und 
notwendige Leistungen sicherstellen (vgl. S. 74). Mit den im Gutachten skizzierten 
Kinderschutzbedarfsplänen werden verschiedene Aspekte eines gelingenden Kinderschutzes 
im Sinne eines Berichtswesens umfasst: 
 

• Kennzahlen zur Sozialstruktur 
• Kennzahlen zur Jugendhilfeplanung 
• Kennzahlen zur Prozessqualität 
• Kennzahlen zur Strukturqualität 
• Kennzahlen zur Ergebnisqualität 
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Aus diesen soll eine Analyse zum Ist-Zustand des Kinderschutzes und dem notwendigen 
Weiterentwicklungsbedarf unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der 
Empfehlungen der Landesjugendämter erfolgen. Kernelemente dieses Ansatzes sind bereits 
im Landeskinderschutzgesetz NRW verankert. 
 
Die Analyse von Prozess- und Strukturqualität sind Bestandteile des verbindlichen 
Qualitätsentwicklungsverfahrens. Das Qualitätsentwicklungsverfahren besteht aus einer 
Evaluation und fachlichen Einordnung konkreter Fallanalysen bereits abgeschlossener 
Sachverhalte (Prozessqualität) sowie von Merkmalen zur Strukturqualität (§ 8 Abs. 1 S. 2 
Landeskinderschutzgesetz NRW).  
 
Nähere Festlegung zu Parametern der Prozess- und Strukturqualität sind nicht gemacht. Die 
konkrete Ausgestaltung des Qualitätsentwicklungsverfahrens soll in Abstimmung zwischen 
der zuständigen Stelle und der obersten Landesjugendbehörde erfolgen. Dies betrifft auch die 
Frage, welche konkreten Kennzahlen Bestandteil einer Analyse sind.  
 
Auch die Ableitung von Weiterentwicklungsbedarf aus dieser Analyse ist im 
Landeskinderschutzgesetz NRW enthalten: „Darauf aufbauend sollen Beratungsprozesse 
erfolgen.“ (§ 8 Abs. 1 S. 3 Landeskinderschutzgesetz NRW). Die Ergebnisse sollen in Form 
eines Berichtes der zuständigen Stelle vorgelegt werden Zu diesem Bericht soll die Verwaltung 
des Jugendamtes dem Jugendhilfeausschuss berichten (§ 8 Abs. 5 
Landeskinderschutzgesetz NRW). Die zuständige Stelle soll zudem alle fünf Jahre einen 
Bericht zu allen Qualitätsentwicklungsverfahren vorlegen (§ 8 Abs. 6 
Landeskinderschutzgesetz NRW). 
 
Die Einbindung von sozialstrukturellen Kennzahlen und Verfahren der Jugendhilfeplanung ist 
mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW keine konkrete Regelung getroffen worden. Es ist 
aber darauf zu verweisen, dass bereits jetzt durch die §§ 79 (Gesamtverantwortung, 
Grundausstattung) und 80 (Jugendhilfeplanung) SGB VIII eine entsprechende kommunale 
Planungsverantwortung besteht. Die Ergebnisqualität ist Gegenstand von Verfahren im 
Jugendamt selbst, auf der Grundlage der „Empfehlung Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei 
der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a SGB VIII – Empfehlungen für 
Jugendämter in NRW“ (LVR & LWL 2020), die mit dem Landeskinderschutzgesetz NRW zum 
Mindeststandard erhoben wurde, den die Jugendämter bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben 
nach § 79a SGB VIII berücksichtigen sollen. 
 
Das Instrument des Kinderschutzbedarfsplanes geht also insgesamt von einer Analyse der 
bisherigen Standards und daraus abgeleitet einem Weiterentwicklungsbedarf aus. Das 
Landeskinderschutzgesetz NRW setzt zunächst die Standards (Berücksichtigung der 
Handlungsempfehlungen) und überprüft ihre Einhaltung und den Weiterentwicklungsbedarf im 
Nachgang (Qualitätsentwicklungsverfahren). Diese Ziele sind dabei weitgehend 
deckungsgleich.  
 
Gleichzeitig werden Kinderschutzbedarfspläne gemäß dem Gutachten des SPI als 
grundsätzlich geeignetes Instrument zur Stärkung des Kinderschutzes bewertet. Der 
Gesetzgeber hat dem durch die Einführung der von § 15 Landeskinderschutzgesetz NRW zur 
Erprobung innovativer Maßnahmen im Kinderschutz Rechnung getragen. Laut 
Gesetzesbegründung kann die „innovative Weiterentwicklung des Kinderschutzes einen 
wichtigen Beitrag für die Qualitätsentwicklung leisten. Dieses Gesetz lässt den örtlichen 
öffentlichen Trägern im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und der kommunalen Selbstverwaltung 
einen breiten Handlungsspielraum, innovative Maßnahmen zu erproben und über die 
Anforderungen dieses Gesetzes hinaus den Kinderschutz zu stärken und zu verbessern 
(beispielsweise durch Kinderschutz-bedarfspläne, regionale Expertisecluster oder 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

59 

interkommunale Lernwerkstätten). Um diese zu befördern, eröffnet Absatz 1 die Möglichkeit, 
auch Abweichungen von den Regelungen dieses Gesetzes unter der Voraussetzung der 
Zustimmung durch die Oberste Landesjugendbehörde zuzulassen. Diese Ausnahmen sollen 
auch mit Blick auf den Gegenstand des derzeit vorliegenden Gutachtens insbesondere auf die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 8a SGB VIII bezogen sein, können aber auch andere 
Aufgaben und Regelungsbereiche betreffen“ (vgl. Drucksache 17/16997). 
 
 
74. Inwieweit werden die Akteure der lokalen Netzwerke in solche Pläne einbezogen 

und müssen diese im Jugendhilfeausschuss beraten werden? 
 
Soweit Kinderschutzbedarfspläne umgesetzt würden, wird es für fachlich sinnvoll bewertet, die 
Akteure der Netzwerke Kinderschutz bei der Erarbeitung einzubeziehen. Soweit 
Kinderschutzbedarfspläne durch das Jugendamt umgesetzt werden sollen, können sich 
daraus ergebene Maßnahmen jedoch ausschließlich im Rechtskreis der Kinder- und 
Jugendhilfe bewegen. Für die Bedarfsplanung von Maßnahmen in anderen Rechtskreisen, 
namentlich zum Beispiel des Gesundheitswesens sind die jeweils zuständigen (örtlichen) 
Behörden verantwortlich.  
 
Da es keine gesetzliche Regelung zu Kinderschutzbedarfsplänen gibt, besteht keine Pflicht 
zur Befassung des örtlichen Jugendhilfeausschusses. Eine Befassung des örtlichen 
Jugendhilfeausschusses ist aus fachlicher Sicht sinnvoll. Das Landeskinderschutzgesetz 
NRW normiert die Pflicht, dem örtlichen Jugendhilfeausschuss zu den Ergebnissen des 
Qualitätsentwicklungsverfahrens nach § 8 Landeskinderschutzgesetz NRW zu berichten.  
 
 
75. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass Opfern auch Jahre nach der Tat noch 

unbürokratisch Anspruch auf Hilfe zusteht, da Traumata oder sonstige Folgen 
auch erst nach vielen Jahren auftreten können? 

 
Im Hinblick auf ein Entschädigungsrecht können Betroffene von sexuellem Missbrauch 
Anspruch auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz haben, welches neben 
Geldleistungen umfangreiche Rehabilitations- und Teilhabemöglichkeiten vorsieht. Zur 
Begleitung durch das Antragsverfahren und Koordination der verschiedenen Anlaufstellen 
stehen bei den durchführungsverantwortlichen Landschaftsverbänden Rheinland und 
Westfalen-Lippe sogenannte Fallmanagerinnen und Fallmanager zur Verfügung.  
 
Zur Erststabilisierung und bereits vor Prüfung des Antrags auf Leistungen nach dem 
Opferentschädigungsgesetz kann zudem in psychischen Krisensituationen kurzfristig eine 
Unterstützung durch eine Traumaambulanzbehandlung in Anspruch genommen werden. Die 
Kosten für eine solche Behandlung trägt das Land.  
 
Traumaambulanzen sind Anlaufstellen für die Akutversorgung von Opfern traumatisierender 
Ereignisse, insbesondere Opfern von Gewalt- und Sexualstraftaten. Sie integrieren in 
unterschiedlichem Maß die medizinische und psychotherapeutische Akutversorgung mit der 
Klärung psychosozialer Notlagen. Diese Angebote wurden eingerichtet, um Opfern von 
Gewalt- und Sexualstraftaten monatelange Wartezeiten bei niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten und Psychologinnen und Psychologen zu ersparen und damit eine Akutversorgung 
innerhalb von wenigen Tagen oder Stunden zu ermöglichen. Dies ist insbesondere für 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen von großer Bedeutung, da dieser 
Personenkreis Gewalttaten erfahrungsgemäß häufig als besonders traumatisierend empfindet 
und deshalb eine Erststabilisierung von besonderer Bedeutung ist.  
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Dieses Angebot hat in den letzten Jahren eine stetige und spürbare Ausweitung erfahren, 
indem die Anzahl der Traumaambulanzen landesweit auf 52 erhöht und die Qualität durch 
Aus- und Fortbildung und Gewinnung von Spezialisten, z.B. für den Bereich der Kinder und 
Jugendlichen, gesteigert werden konnte.  
 
Im Kontext von Opferschutzfonds wird auf die Stiftung Opferschutz, welche sich Anfang 
Dezember 2022 konstituiert hat, verwiesen. Das Ziel der Stiftung ist es, Opfern von 
Gewalttaten und ihren Angehörigen über eine Billigkeitsleistung Unterstützung zukommen zu 
lassen, wenn ihnen keine anderen Wege zu finanziellen Hilfen offenstehen.  
 
 
76. Wie kann unter Einbeziehung des Gesundheitsbereichs eine ausreichende 

finanzielle und personelle Absicherung der Einrichtungen, die Beratung, 
Intervention, Diagnose und Prävention leisten, gelingen? 

 
Medizinische Einrichtungen, die Traumaambulanzen vorhalten, müssen eine entsprechende 
personelle Ausstattung gewährleisten, um allen Betroffenen kurzfristig Behandlungstermine 
anbieten zu können. Hierfür beinhalten die Verträge zwischen den Landschaftsverbänden und 
den Traumaambulanzen eine Vielzahl an Regelungen, die eine qualitative hochwertige 
Versorgung sicherstellen.  
 
Im Rahmen der von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Evaluation der 
familienpolitischen Leistungen im Jahr 2019 wurde auch der Sonderbericht 
„Beratungsangebote im Kontext sexualisierter Gewalt“ erstellt. Der Bericht legt dar, dass mit 
den landesgeförderten, allgemeinen Familienberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen eine 
solide Grundversorgung an entsprechender Beratung besteht und spezialisierte 
Beratungsstellen zusätzlich eine professionelle und spezialisierte Beratung bei sexualisierter 
Gewalt erbringen. Dem Sonderbericht zufolge sind die spezialisierten Beratungsstellen auf die 
Bedarfe im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt besonders vorbereitet und öffentlich als 
Anlaufstelle bekannt. 90 % dieser Beratungsstellen haben angegeben, dass die Fachkräfte im 
Hinblick auf den psychosozialen Unterstützungsbedarf der Zielgruppe entsprechend 
qualifiziert und sensibilisiert und 93 % mit Gefährdungseinschätzungen nach § 8a SGB VIII 
erfahren sind. 83 % gaben an, in der Prävention tätig zu sein.  
 
Um eine flächendeckende Versorgung mit diesem spezialisierten Beratungsangebot 
sicherzustellen, hat das Land in 2021 ein entsprechendes Programm zum Ausbau der 
spezialisierten Beratung gestartet. Dabei wurden mit einem Förderaufruf zunächst alle Träger 
der öffentlichen und freien Jugendhilfe aufgefordert, ihre Bedarfe an zusätzlichen Fachkräften 
in der spezialisierten Beratung zu benennen.  
 
An dem Ausbauprogramm haben sich flächendeckend in Nordrhein-Westfalen die öffentlichen 
und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe umfassend beteiligt. Allen in diesem 
Zusammenhang gemeldeten, förderfähigen Bedarfen von insgesamt rund 150 neuen 
Fachkraftstellen (VZÄ) konnte entsprochen werden. Damit werden vor allem vorhandene 
Erziehungsberatungsstellen als spezialisierte Beratungsstellen gestärkt und der Anteil der 
ausschließlich spezialisierten Beratungsstellen vergrößert. Die bislang rund 220 (ohne 
Beratungsstellen, die ausschließlich Ehe- und Lebensberatungsstellen sind) 
landesgeförderten Erziehungsberatungsstellen werden so um 34 weitere ergänzt.  
 
Zur Finanzierung gewährt das Land eine Förderpauschale in Höhe von 80 Prozent der 
landesweit ermittelten durchschnittlichen Personalkosten, die perspektivisch im Rahmen der 
Richtlinienförderung erfolgt. Zu den Fördervoraussetzungen der spezialisierten 
Beratungsstellen zählen Angebote der Prävention, Intervention und Diagnostik (im Sinne einer 
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psychosozialen diagnostischen Abklärung) sowie die Aufgabenwahrnehmung in der 
therapeutischen Begleitung und Nachsorge, zudem in der Stabilisierung von Bezugspersonen 
und bei der Erarbeitung von Stellungnahmen. 
 
Die Kinder- und Jugendhilfe ist im Rahmen des Beratungsangebots bei sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche bedarfsgerecht aufgestellt.  
 
 
77. Wie stellt die Landesregierung eine landesweite flächendeckende 

psychotherapeutische Versorgung, die möglichst zeitnah psychologisch 
stabilisierende Maßnahmen für Opfer erbringt, sicher? 

 
Im Rahmen der Einzelförderung 2021 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) Fördermittel in Höhe von 105,6 Mio. Euro zur Stärkung der Versorgung von Kindern 
und Jugendlichen vergeben. Rund 16 Mio. Euro entfielen dabei auf Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie. Die Pauschalförderung wird ab dem Haushaltsjahr 2023 um weitere 
195 Millionen Euro aufgestockt. Zusätzlich sollen in den kommenden fünf Jahren erhebliche 
Summen zur Umsetzung der Krankenhausplanung investiert werden. Insofern ist zu erwarten, 
dass in den nächsten Jahren auch die Krankenhäuser, die stationäre Therapieplätze für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie vorhalten, mehr Fördermittel für erforderliche Investitionen 
erhalten werden. 
 
Die COVID-19-Pandemie hat auch und vor allem für Kinder und Jugendliche besondere 
Belastungen mit sich gebracht. Die langfristigen Folgen für die psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen können noch nicht abschließend eingeschätzt werden. Der 
vorliegende Krankenhausplan bekräftigt vor diesem Hintergrund über die rein mathematischen 
Modellrechnungen hinaus die vom Land in den vergangenen Jahren festgestellten 
zusätzlichen Bedarfe in der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie und schafft Raum für 
einen weiteren deutlichen Ausbau von wohnortnahen, tagesklinischen 
Versorgungsangeboten. Das Land wird die Entwicklung in diesem Bereich auch weiterhin 
sorgfältig beobachten, um erforderliche Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können.  
 
Grundanspruch der ambulanten medizinischen Versorgung ist eine patientennahe 
Versorgung, die für alle gesetzlich Versicherten, unabhängig vom Wohnort oder Einkommen, 
gleichermaßen zugänglich ist. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen). Die Bedarfsplanung der ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten ist ein wesentliches Instrument der KVen, 
diesen Sicherstellungsauftrag erfüllen zu können. Die Bedarfsplanung im vertragsärztlichen 
Bereich richtet sich dabei nach bundesgesetzlichen Vorgaben sowie den Regelungen der 
gemeinsamen Selbstverwaltung auf Bundesebene, insbesondere der Bedarfsplanungs-
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses. 
 
Insgesamt gibt es zurzeit rund 5.550 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in 
Nordrhein-Westfalen, davon sind 1.674 auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet. Fast alle 
Planungsbereiche für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind gesperrt, d.h. bis 
auf sehr wenige Ausnahmen kann in Nordrhein-Westfalen von einer planerischen 
Vollversorgung ausgegangen werden. Kurzfristig können die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(bzw. die Zulassungsausschüsse) lokalen Versorgungsengpässen mit 
Sonderbedarfszulassungen oder Ermächtigungen begegnen. Das MAGS befindet sich in 
regelmäßigem Austausch mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, um für etwaige 
Problemlagen in der ambulanten ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung in 
Nordrhein-Westfalen frühzeitig Maßnahmen und Lösungen herbeizuführen.  
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78. In welchen Bereichen in NRW fehlt es an der Möglichkeit, zeitnah 
psychotherapeutische stabilisierende Maßnahmen wahrzunehmen? 

 
Von Seiten der Patientinnen und Patienten wird immer wieder über lange Wartezeiten in der 
Psychotherapie berichtet. Dies lässt sich nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch 
deutschlandweit feststellen. Außerdem werden Unterschiede in der Versorgung zwischen 
städtischen und ländlichen Regionen geltend gemacht. Hier scheint eine Diskrepanz zwischen 
der planerischen psychotherapeutischen Vollversorgung und den derzeit bestehenden langen 
Wartezeiten auf eine Psychotherapie zu bestehen. Die Landesregierung setzt sich daher mit 
den übrigen Ländern aktiv für eine Reformierung der psychotherapeutischen Bedarfsplanung 
und damit für eine Verkürzung der Wartezeiten ein. So haben die Länder im Rahmen des 
Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) vom 6. Oktober 2022 die 
Bundesregierung aufgefordert, im Vorgriff auf die erforderliche Reform der Bedarfsplanung die 
gesetzlichen Regelungen für eine kurzfristige Verbesserung der Versorgungssituation in der 
ambulanten Psychotherapie zu schaffen sowie schnellstmöglich einen Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehenen Reform der 
psychotherapeutischen Bedarfsplanung vorzulegen. Die Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder haben diesen GMK-Beschluss im Rahmen ihrer Jahreskonferenz 
vom 19.-21. Oktober 2022 bekräftigt und den Bund angesichts besonderer 
Versorgungsbedarfe aufgrund psychischer Belastungen von Kindern und Jugendlichen in 
Folge der Corona-Pandemie auch um schnelle gesetzliche Regelungen für eine kurzfristige 
Reduktion der Wartezeiten auf eine ambulante psychotherapeutische Behandlung gebeten. 
 
 
79. Welche Präventionsmaßnahmen und Angebote für mögliche Täterinnen und Täter 

mit pädophiler Neigung gibt es landesweit in NRW? 
 
Für Menschen, die sich zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, in deren sexuellen 
Phantasien und Träumen Kinder vorkommen oder die sich ggf. bereits 
kinderpornographisches Material beschafft bzw. dieses konsumiert oder weiterverbreitet 
haben, hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen einen Informationsflyer 3 erstellt und 
den Kreispolizeibehörden zur Verfügung gestellt. Er informiert über die Strafbarkeit von Kinder- 
und Jugendpornographie und verweist auf das Hilfs- und Beratungsangebot des 
Präventionsnetzwerks „Kein Täter werden“ und der „Behandlungsinitiative Opferschutz e. V.“. 
 
 
80. Wo in NRW gibt es spezielle Angebote für Opfer, die zum Täter oder zur Täterin 

geworden sind oder es werden könnten? (Bitte Auflistung nach Ort und Träger) 
 
In der Kinder- und Jugendhilfe gibt es bei einigen spezialisierten Beratungsstellen bei 
sexualisierter Gewalt Angebote für die in der Frage genannte Zielgruppe. Diese richten sich 
insbesondere an auffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene. Im 
Beratungskontext wird allerdings nicht von Tätern, sondern von Jugendlichen mit 
sexualdelinquentem Verhalten gesprochen. 
 
Die Polizei Nordrhein-Westfalen unterhält keine eigenen Programme zur Täterarbeit, weist 
jedoch bei Bedarf auf entsprechende Hilfs- und Beratungsgebote hin und vermittelt an diese. 
 
 

                                                
3 https://polizei.nrw/sites/default/files/2022-04/220427%20KiPo%20Flyer%20aktuell.pdf, zuletzt 
abgerufen am 22.02.2023.  
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81. Hat die Landesregierung zwischenzeitlich die Wirksamkeit der Änderung der 
Verordnung über die Bestimmung von Polizeipräsidien zu Kriminalhauptstellen 
(KHSt-VO) im Rahmen sexuellen Kindesmissbrauches evaluiert und welches sind 
ggfls. die Ergebnisse dieser Evaluation? 

 
Die Anpassung der KHSt-VO hinsichtlich der Zentralisierung der Bearbeitungszuständigkeit 
von Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen trat zum 01.09.2020 in Kraft. 
Grundsätzlich ist zunächst eine Etablierung der neu implementierten Strukturen und Prozesse 
erforderlich. Eine formale Evaluation bietet sich erst nach entsprechendem Zeitablauf an, der 
aktuell noch nicht gegeben ist. Gleichwohl sind die Erfahrungen der Kreispolizeibehörden und 
des Landeskriminalamtes NRW erhoben und bewertet worden. Ein begleitender Erlass zur 
Ausgestaltung der Regelungen der KHSt-VO zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs zum 
Nachteil von Kindern und Jugendlichen befindet sich in Vorbereitung (vgl. Beantwortung der 
Frage 85). 
 
 
82. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass bei Anhaltspunkten auf 

Kindesmissbrauch an erster Stelle das Kindeswohl steht – vor der 
Strafverfolgung? 

 
Zielrichtung des SGB VIII ist die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen und Familien 
durch Leistungen und andere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe. Insbesondere die 
Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist die Aufgabe der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe. Vor der Erstattung einer Strafanzeige ist im Einzelfall eine 
Abwägung zwischen den Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung, Kindeswohl, 
Kindeswillen und dem Sanktionsbedürfnis sowie dem Schutz vor weiteren Straftaten 
vorzunehmen. Im Einzelfall kann im Ergebnis eine Anzeige zwingend geboten sein, wenn die 
Fachkraft erkennt, dass der Missbrauch andauert und sich auf andere Weise seine 
Fortsetzung nicht verhindern lässt (vgl. Beantwortung der Frage 20).  
 
Flankierend dazu stehen im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung die nordrhein-
westfälischen Kreispolizeibehörden bei einschlägigen Sachverhalten regelmäßig im engen 
Austausch mit den zuständigen Jugendämtern. Hierbei sind die Strafverfolgungsbehörden 
und die Gerichte gemäß Nummer 35 Abs. 1 der Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen 
(MiStra) i. V. m. §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 Nr. 5, 17 Nr. 5 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) und § 5 des Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG) dazu verpflichtet, die örtlichen bzw. überörtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe über in einem Strafverfahren bekannt gewordene, gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen zu 
informieren. Die Mitteilung ordnen Richterinnen oder Richter bzw. Staatsanwältinnen oder 
Staatsanwälte an. 
 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.07.2020, 
Az. 426 – 62.14.04 / 426 – 62.18.09, wurden die Kreispolizeibehörden dazu aufgefordert, die 
polizeilichen Maßnahmen, neben der Gewährleistung eines beweissicheren Strafverfahrens, 
an dem Ziel auszurichten, Anhaltspunkte für einen etwaigen Gefahrenüberhang 
schnellstmöglich zu erkennen und einen andauernden sexuellen Missbrauch zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden. Zum adäquaten Schutz betroffener Kinder und 
Jugendlicher wurden die Kreispolizeibehörden darüber hinaus angewiesen, u.a. die 
zuständigen Jugendämter umgehend über erkennbare Gefahrenüberhänge zu informieren 
und von der Möglichkeit einer Meldung im Sinne des § 8a SGB VIII in allen zulässigen Fällen 
Gebrauch zu machen, um ergänzende Schutzmaßnahmen dieser Behörden und Stellen zu 
ermöglichen (vgl. Beantwortung der Frage 9). 
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In den Fällen, in denen eine sofortige Einbeziehung des Jugendamtes den 
Untersuchungszweck in nicht vertretbarer Weise gefährden würde, trägt die Polizei durch 
eigene geeignete Maßnahmen dafür Sorge, dass weitere Straftaten zum Nachteil der Opfer 
oder anderer Kinder und Jugendlicher verhindert werden. Das Jugendamt wird in diesen 
Fällen frühestmöglich informiert. 
 
Generell handelt die nordrhein-westfälische Polizei im Fall eines Verdachts eines sexuellen 
Missbrauchs und einer möglichen Kindeswohlgefährdung nach dem Grundsatz: 
Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung.  
 
Dieser Grundsatz wird bereits in der polizeilichen Ausbildung vermittelt. Im alltäglichen Dienst 
(Wachdienst/ Ermittlungsdienst) gewährleisten die Führungskräfte im Rahmen ihrer 
Führungsverantwortung und des „Vier-Augen-Prinzips“ dessen Einhaltung.  
 
Erforderlichenfalls interveniert das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen im konkreten 
Einzelfall im Rahmen der anlassabhängigen Fachaufsicht. Sollten sich hieraus Auswirkungen 
auf die Aus- und Fortbildung der Polizei Nordrhein-Westfalen ergeben, wird das zuständige 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-
Westfalen informiert und einbezogen. 
 
Im Rahmen der anlassunabhängigen Fachaufsicht des Prozesses „Kindesmissbrauch“ - nicht 
zuletzt auch als Konsequenz aus den Erfahrungen aus dem Tatkomplex „Lügde“ - werden 
die Kooperation und der Informationsaustausch zwischen der Polizei und den Jugendämtern 
als erfolgskritischer Faktor durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und das 
Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen auditiert. Da es sich um 
einen bidirektionalen Informationsaustausch handelt, werden auch regelmäßig die 
Erfahrungen im Hinblick auf die Initiativen der Jugendämter und die Dokumentation von 
Kooperationsvereinbarungen erhoben und Good-Practice-Beispiele der 
Kreispolizeibehörden transportiert. 
 
Über den einzelfallbezogenen Informationsaustausch hinaus wird die Zusammenarbeit 
zwischen der Polizei, den zuständigen Jugendämtern und anderen beteiligten Behörden und 
Stellen grundsätzlich durch verschiedene Initiativen vor Ort gewährleistet (z. B. 
Kooperationsvereinbarungen, Runde Tische, Jour fixe und Fallkonferenzen).  
 
 
83. Gibt es Regelungen, die beteiligten Akteure zu einer zügigen Prüfung eines 

Haftgrundes und das Erwirken und Vollziehen von Haftbefehlen und 
Durchsuchungsbeschlüssen zu verpflichten, um möglicherweise weitere Kinder 
zu schützen? 

 
Die Strafprozessordnung (StPO) ermöglicht im Strafverfahren den Erlass von Haftbefehlen 
und Durchsuchungsbeschlüssen durch das zuständige Gericht; im Ermittlungsverfahren 
jeweils nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Im Vollstreckungsverfahren kann die 
Staatsanwaltschaft bzw. bei Jugendlichen die Jugendrichterin als Vollstreckungsleiterin bzw. 
der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter einen Vollstreckungshaftbefehl erlassen. 
 
Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse dienen strafprozessualen Zwecken, namentlich 
der Durchsetzung des Anspruchs der staatlichen Gemeinschaft auf vollständige Aufklärung 
der Tat und der raschen Bestrafung bzw. der Erlangung und Sicherung von Beweisen für ein 
Strafverfahren oder der Ergreifung der beschuldigten oder verurteilten Person.  
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Im Strafverfahren gilt allgemein das von Verfassung wegen zu beachtende, in Artikel 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte und der Staatsanwaltschaft in Nummer 
5 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren auch als 
Verwaltungsvorschrift vorgegebene Beschleunigungsgebot. Nach Lage des Falles können ein 
drohender Beweismittelverlust oder eine zu besorgende Flucht der beschuldigten oder 
verurteilten Person eine besonders beschleunigte Bearbeitung - einschließlich einer zügigen 
Prüfung eines Haftgrundes oder des zeitnahen Vollzuges erwirkter Haftbefehle und 
Durchsuchungsbeschlüsse – und auch die Prüfung des Vorliegens einer Gefahr im Verzuge 
(s. § 105 StPO und § 127 Absatz 2 StPO) - erforderlich machen. In § 48a Absatz 2 StPO ist 
ausdrücklich normiert, dass Strafverfahren wegen Delikten zum Nachteil minderjähriger 
Verletzter besonders beschleunigt geführt werden müssen, soweit dies zu deren Schutz oder 
zur Vermeidung von Beweisverlusten geboten ist. Schließlich können die allgemeinen, 
unmittelbar aus dem Grundgesetz abgeleiteten staatlichen Schutz- und Fürsorgepflichten im 
konkreten Einzelfall die besonders beschleunigte Erwirkung, Durchführung und Vollziehung 
von Zwangsmaßnahmen, etwa durch eine vorläufige Festnahme oder die Erweiterung eines 
bereits bestehenden Haftbefehls um weitere Vorwürfe, sozusagen reflexartig gebieten, sofern 
die strafprozessualen Voraussetzungen für deren Anordnung gegeben sind. Eine 
Sonderregelung stellt § 112a StPO dar, der - allerdings subsidiär zu einem Haftbefehl nach § 
112 StPO - die Erwirkung und den Erlass eines Haftbefehls wegen des Haftgrundes der 
Wiederholungsgefahr gemäß § 112a Abs. 1 StPO und damit die Anordnung der 
Untersuchungshaft zum Schutze der Allgemeinheit vor weiteren erheblichen Straftaten 
besonders gefährlicher Straftäter ermöglicht. Er ist präventiver Natur und dementsprechend 
können bei Prüfung der Voraussetzungen seines Erlasses und bei seinem Vollzug 
gefahrenabwehrrechtliche Elemente auch unmittelbar Berücksichtigung finden. Aber auch in 
diesem Fall müssen die strafprozessualen Voraussetzungen für den Erlass und den Vollzug 
des Haftbefehls zwingend gegeben sein und können nicht durch rein 
gefahrenabwehrrechtliche Erwägungen ersetzt werden. 
 
Im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz überprüfen die zuständigen Stellen im 
Rahmen der allgemeinen Dienst- und Fachaufsicht stetig, ob die vorstehend ausgeführten 
Grundsätze und Regelungen von den Staatsanwaltschaften beachtet werden. In diesem 
Zusammenhang hat das Ministerium der Justiz die Staatsanwaltschaften für die besonders 
wesentlichen Aspekte der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren wegen Straftaten gegen die 
sexuelle Selbstbestimmung – u. a. die notwendige Vermeidung von Verzögerungen, die 
Möglichkeiten der Ausschöpfung strafprozessualer Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen und 
die frühzeitige Prüfung der Voraussetzungen des § 112a Abs. 1 StPO – sensibilisiert. 
Hinsichtlich der Gerichte gilt Artikel 97 des Grundgesetzes. 
 
Der Schutz von (weiteren) Personen vor Straftaten oder sonstigen Nachteilen fällt hingegen 
grundsätzlich in den Bereich der Gefahrenabwehr. Dementsprechend sind in erster Linie 
Polizei- oder sonstige Behörden zuständigkeitshalber berufen, die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen. 
 
Der insofern erforderlichen Identifizierung und Bewertung eines möglichen 
Gefahrenüberhangs – also der Möglichkeit des Zugriffs eines oder einer Tatverdächtigen auf 
ein bekanntes Opfer bzw. weitere Kinder und Jugendliche – kommt bei der Verhinderung 
weiterer Straftaten eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Bewertung wird fortlaufend 
aktualisiert und mit zunehmendem Erkenntnisgewinn fortgeschrieben. 
 
Darüber hinaus bestimmt der Runderlass des Innenministeriums vom 03.02.2004, Az. 42 – 
6503 „Bearbeitung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ unter Ziffer 7.4, 
dass Ermittlungsverfahren mit kindlichen Opfern beschleunigt zu führen sind, da deren 
Erinnerungsvermögen rasch verblasst und sie leicht beeinflussbar sind. 
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Mit Erlass vom 18.06.2019, Az. 422 - 62.14.04, hat das Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen die Kreispolizeibehörden aufgefordert, ihren Ressourceneinsatz auf die 
jeweiligen Vorgangs- und Datenlasten auszurichten und dazu Maßnahmenkonzepte zu 
entwickeln. Darüber hinaus wurde die zeitliche Umsetzung von Durchsuchungsbeschlüssen 
in dem gegenständlichen Deliktsbereich in ein Landescontrolling aufgenommen.  
 
Mit Erlass vom 16.06.2020, Az. 426 - 62.14.04, hat das Ministerium des Innern des Landes 
Nordrhein-Westfalen die Kreispolizeibehörden ergänzend aufgefordert, auch die 
Vollstreckung von Haftbefehlen in Fällen des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil von 
Kindern und Jugendlichen in die Maßnahmenkonzepte einzubeziehen und diese weiterhin 
entsprechend zu priorisieren. 
 
Mit Bezug zum Erlass des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
15.11.2019, Az. 4210 – III. 31 „Bearbeitung von Ermittlungsverfahren wegen Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung“ hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen die Kreispolizeibehörden mit Erlass vom 21.11.2019, Az. 422 - 62.14.04, um 
Berücksichtigung der dortigen Hinweise auch bereits bei der polizeilichen Bearbeitung 
entsprechender Ermittlungsverfahren gebeten. Diese Hinweise umfassen u. a. die zeitnahe 
Ausschöpfung strafprozessualer Ermittlungs- und Zwangsmaßnahmen, Voraussetzungen für 
Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse und die Prüfung der Voraussetzung der 
Untersuchungshaft gem. § 112a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der StPO. 
 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 20.08.2020, 
Az. 426-62.14.04 / 426-62.18.09, wurden die Kreispolizeibehörden für die besondere 
Bedeutung zeitnaher Durchsuchungen und Auswertungen sichergestellter Speichermedien 
sensibilisiert. Insoweit erfolgte eine Klarstellung, dass vorliegende 
Durchsuchungsbeschlüsse frühestmöglich umzusetzen sind und dass ein mittel- oder 
längerfristiges Zurückhalten oder Ansammeln von Durchsuchungsbeschlüssen vor dem 
Hintergrund der Gefahr eines andauernden sexuellen Missbrauchs grundsätzlich nicht 
vertretbar ist. 
 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.09.2020, 
Az. 426-62.14.04/426-62.18.09, wurden die Kreispolizeibehörden angewiesen, kurzfristig 
zugeleitete Durchsuchungsbeschlüsse umfassend auf etwaig bestehende 
Gefahrenüberhänge zu prüfen und, sofern ein andauernder sexueller Missbrauch nicht 
ausgeschlossen werden kann, frühestmöglich zu vollstrecken. 
 
Im Rahmen der anlassabhängigen Fachaufsicht intervenieren das Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen und das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-
Westfalen bei erkannten Verbesserungspotenzialen. Sofern hierbei strukturelle Aspekte 
identifiziert werden, erfolgt eine Einbeziehung des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen, das die gewonnenen 
Erkenntnisse in die Aus- und Fortbildung der nordrhein-westfälischen Polizei integriert. 
 
Darüber hinaus ist die Umsetzung von Durchsuchungsbeschlüssen im Zusammenhang mit 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen Gegenstand 
der anlassunabhängigen Auditierung der Kreispolizeibehörden. 
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84. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass die Polizei orts- und bürgernah in der 
Fläche präsent ist und ihre Ressourcen sinnvoll einsetzt? 

 
Grundsätzlich sind die Behördenleitungen der 47 Kreispolizeibehörden für die konkrete 
Verwendung des zugewiesenen Personals verantwortlich. Sie können über die spezifische 
Verwendung des zugewiesenen Personals innerhalb der Kreispolizeibehörden bzw. über Art 
und Umfang der personellen Ausstattung einzelner Dienststellen frei entscheiden. Sie müssen 
hierbei u. a. die gegebenen Rahmenbedingungen, aktuelle sicherheitsrelevante Aspekte 
sowie bestehende behördenstrategische Schwerpunktsetzungen berücksichtigen. Die 
Gewährleistung der polizeilichen Präsenz als vorbeugende Kriminalitäts- und 
Verkehrsunfallbekämpfung und als Kontaktangebot für die Bürgerinnen und Bürger ist dabei 
ein wesentlicher Bestandteil polizeilicher Arbeit. 
 
Entsprechende Konzepte werden auf Grundlage der Auswertung der Kriminalitäts- und 
Verkehrsunfallentwicklung sowie anhand einer kontinuierlichen Bewertung von aktuellen 
Erkenntnissen vor Ort erstellt und fortlaufend sowie anlassbezogen im erforderlichen Ausmaß 
angepasst. Solche Konzepte können beispielsweise folgende Maßnahmen enthalten, die auch 
in Kombination aufeinander abgestimmt ergriffen werden können: 
 

• Erhöhung der (Präsenz-)Streifen (Wach- und Wechseldienst, Bezirksdienst etc.), 
• Einsatz Mobiler Wachen, 
• Intensivierung der Überwachung von Verkehrsverstößen durch u.a. den 

Verkehrsdienst, 
• niedrigschwelliges Einschreiten bei der Verfolgung von Ordnungsverstößen, 
• Ausweitung gemeinsamer Konzeptionen und Streifen mit Ordnungs- und 

Netzwerkpartnern, 
• Einsatz mobiler Videobeobachtung, 
• anlassbezogene Anordnung einer strategischen Fahndung, 
• kriminalpräventive Angebote und Beratungen, u.a. in Kindertagesstätten, Schulen, 

Jugendtreffs und Heimen für Seniorinnen und Senioren. 
 
Darüber hinaus werden in den Kreispolizeibehörden Sicherheitsprogramme erstellt, in 
welchen neben behördenübergreifenden, strategischen Zielen auch die jeweiligen eigenen 
Behördenschwerpunkte festgeschrieben werden. Zur Erreichung dieser 
behördenstrategischen Ziele dienen unter anderem örtliche Präsenzkonzeptionen. Diese 
direktionsübergreifenden Konzepte sind individuell auf die jeweilige Behörde abgestimmt, 
kriminalitätshemmend ausgerichtet und zielen insbesondere darauf ab, der Entwicklung und 
Verfestigung krimineller Szenen und der Entstehung sogenannter Brennpunkte 
entgegenzuwirken. In den Präsenzkonzeptionen können Kreispolizeibehörden zudem durch 
Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt werden. 
 
 
85. Hat die Landesregierung geprüft, ob im Sinne einer optimalen Funktionsfähigkeit 

und Fachkompetenz die KHSt-VO der notwendigen Spezialisierung bereits 
ausreichend Rechnung trägt oder weitere Änderungen erforderlich sind? 

 
Mit Erlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.12.2021, 
Az. 426 – 62.14.04, beauftragte die Landesregierung das Landeskriminalamt Nordrhein-
Westfalen, die Auswirkungen der Änderung der KHSt-VO und des diese Änderung 
begleitenden Erlasses des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
22.09.2020, Az. 62.16.04 / 58.01.03, auf die behördliche Zusammenarbeit und die 
entstandenen Arbeitslasten der Kriminalhauptstellen unter Einbeziehung der Erfahrungen der 
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Kreispolizeibehörden zu erheben, zu bewerten und ggf. Vorschläge für Anpassungen der 
Erlass- und Verfügungslage zu unterbreiten. 
 
Nach Aus- und Bewertung der hierbei gewonnenen Erkenntnisse ergibt sich ein 
Anpassungsbedarf des zuvor genannten Begleiterlasses. Ein hierzu erforderlicher 
Ergänzungserlass wird den nordrhein-westfälischen Polizeibehörden noch im ersten Quartal 
des Jahres 2023 zugehen. 
 
Er wird insbesondere die nachfolgenden erfolgskritischen Prozesse und Schnittstellen weiter 
standardisieren und optimieren: 
 

• Sofortmaßnahmen durch die örtlich zuständige Kreispolizeibehörde 
• Vorgangsübergabe bzw. -übernahme  
• Bearbeitung auswärtiger Ermittlungsersuchen 
• Übertragung einzelner Ermittlungshandlungen auf die örtlich zuständige 

Kreispolizeibehörde 
• Erweiterte Möglichkeiten der Rückübertragung. 

 
Die Auswirkungen dieser Standardisierung werden sodann nach Ablauf von zwei Jahren 
durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen erneut überprüft und bewertet.  
 
Ein darüberhinausgehender Anpassungsbedarf der KHSt-VO wurde im Rahmen der 
obenstehenden Untersuchung des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen nicht 
festgestellt. Eine weitere Anpassung der KHSt-VO ist insoweit derzeit nicht beabsichtigt (vgl. 
Beantwortung der Frage 81). 
 
Darüber hinaus hat das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen auf den mit der 
Änderung der KHSt-VO zum 01.09.2020 einhergehenden erhöhten Fortbildungsbedarf der 
Kriminalhauptstellen im Rahmen der regelmäßigen Evaluierung und Anpassung der 
Fachseminare im Bereich der Sexualdelikte durch veränderte Platzzuweisungen reagiert. 
 
Insbesondere in dem Anpassungsseminar „Anhörung von Kindern und Vernehmung von 
Jugendlichen als Opfer/Zeugenschaft bei Sexualdelikten/Kindesmisshandlung“ wurden im 
Jahr 2021 ausschließlich den Kriminalhauptstellen Plätze zugewiesen, um dem dortigen 
gewachsenen Fortbildungsbedarf Rechnung zu tragen. Ab dem Jahr 2022 wurde dauerhaft 
festgelegt, dass den Kriminalhauptstellen im Vergleich zu den sonstigen Kreispolizeibehörden 
doppelt so viele Teilnahmeplätze zugewiesen werden.  
 
Neben dem gestiegenen Fortbildungsbedarf aufgrund der geänderten KHSt-VO ist der 
kriminalfachliche Fortbildungsbedarf bereits zuvor durch den Missbrauchskomplex in Lügde 
deutlich angestiegen, so dass bereits seit 2019 zusätzliche Fortbildungsangebote durch das 
Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-
Westfalen entwickelt wurden und zur Verfügung stehen.  
 
Insoweit sind als Reaktion auf die Missbrauchsfälle in Lügde sowie an anderen Orten, die 
geänderte KHSt-VO, aber auch gesetzliche Änderungen, zusätzliche temporäre Anpassungen 
sowie dauerhafte Veränderungen bzw. Ausweitungen in der kriminalfachlichen Fortbildung 
vorgenommen worden (vgl. Beantwortung der Frage 90). 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

69 

86. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung ergriffen, um im Bereich der 
Polizeibehörden das Verhältnis von Aufsicht zu nachgeordneten Behörden und 
umgekehrt klarer zu fassen? 

 
Im März 2020 erfolgte die Einrichtung der „Landesarbeitsgruppe Aufsicht“ unter Leitung der 
damaligen Abteilungsleiterin der Polizei. Ziel war es, die Fachaufsicht an die aktuellen 
Herausforderungen anzupassen und die Fachaufsichtskompetenz der drei polizeilichen 
Landesoberbehörden durch rechtliche Befugnisse zu stärken. 
 
Durch das zweite Änderungsgesetz des Polizeiorganisationsgesetzes vom 08.10.2020 wurde 
die Fachaufsicht über die Kreispolizeibehörden an die drei polizeilichen Landesoberbehörden 
übertragen. Das Konstrukt der Fachaufsichtsunterstützung ist damit im Wesentlichen 
entfallen. 
 
Zeitgleich wurden die organisatorischen Strukturen innerhalb der Landesoberbehörden der 
wahrzunehmenden Aufgabe der Aufsicht gegenüber den Kreispolizeibehörden entsprechend 
angepasst. Damit ist eine Klarstellung des fachaufsichtlichen Verhältnisses zwischen 
Kreispolizeibehörden und Landesoberbehörden erfolgt. Dies betrifft sowohl die 
anlassabhängige Fachaufsicht, also die Reaktion auf konkrete aktuelle Ereignisse, als auch 
die anlassunabhängige Fachaufsicht.  
 
Im Zuge der anlassunabhängigen Fachaufsicht sollen Verbesserungspotenziale und 
Fehlentwicklungen künftig früher erkannt werden. Hier haben sich Audits als Instrument der 
anlassunabhängigen Fachaufsicht nach deren Einführung im ersten Quartal 2021 etabliert. In 
diesem Kontext erfolgen im Rahmen einer risikobasierten Auswahl polizeilicher Prozesse und 
Themen auf Grundlage landes- oder behördenweit gültiger Regelungslagen eine 
Konformitätsprüfung sowie die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen. Die 
Fachaufsicht über die Landesoberbehörden verbleibt unverändert beim Ministerium des 
Innern des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Grundsätzlich ist nach Reorganisation der Fachaufsicht zunächst eine Etablierung der neu 
vorgesehenen Strukturen und Prozesse erforderlich. 
 
Eine Evaluation des grundlegenden Verhältnisses bietet sich insofern erst nach 
entsprechendem Zeitablauf an, der aktuell noch nicht gegeben ist. 
 
 
87. Wie steht die Landesregierung zu einer regelmäßigen Evaluation dieses 

Verhältnisses?  
 
Siehe Antwort auf Frage 86. 
 
 
88. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung seit Februar 2019 ergriffen, um in 

jeder Polizeibehörde einen sicheren und fachlich angemessenen Umgang mit 
Asservaten zu gewährleisten? 

 
Bei der beweissicheren Verfolgung von Straftaten des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil 
von Kindern und Jugendlichen sowie der Verbreitung, des Erwerbs und Besitzes kinder- und 
jugendpornographischer Inhalte ist insbesondere der kriminalfachliche Umgang mit 
sichergestellten bzw. beschlagnahmten (IT-)Asservaten ein erfolgskritischer Faktor.  
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Beginnend im Frühjahr 2020 wurde die Entwicklung und Einführung einer zentralen 
elektronischen Asservatenverwaltung initiiert. Die Anwendung „Asservaten-Management-
System“ (AMS) befindet sich seit Oktober 2020 in einer umfangreichen Pilotierung in 21 
Kreispolizeibehörden sowie dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen. Die landesweite 
Einführung soll im Verlauf des Jahres 2023 abgeschlossen werden.  
 
Das AMS weist eine detaillierte und nachvollziehbare Asservatenhistorie aus. Die Anwendung 
verfügt über zahlreiche Auskunfts- und Recherchefunktionen. Übergaben und Übernahmen 
von Asservaten müssen nach dem Vier-Augen-Prinzip autorisiert werden. Der Verbleib der 
Asservate ist lückenlos dokumentiert. 
 
Unter dem Namen „Forensik Cloud“ wird durch die Polizei NRW seit 2019 eine Plattform zur 
kollaborativen kriminalforensischen Bearbeitung von Straftaten eingesetzt, welche 
insbesondere bei der Bekämpfung von Kinder- und Jugendpornographie sowie des sexuellen 
Missbrauchs von Kindern eingesetzt wird. Die Plattform ist ein zentrales, landesweit zur 
Verfügung stehendes Auswertesystem für IT-Asservate, mit dem die kriminalpolizeilichen 
Ermittlerinnen und Ermittler effizient und qualitativ hochwertig Ermittlungen durchführen 
können. Unter Nutzung der durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-
Westfalen zur Verfügung gestellten HiPoS-Infrastruktur (HiPoS steht für „Hybride und 
integrative Plattform polizeiliche Sondernetze“) konnte ein System etabliert werden, welches 
nach einer initialen Projektphase seit Juni 2021 landesweit allen Kreispolizeibehörden zur 
Verfügung steht. Die sukzessive durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen etablierte 
landeszentrale Datenaufbereitung ermöglicht einen einheitlich hohen Standard, der 
regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt wird. Eine besondere Aufmerksamkeit bei der 
Weiterentwicklung der IT-Auswertung und IT-Analyse fällt zudem der Prüfung von 
Aufbereitungsmethodiken zu, die durch Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt werden. 
Verschiedene KI Ansätze werden stetig geprüft und gegenübergestellt. 
 
Im Rahmen der Fachaufsicht intervenieren das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und 
das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen bei erkannten 
Verbesserungspotenzialen. Sollten hierbei strukturelle Problemstellungen mit Auswirkungen 
auf die Aus- und Fortbildung der Polizei Nordrhein-Westfalen erkannt werden, erfolgt eine 
Einbeziehung des hierfür zuständigen Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen.  
 
Zudem werden die erfolgskritischen Faktoren der Umsetzung von Durchsuchungsbeschlüssen 
einschließlich der Datensicherung vor Ort und die Auswertung sichergestellter bzw. 
beschlagnahmter Datenträger im Zuge der anlassunabhängigen Fachaufsicht auditiert (vgl. 
Beantwortung der Fragen 86 und 87). 
 
 
89. Mit welchen Mitteln garantiert die Landesregierung ordnungsgemäße 

Durchsuchungen sowie anschließende Tatortsicherungen? 
 
Rechtliche Grundlagen sowie einsatztaktische und kriminalfachliche Standards für 
Durchsuchungen, Tatortarbeit und Tatortsicherung werden bereits im Rahmen der 
polizeilichen Ausbildung vermittelt. Dieses Wissen wird sowohl in den einschlägigen 
zentralen Fortbildungsmaßnahmen, insbesondere aber auch in der polizeilichen Praxis 
vertieft.  
 
Sofern im Einzelfall eine sachgerechte Bearbeitung im Rahmen der allgemeinen 
Aufbauorganisation aufgrund der Komplexität des Auftrages (z. B. Durchsuchungsumfang, 
Umfang der Kräfte) nicht sicherzustellen wäre, wird die Einsatzsituation im Rahmen einer 
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Besonderen Aufbauorganisation (BAO) bearbeitet. Erforderlichenfalls werden das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
Nordrhein-Westfalen im Rahmen ihrer fachaufsichtlichen Aufgaben tätig. Sollten sich hieraus 
Hinweise ergeben, die eine Relevanz für die Aus- und Fortbildung entfalten, wird das 
zuständige Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei 
Nordrhein-Westfalen einbezogen. 
 
Durchsuchungsmaßnahmen und Tatortarbeit in Fällen der Kinder- und Jugendpornographie 
sowie des sexuellen Missbrauchs zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen stellen an die 
Ermittlerinnen und Ermittler hohe fachliche Anforderungen und erfordern eine sorgfältige 
Planung und Durchführung sowie Asservierung der Beweismittel. Alle im Rahmen der 
Durchsuchung sichergestellten bzw. beschlagnahmten Gegenstände sind Sachbeweise. Der 
lückenlosen Dokumentation der Auffindesituation und eindeutigen Zuordnung des 
Auffindeortes eines jeden Beweismittels kommt insofern eine hohe Bedeutung zu. Den 
Kreispolizeibehörden steht dazu das Durchsuchungs- und Asservierungssystem des 
Bundeskriminalamtes zur Verfügung. Im Rahmen der Fachaufsicht prüft das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in konkreten Einzelfällen regelmäßig, ob dieses 
System konsequent Anwendung findet. Im Zusammenhang mit der Auditierung der 
Kreispolizeibehörden wurde die Umsetzung von Durchsuchungsbeschlüssen einschließlich 
der Datensicherung vor Ort als erfolgskritischer Faktor identifiziert. 
 
Täterinnen und Täter nutzen zur Speicherung der inkriminierten Daten jede Form von 
Datenspeichern (bspw. Smartphones, USB-Sticks, SIM-Karten), die regelmäßig sehr gut 
gegen die Sicherung, Aufbereitung und Auswertung durch die Ermittlerinnen und Ermittler 
geschützt und zum Teil verschlüsselt sind.  
 
Durchsuchungsmaßnahmen sowie das Erkennen und Sichern von Beweismitteln erfordern 
in einschlägigen Sachverhalten und Einsätzen regelmäßig hohe IT-technische und IT-
forensische Expertise.  
 
Seit August 2021 werden die Ermittlungen und Maßnahmen der Kreispolizeibehörden daher 
durch das mit der neuesten IT-Technik und forensischen Software ausgestattete Mobile 
Datenerfassungslabor des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (MODAL) unterstützt. 
Die Kreispolizeibehörden können das MODAL für Durchsuchungsmaßnahmen anfordern und 
die ersten Sicherungen und Auswertungen von Asservaten bereits vor Ort durchführen. Dabei 
werden sie von den Spezialisten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen unterstützt. 
IT-Asservate mit einer immensen Speicherkapazität, z.B. Serverlandschaften, konnten bislang 
nur schwer gesichert werden. Das MODAL kann auch diese IT-Asservate sichern und die 
Daten unmittelbar zur Forensik Cloud übertragen. Weiterhin können die Ergebnisse der ersten 
Auswertungen den Entscheidungsträgern per Videokonferenzsystem, z. B. in einen 
Führungsraum, übermittelt werden.   
 
Zur professionellen Bewältigung der Durchsuchungsmaßnahmen verfügt die Polizei 
Nordrhein-Westfalen darüber hinaus über Datenspeicherspürhunde, die auf Anforderung der 
Kreispolizeibehörden zum Einsatz kommen.  
 
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen unterstützt die Ermittlungen der 
Kreispolizeibehörden zudem durch eine landeszentrale Datenaufbereitung und Datenanalyse 
der Forensik Cloud. Hierdurch werden die Ermittlerinnen und Ermittler der 
Kreispolizeibehörden entlastet und stehen somit für andere Aufgaben zur Verfügung. 
 
Das Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen berät die 
Kreispolizeibehörden hinsichtlich beabsichtigter Untersuchungen sichergestellter Asservate 
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und unterstützt in Einzelfällen Durchsuchungsmaßnahmen dann, wenn besondere 
wissenschaftliche Expertise vor Ort erforderlich ist. Darüber hinaus gewährleistet das 
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Einzelfällen eine technische Beratung und 
Unterstützung im Zusammenhang mit der Vermessung und Dokumentation von Tatorten.  
 
Die Kreispolizeibehörden verfügen ferner über spezialisiertes Personal zur Unterstützung der 
vollzugspolizeilichen Ermittlerinnen und Ermittler. Hierzu wurden den Kreispolizeibehörden 
Finanzmittel zur Einstellung von IT-Ermittlungsberaterinnen und -beratern zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
90. Hat die Landesregierung in Erwägung gezogen, alle Polizeistrukturen 

(Kreispolizeibehörden sowie Landesoberbehörden) erneut zu schulen und auf die 
geltenden Normen hinzuweisen? 

 
Die Zentrale Fortbildung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen ist grundsätzlich 
funktionsbezogen. Die Fachseminare greifen dabei stets die geltenden Normen sowie 
Neuerungen in dem jeweiligen Fachgebiet auf.  
 
Nach Bekanntwerden der Fälle in Lügde im Jahr 2019 wurde den mit der Bekämpfung 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche betrauten Ermittlerinnen und Ermittlern 
ein deutlich erhöhtes Fortbildungsangebot durch das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen zugänglich gemacht, welches 
auch die Vermittlung der jeweils gültigen Normen beinhaltet. Nach den Ereignissen in Lügde 
wurden die gesetzlichen Regelungen durch das am 01.07.2021 in Kraft getretene „Gesetz 
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder“ reformiert. Die darin enthaltenen 
Neuerungen wurden umgehend in das Angebot der zentralen Fortbildung integriert. Diese 
Neuerungen wurden darüber hinaus im Rahmen von deliktspezifisch ausgerichteten 
Fachtagungen für unterschiedliche Zielgruppen (Ermittlung von Tötungsdelikten, 
Sachbearbeitung im Kontext Menschenhandel, Gewaltprävention) aufgegriffen und somit 
landesweit zugänglich gemacht.  
 
Die folgenden Veranstaltungen wurden zusätzlich angeboten:  
 
In den Jahren 2019 – 2021 wurden mehrere Sonderveranstaltungen zu den Themen 
„Sexuelle Gewaltdelikte“, „Kinderpornographie“, „Auswertung von gesicherten / aufbereiteten 
Daten mit IuK-forensischen Tools“ mit deutlich erhöhter Teilnahmezahl durchgeführt. 
 

• Im September und Oktober 2019 wurden zusätzlich drei 5-tägige Seminare zur 
kriminalistischen Auswertung von gesicherten und aufbereiteten Daten als 
Großveranstaltungen mit je 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchgeführt.  

• Zusätzlich wurden zwei Veranstaltungen „Cybercrime-Grundlagen-Modul 1 und 2“ 
durchgeführt, Veranstaltungsdauer insgesamt 8 Wochen. 

• Im Januar 2020 wurden für die Angehörigen der BAO „Berg“ zwei 3-tägige 
Sonderveranstaltungen mit doppelter Teilnahmezahl (24 pro Seminar) zur 
Auswertung von Daten mit IuK-forensischen Tools konzipiert und durchgeführt.  

• Im weiteren Verlauf des Jahres 2020 wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
BAO „Berg“ bei Bedarf bevorzugt in den noch anstehenden Cybercrime-Seminaren 
berücksichtigt.  

• Weiterhin wurden zwei zusätzliche Veranstaltungen „Cybercrime-Grundlagen- Modul 
1 und 2“ für die Zielgruppe der Datenauswerterinnen und -auswerter durchgeführt.  

• Außerdem konnte durch die temporäre Anhebung der Zahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie durch ein deutlich erweitertes Seminarangebot (Seminar: Sexuelle 
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Gewaltdelikte 1 - Einführung) im Jahr 2021 eine größere Zielgruppe mit den 
relevanten Lerninhalten erreicht werden. 

 
Darüber hinaus wurden bei bestehenden Seminaren Veränderungen bzw. Ausweitungen 
vorgenommen:  
 

• Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungsreihe „Anhörung von 
Kindern“ konnte durch Anpassung des didaktischen Konzepts bereits 2019 verdoppelt 
werden. 

• Das Fortbildungsangebot im Bereich „Bekämpfung der Kinderpornographie“ wurde in 
2021 sowohl inhaltlich als auch im Hinblick auf die Anzahl der Durchführungen 
deutlich ausgeweitet. 

• Seit 2022 wurde das Fortbildungsportfolio für diesen speziellen Deliktsbereich 
nochmals um eine weitere Veranstaltungsreihe („Bekämpfung von 
Kinderpornographie–Anpassung“) sowie eine Großveranstaltung („Bekämpfung von 
Kinderpornographie–Workshop“) ergänzt.  

 
Unter anderem bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten - trotz der 
zum Teil erfolgten Nutzung auch digitaler Formate - nicht alle Veranstaltungen wie geplant 
realisiert werden. 
 
 
91. Wie verhindert die Landesregierung die Möglichkeit einer fehlerhaften 

quantitativen und qualitativen Besetzung von Ermittlungskommissionen (EK) 
bzw. Besonderen Aufbauorganisationen (BAO) innerhalb einer 
Kreispolizeibehörde? 

 
Die Besetzung von Ermittlungskommissionen (EK) bzw. Besonderen Aufbauorganisationen 
(BAO) innerhalb einer Polizeibehörde des Landes Nordrhein-Westfalen obliegt den einzelnen 
Behörden. Zur Gewährleistung einer qualifizierten Polizeiführung in BAO ist unter anderem 
vorgesehen, dass bei der Bewältigung herausragender Einsatzanlässe besonders 
fortgebildete Polizeiführerinnen und Polizeiführer eingesetzt werden. Erfordern ein 
Sachverhalt oder ein Verfahrenskomplex eine hohe Anzahl an Ermittlungskräften, wird eine 
BAO durch die zuständige Polizeibehörde eingerichtet; ggf. unterstützen bzw.  intervenieren 
das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen und das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste Nordrhein-Westfalen im Rahmen der anlassabhängigen Fachaufsicht. Sollten sich 
hieraus Hinweise ergeben, die eine Relevanz für die Aus- und Fortbildung der Polizei 
Nordrhein-Westfalen ergeben, wird das zuständige Landesamt für Ausbildung, Fortbildung 
und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen einbezogen. 
 
 
92. Welche Wege sieht die Landesregierung, bei Personalwechseln in Leitungs- und 

Führungspositionen in Polizeibehörden eine strukturierte und geordnete 
Übergabe zu sichern, um den damit verbundenen und für die Qualitätssicherung 
erforderlichen Wissenstransfer zu gewährleisten? 

 
Wie auch andere Institutionen und Unternehmen ist die Polizei Nordrhein-Westfalen äußeren 
und inneren Einflüssen - unter anderem personenbezogenen Funktionswechseln sowie 
einem demografischen und digitalen Wandel - unterworfen. 
 
Daher sind das Herausbilden, Nutzen, Übertragen und Weiterentwickeln von formellem und 
informellem Wissen bei der Polizei Nordrhein-Westfalen strategisch bedeutsame Themen. 
Auf Basis einer in 2022 durchgeführten Bestandsanalyse wird derzeit ein Gesamtkonzept zu 
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einem landesweiten Wissensmanagement erarbeitet. 
 
Ein Schwerpunktthema befasst sich dabei mit sogenannten Übergangsprozessen. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit auch Führungskräfte haben im Laufe ihrer 
Tätigkeit umfassende behörden- und funktionsspezifische Erfahrungen in ihren jeweiligen 
Tätigkeitsfeldern gesammelt und Wissen aufgebaut, was für die erfolgreiche Wahrnehmung 
der Aufgabe von besonderer Bedeutung ist. Diese Erfahrungen und das Wissen sind 
systematisch für die Organisation und insbesondere für die Nachfolgerinnen und Nachfolger 
zu sichern, aufzubereiten und verfügbar zu machen. Der Prozessschritt der 
Wissenssicherung, insbesondere bei Eintritt in den Ruhestand oder Funktionswechsel, wird 
als „Offboarding“ bezeichnet. Darauf aufbauend sollen Personen vor oder mit Antritt der 
neuen Funktion fachlich und methodisch - gegliedert in einen allgemeinen, 
funktionsübergreifenden sowie einen funktionsbezogenen Teil - auf die neuen Aufgaben 
vorbereitet werden. Hierbei spricht man fachbegrifflich vom sogenannten „Onboarding“.  
 
Nach Zusammenstellung eines „Werkzeugkoffers“ auf Grundlage verschiedener Methoden 
zur Wissenssicherung ist zunächst eine Erprobung in ausgewählten Kreispolizeibehörden im 
ersten Quartal 2023 vorgesehen. Nach Auswertung der dabei gewonnenen Erkenntnisse 
wird im Anschluss eine zügige und schrittweise landesweite Einführung bewährter Methoden 
angestrebt. Auf Grundlage der im Gesamtverlauf gewonnenen Erkenntnisse werden die 
Methoden und Prozesse zum „Onboarding“ fortlaufend evaluiert. 
 
 
93. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass Sachbearbeiterinnen und 

Sachbearbeiter der Polizei die Möglichkeit haben und die Fähigkeit besitzen, 
Informationen so abzulegen, dass sie gesichert und auffindbar sind? 

 
Polizeiliche Vorgänge werden bei der Polizei Nordrhein-Westfalen in Vorgangs- und 
Fallbearbeitungssystemen erfasst. Vorgangsrelevante Informationen sind in den polizeilichen 
Systemen dokumentiert und durch entsprechende Recherchewerkzeuge abrufbar.  
 
Zur Herstellung der Handlungssicherheit in der Anwendung der Vorgangs- und 
Fallbearbeitungssysteme sowie entsprechender Recherchewerkzeuge werden die über ein 
Rechte- und Rollenkonzept zugelassenen Bediensteten der Polizei sowohl dezentral als auch 
zentral geschult.  
 
Mit einer Sharepoint-Anwendung der Polizei Nordrhein-Westfalen besteht darüber hinaus die 
Möglichkeit, behördeninterner und behördenübergreifender Informationsablage und -
steuerung. 
 
 
94. Welche Möglichkeiten gibt es dazu, Informationen zu sexuellem 

Kindesmissbrauch in den polizeilichen Erfassungssystemen zielgenau zu 
recherchieren? 

 
Polizeiliche Vorgänge werden bei der Polizei Nordrhein-Westfalen in Vorgangs- und 
Fallbearbeitungssystemen erfasst. Für die polizeiliche Vorgangsbearbeitung stehen derzeit 
das Integrationsverfahren Polizei (IGVP) sowie das Verfahren zur integrierten 
Vorgangsbearbeitung und Auskunft (ViVA) zur Verfügung. ViVA wird im Jahr 2023 IGVP als 
Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen vollständig ablösen. 
 
Einfache Auskünfte zu Personen, Sachen oder Vorgangsdaten können in ViVA über die 
ViVA-Auskunft abgerufen werden. Für eine Auskunft aus ViVA und IGVP kann die 
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„Bereichsübergreifende Suche“ (BÜS) genutzt werden. 
 
Für zielgerichtete und frei konfigurierbare Recherchen zu Vorgangsdaten stehen in IGVP die 
Datenbankanwendungen IGWEB und Discoverer zur Verfügung. Detaillierte Recherchen in 
ViVA lassen sich durch die Anwendung Freie Recherche (FR) realisieren. Darüber hinaus 
sind komplexe Recherchen in beiden Vorgangsbearbeitungssystemen über die Anwendung 
FISPol-BI möglich. Zugriffsrechte werden über ein Rollen- und Rechtekonzept geregelt.  
 
Als Fallbearbeitungssystem wird „CASE NRW“ eingesetzt. „CASE NRW“ bietet die 
Möglichkeit Daten zu Personen, Institutionen, Anschriften, Straftaten, polizeilichen 
Maßnahmen etc. im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens, einer Strukturermittlung sowie zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten strukturiert zu erfassen und zu recherchieren. 
Über die Zusammenführung von Ermittlungskomplexen und die Vergabe von individuellen 
Zugriffs- und Sichtrechten haben berechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit 
im Fallbearbeitungssystem gezielte Recherchen zum Themenkomplex vorzunehmen oder 
ergänzend Informationen zu erfassen. 
 
Die Anwendung Datenbankübergreifende Analyse und Recherche (DAR) bietet für 
qualifizierte Ermittlerinnen und Ermittlern im benannten Deliktsbereich umfangreiche und 
zielgerichtete Recherchemöglichkeiten. Durch einen schnellen, einheitlichen und zentralen 
Zugriff auf eingebundene Quellsysteme gewährleistet sie einen umfassenden, landesweiten 
Abgleich von Informationen und ermöglicht daran anschließende Recherchen und Analysen 
zur Verdichtung der Erkenntnislage. Eingerichtete Aufgaben- und Schutzbereiche 
garantieren den Kennzeichnungen in den Quellsystemen entsprechend, dass nur im 
Deliktsbereich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zugriff auf die sensiblen Informationen 
haben. 
 
 
95. Wie wird die Übergabe von Akten einer Polizeibehörde an eine andere 

Ermittlungsbehörde (auch eines anderen Bundeslandes) geregelt, um eine 
schnelle Fallübergabe zur zeitnahen Weiterbearbeitung insbesondere bei 
schweren Straftaten zu gewährleisten? 

 
Die Übergabe von Papierakten an andere Ermittlungsbehörden in Nordrhein-Westfalen oder 
in andere Bundesländer erfolgt grundsätzlich mit dem Dienstpostkurier der Behörde oder 
mittels Postversand. Besonders eilbedürftige und / oder vertrauliche Papierakten werden „von 
Hand zu Hand“ per Kurier übergeben. 
 
Soweit Vorgänge im Vorgangsbearbeitungssystem der Polizei Nordrhein-Westfalen erfasst 
sind, können diese landesintern zwischen den Polizeibehörden unkompliziert und zeitnah 
elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermittlung an Ermittlungsbehörden 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen erfolgt regelmäßig durch das besondere 
Kommunikationsverfahren EPOST810. In seltenen Fällen kann auch eine Übermittlung per 
Fax erfolgen, soweit empfängerseits eine Übermittlung mittels EPOST810 nicht möglich oder 
aus anderen Gründen nicht angezeigt ist. 
 
Ab dem 01.01.2026 ist die Führung elektronischer Akten bei den (funktionalen) 
Staatsanwaltschaften und Gerichten verpflichtend. Bei elektronischer Aktenführung soll auch 
die Übermittlung von Dokumenten elektronisch erfolgen. Zur Umsetzung einer 
medienbruchfreien Lösung wurde das ressortübergreifende Projekt Elektronische Akte in 
Strafsachen (EAS) von Polizei und Justiz in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Aktuell befindet 
sich die in diesem Zusammenhang entwickelte Softwarelösung in der Pilotierung bei mehreren 
Ermittlungsbehörden von Polizei und Justiz sowie mehreren Amtsgerichten und einem 
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Landgericht. Hierbei werden elektronische Strafakten und polizeiliche Ermittlungsvorgänge 
über das elektronische Gerichts- und Verfahrenspostfach (EGVP) übermittelt. Zukünftig sollen 
bundesweit alle Polizei- und Justizbehörden auf diesem Wege untereinander kommunizieren 
können. 
 
Da auch die zeitnahe Übermittlung von digitalen Beweismitteln und audiovisuellen 
Vernehmungen für eine schnelle Fallübergabe notwendig ist, wurde darüber hinaus das 
ressortübergreifende Projekt „Polizei Justiz Plattform NRW“ (PJP NRW) eingerichtet. Das 
Projekt errichtet auf Basis der bereits etablierten Polizei-Cloud HiPoS (Hybride und integrative 
Plattform polizeiliche Sondernetze) ein gemeinsames System von Polizei und Justiz, welches 
einen schnellen und sicheren Zugriff auf digitale Beweismittel und audiovisuelle 
Vernehmungen für die fallbeteiligten Ermittlungsbehörden und Gerichte ermöglichen wird. 
 
 
96. Wie stellt die Landesregierung eine sachgerechte Gestaltung der Vernehmung 

von Kindern und Jugendlichen durch die Polizei sicher? 
 
Für die Bearbeitung von Sexualdelikten – unabhängig von Alter und Geschlecht der 
Betroffenen – ist der Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 03.02.2004 - 42-6503 „Bearbeitung von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung“ und die Polizeidienstvorschrift 382 „Bearbeitung von Jugendsachen“ 
bindend. Durch diese Regelungen werden grundlegende Aspekte und Besonderheiten einer 
sachgerechten Anhörung von Kindern bzw. einer Vernehmung von Jugendlichen festgelegt. 
 
Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die Opfer eines Sexualdeliktes wurden, ist nach 
§ 48a der Strafprozessordnung (StPO) deren besondere Schutz- und Hilfsbedürftigkeit zu 
beachten. Der Schutz der Opfer ist bereits beim Erstkontakt von besonderer Bedeutung, denn 
die Schilderung des Tatgeschehens bei der Anzeigenerstattung, Anhörung oder Vernehmung 
kann zu vergleichbaren Belastungen führen wie die Tat selbst. 
 
Daher obliegen die Anhörungen bzw. Vernehmungen bei Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung grundsätzlich speziell fortgebildeten Ermittlerinnen und Ermittlern, welche 
sich durch vorurteilsfreie Haltung, Einfühlungsvermögen, Toleranz und 
Kommunikationsfähigkeit auszeichnen. Bei der Anhörung bzw. Vernehmung ist auf die 
seelische Ausnahmesituation des Opfers Rücksicht zu nehmen. Durch verständnisvolle 
Haltung, Geduld, Ruhe und Pausen soll eine Atmosphäre des Vertrauens erreicht werden, 
die dem Opfer die Schilderung der Tat erleichtert. Eine rücksichtsvolle Behandlung erhöht 
die Aussagebereitschaft und trägt zur Sachverhaltsklärung bei. Dem Opfer ist zu 
verdeutlichen, dass die altersgerechte Zeugenbelehrung kein Ausdruck des Misstrauens ist. 
 
Die Anhörungen kindlicher Opfer werden frei von äußeren Störungen, Misstrauen und 
Vorwürfen grundsätzlich in Kinderanhörungsräumen durchgeführt. Auf Wunsch des Opfers 
ist die Anwesenheit einer Vertrauensperson möglich, sofern der Untersuchungszweck 
dadurch nicht gefährdet wird. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Prüfung, ob unter 
den Vorgaben des § 1909 Abs. 1 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) eine 
Ergänzungspflegschaft zu bestellen ist. 
 
Soweit erforderlich, erfolgt frühzeitig die Einbindung der Staatsanwaltschaft, auch im Hinblick 
auf eine audiovisuelle Vernehmung durch das Gericht, des Polizeilichen Opferschutzes und 
externer Stellen, wie beispielsweise des Jugendamts und Jugendhilfeorganisationen (vgl. 
Beantwortung der Frage 101).  
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Der Runderlass des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
01.04.2019, Az. 62.02.01, regelt den Polizeilichen Opferschutz. Die darin aufgeführten 
Leitlinien des Polizeilichen Opferschutzes sind von allen Polizeibediensteten mit 
Opferkontakten zu beachten. Die Opfer haben Anspruch auf einen respektvollen, 
einfühlsamen, individuellen und professionellen Umgang. Insbesondere haben alle 
Polizeibediensteten Opferschutzaspekte zur Minderung von Tatfolgen und Vermeidung von 
Sekundärviktimisierungen zu berücksichtigen. 
 
Dazu hat das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen die Kreispolizeibehörden mit 
Verfügung vom 14.09.2022, Az. 32 - 62.03.06 über die Verankerung der psychosozialen 
Prozessbegleitung im deutschen Strafverfahrensrecht gem. § 406 g Abs. 1 StPO in Kenntnis 
gesetzt und die Verfahrensweisen für die Sachbearbeitung im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen standardisiert. Die Beiordnung einer 
psychosozialen Prozessbegleitung erfolgt auf Antrag über die Staatsanwaltschaft nach 
Prüfung durch das Gericht (vgl. Beantwortung der Frage 106). 
 
Das Konzept des Childhood-Hauses trägt ebenfalls zur Vermeidung von 
Mehrfachbefragungen von Kindern und Jugendlichen bei (vgl. Beantwortung der Frage 98). 
 
Bei Opfern, deren Missbrauchserfahrung mit dem Einsatz von Videotechnik verknüpft ist, 
kann eine Bildaufzeichnung eine weitere Belastung bedeuten. Ihr Einsatz muss daher im 
Vorfeld einer Anhörung bzw. Vernehmung durch die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler 
geprüft und auch noch im Verlauf einer audiovisuellen Anhörung bzw. Vernehmung 
fortlaufend bewertet werden.  
 
Die genannten Runderlasse sind bindend und werden in Dienstbesprechungen des 
Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen wiederkehrend thematisiert. Zudem werden die 
Polizeibediensteten in den einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen des Landesamtes für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen 
geschult. 
 
Die kriminalfachliche Fortbildung, die zur Anhörung von Kindern und Vernehmung von 
Jugendlichen in sachgerechter Form qualifiziert, ist modular aufgebaut. Die Grundlagen zur 
polizeilichen Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen / Opfern von Straftaten werden in der 
Zentralen Einführungsfortbildung für die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung vermittelt, die 
grundsätzlich für alle kriminalpolizeilichen Ermittlerinnen und Ermittler verpflichtend ist. 
 
Die weitere Spezialisierung erfolgt durch die Teilnahme an der Veranstaltung „Sexuelle 
Gewaltdelikte I – Einführung“. 
 
Darauf aufbauend wird die vertiefende Fortbildungsmaßnahme „Anhörung von Kindern und 
Vernehmung von Jugendlichen als Opfer / Zeugenschaft bei Sexualdelikten / 
Kindesmisshandlung“ angeboten. In diesem Seminar werden die zuvor erworbenen 
Grundlagenkenntnisse intensiviert und zusätzlich in realitätsnahen Übungen mit Kindern 
unter Einbeziehung der audiovisuellen Vernehmungstechnik der Polizei Nordrhein-Westfalen 
trainiert. Das Seminar findet unter Einbindung von Aussagepsychologinnen und -
psychologen statt, die an der Gestaltung und Durchführung des gesamten Seminares 
maßgeblich mit dem Ziel beteiligt sind, die Methodenkompetenz der Teilnehmenden zu 
steigern.  
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97. Wie kann gewährleistet werden, dass die Rollen von Opfer und Täter nicht 
vertauscht und sekundäre Viktimisierungen sowie unnötige 
Mehrfachbefragungen als besondere Belastungen vermieden werden? 

 
Siehe Antwort auf Frage 96. 
 
 
98. Wie bewertet die Landesregierung die Arbeit des Childhood-Hauses in Düsseldorf 

und eine mögliche flächendeckende Ausweitung dieses Konzeptes? 
 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Kinderschutz 
zu stärken. Dabei ist es wichtig, betroffenen Kindern und Jugendlichen – insbesondere in 
Fällen sexualisierter Gewalt –  ein kindgerechtes, traumasensibles und fachlich breit 
aufgestelltes Umfeld anzubieten, in dem von der medizinischen Diagnostik bis hin zur 
gerichtsfesten Sicherung von Beweisen sämtliche Angebote verfügbar sind. Zur Erreichung 
dieses Ziels ist das Zusammenspiel aller im Kinderschutz tätigen Akteure unverzichtbar.  
 
Aus Sicht des polizeilichen Opferschutzes ist die Arbeit im Childhood-Haus zu befürworten, da 
hier der kindgerechte Opferschutz im Strafverfahren und das Wohl des Kindes stets im 
Vordergrund stehen. Das Childhood-Haus Düsseldorf dient im Landgerichtsbezirk Düsseldorf 
und angrenzenden Bezirken als Anlaufstelle für Kinder und Jugendlichen, die Gewalt- oder 
Missbrauchserfahrungen gemacht haben. 
 
Unter einem Dach sind die Kompetenzen verschiedener Kooperationspartnerinnen und -
partner in einem um das Kind herum agierenden System gebündelt. Diese Bündelung schafft 
ein kindgerechtes Umfeld, das vertrauensbildend und schützend ist, die Betreuung und 
Maßnahmen optimiert und begleitet sowie Retraumatisierungen verhindern soll. Die 
interprofessionelle und interinstitutionelle Vernetzung im Kinderschutz kann so weiter 
ausgebaut und zusätzlich für die Betroffenen zeitlich effektiver gestaltet werden. 
 
Mit der Zielrichtung „alle kommen zum Kind“ bietet das Konzept Childhood-Haus neben der 
kinderschutzmedizinischen, pädiatrischen, kindergynäkologischen und rechtsmedizinischen 
Untersuchung, Versorgung und Spurensicherung, auch psychosoziale Begleitung der Kinder 
und Jugendlichen, ihrer Familien und Angehörigen sowie die Möglichkeit der kindgerechten 
Befragungen durch Justiz und Polizei. Hierdurch sollen unter anderem die 
Aussagebereitschaft und die Qualität der Aussagen und Befunde verbessert werden sowie die 
Verfahrensdauer für die Betroffenen deutlich verkürzt werden. 
 
Das Childhood-Haus Düsseldorf fungiert hierbei in Teilen als ein Bindeglied zwischen 
Gesundheitssystem, Jugendhilfe und Ermittlungsbehörden. 
 
Die Arbeit und Prozesse im Childhood-Haus Düsseldorf werden fortlaufend weiterentwickelt. 
Für die Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und der Medizin, die pädagogische 
Fallarbeit, die psychologische Betreuung, Krisenintervention und Stabilisierung der 
Betroffenen steht qualifiziertes Personal zur Verfügung. Zur weiteren Verbesserung der 
medizinischen Diagnostik und Versorgung bedarf es nach Auffassung des Childhood-Hauses 
Düsseldorf einer festen Planung und Zuweisung eigenen, festen medizinischen Personals mit 
der erforderlichen Fachexpertise im Bereich der Kinderschutzmedizin, Kinder- und 
Jugendgynäkologie sowie Rechtsmedizin, mit dem ein dauerhaft verlässliches und planbares 
Angebot ermöglicht werden kann. Aktuell greift das Childhood-Haus Düsseldorf hierbei auf 
medizinisches Personal aus Kinderklinik, Gynäkologie und Rechtsmedizin zurück.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 18. Wahlperiode Drucksache 18/4088 

 
 

79 

Längerfristig beabsichtigt das Childhood-Haus Düsseldorf, weitere kinder- und 
jugendpsychologische bzw. psychotherapeutische Angebote im Bereich der 
traumatherapeutischen Frühintervention und ggf. auch im Bereich der Rechtspsychologie 
aufzubauen. 
 
Eine Betrachtung der vorherrschenden Praxis in Nordrhein-Westfalen – auch unter 
Berücksichtigung bestehender Strukturen (z. B. in Bezug auf die bestehenden 
Kinderschutzambulanzen) - und der Abgleich mit vorgegebenen Standards und Erfahrungen 
des Konzepts Childhood-Haus führen zu der Erkenntnis, dass insbesondere die Aspekte der 
 

• multidisziplinär koordinierenden Fachkraft sowie das 
• besonders qualifizierte Personal zur medizinischen und therapeutischen Behandlung 

und die 
• audiovisuelle Vernehmungstechnik 

 
erfolgskritische Faktoren für die Wirksamkeit des Konzepts sind.  
 
Als wesentliche weitere Faktoren zur Verbesserung des Kinderschutzes wurden eine 
 

• kinderfreundliche Umgebung und 
• Erreichbarkeit der Örtlichkeit 

 
identifiziert. 
 
Neben baulichen Gegebenheiten erscheint eine gute Erreichbarkeit mittels ÖPNV innerhalb 
von maximal 60 Minuten erforderlich. Mehrfachtermine vor Ort für Betroffene sind die Regel, 
da neben der Vernehmung/Anhörung im Childhood-Haus auch notwendige Untersuchungen 
und therapeutische Behandlungen durchgeführt werden.  
 
Zur Gewährleistung einer bestmöglichen Versorgung für betroffene Kinder und Jugendliche 
wird eine flächendeckende Ausweitung von Konzepten wie dem genannten, soweit es über 
bereits vorhandene etablierte Strukturen hinausgeht, als zielführend und notwendig erachtet. 
 
 
99. Welche verpflichtenden Module zum Kinderschutz und zu Kinderrechten sind seit 

Februar 2019 für die Ausbildung der Polizeianwärterinnen und -anwärter 
eingeführt worden? 

 
Im Studiengang Bachelor (BA) Polizeivollzugsdienst (PVD) ist seit 2019 kein neues Modul 
oder Teilmodul zum Thema Kinderschutz und/oder Kinderrechte eingeführt worden. 
 
Der Studiengang „soll die Studierenden in den Stand versetzen, Aufgaben des Wachdienstes 
zu erfüllen und Grundkenntnisse der allgemeinen Kriminalitätssachbearbeitung, der 
Verkehrssicherheitsarbeit sowie des Einsatzes aus besonderem Anlass anzuwenden“ (§1 
Absatz 2 der Verordnung über die Ausbildung und die II. Fachprüfung für den 
Laufbahnabschnitt II der Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten des Landes 
Nordrhein-Westfalen -VAPPol II Bachelor). Vor diesem Hintergrund muss sich die Ausbildung 
auf die Vermittlung von Basiskompetenzen beschränken. Mit Blick auf den Schutz sowie die 
Rechte von Kindern werden den Studierenden u.a. Kenntnisse zu den besonderen 
psychischen Reaktionen, Verarbeitungsprozessen sowie Bedürfnissen gerade auch von 
kindlichen Opfern vermittelt. Sie werden darüber hinaus dazu befähigt, bei der Anhörung bzw. 
Vernehmung von Kindern und Jugendlichen deren besondere Ausnahmesituation sowie 
deren Opferrechte zu berücksichtigen. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und 
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hier speziell der sexuelle Missbrauch zum Nachteil von Kindern (u.a. im digitalen Raum) sind 
schließlich Gegenstand der Fächer Kriminologie und Strafrecht. 
 
Auf der Grundlage der im Studiengang BA PVD insgesamt gestärkten 
Menschenrechtsbildung und vor dem Hintergrund der Missbrauchsfälle in Lügde fand im 
Herbst 2020 der „Tag der Menschenrechte“ mit einem besonderen Fokus auf den Schutz und 
die Rechte von Kindern statt; dabei wurde insbesondere auf die Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der Zivilgesellschaft (Kinderschutzbund Nordrhein-Westfalen, Monitoringstelle 
der UN Kinderrechtskonvention, Deutsches Institut für Menschenrechte), des polizeilichen 
Opferschutzes (Kreispolizeibehörde Düsseldorf) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
„BAO Berg“ Wert gelegt. 
 
In weiterer Folge wurden diese Aktivitäten flankiert u.a. durch kontinuierliche 
Fachinformationen an Lehrende (etwa zum „Praxisleitfaden zur Anwendung kindgerechter 
Kriterien für das Strafverfahren“), durch Veranstaltungen (Fachtag und Symposium 
„Kooperation zum Schutz des Kindeswohls“) und Publikationen (z.B. Schwerpunktheft 
„Konstruktiv kooperieren im Kinderschutz“ in: Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und 
Praxis (KJug) 2-2022) 
 
 
100. In welchen Kreispolizeibehörden (KPB) gibt es z.B. mit 

„Kindervernehmungszimmern“ geeignete räumliche Möglichkeiten, kindliche 
Opfer zu vernehmen und wie sind diese ausgestattet? (Bitte Auflistung nach KPB 
und Ausstattungsmerkmalen) 

 
 
Eine kindgerechte Anhörungssituation wird in erster Linie durch das Verhalten der handelnden 
Personen geschaffen. Erfolgsbestimmende Faktoren sind dabei insbesondere ein positiver 
Kontakt zu dem Kind, Unterbrechungs- und Störungsfreiheit der Anhörungen, Transparenz 
über die Fragestellungen und deren Hintergründen sowie Erklärungen in altersgerechter 
Sprache. Zur Herstellung einer entspannten und konstruktiven Gesprächsatmosphäre trägt 
zudem ein kindgerecht, hell und dezent gestalteter Anhörungsraum bei, den die 
Kreispolizeibehörden vor dem Hintergrund der örtlichen Gegebenheiten individuell gestalten. 
Hinsichtlich der konkreten Gestaltung und Ausstattung von Kinderanhörungsräumen bestehen 
für die Polizei Nordrhein-Westfalen bisher keine verbindlichen Vorgaben. 
 
Im Kontext der nach Maßgabe des Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren 
Ausgestaltung des Strafverfahrens (BGBl. I 2017, 3202) und Artikel 6 des Gesetzes zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren (BGBl. I 2019, 
2146) erfolgten Neuregelung des § 136 StPO hat die Landesregierung für den 
nachgeordneten Bereich des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 
insgesamt 364 Systeme zur audiovisuellen Aufzeichnung von Anhörungen und 
Vernehmungen beschafft. Diese Technik wird auch für die Anhörung von Kindern bzw. 
Vernehmung jugendlicher Opfer genutzt. Siehe auch Antwort zu Frage 101.  
 
Das Thema „Kinderanhörungsraume“ und damit verbundene Fragestellungen ist im Übrigen 
Bestandteil der anlassunabhängigen Auditierung des Prozesses „Kindesmissbrauch“. 
 
Die gemäß KHSt-VO für die Erforschung und Verfolgung von Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen in Fällen der §§ 174 bis 180 
und 182 StGB zuständigen Kreispolizeibehörden (16 Kriminalhauptstellen), verfügen 
ausnahmslos über speziell für die Anhörung von Kindern und Jugendlichen eingerichtete 
Räumlichkeiten. 25 weitere Kreispolizeibehörden verfügen ebenfalls über derartige 
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Räumlichkeiten. In den Kreispolizeibehörden Coesfeld, Düren, Heinsberg, Unna, Viersen und 
Wesel befinden sich die Anhörungszimmer derzeit im Aufbau bzw. in der Einrichtung. 
Kinderanhörungszimmer sind damit zeitnah in allen 47 Kreispolizeibehörden vorhanden. Alle 
Kinderanhörungszimmer eignen sich für den Einsatz der oben genannten audiovisuellen 
Aufzeichnungstechnik. 
 
 
101. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um bei Straftaten von 

schwerer sexualisierter oder physischer Gewalt an Kindern und Jugendlichen die 
Anwesenheit von Jugendstaatsanwältinnen und -anwälten bei den Vernehmungen 
der Opfer oder die Begleitung solcher Vernehmungen über Videoaufnahme sicher 
zu stellen? 

 
Grundlage einer traumasensiblen und altersgerechten Vernehmung von geschädigten Kindern 
und Jugendlichen sind der Aufbau von Vertrauen zu einer Vernehmungsperson bei 
gleichzeitigem Abbau von Erwartungsängsten. Dabei spielen ein ruhiges Vernehmungsumfeld 
und die Gewährleistung personeller Konstanz durch erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler als 
Vernehmungspersonen eine wichtige Rolle. Eine Befragungsatmosphäre ohne 
Ablenkungsmöglichkeiten fördert zugleich die Fokussierung der Betroffenen. Die 
verpflichtende Vernehmung der Opferzeuginnen und Opferzeugen durch die 
Staatsanwaltschaft oder deren verpflichtende Zuschaltung zu einer polizeilichen Vernehmung 
im Videochat könnte diesem Schutzzweck im Einzelfall zuwiderlaufen.  
 
Handelt es sich um einen Fall schwerer sexualisierter oder physischer Gewalt stimmen Polizei 
und Staatsanwaltschaft in Abhängigkeit von der konkreten Situation und den äußeren 
Umständen nach einer ersten Abklärung des Grundsachverhalts durch die Polizei das weitere 
Vorgehen und die Zielrichtung von Vernehmungen ab, auch um eine spätere Verwertbarkeit 
der Aussage sicherzustellen und ggf. Mehrfachvernehmungen zu vermeiden. Dabei können 
die Beamtinnen und Beamten der Staatsanwaltschaft kraft ihrer Sachleitungsbefugnis unter 
Berücksichtigung des Kindeswohls im Einzelfall entscheiden, ob sie bei einer polizeilich 
durchgeführten Vernehmung anwesend sein möchten oder nicht, ob sie sogleich eine 
richterliche Vernehmung beantragen oder die Vernehmung selbst durchführen. Im Bedarfsfall 
können Staatsanwältinnen und Staatsanwälte jederzeit an Anhörungen oder Vernehmungen 
teilnehmen, entweder in speziell eingerichteten Kinderanhörungszimmern der Polizei oder 
unter Nutzung der in der Justiz und bei den Kreispolizeibehörden flächendeckend verfügbaren 
mobilen Systeme zur audiovisuellen Vernehmung. 
 
Die Leitungen der Staatsanwaltschaften sind darauf bedacht, für die Bearbeitung der 
besonders sensiblen Jugendschutzsachen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
auszuwählen, die über die persönlichen Voraussetzungen, insbesondere die erforderlichen 
sozialen und fachlichen Kompetenzen verfügen und die voraussichtlich für längere Zeit in 
diesem Rechtsgebiet tätig sein können. Dies erleichtert die vertrauensvolle und frühzeitige 
Abstimmung mit den Fachkommissariaten der Polizei. Dieser frühzeitige Austausch der 
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung mit der jeweils sachleitenden Staatsanwaltschaft als 
Herrin des Ermittlungsverfahrens ist seit Jahren geübte Praxis.   
 
 
102. Wie steht die Landesregierung zu der möglichen Verpflichtung, die Vernehmung 

minderjähriger Beschuldigter bei gleichgelagerten Straftaten nur in Anwesenheit 
von Jugendstaatsanwältinnen und -anwälten zu ermöglichen? 

 
In Verdachtsfällen schwerer sexualisierter oder physischer Gewalt wird regelmäßig ein Fall 
notwendiger Verteidigung vorliegen. § 68a des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) bestimmt, dass 
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in diesen Fällen einem Jugendlichen, der noch keine Verteidigerin oder keinen Verteidiger hat, 
eine Pflichtverteidigung bestellt werden muss, bevor eine Beschuldigtenvernehmung oder eine 
Gegenüberstellung durchgeführt werden. In Übereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 6 der 
Richtlinie (EU) 2016/800 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, obliegt es primär der 
Verteidigung, die schutzwürdigen Interessen der minderjährigen Mandanten zu wahren. 
 
 
103. Mit welchen Mitteln stellt die Landesregierung sicher, dass einzelne 

Verfahrensschritte der Polizei in den Ermittlungsakten ordnungsgemäß 
dokumentiert sind? 

 
Eine ordnungsgemäße Aktenführung beruht auf den Prinzipien der Aktenklarheit, 
Aktenwahrheit und Aktenvollständigkeit und ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips nach 
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (GG). Alle Ermittlungsschritte müssen in der Ermittlungsakte 
dokumentiert werden; dies gilt auch für Absprachen mit der Staatsanwaltschaft, dem 
Jugendamt, dem Ausländeramt oder anderen Institutionen. 
 
Damit sollen ein rechtsstaatlicher Verwaltungsvollzug, eine Rechtskontrolle durch Gerichte 
sowie der Aufsichtsbehörden und eine Überprüfung durch die Parlamente gewährleistet 
werden. Diese Grundsätze sind wesentlicher Bestandteil jeglicher kriminalpolizeilichen 
Sachbearbeitung und gelten sowohl für die klassische Papierakte als auch für die 
Protokollierung in den polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystemen. 
 
Die Polizei Nordrhein-Westfalen nutzt derzeit zur Vorgangsbearbeitung die 
Vorgangsbearbeitungssysteme (VBS) Integrationssystem Polizei (IGVP) und das Verfahren 
zur integrierten Vorgangsbearbeitung und Auskunft (ViVA). Das VBS IGVP wird stufenweise 
außer Betrieb genommen. Die nachfolgende Antwort bezieht sich daher ausschließlich auf 
das VBS ViVA. 
 
Bearbeitungsschritte in ViVA werden in einer datenschutzkonformen Protokollierung 
festgehalten, die in der ViVA Protokolldatenbank / Änderungsprotokollierung automatisiert 
und unveränderbar eingetragen werden. Ein Zugriff auf diese Daten ist ViVA-Usern nicht 
möglich. Darüber hinaus verfügt die Anwendung über ein sogenanntes ViVA 
Vorgangsjournal. Hier werden automatisiert sämtliche verwaltungstechnischen und initialen 
Arbeitsschritte im Vorgang für Anwenderinnen und Anwender erkennbar dokumentiert. 
Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Anlage eines ViVA-Vorgangs, 
Vorgangsübergaben und Vorgangsabschlüsse. Vorgangsinhalte werden hier nicht erfasst. 
 
Zur Gewährleistung der Datenqualität wurde ein mehrstufiges Qualitätsmanagement sowohl 
in den Kreispolizeibehörden als auch beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen 
eingerichtet. Bei der Vorgangserstellung und Bearbeitung werden Nutzerinnen und Nutzer 
durch implementierte Plausibilitäten auf Fehleingaben hingewiesen. Vorgangsübergaben 
bzw. Vorgangsabschlüsse werden technisch verhindert, wenn diese fachlich definierten 
Plausibilitäten nicht erfüllt sind. Zahlreiche katalogbasierte oder katalogunterstütze 
Eingabefelder ermöglichen die Auswahl fachlich zutreffender Begrifflichkeiten. 
 
Nach abschließender Bearbeitung von ViVA-Vorgängen ist vor deren Steuerung, 
beispielsweise an eine Staatsanwaltschaft, eine Prüfung der Vorgangsqualität im Rahmen 
der Fachaufsicht durch Dienstvorgesetzte vorgesehen. Diese werden ergänzt durch 
dezentrale Qualitätssicherungsmaßnahmen der Kreispolizeibehörden sowie zusätzliche 
landeszentrale Maßnahmen des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen. 
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Den Kreispolizeibehörden steht darüber hinaus der „Leitfaden zur Qualitätssicherung in der 
kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung – Eine praxisorientierte Ermittlungshilfe“ zur 
Verfügung, in dem unter anderem auch die Prinzipien des Aktenaufbaus umfassend erläutert 
werden.  
 
Die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Aktenführung werden bereits in der Ausbildung 
vermittelt und im Weiteren deliktsübergreifend in der kriminalpolizeilichen Fortbildung vertieft. 
 
Die kriminalfachliche Fortbildung ist grundsätzlich modular strukturiert und gliedert sich in die 
„Zentrale Einführungsfortbildung für die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung“ sowie die 
aufbauenden kriminalfachlichen Spezialfortbildungen.  
 

• Die Grundlagen der Aktenführung werden in der „Zentralen Einführungsfortbildung für 
die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung“ vermittelt, die grundsätzlich für alle 
Ermittlerinnen und Ermittler verpflichtend ist.  

• Weitere Spezialisierungen erfolgen im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen 
„Sexuelle Gewaltdelikte I - Einführung“ sowie „Sexuelle Gewaltdelikte II - Anpassung“. 
Im Aufbauseminar werden deliktsspezifische Umfangsverfahren rechtlich sowie 
praktisch anhand von Fallbesprechungen beleuchtet. Die Thematik der 
ordnungsgemäßen Dokumentation steht dabei auch im Fokus der Wissensvermittlung.  

• Darüber hinaus wird das Thema „Aktenführung“ in mehreren Seminaren für 
unterschiedliche Zielgruppen behandelt. Art und Umfang der Wissensvermittlung reicht 
dabei von der Darstellung und Erörterung der rechtlichen Grundlagen, des Aufbaus 
und Inhalts von Ermittlungsakten sowie der Vorstellung möglicher Besonderheiten, bis 
hin zur Simulation von Ermittlungskommissionen, in denen nach der theoretischen 
Aufarbeitung der fachlichen Aspekte auch Verfahrensakten in praktischen Übungen 
erstellt werden. Diese Dokumentationen der Ermittlungshandlungen dienen im 
Weiteren als Grundlagen für die Simulationen gerichtlicher Hauptverhandlungen, bei 
denen mit Einsatz von Richterinnen und Richtern und Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten u. a. kritische Auseinandersetzungen mit den Dokumentationen der 
Ermittlungshandlungen erfolgen. 

 
 
104. Auf welchem Wege kommt die Landesregierung ihrer Verpflichtung nach, Kinder 

und Jugendliche, sowie ihre Sorgeberechtigten, bei Vernehmungen in 
angemessener und verständlicher Form über ihre Rechte zu belehren? 

 
Die altersgerechte Vernehmung und Belehrung ist ein grundlegender Baustein jeder 
Fortbildung zur Steigerung der Anhörungs- und Vernehmungskompetenz bei Polizei und 
Justiz.  
 
Die rechtlichen Vorgaben zur Belehrung ergeben sich aus der StPO und dem JGG. 
Bestandteil jeder Vernehmung ist eine Belehrung. Diese erfolgt bei Kindern und Jugendlichen 
sowie ihren Sorgeberechtigten in jeweils angemessener und verständlicher Form. Die Art und 
Weise der Belehrung wird dazu von der Vernehmungsperson in jedem Einzelfall dem 
geistigen Entwicklungsstand der betreffenden Person angepasst, um sicherzustellen, dass 
diese ihre Rechte ausüben kann und ihre Pflichten kennt. Dazu wählt die 
Vernehmungsperson beispielsweise eine dem Alter der betreffenden Person und der 
Situation angemessene Sprache. Falls erforderlich, wird eine Übersetzung in eine andere 
Sprache, beispielsweise durch einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin, sichergestellt.  
 
Die Landesregierung hat bei der Beantwortung der Fragen 96 und 101 im Einzelnen 
ausgeführt, wie eine sachgerechte Vernehmung von Kindern und Jugendlichen in 
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Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 2 der EU-Opferschutzrichtlinie (Richtlinie 2012/29/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012) sichergestellt wird. 
 
Tatverdächtige Kinder, Jugendliche und Heranwachsende werden als Beschuldigte gemäß 
Artikel 6 (6) der Richtlinie EU 2016/800, umgesetzt in Bundesrecht in §§ 70a und b JGG, 
gleichfalls in einfacher und verständlicher Sprache belehrt. Unterstützend steht dafür ein 
jugendgerechtes Merkblatt zur Verfügung. Ein QR-Code für das Smartphone führt die 
Jugendlichen und Heranwachsenden im Bedarfsfall zu weiterführenden 
Informationsangeboten des Ministeriums der Justiz. Die Vernehmung selbst ist in einer Art 
und Weise durchzuführen, die dem Alter, Entwicklungs- und Bildungsstand Rechnung trägt 
(§ 70c Absatz 1 JGG). Belehrungen von vorläufig festgenommenen Personen im 
Jugendstrafverfahren werden zusätzlich in unterschiedlichen Sprachen schriftlich zur 
Aushändigung bereitgestellt. 
 
 
105. Mit welchem Maßnahmen stellt die Landesregierung sicher, dass diesen Personen 

die rechtlichen und sozialpädagogischen Unterstützungsmöglichkeiten deutlich 
und in verständlicher Sprache vermittelt werden? 

 
Bei minderjährigen Opfern werden die Sorgeberechtigten durch die Ermittlerinnen und 
Ermittler der Fachkommissariate sowie durch die Opferschutzbeauftragten der 
Kreispolizeibehörden, die speziell für diese Tätigkeiten ausgebildet sind, über den weiteren 
Verlauf des Opferschutzes und der Opferhilfe in Form eines Hilfegespräches informiert. Bei 
diesen Hilfegesprächen wird im Beisein der Sorgeberechtigten in verständlicher Sprache und 
barrierefrei auf die regionalen Hilfestrukturen hingewiesen. Im weiteren Verlauf achten die 
Staatsanwaltschaften darauf, dass die Geschädigten nach Maßgabe der §§ 406i und 406j der 
StPO über ihre Rechte in- und außerhalb des Strafverfahrens unterrichtet wurden. Dazu 
können sie u. a. auf ein komprimiertes Merkblatt über die Rechte von Verletzten und 
Geschädigten im Strafverfahren zurückgreifen, das in deutscher und in 22 weiteren Sprachen 
zur Verfügung steht.  
 
Sind die Sorgeberechtigten mit der Weitergabe ihrer Kontaktdaten einverstanden, werden 
diese von der Polizei oder auf Anfrage von der Beauftragten für den Opferschutz an eine 
geeignete Beratungsstelle (z. B. eine Hilfeeinrichtung für Kinder und/oder Jugendliche) 
weitergeleitet, die dann proaktiv auf das Opfer bzw. die Sorgeberechtigten zukommt. 
 
Die mit dieser Thematik befassten Polizeibediensteten werden durch das Landesamt für 
Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen in den 
nachfolgenden Fortbildungsveranstaltungen weiter- bzw. fortgebildet. 
 
Die Grundlagen zur Bearbeitung von Sexualdelikten werden –  aufbauend auf den Inhalten 
der Ausbildung –  in der Zentralen Einführungsfortbildung für Kriminalbeamtinnen und 
Kriminalbeamte vermittelt. Diese Qualifizierungsmaßnahme ist für diese Zielgruppe 
verpflichtend.  
 
Vernehmungsbeamtinnen und -beamte nehmen an weiterführenden Fortbildungen, wie 
„Anhörung von Kindern“ teil. Neben der Darstellung der rechtlichen Aspekte werden in diesem 
Rahmen fachpraktische Trainings (Vernehmungssimulationen) durchgeführt, in denen im 
Beisein von Aussagepsychologinnen und -psychologen insbesondere die Ansprache von 
Kindern und Jugendlichen in verständlicher Sprache geschult wird.  
 
In diesen Fortbildungen sowie im Seminar „Sexuelle Gewaltdelikte 1 - Einführung“ wird auch 
explizit auf die Nutzungsmöglichkeiten der Broschüre „Du bist nicht allein“ (Deine Begleitung 
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im Strafverfahren – Informationen für Kinder) des Justizministeriums Nordrhein-Westfalen 
hingewiesen, die speziell für Kinder gefertigt wurde und anhand derer die wichtigsten 
Informationen in einer kindgerechten und verständlichen Sprache vermittelt werden können. 
 
In einer speziellen Anpassungsfortbildung für die Zielgruppe der Opferschutzbeauftragen der 
Kreispolizeibehörden werden die Inhalte zu den rechtlichen und psychosozialen 
Unterstützungsmöglichkeiten vertiefend behandelt. Die Opferschutzbeauftragten geben als 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit 
minderjährigen Opfern in Dienstunterrichten und örtlichen Fortbildungen weiter. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Landeskinderschutzgesetzes NRW ist die „Empfehlung 
Schutzauftrag. Gelingensfaktoren bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages gemäß § 8a 
SGB VIII – Empfehlungen für Jugendämter in NRW“ zum Mindeststandard erhoben worden, 
der bei der Ausgestaltung durch die Jugendämter berücksichtigt werden soll. Die Verwendung 
einfacher zielgruppengerechter Sprache bei der Beratung durch Fachkräfte ist im Rahmen 
dieser Empfehlungen als Gelingensfaktor enthalten. Mit der Broschüre „Kinder haben Rechte! 
kindgerecht“ steht zudem seitens des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen eine Broschüre in kindgerechter 
Sprache zur Verfügung, damit Kinder sich besser über ihre Rechte informieren können. 
Darüber hinaus hat die Landesregierung in der Vergangenheit weitere Maßnahmen zur 
Förderung und Stärkung des Zugangs zu Informationen über die rechtlichen und 
sozialpädagogischen Unterstützungsmöglichkeiten ergriffen bzw. unterstützt. Dabei hat die 
Relevanz der Verbreitung dieser Informationen in verständlicher Sprache Beachtung erfahren. 
So wurde z.B. die Kampagne der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter „Das 
Jugendamt. Unterstützung, die ankommt“ durch die oberste Landesjugendbehörde online 
unterstützt (vgl. https://www.mkjfgfi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes, zuletzt abgerufen am 
13.01.2023).  
 
 
106. Inwieweit werden – über die Aushändigung eines Opferschutzmerkblattes hinaus 

- minderjährige Opfer bereits durch die Polizei oder hierzu einbezogene 
fachausgebildete Personen über das niedrigschwellige Angebot der 
psychosozialen Prozessbegleitung nach § 406g StPO informiert? 

 
Die Opferschutzbeauftragten der Kreispolizeibehörden Nordrhein-Westfalen weisen 
regelmäßig bei Opferschutzgesprächen auf die Möglichkeit der Psychosozialen 
Prozessbegleitung hin. 
 
Ergänzend zu dem Flyer „Merkblatt für Opfer einer Straftat“ sowie „Die psychosoziale 
Prozessbegleitung im Strafverfahren“ können Kinder mit einem vom Ministerium der Justiz 
herausgegebenen Heft „Du bist nicht allein!“ in einer für sie verständlichen Sprache über die 
Möglichkeit der Prozessbegleitung informiert werden. Das Büchlein ist Teil einer 
Öffentlichkeitskampagne zur psychosozialen Prozessbegleitung, die auch einen kind- und 
jugendgerechten Internetauftritt sowie Poster und Postkarten umfasst. Im Mai 2021 hat das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz das Ministerium der Justiz des 
Landes Nordrhein-Westfalen um Genehmigung gebeten, den Text des Kinderbüchleins für 
eine bundesweite Publikation übernehmen zu dürfen. Dem wurde gern entsprochen. Im 
Sommer 2021 sind der Informationsflyer und jeweils eine Postkarte zum Thema psychosoziale 
Prozessbegleitung zudem über die Anwaltspostfächer in den Wachtmeistereien der Gerichte 
Nordrhein-Westfalens als „Anschauungsmaterial“ an zahlreiche Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte verteilt worden. 
 

https://www.mkjfgfi.nrw/aufgaben-des-jugendamtes
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Um sicherzustellen, dass Opfer zeitnah die Möglichkeiten der kostenfreien Beiordnung einer 
Psychosozialen Prozessbegleitung nutzen können, wurde vom Ministerium des Innern des 
Landes Nordrhein-Westfalen in Abstimmung mit dem Ministerium der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen u.a. das polizeiliche Formular „Antrag auf Beiordnung einer 
Psychosozialen Prozessbegleitung 03/22 NRW 2734“ erstellt und in das polizeiliche 
Vorgangsbearbeitungssystem „Verfahren zur integrierten Vorgangsbearbeitung und Auskunft“ 
(ViVA) integriert. Das Formular steht seit dem 14.09.2022 in ViVA zur Verfügung. So wird zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt des Ermittlungsverfahrens bei der Anzeigenerstattung bzw. 
zeugenschaftlichen Vernehmung oder Anhörung auf das Instrument der Psychosozialen 
Prozessbegleitung hingewiesen, sodass die Betroffenen oder die Sorgeberechtigten schon zu 
Beginn des Ermittlungsverfahrens einen entsprechenden Antrag stellen können.  
 
Durch Erlass des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 12.04.2022, 
Az. 4100 - III. 241 Sdb. Psychosoziale Prozessbegleitung, sind die Staatsanwaltschaften und 
Gerichte über die Ergänzung des polizeilichen Formularangebots im Einklang mit Artikel 22 
der EU-Opferschutzrichtlinie unterrichtet und dafür sensibilisiert worden, dass 
Beiordnungsanträge in einem Sonderheft als Eilsachen behandelt werden sollen. Dadurch ist 
bei Vorliegen der Voraussetzungen eine zeitnahe kostenfreie Beiordnung über die zuständige 
Staatsanwaltschaft gewährleistet. 
 
Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informiert ebenfalls 
Bürgerinnen und Bürger sowie Betroffene über deren Opferrechte und somit auch über die 
Möglichkeit der Beantragung einer Psychosozialen Prozessbegleitung.4 
 
In Dienstbesprechungen des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen mit den Beamtinnen 
und Beamten der Dienststellen Kriminalprävention und Opferschutz und polizeilichen wie 
justiziellen Fortbildungsveranstaltungen wird regelmäßig auf das Instrument der 
Psychosozialen Prozessbegleitung hingewiesen und zur Thematik sensibilisiert.  
 
Darüber hinaus werden die Rechte minderjähriger Opfer und damit das Instrument der 
Psychosozialen Prozessbegleitung, in spezifischen kriminalfachlichen 
Fortbildungsmaßnahmen für Ermittlungsbeamtinnen und –beamte mit Opferkontakt sowie für 
Opferschutzbeauftragte der Polizei und der Justiz behandelt. 
 
 
107. Wann und in welcher Form wird die Landesregierung die Stelle einer oder eines 

Landesbeauftragten für Kinderschutz und Kinderrechte einrichten? 
 
Die Landesregierung verfolgt das Ziel, eine entsprechende Stelle zu schaffen. Zeitpunkt und 
Form sind gegenwärtig noch offen.  
 
 
108. Strebt die Landesregierung einen parteiübergreifenden Konsens über Art und 

Ausgestaltung dieser Stelle an? 
 
Die Landesregierung strebt an, die Stelle einer/eines Kinderschutz- und 
Kinderrechtebeauftragten in enger Abstimmung mit den zu beteiligenden Akteuren im Bereich 
Kinderschutz und Kinderrechte zu schaffen, um eine bestmögliche Einordnung in die und 
Ergänzung der bestehenden Akteurslandschaft zu gewährleisten. Ein politischer Konsens im 

                                                
4 https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/opferrechte/recht-auf-unterstuetzung/, zuletzt 
abgerufen am 22.02.2023. 
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Landtag bleibt der Hoheit des Gesetzgebers im Rahmen eines gesetzgeberischen Verfahrens 
zur Einrichtung einer entsprechenden Stelle vorbehalten.  
 
 
109. Wie setzt die Landesregierung den Ansatz eines ressortübergreifenden 

Kinderschutzes um, der sowohl das Landeskinderschutzgesetz einbezieht, als 
auch „ein gemeinsames integriertes Handlungskonzept aller beteiligten Ressorts“ 
umfasst, um „Maßnahmen besser miteinander zu verzahnen und verbindlicher zu 
gestalten“? 

 
Den Kinderschutz begreift die gesamte Landesregierung als zentrale Aufgabe, die nur 
gemeinsam in einer Verantwortungsgemeinschaft gewährleistet werden kann. So strebt die 
Landesregierung bei einer Weiterentwicklung des Landeskinderschutzgesetzes NRW auch 
eine ressortübergreifende Zusammenarbeit an. Nach dieser Maßgabe wird auch das 
Landeskinderschutzgesetz NRW weiterentwickelt. Nach allgemeinem Verständnis der 
Landesregierung ist das Gesetz ein wichtiger Baustein für wirksamen Kinderschutz in 
Nordrhein-Westfalen. Diesem Schritt sollen weitere folgen. 
 
Im Themenfeld Kinderschutz ist die Prävention von sexualisierter Gewalt eine langfristige und 
wichtige Aufgabe der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Um ressortübergreifend 
zielstrebig und kontinuierlich den Schutz vor sexualisierter Gewalt zu verbessern, hat die 
Landesregierung im Herbst 2019 die Interministerielle Arbeitsgruppe „Maßnahmen zur 
Prävention, zum Schutz vor und Hilfe bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ 
(IMAG) eingerichtet und mit Kabinettbeschluss im August 2022 auch für diese 
Legislaturperiode fortgesetzt. Sie hat die Aufgabe, das Handlungs- und Maßnahmenkonzept 
der Landesregierung im Bereich „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ – 
Prävention, Intervention, Hilfen fortzuschreiben und in seiner Umsetzung zu begleiten. Ziel des 
Handlungs- und Maßnahmenkonzepts ist es, Prävention zu stärken, Intervention 
weiterzuentwickeln und Hilfen für Betroffene und deren Angehörige, wo nötig, zu verbessern. 
Dabei behält die IMAG auch die Entwicklungen im nordrhein-westfälischen Landtag im Blick, 
insbesondere den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss I (Kindesmissbrauch) und die 
Kommission zur Wahrung der Belange der Kinder (Kinderschutzkommission). Die 
Fortschreibungen des Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes erscheinen jeweils im ersten 
Quartal eines Jahres und informieren über den aktuellen Sachstand der im Rahmen der IMAG 
entwickelten und von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen.  
 
Mit den in der IMAG verfolgten Themenstellungen werden neben den konkreten Maßnahmen 
zur Prävention sexualisierter Gewalt auch allgemeine Aspekte des Kinderschutzes, wie die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit und weitere Stärkung des Kinderschutzes in Ausbildungen 
verfolgt. Insoweit gehen aus der IMAG auch wichtige Impulse für ressortübergreifende 
Anstrengungen zur Stärkung des Kinderschutzes einher.  
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Vorwort

Vorwort
Der Schutzauftrag des Jugendamtes ist in der Vergangenheit zunehmend in den fach-
lichen, aber auch öffentlichen Fokus gerückt. Dies auch aufgrund tragisch verlaufener 
Kinderschutzfälle. In den letzten 15 Jahren wurden diverse Gesetze verabschiedet, mit 
dem Ziel, den Kinderschutz zu verbessern. Insbesondere die Einführung des § 8a SGB 
VIII mit der Konkretisierung des Schutzauftrags des Jugendamtes und der Ausweitung 
des Schutzauftrags auf die Träger der freien Jugendhilfe hat die Kinderschutzpraxis ver-
ändert. Weitere umfassende gesetzliche Änderungen erfolgten durch das Bundeskin-
derschutzgesetz. Die Statistik zu den Gefährdungseinschätzungen belegt mittlerweile, 
welchen Stellenwert die Wahrnehmung des Schutzauftrags heute in den Jugendämtern 
hat. Fast täglich gehen entsprechende Hinweise in den Jugendämtern ein und werden 
nach einem örtlich festgelegten Arbeitsprozess bearbeitet. 

§ 79a SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zur Qualitätsentwicklung, explizit auch für 
den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII. Dabei orientieren sich die 
Jugendämter nach § 79a Satz 3 SGB VIII an den fachlichen Empfehlungen der Landesju-
gendämter. Für den Schutzauftrag des Jugendamtes gemäß § 8a SGB VIII gilt es somit, 
die Frage „Was macht guten Kinderschutz in der Praxis aus?“ zu beantworten. Mit die-
ser Frage haben sich im Jahr 2015 mehrere Fach- und Leitungskräften aus 12 Jugendäm-
tern in einer Arbeitsgruppe auseinandergesetzt und eine Orientierungshilfe erarbeitet. 

Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Kommunalen Spitzenverbänden wurde 
die ursprüngliche Orientierungshilfe nun in überarbeiteter Fassung als gemeinsame Emp-
fehlung der beiden nordrhein-westfälischen Landesjugendämter von den beiden Landes-
jugendhilfeausschüssen beschlossen. Beide Ausschüsse haben ihre Entscheidung mit der 
Empfehlung verbunden, die vorliegende Empfehlung auch in den örtlichen Jugendhilfe-
ausschüssen als Grundlage der Arbeit der Jugendämter beschließen zu lassen. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in allen Regio-
nen auf vergleichbare Qualitätsmerkmale in der Arbeit im Kinderschutz vertrauen können.

Die beste Qualitätsentwicklung kann keine Garantie geben, dass es künftig keine Schä-
digungen von Kindern und Jugendlichen geben wird. Im Interesse der betroffenen Kin-
der und Jugendlichen und ihrer Familien ist es aber unerlässlich, die eigene Praxis stetig 
systematisch zu hinterfragen und zu verbessern. 

Wir freuen uns, wenn die Empfehlung diese Prozesse vor Ort fördert und dadurch die 
bedeutsame und verantwortungsvolle Arbeit der Jugendämter bei der Wahrnehmung 
des Schutzauftrags unterstützt. 

Eva Steininger-Bludau
Vorsitzende des LWL-Landesjugendhilfe-
ausschusses Westfalen

Astrid Natus-Can
Vorsitzende des LVR-Landesjugendhilfe - 
ausschusses Rheinland

Birgit Westers
Landesrätin
LWL-Landesjugendamt Westfalen

Lorenz Bahr-Hedemann
Landesrat
LVR-Landesjugendamt Rheinland
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1 Einführung

1.1  Der Schutzauftrag des Jugendamtes 

Die Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern obliegt ihren Eltern. Sie haben 
das Recht und die Pflicht für die Pflege und Erziehung der Kinder, über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft (Artikel 6 Abs. 2 Grundgesetz und § 1 Abs. 2 SGB 
VIII). Gegenüber dem damit postulierten Erziehungsvorrang der Eltern ist die Jugendhilfe 
nachrangig. Sie soll Eltern und andere Erziehungsberechtigte beraten und unterstützen 
sowie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern. Ist eine dem Wohl des Kin-
des oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet und ist die Hilfe 
geeignet und notwendig, besteht ein Rechtsanspruch des Personensorgeberechtigten 
auf Hilfe zur Erziehung. Die Inanspruchnahme von Beratung und Hilfen ist freiwillig.

Besteht allerdings eine Kindeswohlgefährdung und sind die Eltern nicht gewillt oder 
in der Lage, diese abzuwenden, greift das staatliche Wächteramt und verpflichtet die 
zuständigen staatlichen Stellen zum Tätigwerden. In erster Linie hat der Gesetzgeber 
die Jugendämter und Familiengerichte durch den Schutzauftrag des Jugendamtes nach 
§ 8a SGB VIII und die Befugnisse des Familiengerichtes für Maßnahmen nach § 1666 
und § 1666a BGB damit beauftragt. 

Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung sind unbestimmte Rechtsbegriffe. Nach § 1666 
Abs. 1 BGB hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlich sind, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes 
oder sein Vermögen gefährdet ist, und die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage 
sind, die Gefahr abzuwenden. Die Rechtsprechung bestimmt die Gefährdung als „eine 
gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren 
Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“1.
Ob eine Kindeswohlgefährdung besteht, muss im Einzelfall anhand der Situation des 
Kindes oder Jugendlichen bewertet und mögliche Schädigungen prognostiziert werden. 

Der Schutzauftrag des Jugendamtes wird in § 8a SGB VIII konkretisiert: Es ist nach Absatz 
1 verpflichtet, gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung nachzuge-
hen und das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschät-
zen. Die Erziehungsberechtigten und das Kind oder der Jugendliche sind in die Gefähr-
dungseinschätzung einzubeziehen – soweit der Schutz dadurch nicht gefährdet wird. 
Sofern erforderlich, soll sich das Jugendamt bei Kindern einen unmittelbaren Eindruck 
vom Kind und seinem persönlichen Umfeld verschaffen. Wenn Hilfen zur Abwendung 
der Gefährdung notwendig sind, sind diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. Die 
Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung sind in den Absätzen 2 bis 3 beschrieben, 
dazu gehören die Anrufung des Familiengerichtes, die Inobhutnahme und die Einschal-
tung anderer Stellen. Absatz 4 verpflichtet die Jugendämter Vereinbarungen mit den 
Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, 
über deren Wahrnehmung des Schutzauftrags zu schließen. Absatz 5 regelt die Koope-
ration der Jugendämter bei Zuständigkeitswechseln. 

1  BGH, Beschlüsse vom 14.07.1956, IV ZB 32/56 und 15.12.2004, XII ZB 166/03; BVerfG u.a. Beschlüsse vom 
17.06.2009, 1 BvR 467/09, vom 24. März 2014, 1 BvR 160/14 und vom 27.08.2014, 1 BvR 1822/14 

1 Einführung

8



1 Einführung

1 Einführung Da die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens über die in § 8a SGB VIII benannten Eck-
punkte den Jugendämtern obliegt, hat jedes Jugendamt ein eigenes Verfahren entwi-
ckelt und mit einer Dienstanweisung hinterlegt. Viele Jugendämter haben sich dabei an 
den „Empfehlungen zur Festlegung fachlicher Verfahrensstandards in den Jugendäm-
tern bei Gefährdung des Kindeswohls“ der Bundesvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände aus dem Jahr 2009 orientiert.

1.2  Qualität im Kinderschutz – Ergebnisqualität

Qualität ist nach Avedis Donabedian der Grad der Übereinstimmung zwischen den Zie-
len und der wirklichen Leistung. Das von ihm für den Gesundheitsbereich entwickelte 
Qualitätsmodell hat sich in vielen Arbeitsfeldern durchgesetzt, so auch in der Kinder- 
und Jugendhilfe.2 Es unterscheidet in Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität: 

•  Die Ergebnisqualität beschreibt die Ergebnisse und Wirkungen beim Adressaten.
•  Die Prozessqualität beschreibt die Qualität des Verfahrens der Leistungserbringung 

und richtet sich auf das möglichst effektive Erreichen der definierten Ergebnisqualität.
•  Die Strukturqualität bezieht sich auf die dafür notwendigen Rahmenbedingungen 

und Ressourcen.

Die drei Qualitätsdimensionen sind eng miteinander verbunden: das Ergebnis wird vom 
Prozess beeinflusst, der wiederum nur gelingt, wenn die dafür notwendigen Struktu-
ren zur Verfügung stehen. Qualitätsentwicklung ist somit die stetige Suche nach und 
Entwicklung geeigneter Verfahren und struktureller Rahmenbedingungen, um zu dem 
gewünschten Ergebnis zu kommen.

Nach § 79a SGB VIII sind von den Jugendämtern Grundsätze der Qualitätsbewertung, 
diesbezügliche Maßstäbe und geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung weiterzu-
entwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu überprüfen. Dabei empfiehlt es sich, für 
die einzelnen Handlungsfelder im Jugendamt Arbeitsgruppen zur Qualitätsentwicklung 
einzurichten.3 Für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)4 ist der Schutzauftrag nach 
§ 8a SGB VIII eines der bedeutsamsten Arbeitsfelder, das – auch aufgrund der expliziten 
Nennung in § 79a SGB VIII und aufgrund der o.g. Entwicklungen – unbedingt der Qua-
litätsentwicklung unterzogen werden sollte. 

Qualität im Kinderschutz bemisst sich am Grad der Übereinstimmung zwischen der tat-
sächlichen praktischen Umsetzung und den als Anspruch formulierten zentralen Quali-
tätsmerkmalen im Kinderschutz.

Ergebnisqualität im Kinderschutz ist die beim Abschluss des § 8a-Verfahrens erreichte 
Qualität der Ergebnisse für die Adressatinnen und Adressaten. § 8a SGB VIII verpflichtet 
die Jugendämter, Maßnahmen zur Abwendung einer bestehenden Gefährdung von Kin-
dern und Jugendlichen zu ergreifen. Das Ergebnis ist somit vorgegeben, eine bestehende 
Gefährdung eines Kindes oder Jugendlichen muss beim Abschluss des Verfahrens abge-
wendet sein bzw. das Wohl des Kindes oder Jugendlichen muss (ausreichend) geschützt 

2 Vgl. Gissel-Palkovich, S. 185 ff. 

3 LVR/LWL 2013, S. 22 f. 

4  Hier und nachfolgend wird der ASD genannt, die Ausführungen gelten jedoch auch gleichermaßen für die mit dem 
Schutzauftrag befassten Spezialdienste in Jugendämtern. 
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sein. Das Ziel soll vorrangig über die Förderung bzw. Wiederherstellung elterlicher Er-
ziehungsfähigkeit und die Unterstützung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 
erfolgen, um den Kindern oder Jugendlichen ihr häusliches Umfeld weitgehend zu er-
halten. Nur wenn dieses nicht möglich ist, weil Eltern nicht bereit oder in der Lage sind, 
die erforderlichen Hilfen und Schutzmaßnahmen anzunehmen oder umzusetzen, ist der 
Schutz über eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses 
und die dafür ggf. erforderliche Anrufung des Familiengerichtes zu gewährleisten. 

Ausgehend von dem Ziel, eine bestehende Kindeswohlgefährdung abzuwenden, liegt es 
in der Verantwortung der Jugendämter, ihr Verfahren und ihre vorzuhaltenden Struktu-
ren zur Erreichung dieses Ziels festzulegen und deren Qualität stetig zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln.5 Im Sinne des partnerschaftlichen Miteinanders mit den Trägern der 
freien Jugendhilfe und den weiteren Kooperationspartnern, sind die fachliche Grundhal-
tungen und die Verfahren zu kommunizieren sowie die Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen auszuhandeln und zu vereinbaren. 

Ziel dieser Empfehlung ist es, der Frage „Was macht guten Kinderschutz in der Praxis 
aus?“ nachzugehen und den Jugendämtern Grundsätze und Maßstäbe für ihre dies-
bezügliche Qualitäts(weiter)entwicklung zu geben. Sie richtet sich somit vorrangig an 
Leitungskräfte in den Allgemeinen Sozialen Diensten bzw. Spezialdiensten. Sie enthält 
aber auch Hinweise zur Gestaltung des Verfahrens nach § 8a SGB VIII, die für die Arbeit 
der Fachkräfte oder für die übergeordneten Leitungsebenen, politischen Gremien o.ä. 
hilfreich sind. 

Der Schwerpunkt der Empfehlung liegt auf dem Prozess bzw. Verfahren im Jugend-
amt. Ein standardisiertes § 8a SGB VIII-Verfahren wird beispielhaft im zweiten Kapitel 
beschrieben. Zu den einzelnen Teilprozessen des Flussdiagramms erfolgt jeweils eine 
Darstellung der rechtlichen Grundlagen, eine Beschreibung des Teilprozesses mit dem 
jeweiligen Ziel, den Beteiligten und den Tätigkeiten. Diese werden jeweils mit „Gelin-
gensfaktoren“ hinterlegt, über deren positive Wirkungen in der Arbeitsgruppe fachli-
cher Konsens bestand. 

Die Umsetzung eines solchen Verfahrens benötigt entsprechende strukturelle Rahmen-
bedingungen. Diese werden im dritten Kapitel dargestellt, angesichts ihrer Vielzahl in 
Tabellenform und soweit möglich mit Hinweisen auf weiterführende Informationen.

5 Zu den unterschiedlichen methodischen Zugängen siehe Kapitel 3.1.3. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2  Prozessqualität: Gelingensfaktoren 
im Verfahren nach § 8a SGB VIII 

Bei allen sogenannten Kernprozessen einer Institution eignet sich die Verfahrensstan-
dardisierung in besonderem Maße, um die Prozessqualität zu beschreiben. Durch Fluss-
diagramme und Teilprozessbeschreibungen lassen sich komplexe Verfahren übersichtlich 
darstellen. 

Es werden Abläufe festgelegt, von denen gelingende Arbeitsprozesse mit definierten Er-
gebnissen erwartet werden. Gleichzeitig wird damit ein einheitliches und transparentes 
Handeln (weitestgehend) sichergestellt. Das standardisierte Verfahren kann – erweitert 
um die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten – zudem für die Personalbemessung her-
angezogen werden.

Dabei sind allerdings auch die Grenzen zu beachten: Ein Verfahren kann den formellen 
Rahmen vorgeben. Unbewusste Muster im Denken und Handeln entziehen sich diesen 
Vorgaben. Auch ersetzt ein Verfahren niemals das eigene Denken und Überdenken. 
Jedes Verfahren benötigt einen „Wächter“, der die Einhaltung kontrolliert. Dazu gehört 
auch die Kontrolle, dass kein mechanisches „Abarbeiten“ erfolgt und dass das Ver-
fahren genügend Raum für Bearbeitungsmöglichkeiten lässt, die den Erfordernissen im 
Einzelfall gerecht werden.

2.1  Flussdiagramm:  
Verfahren des Jugendamtes gemäß § 8a SGB VIII

Das nachfolgende Flussdiagramm beschreibt auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben 
und der Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände einen 
idealtypischen Prozess im Jugendamt bzw. ASD. Abweichungen und Überschneidungen 
der einzelnen Teilprozesse sind möglich

  Erläuterung der Symbole des Flussdiagramms. 

Anrufung des
Familiengerichtes

Hinwirken auf
Inanspruchnahme

oder ggf. Einschaltung
anderer Stellen

Unterbringung im
Rahmen der 

Inobhutnahme

Kernprozess 
Hilfe-

planung

Vereinbarung 
eines Schutzplans

Gefährdung mit
Mitwirkungs-/Ände-

rungsbereitschaft

Gefährdung, die Maß-
nahmen des Fami-

liengerichts erfordert

Fehlende Mitwirkung
bei Gefährdungs-

einschätzung

Gefährdung, die durch 
andere Stellen 
abzuwenden ist

Nur durch Inobhut-
nahme abwendbare 

akute Gefährdung

5. Maßnahmen zur 
Abwendung der 

Gefährdung

6. Erneute
Gefährdungs-
einschätzung

anderer 
Kernprozess: 
Beratung o. 

Hilfepla-
nung

Keine Gefährdung, 
aber Unterstützungs- 

oder Hilfebedarf
Ende Gefährdung

4. Gefährdungseinschätzung
im Zusammenwirken 
mehrerer Fachkräfte

5. sofortige Maßnah-
men zur Abwendung 

der Gefährdung

Keine aktute 
Gefahr

3. Einbezug der Erziehungs-
berechtigten und des Kindes 

in die Gefährdungseinschätzung

Ende Kontaktaufnahme
notwendig

2. Erstbewertung 
der Mitteilung

Schnittstelle 
zu anderen 

Kernpro-
zessen

Ende Entscheidung

Teilprozess mit einem
(Zwischen-) Ergebnis

Ja

Nein

1. Aufnahme der 
Mitteilung

Mitteilung Dritter Selbstmelder

Eigene Erkenntnis

Akute 
Gefährdung

Keine Gefährdung, 
kein Hilfebedarf

Bei bestehendem 
Hilfeplatz und Hilfe-
akzeptanz zusätzlich

Widerspruch der 
PSB/EZB

7. Fallübergabe 
an zuständiges 

Jugendamt

Zu allen
Zeitpunkten im 

Verfahren möglich:

Verfahren gemäß § 8a SGB VIII

  

Auslösendes Ereignis
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(Zwischen-) Ergebnis

Ja

Nein

1. Aufnahme der 
Mitteilung

Mitteilung Dritter Selbstmelder

Eigene Erkenntnis

Akute 
Gefährdung

Keine Gefährdung, 
kein Hilfebedarf

Bei bestehendem 
Hilfeplatz und Hilfe-
akzeptanz zusätzlich

Widerspruch der 
PSB/EZB

7. Fallübergabe 
an zuständiges 

Jugendamt

Zu allen
Zeitpunkten im 

Verfahren möglich:

Verfahren gemäß § 8a SGB VIII

  

Auslösendes Ereignis
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2.2   Beschreibung der Teilprozesse und Gelingensfakoren

Standardisierte Verfahren sind notwendig zur Beschreibung komplexer Verfahren und 
müssen immer an die Strukturen und Abläufe des jeweiligen Jugendamtes angepasst 
werden. Deshalb hat sich die Arbeitsgruppe entschieden, nach einer Darstellung der 
jeweiligen rechtlichen Grundlagen, Teilprozesse mit Zielen, Beteiligten und Tätigkeiten 
zu beschreiben, wie sie überwiegend in den Jugendämtern – auf der Grundlage der 
Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände – Anwendung finden. 

Im Anschluss daran folgt jeweils eine Sammlung von Gelingensfaktoren zu dem Teilpro-
zess. Es wurde der Begriff „Gelingensfaktoren“ gewählt, da der Begriff „Qualitätsstan-
dard“ unterschiedlich interpretiert wird und letztlich unklar ist, ob es sich um Eckpunkte 
oder maximale oder Mindeststandards handelt.6 

Als Gelingensfaktoren werden hier Maßnahmen oder Vorgehensweisen aufgeführt, 
über deren positive Wirkungen – im Sinne von („weichen“) Faktoren, die zum Gelingen 
der einzelnen Teilprozesse beitragen – in der Arbeitsgruppe fachlicher Konsens bestand 
und die auf dem Erfahrungswissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beruhen oder 
durch wissenschaftliche Forschung belegt sind. 

Die hier vorgelegte Empfehlung muss von jedem Jugendamt auf die Situation vor Ort 
bezogen und entsprechend übertragen werden.  Die Gelingensfaktoren sollen als Anre-
gungen für einen Diskurs über guten Kinderschutz im Jugendamt genutzt werden und 
somit als Grundlage für den Prozess der Qualitäts(weiter)entwicklung dienen. Wird im 
Jugendamt diskutiert, welche Faktoren die gelingende Wahrnehmung des Schutzauf-
trags fördern, ergibt sich – wie in der Arbeitsgruppe – ein Diskurs über Qualität. Konsen-
suale Faktoren können als Qualitätskriterien7 definiert werden.

6 Vgl. LVR/LWL 2013, S. 19 und NZFH 2013, S. 53 

7 Merchel empfiehlt den Begriff „Qualitätskriterium“ statt „Standard“, da er eindeutiger ist, vgl. LVR/LWL 2013, S. 19. 
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2.2.1  Aufnahme der Mitteilung einer Kindeswohlgefährdung

Das Jugendamt ist gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII verpflichtet, beim Bekanntwerden von 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugend-
lichen tätig zu werden. 

Auf eine Regelung der örtlichen Zuständigkeit für den Schutzauftrag hat der Gesetzge-
ber mit der Einführung des § 8a SGB VIII verzichtet, da der Schutzauftrag Bestandteil 
jeder Aufgabenwahrnehmung im SGB VIII ist. Die örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
richtet sich nach den §§ 86 ff. SGB VIII, die Zuständigkeit für die Mitwirkung im famili-
engerichtlichen Verfahren nach § 87b SGB VIII. Für eine Inobhutnahme ist gemäß § 87 
SGB VIII das Jugendamt zuständig, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche 
tatsächlich aufhält.

Nach § 8a Abs. 5 SGB VIII ist das Jugendamt, dem gewichtige Anhaltspunkte mitgeteilt 
werden, verpflichtet, diese dem für die Leistungsgewährung zuständigem Jugendamt 
mitzuteilen. 

Die Mitteilung über eine vermutete Kindeswohlgefährdung kann durch unterschiedliche 
Personen erfolgen:
•  durch Privatpersonen (Nachbarn, Verwandte etc.), die sich z.T. auch anonym melden,
•  durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Behörden oder Ämter (Polizei, Ord-

nungsamt etc.),
•  durch eine Fachkraft aus einer Einrichtung oder einem Dienst der Jugendhilfe, mit 

der/dem eine Vereinbarung gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII besteht,
•  durch eine Person, die Berufsgeheimnisträger nach § 4 KKG ist, oder eine andere 

berufliche Kontaktperson,
•  durch Fachkräfte eines anderen Jugendamtes8,
•  durch eine/einen Erziehungsberechtigten oder durch ein betroffenes Kind/einen Ju-

gendlichen („Selbstmelder“).9 

8 Das Verfahren der Fallübergabe wird in Kapitel 2.2.7 beschrieben. 

9  Nach § 8 Abs. 3 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgebe-
rechtigten, wenn diese aufgrund einer Not- und Konfliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den 
Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Aufnahme der Mitteilung einer Kindeswohlgefährdung

Ziel(e) Alle (zugänglichen) Daten sind erhoben und verschriftlicht.

Verantwortliche Person Aufnehmende Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

-

Beteiligte externe  
Personen

Mitteilende Person

Tätigkeiten • Daten sammeln, aktives Zuhören
• Nachfragen 
•  ggf. Absprachen mit mitteilender Person treffen (auch Kontaktmöglichkei-

ten)
•  Dokumentation, Unterschrift und Eingabe im Berichtswesen/EDV, ggf.  

Anlegen einer Akte
•  Klärung der örtlichen Zuständigkeit, ggf. Weiterleitung an das zuständige Ju-

gendamt

Frist Unverzüglich

Information Bei Aufnahme durch eine nicht fallzuständige Fachkraft ist die fallzuständige 
Fachkraft unverzüglich zu informieren. Ist diese (oder ihre Vertretung) nicht 
erreichbar, bleibt die aufnehmende Fachkraft vorläufig zuständig. 

Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert.
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Gelingensfaktoren

•   Jede Mitteilung, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweist („dem Kind geht es 
nicht gut“) wird aufgenommen. Es wird nicht durch die aufnehmende Fachkraft beur-
teilt, ob es sich um „gewichtige“ Anhaltspunkte handelt. Die Aufnahme erfolgt auch 
bei bereits bekannten Familien oder bei bereits zuvor eingegangenen Mitteilungen.

•   Mitteilungen der Polizei in Gewaltschutzsachen werden immer als mögliche Kindes-
wohlgefährdung bearbeitet, auch wenn die Kinder nicht anwesend waren. 

•   Stellt sich heraus, dass das Jugendamt nicht zuständig ist, da sich weder das Kind/der 
Jugendliche noch die Eltern/Personensorgeberechtigten in seinem Bezirk aufhalten, 
ist zu prüfen, ob es ausreicht, die mitteilende Person an das zuständige Jugendamt 
zu verweisen und die Kontaktdaten mitzuteilen. Davon ist auszugehen, wenn es sich 
um andere Fachkräfte handelt. Bei Privatpersonen muss sichergestellt werden, dass 
diese Information dort auch ankommt. Deshalb sollte das Jugendamt die Mitteilung 
aufnehmen und an das zuständige Jugendamt weiterleiten. Zudem sollte versucht 
werden, einen direkten Kontakt zwischen dem oder der Mitteilenden und dem zu-
ständigen Jugendamt herzustellen, indem entweder die Kontaktdaten der mitteilen-
den Person weitergeleitet werden oder – falls dies nicht gewollt ist – die mitteilende 
Person motiviert wird, sich (zusätzlich) selbst an das Jugendamt zu wenden.

•   Zum Teil stehen die mitteilenden Personen unter hohem emotionalem Druck und sind 
unsicher, was ihre Mitteilung auslöst. Ihre Sorge wird ernst genommen und sie werden 
informiert, wie das Jugendamt generell mit Mitteilungen umgeht, wie Kindern bzw. 
Familien geholfen werden kann, und bei Bedarf beraten, wie sie selber mit der Situa-
tion umgehen können. Wenn auch in der Regel aus datenschutzrechtlichen Gründen 
keine inhaltlichen Rückmeldungen möglich sind, erfolgt zumindest eine Versicherung, 
dass das Jugendamt sich kümmert und wer dort Ansprechperson ist.

•   Bei anonymen Mitteilungen wird ggf. darauf hingewiesen, dass die Anonymität die 
Arbeit des Jugendamtes erschweren kann und die mitteilende Person wird unter Hin-
weis auf den Sozialdatenschutz motiviert, ihre persönlichen Daten zu offenbaren.

•   Bei nicht anonymen Mitteilungen wird die mitteilende Person gefragt, ob sie gegen-
über der Familie benannt werden darf. Bei einem Wunsch nach vertraulicher Behand-
lung, wird sie darauf hingewiesen, dass diese eventuell durch eine richterliche Anord-
nung aufgehoben werden kann.10

•   Bei Mitteilungen durch Träger, mit denen Vereinbarungen nach § 8a Abs. 4 SGB VIII 
bestehen, und durch Berufsgeheimnisträger ist davon auszugehen, dass gemäß den 
Vereinbarungen bzw. gesetzlichen Vorgaben in der Regel schon eine eigene Gefähr-
dungseinschätzung und ggf. Versuche erfolgt sind, die Gefährdung abzuwenden; es 
sei denn, die Gefährdung ist so akut, dass eine sofortige Einschaltung des Jugendam-
tes erfolgt. Hier ist insbesondere zu klären, welche Versuche im Vorfeld unternommen 
wurden, mit welchem Ergebnis und welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
der weiteren Verantwortungsübernahme (z.B. in einem gemeinsamen Gespräch mit 
der Familie) bestehen. 

10 DIJuF-Gutachten JAmt 07-08/2014, S. 377 ff.  
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

•  Eine strukturierte Vorlage für die Aufnahme der Mitteilung dient dazu, alle erforderli-
chen Angaben soweit wie möglich abzufragen. Die Vorlage beinhaltet 

 º   Angaben zur mitteilenden Person (Kontakt, Beziehung zur Familie, eigene Hilfe-
versuche und Möglichkeiten, Erwartungen etc.),

 º   Angaben zum Kind/Jugendlichen und der Familie, zur Lebenssituation,
 º   Angaben zur Gefährdung und zum Hintergrund der Kenntnis (welche Gefähr-

dung, Hintergrund der Kenntnis – Hörensagen, eigene Beobachtung, Vermutung, 
wem ist die Gefährdung noch bekannt, sind die Eltern/Kinder über die Hinzuzie-
hung des Jugendamtes informiert etc.),

 º   ein Feld für Bemerkungen (z. B. Eindruck der aufnehmenden Fachkraft von der Mit-
teilung).

•  Nach Möglichkeit werden die Angaben zur Gefährdung wortwörtlich aufgenommen 
und als solche gekennzeichnet.

•  Der Vordruck liegt allen im Jugendamt tätigen Personen vor (auch in der Verwaltung), falls 
dort eine Mitteilung eingeht und eine Weiterleitung an eine Fachkraft nicht möglich ist.

•  Der Vordruck findet auch Anwendung für Mitteilungen, die im Rahmen des Bereit-
schaftsdienstes eingehen. 

•  Stellt die zuständige Fachkraft im Jugendamt selbst bei einem schon in einem anderen 
Kontext betreuten Kind oder Jugendlichen Anhaltspunkte für eine Gefährdung fest, 
kann eine Aufnahme im Vordruck entfallen. Eine Dokumentation in Form eines Ver-
merks erscheint ausreichend, um auf dieser Basis eine Erstbewertung durchzuführen.
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2.2.2   Erstbewertung der Mitteilung

§ 8a Abs. 1 SGB VIII verpflichtet die Jugendämter, das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Eine fundierte Gefährdungseinschätzung ist 
erst nach dem Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes oder Jugendlichen 
möglich, trotzdem sollte auch jede eingehende Mitteilung oder jede eigene Wahrneh-
mung von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung im Zusammenwirken meh-
rerer Fachkräfte vorläufig bewertet werden.11 

In dieser Erstbewertung der Meldung erfolgt eine vorläufige Einschätzung der Gefähr-
dung und darauf basierend eine Entscheidung, wann und wie Kontakt zur Familie aufge-
nommen wird. Gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII hat sich das Jugendamt einen unmittelbaren 
Eindruck vom Kind und seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen, sofern dies nach 
fachlicher Einschätzung erforderlich ist. Somit muss vorher eine fachliche Einschätzung 
erfolgen, ob eine Inaugenscheinnahme bzw. ein Hausbesuch erforderlich ist.12

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Informationsgewinnung zuerst und vorrangig über 
die Eltern/Personensorgeberechtigten und/oder das Kind/den Jugendlichen zu erfolgen 
hat, da Sozialdaten regelmäßig beim Betroffenen zu erheben sind (§ 62 Abs. 2 SGB VIII). 

Als Ausnahme vom vorgesehenen Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes/
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung findet sich in § 8a Abs. 1 SGB VIII die 
Formulierung „... soweit der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird“. Diese Ausnahme ist insbesondere bei Anhaltspunkten für einen 
sexuellen Missbrauch (im häuslichen Kontext) vorgesehen, wie der Gesetzesbegründung 
zu entnehmen ist.13 Sie kann aber auch bei Fällen der Misshandlung notwendig sein, 
wenn die Erziehungsberechtigten nicht einbezogen werden können, weil die Gefahr 
einer Verdeckung der Kindeswohlgefährdung besteht und der Schutz des Kindes oder 
Jugendlichen in Frage steht. 

Somit kann es fachlich geboten sein, eine solche Vermutung zunächst – durch das Ein-
holen von Informationen von Dritten wie Kindergarten oder Schule – abzuklären, bevor 
eine Konfrontation des potentiellen Täters erfolgt. Die Datenerhebung bei Dritten ohne 
Einwilligung des Betroffenen ist hierbei zulässig, wenn die Erfüllung des Schutzauftrags 
dieses erfordert (§ 62 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe d SGB VIII).14 

Ggf. muss vor der Konfrontation der weitere Schutz des Kindes oder Jugendlichen be-
reits geklärt sein, da die Gefahr besteht, dass das Kind oder der Jugendliche verantwort-
lich gemacht wird und/oder unter Druck gesetzt wird und dadurch eine Verschleierung 
oder Verschärfung der Gefährdung zu erwarten ist. 

11  Die Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sehen nach der Aufnahme der Mitteilung 
eine kollegiale Kurzberatung vor (S. 6). 

12   Vgl. Meysen in Münder/Meysen/Trenczek, § 8a Rn. 33 f. 

13   BT-Drucks. 15/3676, S. 38 

14  Vgl. VG Münster, Urteil vom 02.04.2009, 6 K 1929/07 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Erstbewertung der Mitteilung

Ziel(e) Eine vorläufige Bewertung der Mitteilung ist erfolgt und die nächsten  
Handlungsschritte sind vereinbart.

Verantwortliche Person Aufnehmende bzw. fallzuständige Fachkraft 

Zu beteiligende interne 
Personen 

Mindestens eine weitere Fachkraft (wurde die Mitteilung von einer anderen als 
der fallzuständigen Fachkraft aufgenommen, ist diese zu beteiligen)

Beteiligte externe  
Personen

-

Tätigkeiten •  Prüfung, ob bereits ein Vorgang im ASD existiert/die Familie bekannt ist und 
Hinzuziehung dieses Vorgangs

• Bewertung, ob gewichtige Anhaltspunkte vorliegen 
•  Prüfung, ob und welche weiteren Informationen notwendig sind und ggf. 

einholen (z.B. zum Leistungserbringer, wenn bereits eine Hilfe gewährt wird)
•  Prüfung, ob weitere Personen (z.B. Dolmetscher/Dolmetscherin) hinzuzuzie-

hen sind
•  Entscheidung über weiteres Vorgehen, Prüfung ob eine Inaugenscheinnah-

me/ein Hausbesuch erforderlich ist 
• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach Eingang der Mitteilung, begründete Ausnahmen  
sind möglich

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert, nimmt die Bewertung  
zur Kenntnis und unterschreibt sie.
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Gelingensfaktoren

• Sofern möglich, erfolgt die Beratung mit mehr als zwei Fachkräften. 
•  Die Erstbewertung erfolgt insbesondere mit im Kinderschutz besonders qualifizierten 

oder spezialisierten Fachkräften.
• Es gibt eine strukturierte Vorlage zur Dokumentation. Diese beinhaltet eine

 º erste Einschätzung der Gefährdung, 
 º  Einschätzung zur Dringlichkeit der Kontaktaufnahme (sofort, am nächsten Tag 

oder später),
 º Festlegung der weiteren Vorgehensweise (Form der Kontaktaufnahme),
 º Begründung.

•  Bei der Entscheidung über die Form der Kontaktaufnahme erfolgt immer eine Ab-
wägung, ob ein (unangemeldeter) Hausbesuch erforderlich ist, weil Familien sich 
überrumpelt und in den Rückzug gedrängt fühlen können und ein Vertrauensaufbau 
und somit eine Situationsklärung erschwert werden kann. Es ist abzuwägen, ob die 
Gefährdung so akut und die Informationsgewinnung durch den Hausbesuch zu die-
sem Zeitpunkt unerlässlich für die Gefährdungseinschätzung ist oder ob sie zu einem 
späteren Zeitpunkt und mit einer Ankündigung ausreicht. Heranzuziehende Kriterien 
sind das Alter des Kindes/Jugendlichen, die Art sowie Gegenwärtigkeit der Gefähr-
dung und ob es schützende Personen/Institutionen gibt.

•  Wird entschieden, dass zunächst eine Kontaktaufnahme zu Dritten erforderlich ist, 
werden die diesbezüglichen Gründe dokumentiert. Zudem werden die Personen-
sorgeberechtigten im Sinne des Transparenzgebotes später (nach dem Wegfall der 
Gründe) darüber informiert. 

•  Wird entschieden, dass eine sofortige Kontaktaufnahme notwendig ist und erscheint 
eine Inobhutnahme wahrscheinlich, wird diese soweit möglich vorher organisiert 
(Aufnahmemöglichkeiten etc.) oder andere Fachkräfte klären diese als „Backoffice“ 
ab, um unnötige Verzögerungen im Interesse des Kindes oder Jugendlichen zu ver-
meiden.

•  Muss die Inobhutnahme aufgrund besonderer Umstände in einer Einrichtung wie 
Schule oder Kindertagesstätte erfolgen, wird die Einrichtung vorab informiert, um 
abzusprechen, wie die Inobhutnahme in der Institution zu organisieren ist, wo das 
Gespräch stattfindet, wer das Kind oder den Jugendlichen zum Gespräch begleitet 
und wer das Gespräch führt etc. Zur Qualitätssicherung, um Missstimmungen nach-
zugehen und die Kooperation sicherzustellen, kann eine Nachbesprechung mit der 
betroffenen Institution sinnvoll sein. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2.2.3   Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes in die Ge-
fährdungseinschätzung 

Gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten und das 
Kind oder die/den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, sofern 
der wirksame Schutz dieses Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. So-
fern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, hat sich das Jugendamt dabei bei 
Kindern einen unmittelbaren Eindruck vom Kind und seiner persönlichen Umgebung zu 
verschaffen.15 Zudem legt § 8a Abs. 1 SGB VIII fest, dass das Jugendamt den Erziehungs-
berechtigten zur Abwendung der Gefährdung erforderlichen Hilfen anbietet.

Entsprechend der Vereinbarungen in der Erstbewertung erfolgt die Kontaktaufnahme.

Ist eine Kontaktaufnahme nicht möglich, da die Erziehungsberechtigten den Kontakt 
ablehnen, muss über das weitere Vorgehen entschieden werden, ob

•  und wie weitere Kontaktversuche unternommen werden, ggf. mit der Ankündigung, 
bei weiterer fehlender Mitwirkung das Familiengericht einzuschalten,

•  das Familiengericht direkt gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII eingeschaltet wird, da dieses 
das persönliche Erscheinen anordnen kann,

•  eine Datenerhebung bei Dritten zur weiteren Abklärung der Gefährdung notwendig 
ist, 

•  Gefahr im Verzug besteht und für einen zwangsweisen Zutritt zur Wohnung die Po-
lizei gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII hinzugezogen werden muss.

15 Siehe Kapitel 2.2.2 
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Teilprozess Einbezug der Erziehungsberechtigten und des Kindes in die Gefähr
dungseinschätzung  

Ziel(e) Die erforderlichen Informationen für eine möglichst sichere Beurteilung der 
Situation des Kindes/Jugendlichen und der Mitwirkungsbereitschaft und -fä-
higkeit der Erziehungsberechtigten liegen vor.
Im Fall einer akuten Gefährdung sind die notwendigen Maßnahmen zu deren 
Abwendung eingeleitet. 

Die Sorgeberechtigten und das Kind sind in die Einschätzung einbezogen und 
über Anlass der Kontaktaufnahme, den Auftrag des Jugendamts, ihre Rechte 
und das weitere Vorgehen umfassend informiert.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft 

Zu beteiligende interne 
Personen 

Eine weitere Fachkraft (begründete Ausnahmen von einer Kontaktaufnahme zu 
zweit sind möglich)

Beteiligte externe  
Personen

Erziehungsberechtigte, Kind/Jugendliche(r) und falls vorhanden Geschwister
Dritte bei Bedarf

Tätigkeiten •  Kontaktaufnahme gemäß dem Ergebnis der Erstbewertung, Erläuterung der 
Aufträge des Jugendamtes (Hilfe und Schutz)

•  dementsprechend ggf. Inaugenscheinnahme des Kindes/aller im Haushalt 
lebenden Kinder bzw. Jugendlichen und der persönlichen Umgebung

•  Klärung der Situation des Kindes/Jugendlichen
•  Klärung der Problemsicht sowie Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit der 

Erziehungsberechtigten
•  abhängig von der Situation und Mitwirkungsbereitschaft/ -fähigkeit:

 º Anbieten von Hilfen 
 º Vereinbarung eines Schutzplans
 º Inobhutnahme
 º Einschaltung anderer Stellen (Arzt/Ärztin, Polizei etc.)

• Absprachen zum weiteren Vorgehen
•  ggf. Einholen der Einwilligung/Schweigepflichtentbindung für Rücksprachen 

mit Dritten 
• ggf. anschließende Rücksprache(n) mit Dritten 
• Dokumentation

Frist Gemäß Ergebnis der Erstbewertung

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Gelingensfaktoren

•  Bei einem Erstkontakt mit zwei Fachkräften erfolgt eine Aufgabenverteilung nach 
vorheriger Absprache (insbesondere zur Gesprächsführung, ggf. unterteilt in Kind 
oder Jugendlicher und Eltern/Erziehungsberechtigte). 

•  Ggf. ist es sinnvoll, eine Fachkraft mit spezieller Expertise (bspw. im Hinblick auf die 
benannte Gefährdung) hinzuzuziehen. 

•  Im ersten Kontakt erfolgt die Weichenstellung für die weitere Zusammenar-
beit mit der Familie und damit für das gesamte sich anschließende Verfahren. 
Da die Kontaktaufnahme durch das Jugendamt (insbesondere bei unangemel-
deten Hausbesuchen) für Familien in der Regel ein angstbesetztes und stressiges 
Erlebnis ist, ist ein besonders einfühlsames Vorgehen von den Fachkräften gefor-
dert. Dazu gehört es, Verständnis für die Situation der Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten aufzubringen und um ihre Kooperation zu werben. Dabei ist es hilf-
reich, ausführlich und in einer verständlichen Sprache (ohne Fachausdrücke) über 
die Aufträge des Jugendamtes (Schutz- und Unterstützungsauftrag) und das  
§ 8a-Verfahren zu informieren, um eine größtmögliche Transparenz zu erreichen.  
 Unterstützen können hierbei Informationsmaterialien für Eltern über die Arbeit des 
Jugendamtes im Bereich des Schutzauftrags16 oder über mögliche Hilfen etc., die den 
Erziehungsberechtigten überreicht werden.

•  Reagieren die Erziehungsberechtigten mit Abwehr und Widerstand, wird dieser ernst 
genommen und thematisiert. Nach Möglichkeit werden die Gründe erforscht. Be-
zugspunkt ist immer das Kind und das gemeinsame Interesse an dessen Wohlerge-
hen. Ziel ist der Abschluss eines (minimalen) Arbeitsbündnisses, ggf. auch auf der 
Grundlage „Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder los zu werden?“. Falls notwen-
dig, muss die Fachkraft Veränderungen einfordern und mit den Konsequenzen einer 
mangelnden Mitarbeit konfrontieren.17

•  Hilfreich kann zudem das Hinzuziehen einer Vertrauensperson der Familie oder des 
Kindes/Jugendlichen sein, letzteres insbesondere wenn zuerst eine Kontaktaufnah-
me zum Kind oder Jugendlichen erfolgt.

•  Auch gilt es, weitere wichtige Akteure im Familiensystem (nichtsorgeberechtigte El-
tern, andere Verwandte) zu identifizieren und bei Bedarf in geeigneter Form einzu-
beziehen.18

•  Bei Hausbesuchen sind die Fachkräfte des Jugendamtes in der Rolle eines Gastes 
und verhalten sich dementsprechend respektvoll und fragen, etwa wenn sie weitere 
Räume betreten wollen. 

•  Bei Familien mit anderen kulturellen Hintergründen sollten die jeweiligen „Türöff-
ner und Stolpersteine“19 insbesondere bei einem Hausbesuch berücksichtigt werden, 
hilfreich sind hier „Brückenbauer*innen“ oder Kulturmittler*innen. 

•  Bei jüngeren Kindern erfolgt nicht nur eine kurze „Inaugenscheinnahme“ zur Ein-
schätzung des körperlichen und geistigen Entwicklungsstandes, sondern sie werden 
in ihren Interaktionen beobachtet.

16  Beispielsweise die Broschüren der BAG Landesjugendämter „Was Jugendämter leisten“ und „Kinderschutz: Was Ju-
gendämter leisten“, die z.T. in mehreren Sprachen und in leichter Sprache vorliegen und unter www.unterstuetzung-
die-ankommt.de/leistungen abgerufen bzw. bestellt werden können. 

17 Vgl. Conen, S. 295 ff. 

18  Ein Ergebnis von Fallanalysen war, dass dies zum Teil versäumt wurde: NZFH und DJI, S. 57 ff.

19 Vgl. Toprak 
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•  Mit Kindern ab dem 3./4. Lebensjahr erfolgen Gespräche, wobei vorab zu entschei-
den ist, ob mit dem Kind alleine oder im Beisein von Geschwistern, Erziehungs-
berechtigten oder Bezugspersonen gesprochen wird. Wird mit dem Kind nicht im 
Beisein der Erziehungsberechtigten gesprochen, werden diese vorab über die Inhalte 
des Gespräches unterrichtet. Im Gespräch mit dem Kind wird es über den Zweck 
des Gespräches informiert und es werden einfache, offene (W-)Fragen – keine ge-
schlossenen oder Suggestivfragen – gestellt. Inwieweit eine konkrete Einschätzung 
des Kindes zur Situation erfragt wird, ist abhängig vom Entwicklungsstand und der 
Bereitschaft des Kindes.20 Insgesamt wird es eher darum gehen, einen Eindruck für 
die Situation aus der Sicht des Kindes zu erhalten, nicht eine objektive Bewertung. 

•  Neben der Klärung, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, werden den Erzie-
hungsberechtigten auch notwendige Hilfen zur Abwendung der Gefährdung an-
geboten. Dementsprechend ist das Gespräch in zwei klar voneinander getrennte 
Phasen zu unterteilen, zunächst erfolgt die Abklärung der relevanten Aspekte zur 
Gefährdungseinschätzung und erst danach (ggf. auch in einem weiteren Termin) die 
Beratung über und ggf. das Motivieren für die Inanspruchnahme von Hilfen. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die Gefährdungseinschätzung nicht zu kurz kommt 
und – wenn eine Hilfegewährung notwendig ist – die geeignete Hilfe ausgewählt 
wird.21 

•  Bei der Situationsklärung ist es entscheidend, ob es gelingt, eine gemeinsame Pro-
blemkonstruktion mit den Erziehungsberechtigten und ggf. auch dem Kind bzw. 
Jugendlichen zu erreichen.

•  Den Erziehungsberechtigten wird transparent benannt, welche Kriterien zur Ein-
schätzung herangezogen werden (z.B. Gewährleistung des Kindeswohls, Problem-
akzeptanz, Problemkongruenz, Hilfeakzeptanz – wenn auch in anderen Worten). 

•  Die Fachkräfte nehmen eine erste Gefährdungseinschätzung vor und entscheiden, 
ob sofortige Maßnahmen zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen erforderlich 
sind.

•  Bezogen auf die Einschätzung des Gefährdungsrisikos wird klar benannt, wie die Si-
tuation eingeschätzt wird und welche weiteren Schritte folgen werden; es sei denn, 
der Schutz wird dadurch in Frage gestellt. 

•  Gute Erfahrungen wurden mit dem Einsatz von Informationsmaterialien für Erzie-
hungsberechtigte (z.B. zur häuslichen Gewalt und ihren Auswirkungen auf Kinder) 
gemacht, die den Eltern oder Erziehungsberechtigten mit dem Ziel einer Sensibilisie-
rung ausgehändigt werden. 

•  Sofern keine sofortigen Maßnahmen zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen er-
forderlich sind, sollten im Erstkontakt noch keine weitreichenden Entscheidungen 
getroffen werden.

•  Wird im Kontakt eine akute Gefährdung mit der Notwendigkeit einer Inobhutnahme 
festgestellt, sollte insbesondere bei jüngeren Kindern geprüft werden, ob familiener-
haltende Möglichkeiten alternativ und sofort zur Verfügung stehen (bspw. intensive 
ambulante Krisenhilfen, Hilfe nach § 19 SGB VIII, Unterbringung bei Familienan-
gehörigen, Wegweisung des Gewalttäters oder Vermittlung in ein Frauenhaus bei 
häuslicher Gewalt etc.). 

20  Anregungen für Fachkräfte und Arbeitsblätter zur Gesprächsführung mit Kindern in Kontext des Schutzauftrags finden 
sich in der Arbeitshilfe Kinderschutz und Kinderrechte des DKSB NRW, 2019. 

21 Ausführlich zur Gesprächsführung mit Eltern: Fertsch-Röver 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

•  Am Ende des Kontaktes wird durch klare Kontaktabsprachen (bspw. Vereinbarung 
eines neuen Termins) eine hohe Verbindlichkeit erzielt. Bei Erstkontakten sollten die 
Visitenkarte bzw. Kontaktdaten – auch den Kindern/Jugendlichen – überreicht, ggf. 
auch auf die Beschwerdemöglichkeiten mit Ansprechpersonen hingewiesen werden. 

•  Im Hinblick auf notwendige Schweigepflichtentbindungen werden die datenschutz-
rechtlichen Grundlagen (insbesondere die Möglichkeit der Rücknahme) erläutert. 

•  Im Nachgang bietet sich – neben der Reflexion des Kontaktes – auch eine Reflexion 
der Fachkräfte an, wie sie sich gegenseitig im Kontakt wahrgenommen haben.

•  Inhalte der Dokumentation sind
•  Ort und Datum der Kontaktaufnahme, beteiligte Personen, Haushaltsangehörige,
•  Angaben zum Vorgehen, der Situation des Kindes/Jugendlichen und der Familie, 

Gefährdungseinschätzung, 
•  Problemakzeptanz, -kongruenz, Hilfeakzeptanz der Beteiligten,
•  getroffene Vereinbarungen zur weiteren Vorgehensweise.

•  Falls Verletzungen des Kindes oder eine verwahrloste Wohnung wahrgenommen 
wurden, werden diese detailliert dokumentiert. Fotografien sind nur mit Einverständ-
nis der Betroffenen möglich und fallen als eine Form der „Beweissicherung“ ggf. in 
die Verantwortung der Strafverfolgungsbehörden und Strafjustiz.22

•  Bei schwerwiegenden Fällen körperlicher Misshandlung und sexuellen Missbrauchs 
wird bei Bedarf die Rechtsmedizin als sachverständige oder beratende Instanz hinzu-
gezogen, die Verletzungen dokumentieren und deren Ursachen klären kann.23

22 DIJuF-Gutachten JAmt 01/2008, S. 23 f. 

23 Vgl. Becker/Wecker 
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2.2.4  Gefährdungseinschätzung im Zusammenwirken  
mehrerer Fachkräfte

§ 8a Abs. 1 SGB VIII verpflichtet die Jugendämter, das Gefährdungsrisiko im Zusammen-
wirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen, wie es auch bei der Entscheidung über eine 
Hilfe im Hilfeplanverfahren vorgesehen ist. 

Die Gefährdungseinschätzung ist eine der schwierigsten und komplexesten Aufgaben 
im ASD. Neben der Bewertung der Situation muss auch immer die weitere zukünftige 
Entwicklung eingeschätzt werden. In der Prognose ist abzuwägen, welche Schädigung des 
Kindes oder Jugendlichen mit welcher Wahrscheinlichkeit und Erheblichkeit droht. Dement-
sprechend ist sie immer mit dem Risiko einer Fehleinschätzung verbunden.

Häufig ist die Grenze zwischen einer Gefährdung gemäß § 1666 BGB und einer „Nicht-
gewährleistung“ der dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechenden Erziehung 
(als Leistungsvoraussetzung für eine Hilfe zur Erziehung gemäß § 27 ff. SGB VIII) zu ziehen. 
Damit verbunden ist ggf. auch abzuwägen, ob und wie lange versucht wird, die Erzie-
hungsberechtigten für die (abgelehnte) Zusammenarbeit oder die Inanspruchnahme von 
Hilfen zu motivieren oder ob (sofortige) Maßnahmen gegen den Willen der Erziehungsbe-
rechtigten notwendig sind.

Dabei handelt es sich nicht um einen einmaligen, abgeschlossenen Vorgang, sondern die 
getroffene Einschätzung muss aufgrund der Prozesshaftigkeit laufend überprüft werden.24

 
In der Praxis findet eine Vielzahl an Instrumenten Anwendung, die (mögliche) Indikatoren 
einer Kindeswohlgefährdung aufführen. 2008 arbeiteten 81 % der Jugendämter in NRW 
mit Indikatorenlisten/Prüfbögen.25 Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Aussagekraft liegen 
bislang kaum vor.26 Fachlich unumstritten ist, dass solche Instrumente als Hilfsmittel zur 
Strukturierung von Wahrnehmungs- und Beobachtungsprozessen dabei helfen, blinde Fle-
cken zu vermeiden.

24 Siehe auch Kapitel 2.2.6 

25 MGFFI 2010, S. 100  

26  Wissenschaftliche Befunde zur Aussagekraft und Zuverlässigkeit liegen zum Stuttgarter-Düsseldorfer-Kinderschutzbo-
gen vor, siehe Kindler/Lukasczyk/Reich. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Gefährdungseinschätzung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte

Ziel(e) Eine differenzierte Bewertung der Gefährdungssituation ist erfolgt und die 
nächsten Handlungsschritte sind vereinbart. 

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft 

Zu beteiligende interne 
Personen 

Mindestens zwei weitere Fachkräfte (die beim Erstkontakt beteiligte Fachkraft 
und eine weitere)

Beteiligte externe  
Personen

Bei Bedarf kann externe Expertise hinzugezogen werden (etwa Ärzte/Ärztin-
nen, Beratungsstellen)

Tätigkeiten Beratung mit folgenden Inhalten:

•  Darstellung der Situation:
 º  Gewährleistung des Kindeswohls: Inwieweit ist das Wohl des Kindes 

durch die Sorgeberechtigten gewährleistet oder ist dies nur zum Teil oder 
überhaupt nicht der Fall?

 º  Problemakzeptanz: Sehen die Erziehungsberechtigten und die Kinder 
selbst ein Problem oder ist dies weniger oder gar nicht der Fall?

 º  Problemkongruenz: Stimmen die Erziehungsberechtigten und die beteilig-
ten Fachkräfte in der Problembeschreibung überein oder ist dies weniger 
oder gar nicht der Fall?

 º  Hilfeakzeptanz: Sind die betroffenen Erziehungsberechtigten und Kinder 
bereit und in der Lage, die ihnen gemachten Hilfeangebote anzunehmen 
und zu nutzen oder ist dies nur zum Teil oder gar nicht der Fall?

• Fachliche Bewertung und Einschätzung, ob eine Gefährdung besteht
•  Bei einer festgestellten Gefährdung: Festlegung und Terminierung der weite-

ren Handlungsschritte
•  Bei keiner Gefährdung: Entscheidung, ob weitere Beratung und/oder Hilfen 

angeboten werden 
• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach dem Kontakt

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert und an der Entscheidung 
beteiligt. Er/sie prüft die Einhaltung der festgelegten Standards und leistet bei 
Bedarf fachliche Beratung und Unterstützung.
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Gelingensfaktoren

•  Beim Einsatz von standardisierten Gefährdungseinschätzungsbögen sind folgende 
Aspekte von Bedeutung:

 º  Es wird eine Balance zwischen standardisierter und individueller Einschätzung 
gewahrt.

 º  Die Gewährleistung des Kindeswohls wird anhand kindlicher Entwicklungsbe-
darfe, z.B. physiologische Bedürfnisse, Schutz und Sicherheit, soziale Bindun-
gen/Wertschätzung, Erziehung/Förderung erfasst.27

 º  Es ist unerlässlich, dass dabei nicht nur Risikofaktoren, sondern auch Ressourcen 
und Schutzfaktoren des Kindes und seiner Familie abgebildet werden.28 

 º  Darüber hinaus sollten sie auch die Veränderungsbereitschaft und -potentiale 
erfassen, dazu bieten sich die vom Berliner Kinderschutz-Zentrum entwickelten 
Kategorien an:29

 -  Problemakzeptanz
 -  Problemkongruenz
 -  Hilfeakzeptanz

 º  Der Einsatz eines solchen Instrumentes/Einschätzungsbogens kann die Gefähr-
dungseinschätzung strukturierend unterstützen. Allerdings darf das eingesetzte 
Instrument nicht die Bewertung und Entscheidung übernehmen, ob eine Ge-
fährdung vorliegt. Diese muss im Zusammenwirken der Fachkräfte auf der Basis 
der gesammelten Informationen in einer strukturierten Fallberatung erfolgen.30

•  Neben dem Einsatz von Gefährdungseinschätzungsbögen sollten die „klassischen“ 
sozialpädagogischen Diagnoseinstrumente (etwa Genogramm, Ressourcenkarte, 
Netzwerkkarte) genutzt werden bzw. die Gefährdungseinschätzungsbögen ein Bau-
stein der Diagnostik sein.31 Insbesondere bei länger währenden und komplexen Kon-
stellationen eignet sich die Erstellung eines Zeitstrahls oder einer Chronologie zur 
fortlaufenden Aufbereitung. 

•  Zur Gefährdungseinschätzung erfolgt eine Fallvorstellung mit festgelegten Inhalten. 
Fakten und Vermutungen werden deutlich differenziert dargestellt. 

•  Die Beratung erfolgt nach Möglichkeit mit mehr als drei Fachkräften, insbesondere 
mit im Kinderschutz besonders qualifizierten oder spezialisierten Fachkräften.

•  Im Bedarfsfall wird weitere interne oder externe Expertise (z.B. Fachkräfte des Ge-
sundheitswesens, Fachkräfte einer spezialisierten Beratungsstelle) hinzugezogen, un-
ter Beachtung der Erforderlichkeit der Anonymisierung oder Pseudonymisierung.

•  Für die Beratung stehen ein störungsfreier Raum und ausreichend Zeit zur Verfügung.
•  Eine festgelegte Beratungsstruktur mit unterschiedlichen aufeinander aufbauenden 

Phasen (Fallvorstellung, Rückfragen, Hypothesenbildung, Vorschläge, Entscheidung) 
wird angewendet. Methodisch ist sie so gestaltet, dass sie auf das Einbringen unter-
schiedlicher Perspektiven zielt und das Fallverstehen fördert.32 

27  vgl. Prüfbogen des DJI in Kindler u.a. 2006, Anhang A-9

28  Die Kinderschutzzentren, S. 4. Wenn Kooperationsbereitschaft mit Veränderungsbereitschaft gleichgesetzt wird, kann 
dies zu Fehleinschätzungen führen (NZFH und DJI, S. 63 f.).

29  Kinderschutz-Zentrum Berlin; Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände, S. 10 f., siehe Teilprozessbeschreibung

30  Die Kinderschutzzentren S. 3; NZFH 2018 S. 152 f.; siehe auch Kapitel 2.3

31  Eine ausführliche Darstellung der Anwendung dieser Methoden im Kinderschutzes findet sich in MIFKJF RLP, S. 35 ff. 

32  Vgl. die Empfehlungen zur Gestaltung von Teamberatung von Pothmann/Wilk, S. 93 ff.; siehe auch Kapitel 2.3
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

•  Es erfolgt eine aktivierende Moderation. Diese oder eine andere nicht direkt beteiligte 
(nicht fallverantwortliche) Person übernimmt die Rolle als „Wächter“des Verfahrens.

•  Bei mehreren Kindern wird für jedes Kind eine separate Einschätzung vorgenommen.
•  Festgestellte/prognostizierte Gefahren werden möglichst konkret und detailliert be-

nannt (Art, Schwere, Wahrscheinlichkeit, zeitliche Nähe) und bei einer Prognose be-
gründet. 

•  Zum Abschluss der Beratung erfolgt eine Entscheidung, ob eine Gefährdung vorliegt 
oder nicht, und ob dementsprechend das § 8a-Verfahren zu beenden ist oder nicht. 
Die Zuordnung zu einem sogenannten „Graubereich“ oder „Klärungsbereich“ birgt 
die Gefahr, dass sich Unklarheiten und Ambivalenzen eher verfestigen.33 Besteht 
zur abschließenden Einschätzung noch weitergehender Klärungs- und Sondierungs-
bedarf, muss dieser zeitnah erfolgen, um dann in einer erneuten Gefährdungsein-
schätzung zu einer Entscheidung zu gelangen.   ddddddddddddddddddddddddd  
 Wird „nur“ eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 
und besteht keine Kindeswohlgefährdung, ist das § 8a-Verfahren zu beenden und ein 
Hilfeplanverfahren einzuleiten. Lehnen die Personensorgeberechtigten Hilfen ab, sollte 
weiterhin versucht werden, sie zur Inanspruchnahme zu motivieren, aber außerhalb 
des § 8a SGB VIII-Verfahrens, bei Bedarf verbunden mit einer weiteren Überprüfung. 

•  Wenn die Beratung zu einem Dissens der Fachkräfte hinsichtlich der Gefährdungsein-
schätzung oder der nächsten Handlungsschritte führt, muss – im Vorfeld – geregelt 
sein, wie dieser aufgelöst wird. Diese Regelung kann eine abschließende Entscheidung 
durch die fallverantwortliche Fachkraft oder die Leitung vorsehen, eine Mehrheitsent-
scheidung ist jedoch abzulehnen.

•  Wenn es Aufgabe der Leitungskraft ist, bei Dissens zu entscheiden und sie nicht an 
der Beratung teilnimmt, muss ihre (ggf. telefonische) Erreichbarkeit sichergestellt sein. 

•  Wenn Leitung eine Entscheidung gegen die Einschätzung der fallverantwortlichen 
Fachkraft trifft, erfolgt ein Wechsel der Fallzuständigkeit. 

•  Die Beratungsergebnisse werden direkt protokolliert und von den Anwesenden unter-
schrieben. 

• Inhalte der Dokumentation sind
 º das Ergebnis der Gefährdungseinschätzung,
 º die Prognose möglicher Schädigungen,
 º die Vereinbarungen zur weiteren Vorgehensweise.

33  LWL-Landesjugendamt 2013, S. 20; AGJ 2019, S. 14, auch mit kritischer Auseinandersetzung der Verwendung der 
Kategorie „latente Kindeswohlgefährdung“, S. 19.
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2.2.5  Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung

Je nach dem Ergebnis der Gefährdungseinschätzung erfolgt anschließend einer der nach-
folgend beschriebenen Teilprozesse (2.2.5.1 – 2.2.5.4) zur Abwendung der Gefährdung. 

2.2.5.1  Vereinbarung eines Schutzplans

Ist die Gewährung einer Hilfe zur Erziehung geeignet und notwendig, um die Gefähr-
dung abzuwenden, ist nach den Empfehlungen der Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände zum Hilfeplan auch ein Schutz- und Kontrollkonzept zu erstellen.34

Ein Schutzplan empfiehlt sich zudem für die Konstellation, dass eine Gefährdung festgestellt 
wurde und die Erziehungsberechtigten bereit und in der Lage sind, notwendige Maßnah-
men zur Sicherung des Kindeswohls zu vereinbaren, ohne dass die Gewährung einer Hilfe 
zur Erziehung erfolgt (etwa wenn die Eltern diese ablehnen).

Eine qualitative Untersuchung zu Schutzkonzepten im Rahmen ambulanter Erziehungs-
hilfen hat ergeben:35

•  Die Lebenslagen der Familien, mit denen Schutzkonzepte erstellt wurden, beinhalten 
materielle Notlagen, Drogen- und Suchtprobleme sowie psychische Erkrankungen, oft 
sind es alleinerziehende Elternteile. Zentrale Gefährdungslage ist eine Vernachlässi-
gung. 

•  In der Praxis haben sich unterschiedliche Verständnisse zum Schutzkonzept entwi-
ckelt, ohne dass es dazu eine anerkannte Definition oder nennenswerte fachliche 
Diskussion gegeben hat. 

•  Zum Teil werden Schutzkonzepte in die Hilfeplanung eingelagert, zum Teil außerhalb 
des Hilfeplans verhandelt.

•  Die Schutzkonzepte richten sich zumeist auf die Abwendung latenter Gefährdungen 
und beinhalten oft nicht (genau) benannte Gefährdungen und beziehen sich somit 
nicht auf die Abwendung von konkreten Gefahrensituationen, sondern auf potenti-
elle Risiken. 

•  Durch Unsicherheiten in der Gefährdungseinschätzung sind Schutzkonzepte zum Teil 
unscharf formuliert und bei Verstößen erfolgten oft keine oder nicht die angekündig-
ten Konsequenzen. 

Der Begriff „Schutzkonzept“ wird in der Praxis in zwei Kontexten verwendet: er be-
schreibt sowohl institutionelle Konzepte zum Schutz vor Gewalt als auch individuelle 
Vereinbarungen zur Abwendung einer Gefährdung, die hier gemeint sind. Zur Abgren-
zung wird nachfolgend der Begriff Schutzplan verwendet. 

34  Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände, S. 11

35  LWL-Landesjugendamt 2013
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Vereinbarung eines Schutzplans

Ziel(e) Mit den Personensorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten und ggf. weiteren 
Beteiligten ist eine Vereinbarung geschlossen, die den Schutz des Kindes/Ju-
gendlichen sicherstellt. 

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

-

Beteiligte externe  
Personen

Personensorgeberechtigte oder Erziehungsberechtigte, Kind oder Jugendlicher
Ggf. Dritte (bspw. Fachkraft aus Kita, Arzt/Ärztin, Verwandte etc.)
Beteiligung der leistungserbringenden Stelle/Person bei der Gewährung einer 
Hilfe zur Erziehung 

Tätigkeiten •  Gespräch mit den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten und den 
weiteren Beteiligten über:
 º die konkrete Gefährdung, 
 º die erforderlichen Handlungsschritte zur Abwendung dieser Gefährdung, 
 º die dafür notwendige Unterstützung, 
 º  die Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen sowie mögliche Konse-

quenzen. 
• Verschriftlichung und Unterzeichnung durch die Beteiligten
• Kontrolle gemäß der Vereinbarung

Frist Gemäß den Absprachen in der Gefährdungseinschätzung

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird bei Beendigung informiert.
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Gelingensfaktoren

•  Gefährdungseinschätzung und Schutzplan müssen ineinandergreifen, in dem sich die 
Schutzmaßnahmen auf die konkreten Gefährdungsmerkmale beziehen bzw. aus die-
sen ableiten.36

•  Die notwendigen Maßnahmen werden gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten 
auf der Grundlage der Gefährdungsmerkmale entwickelt und formuliert, da diese sie 
nur umsetzen werden, wenn sie für sie nachvollziehbar sind.37 

•  Die von Wolff aufgestellten Kriterien, unter welchen Bedingungen Kontrolle akzep-
tiert wird, werden berücksichtigt. Dies ist der Fall, wenn 

 º  Kontrolle durch eine bekannte, als wohlwollend erlebte Person wahrgenommen 
wird,

 º Kontrolle partiell und nicht alle Lebensbereiche umfassend erfolgt,
 º  Kontrolle auf allmähliche Reduzierung gerichtet ist – hier auf die „Wieder“-

Gewinnung der Elternverantwortung für das Kindeswohl,
 º  die kontrollierenden Maßnahmen Teil eines gemeinsamen Plans sind, an dessen 

Aufstellung die Eltern beteiligt waren,
 º  die kontrollierende Person die Eltern in Außenkontakten als zu respektierende 

Menschen unterstützt und
 º  die kontrollierenden Personen in gemeinsame Absprachen und Planungen ein-

gebunden sind, indem sie z.B. selbst Aufgaben übernehmen.38

•  Es gibt eine strukturierte Vorlage zur Dokumentation in Form eines Schutzplans, diese 
beinhaltet eine 

 º konkrete Benennung der festgestellten Gefährdungsmerkmale,
 º  Vereinbarungen zu deren Abwendung, Benennung der notwendigen Maßnah-

men und der dafür erforderlichen Hilfe und Unterstützung,  
 º  Vereinbarung der Handlungsschritte mit Verantwortlichkeiten und Fristen (wer, 

was, bis wann),
 º Vereinbarung zu Form und Zeitpunkt der Kontrolle (wer, was, wann),
 º Benennung der Konsequenzen bei Nichterfüllung, 
 º Zustimmung zu den Vereinbarungen, 
 º Benennung, womit die Gefährdung abgewendet ist und der Schutzplan endet.

•  Wird eine Hilfe zur Erziehung zur Abwendung der Gefährdung gewährt, werden zwei 
getrennte Dokumente – sowohl ein Hilfeplan als auch ein Schutzplan – erstellt, die 
sich aufeinander beziehen. Inhalt des Schutzplans sind dabei die auf die Gefährdung 
bezogenen zwingend notwendigen Maßnahmen, die dafür erforderliche und zu leis-
tende Unterstützung sowie deren Kontrolle, während im Hilfeplan weitergehende 
(freiwillige) Ziele zur Verbesserung der Erziehungssituation formuliert werden, die 
zwar hilfreich, aber nicht unabdingbar notwendig sind. Diese doppelte Planung hat 
den Vorteil, dass die Anforderungen und Verbindlichkeiten sowie die Unterschiede 
zwischen Hilfe und Kontrolle für alle Beteiligten transparent(er) sind. So wird bspw. 
deutlich, welche Unterstützungs- und Kontrollaufträge der Leistungserbringer hat 
und über welche Abweichungen er das Jugendamt informieren muss. Wenn die Ge-
fährdung abgewendet wurde, ist das Schutzkonzept bzw. § 8a-Verfahren zu been-
den und die Hilfeplanung kann fortgesetzt werden oder umgekehrt. 

36 LWL-Landesjugendamt 2013, S. 122  

37  Die AGJ (2019, S. 13) weist kritisch darauf hin, dass das Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle in der Praxis zum Teil 
einseitig zugunsten von Kontrollfunktionen aufgelöst wird und betont die Bedeutung der Beteiligung.

38  MGFFI 2009, S. 34
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

•  Die Vor- und Nachbereitung des Schutzplans erfolgt nach Möglichkeit im Vier-Au-
gen-Prinzip unter den Fachkräften. 

•  Das Schutzkonzept wird möglichst zeitlich eng befristet, um ein „Verharren“ zu ver-
hindern.

•  Wenn das Schutzkonzept nicht mit der Frist bzw. nicht nach spätestens drei Monaten 
beendet werden konnte, wird eine erneute Gefährdungseinschätzung durchgeführt. 
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2.2.5.2   Einschaltung anderer Stellen

Wenn das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe 
oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt nach § 8a Abs. 3 SGB VIII darauf 
hinzuwirken, dass die Erziehungsberechtigten diese in Anspruch nehmen. Wirken die 
Erziehungsberechtigten nicht mit und ist ein sofortiges Tätigwerden („Gefahr im Ver-
zug“) erforderlich, ist das Jugendamt befugt, diese zur Abwendung der Gefährdung 
selbst einzuschalten.

Die Gewährung von Hilfen durch andere Sozialleistungsträger bezieht sich bspw. auf 
Leistungen der Eingliederungshilfe bei körperlicher oder geistiger Behinderung nach 
dem SGB IX oder Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II.

Die Hinzuziehung der Gesundheitshilfe (Arzt/Ärztin, Krankenhaus) kann bspw. erforder-
lich sein, um eine notwendige medizinische Versorgung zu gewährleisten oder um zu 
einer gesicherten Einschätzung aufgrund einer Erkrankung zu gelangen. 

Die Einschaltung der Polizei kann etwa erforderlich sein, wenn 
•  Maßnahmen im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes notwendig sind,
•  ein Kind oder Jugendlicher vermisst wird, 
•  eine Kindeswohlgefährdung nur durch eine Strafanzeige beseitigt werden kann.
 
Davon zu unterscheiden ist eine Hinzuziehung der Polizei, weil der Zutritt zur Wohnung 
verweigert wird und die notwendige Klärung, ob eine akute Gefahr besteht, dadurch 
verhindert wird oder notwendige Schutzmaßnahmen nicht eingeleitet werden können. 
In dieser Konstellation erfolgt kein vorheriges Hinwirken auf die Inanspruchnahme. 

Bei der Einschaltung der Polizei ist das Legalitätsprinzip zu beachten, nach dem die Po-
lizei verpflichtet ist, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, wenn sie Kenntnis von einer 
Straftat erlangt, die kein reines Antragsdelikt ist. 
Außer bei geplanten Kapitalverbrechen aus dem Katalog des § 138 StGB (Mord, Tot-
schlag, räuberische Erpressung, Menschenhandel etc.) besteht keine Verpflichtung des 
Jugendamtes, eine Strafanzeige zu erstatten. 

Eine Strafanzeige durch das Jugendamt ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen zur 
Datenübermittlung vorliegen. Nach Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 3 DSGVO i.V.m § 69 Abs. 
1 Nr. 2 SGB X ist eine Strafanzeige zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der Er-
füllung einer Aufgabe nach dem SGB VIII steht. Dabei sind die Einschränkungen durch  
§ 64 Abs. 2 (der Erfolg einer zu gewährenden Leistung darf nicht gefährdet werden) und 
§ 65 SGB VIII (Einwilligung oder rechtfertigender Notstand) zu prüfen. Rechtfertigender 
Notstand ist anzunehmen, wenn die Strafanzeige das geeignete Mittel ist, um die Ge-
fährdung (wiederholte Straftat) abzuwenden. Allerdings kann sich eine Pflicht zur Straf-
anzeige ergeben, wenn nur durch diese der Schutz des Kindes/Jugendlichen gewährleis-
tet werden kann (z.B. wenn U-Haft zu erwarten und das Kind dadurch geschützt ist).39 
Bei Fällen des sexuellen Missbrauchs kann zur Sicherung von Beweismitteln (Fotos, Videos), 
zum Schutz des Kindes oder bei Zugriff des Täters auf andere Kinder eine Strafanzeige sinn-
voll bzw. notwendig sein.40

39  Kunkel 2001, S. 11 ff. 

40 Gerber 2006, Kapitel 115 S. 1 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Einschaltung anderer Stellen 

Ziel(e) Die festgestellte Gefährdung ist durch die Maßnahme(n) anderer Stellen (an-
derer Leistungsträger, Gesundheitshilfe oder Polizei) abgewendet.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

Ergibt sich die Notwendigkeit bei der ersten Kontaktaufnahme, ist die Entschei-
dung mit der begleitenden Fachkraft zu beraten.

Beteiligte externe  
Personen

Andere Leistungsträger, Gesundheitshilfe oder Polizei

Tätigkeiten • Hinwirken auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten 
•  Einschaltung durch das Jugendamt, wenn ein sofortiges Tätigwerden not-

wendig ist und die Erziehungsberechtigten nicht mitwirken
• Aufbereitung und Übermittlung der notwendigen Informationen
• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach Feststellung der Notwendigkeit 

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert.
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Gelingensfaktoren

•  Wenn das Hinwirken auf die Inanspruchnahme anderer Institutionen erfolglos war, 
werden die Erziehungsberechtigten vorab informiert, dass die Einschaltung dieser 
Stelle durch das Jugendamt erfolgt (es sei denn, der Schutz des Kindes/Jugendlichen 
wird dadurch in Frage gestellt). 

•  Die Voraussetzungen für das Tätigwerden und das Verfahren der jeweiligen Stelle 
sollten im Vorfeld bekannt sein. 

•  Wird die Polizei hinzugezogen, wird das konkrete Vorgehen vorab abgesprochen, 
um eine Eskalation oder widersprüchliches Handeln der Institutionen zu vermeiden.

•  Falls eine Strafanzeige gestellt werden soll, wird neben den rechtlichen Vorausset-
zungen auch immer geprüft, ob mit einer Strafanzeige dem Wohl des Kindes oder 
Jugendlichen gedient ist:41

Für eine Anzeige kann sprechen Gegen eine Anzeige kann sprechen

Wunsch des Opfers nach Bestrafung des 
Täters

Sekundärschäden/Belastungen für das 
Opfer durch das Strafverfahren (Glaubwür-
digkeitsgutachten, Zeugenaussage)

Schuldfeststellung/Bestrafung kann sich 
positiv auf die Verarbeitung auswirken

Schutz für andere potentielle Opfer negative Auswirkungen auf die weitere 
Kooperation (bei Erziehungsberechtigten 
oder Minderjährigem)

Aussagebereitschaft/-fähigkeit des Op-
fers

Geringe Erfolgsaussichten (Beweisbarkeit) 
= Freibrief für den Täter und Hohn für  
das Opfer

•  Eine enge Abstimmung des Vorgehens mit den Strafverfolgungsbehörden ist sinnvoll. 
• Wird eine Strafanzeige erstattet, ist zudem zu prüfen,

 º  ob eine Ergänzungspflegschaft im Hinblick auf eine Entscheidung zum Zeugnis-
verweigerungsrecht notwendig ist und

 º  wer die ggf. notwendigen Entscheidungen trifft (wie Antrag auf Leistungen 
nach dem Opferentschädigungsgesetz, Psychosoziale Prozessbegleitung, Ne-
benklage) bzw. Handlungen vornimmt (Vorbereitung des Kindes/Jugendlichen 
auf Vernehmungen/Verhandlung etc.).

41  Vgl. Gerber 2006, Kapitel 115 S. 2 f.; zur Strafanzeige und zum Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von 
Kindern und Jugendlichen: Blum-Maurice u.a.  
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2.2.5.3    Anrufung des Familiengerichts

Wenn das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts zur Abwendung der Ge-
fährdung für erforderlich hält, hat es dieses gemäß § 8a Abs. 2 SGB VIII anzurufen. Eine 
Anrufung ist auch notwendig, wenn die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
einer Inobhutnahme widersprechen und eine Gefährdung besteht (§ 42 Abs. 3 Nr. 2 SGB 
VIII) oder nicht erreichbar sind (§ 42 Abs. 3 S. 3 SGB VIII). Ebenso ist das Familiengericht 
einzuschalten, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, an 
der Gefährdungseinschätzung mitzuwirken (§ 8a Abs. 2 SGB VIII). 

Das Familiengericht hat gemäß § 1666 Abs. 1 BGB die Maßnahmen zu treffen, die zur 
Abwendung der Gefahr erforderlich sind, wenn das körperliche, geistige oder seelische 
Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet ist, und die Eltern nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Zu diesen Maßnahmen gehören nach 
§ 1666 Abs. 3 BGB Gebote (zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in 
Anspruch zu nehmen) und Verbote (wie die Familienwohnung zu nutzen oder ein Um-
gangsverbot), die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge oder die 
teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. Zudem kann das Gericht 
auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen (Abs. 4). Maßnahmen, mit 
denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nach 
§ 1666a BGB nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch 
öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. 

Werden dem Familiengericht Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung bekannt, 
muss es von Amts wegen tätig werden (§ 24 Abs. 1 FamFG). Verfahren nach § 1666 
BGB sind Verfahren, die gemäß § 155 FamFG vorrangig und beschleunigt zu behan-
deln sind. Angehört werden in allen Kindschaftssachen die Personensorgeberechtig-
ten (§ 160 FamFG), die betroffenen Kinder (§ 159 FamFG) und das Jugendamt (§ 162 
FamFG), das in Verfahren nach §§ 1666 und § 1666a BGB Beteiligtenstellung hat (§ 162  
Abs. 2 FamFG). Das Gericht soll mit den Eltern und in geeigneten Fällen auch mit dem 
Kind erörtern, wie einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls, insbesondere durch 
öffentliche Hilfen, begegnet werden und welche Folgen die Nichtannahme notwendiger 
Hilfen haben kann. Zudem hat es unverzüglich den Erlass einer einstweiligen Anordnung 
zu prüfen (§ 157 FamFG). Das Gericht hat für das Kind einen Verfahrenspfleger zu be-
stellen (§ 158 FamFG).

Sieht das Familiengericht von Maßnahmen nach §§ 1666 bis 1667 BGB ab, soll es seine 
Entscheidung gemäß § 166 Abs. 3 FamFG in angemessenem Zeitabstand, in der Regel 
nach drei Monaten, überprüfen. 

Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt innerhalb der in § 63 FamFG festgelegten 
Fristen die Beschwerde zu (§ 162 Abs. 3 FamFG). Das Beschwerdegericht kann eine 
einstweilige Anordnung erlassen, insbesondere zur Aussetzung der Vollziehung des an-
gefochtenen Beschlusses (§ 64 Abs. 3 FamFG).42

Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahren in mehreren Verfassungsbe-
schwerden Leitlinien zu den Anforderungen an gerichtliche Kinderschutzverfahren auf-

42  Eine ausführliche Übersicht der Beschwerdemöglichkeiten im familiengerichtlichen Verfahren mit Beispielen findet sich 
in DIJuF 2017. 

37



gestellt, die nicht nur für die Familiengerichte, sondern auch für die Arbeit der Jugend-
ämter von Bedeutung sind:43

Feststellung einer Kindeswohlgefährdung und Entzug der elterlichen Sorge
Eine Trennung der Kinder von ihren Eltern ist nur zulässig, wenn das elterliche Fehlver-
halten ein solches Ausmaß erreicht, dass das Kind bei einem Verbleib in der Familie in 
seinem körperlichen, geistigen oder seelischen Wohl nachhaltig gefährdet ist. Voraus-
setzung dafür ist, dass entweder schon ein Schaden bei dem Kind eingetreten ist oder 
eine Gefahr gegenwärtig in einem solchen Maße besteht, dass sich bei ihrer weiteren 
Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lässt. Es 
gehört nicht zur Ausübung des Wächteramts, gegen den Willen der Eltern für eine best-
mögliche Förderung des Kindes zu sorgen.

Verhältnismäßigkeit des Sorgerechtsentzugs
Hat das Familiengericht eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, muss der Entzug der 
elterlichen Sorge verhältnismäßig sein. Das bedeutet, er muss geeignet, erforderlich und 
angemessen sein, um die Kindeswohlgefährdung zu beseitigen:
Eine Maßnahme ist geeignet, wenn sie eine effektive Gefahrenabwehr gewährleistet. Die 
Folgen der Trennung sind ins Verhältnis zu den negativen Folgen eines weiteren Verbleibs 
bei den Eltern zu setzen. So fehlt es an der Geeignetheit, wenn die Trennung des Kindes 
von seinen Eltern die Situation des Kindes in der Gesamtbetrachtung verschlechtert.
Der Entzug ist erforderlich, wenn es keine mildere Alternative gibt, um die Kindeswohl-
gefährdung abzuwenden. Der Staat muss vor der Trennung versuchen, durch helfende, 
unterstützende, auf (Wieder-) Herstellung eines verantwortungsbewussten Verhaltens 
der Eltern gerichtete Maßnahmen (Hilfen) sein Ziel zu erreichen (§ 1666a Abs. 1 BGB). 
Mit solchen milderen Möglichkeiten muss sich das Familiengericht auseinandersetzen 
und gegebenenfalls darlegen, weshalb sie nicht erfolgversprechend sind. An die Ein-
schätzung des Jugendamtes ist das Gericht dabei nicht gebunden. Mildere Alternativen 
können etwa ambulante Maßnahmen sein. 

Klärung der Rückkehroption
Im Rahmen der Rückführung besteht eine erhöhte Verpflichtung der Jugendämter und 
Gerichte, Maßnahmen in Betracht zu ziehen, mit denen ein Zueinanderfinden von Kind 
und Eltern gelingen kann. Die Eltern sind dabei in besonderem Maße durch öffentliche 
Hilfen zu unterstützen. Die Verpflichtung des Staates zur Unterstützung der Eltern kann 
hier nach Art und Maß über das hinausgehen, was der Staat üblicherweise zu leisten 
verpflichtet ist.
Wünschen die Eltern eine Rückführung des Kindes aus der Pflegefamilie oder aus ei-
ner Einrichtung und soll ihnen deshalb das Sorgerecht entzogen werden, sind auch die 
Folgen der Trennung des Kindes von Pflegefamilie bzw. Betreuungsperson in der Ein-
richtung in die Beurteilung der Kindeswohlgefährdung mit einzubeziehen. Dabei darf 
der Umstand, dass die Trennung von seinen unmittelbaren Bezugspersonen regelmäßig 
eine erhebliche psychische Belastung für das Kind bedeutet, nicht dazu führen, dass die 
Rückführung immer schon dann ausgeschlossen ist, wenn das Kind in den Pflegeeltern 
seine „sozialen“ Eltern gefunden hat. Ist das Kind in einer Einrichtung untergebracht, 
kommt dem Bindungsabbruch grundsätzlich weniger Bedeutung zu als bei Rückführung 
aus einer Pflegefamilie.

43 Zur Rechtsprechung des BVerfG siehe Britz; Eschweiler/Steinbüchel 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Anrufung des Familiengerichts 

Ziel(e) Bei der Anrufung aufgrund einer festgestellten Gefährdung erhält das Fami-
liengericht die notwendigen Informationen, um eine dem Wohl des Kindes/
Jugendlichen angemessene Entscheidung treffen zu können. 

Bei der Anrufung des Familiengerichtes aufgrund der fehlenden Bereitschaft 
oder Fähigkeit der Erziehungsberechtigten, an der Gefährdungseinschätzung 
mitzuwirken, erhält das Familiengericht die notwendigen Informationen, um 
die Voraussetzungen für eine Klärung zu schaffen, ob eine Kindeswohlgefähr-
dung besteht.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

-

Beteiligte externe  
Personen

Familienrichter/in
Im Verfahren Personensorgeberechtige, Kind/Jugendlicher, ggf. Verfahrensbei-
stand, Gutachter/in etc.

Tätigkeiten • Schriftliche Mitteilung an das Familiengericht 
 º in dringenden Konstellationen per Fax mit Hinweis auf die Eilbedürftigkeit

•  Wahrnehmung des Erörterungstermins und ggf. weitere Stellungnahme(n), 
z.B. zu speziellen Fragestellungen 

• Sicherung des Kindeswohls im und während des Gerichtsverfahrens 
• Prüfung der Entscheidung, ggf. Beschwerde

Frist Unverzüglich nach der Gefährdungseinschätzung oder nach dem Widerspruch 
der Personensorgeberechtigten bei einer Inobhutnahme

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert.
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Gelingensfaktoren

•  Die Entscheidung, ob das Familiengericht eingeschaltet wird, erfolgt ausschließlich auf-
grund der festgestellten Notwendigkeit und wird nicht vom wahrscheinlichen Ergebnis 
beeinflusst. Wird davon ausgegangen, dass das Gericht nicht oder anders entscheidet, 
ist ggf. eine Beschwerde zu prüfen. 

•  Im Sinne der Transparenz werden die Personensorge-/Erziehungsberechtigten vorab 
über die Anrufung des Gerichts informiert; es sei denn, diese Information stellt den 
Schutz des Kindes/Jugendlichen in Frage. 

•  Vorab kann eine telefonische Kontaktaufnahme zum Familienrichter oder zur Familien-
richterin zur Ankündigung sinnvoll und gewünscht sein, insbesondere in Eilverfahren 
oder wenn eine Verschärfung der Situation durch die Anrufung wahrscheinlich ist. 

•  Aufgrund des fehlenden Antragserfordernisses reicht es, die Überschrift als „Anrufung 
des Familiengerichts“ statt „Antrag auf …“ zu bezeichnen. 

•  Es wird im Einzelfall reflektiert, ob es sinnvoller ist, eine Anhörung oder direkt be-
stimmte gerichtliche Maßnahmen anzuregen. 

•  Es gibt eine strukturierte Vorlage für die Anrufung des Familiengerichts, diese bein-
haltet eine

 º Darstellung des Sachverhalts (Fakten),
 º sozialpädagogische Beurteilung (Bewertung der Fakten),
 º zusammenfassende Beurteilung (in Bezug auf § 1666 BGB),
 º Empfehlungen zu den notwendigen und geeigneten Maßnahmen.

•  Umfang und Detailliertheit des Berichts sind abhängig von der Komplexität des je-
weiligen Sachverhalts. Neben der Gefährdungsbeschreibung und den Defiziten sind 
auch die festgestellten Ressourcen Bestandteil des Berichts. Fakten und Bewertungen 
werden deutlich voneinander getrennt aufgeführt. Bei streitigen Sachverhalten/einsei-
tiger Sicht oder ungesicherten Erkenntnissen ist dementsprechend der Konjunktiv zu 
verwenden. Da der Bericht auch von den Personensorgeberechtigten und Nichtfach-
leuten gelesen wird, sollte er in einer gut verständlichen Sprache (ohne Fachausdrücke) 
geschrieben werden. Die konkrete Nennung von Namen statt Rollen (Frau XY statt 
„Kindesmutter“) und das Vermeiden von Ausdrücken wie „Unterzeichner“ erleichtern 
die Lesbarkeit und wirken respektvoller.

•  Die Stellungnahme sollte im Hinblick auf ihre Nachvollziehbarkeit von einer anderen 
Fachkraft oder einer Leitungskraft gegengelesen werden. 

•  Inhaltlich wird die schon eingetretene oder prognostizierte Schädigung so genau wie 
möglich beschrieben. Insbesondere bei einer Prognose werden die vom BGH bzw. 
BVerfG aufgestellten Kriterien möglichst konkret benannt: die Art der befürchteten 
Schädigung, ihre Schwere, die Wahrscheinlichkeit und die zeitliche Nähe (Gegenwär-
tigkeit) der Gefahr.

•  Hält das Jugendamt eine Trennung des Kindes/Jugendlichen von der Familie für not-
wendig, sollte es in der Stellungnahme ausführlich auf den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit eingehen. Dabei werden zum einen die Folgen der Trennung von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten und die Folgen des Verbleibs bei den Eltern/Erziehungs-
berechtigten gegenübergestellt. Zum anderen wird hinsichtlich der Erforderlichkeit der 
Trennung dargelegt, warum keine milderen Mittel wie ambulante Hilfen oder eine 
Unterbringung bei Verwandten ausreichen. Sind solche Hilfen im Vorfeld gescheitert, 
werden die Gründe des Scheiterns benannt. Wenn sie aus Sicht des Jugendamtes nicht 
geeignet sind, wird dies nachvollziehbar begründet. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

•  Bei vorherigen längeren Hilfeverläufen kann es sinnvoll sein, der Stellungnahme eine 
chronologische Falldarstellung beizufügen. Wurde vorab ein Schutzplan erstellt, wird 
dieser beigefügt. Sofern vorhanden, werden aussagekräftige Unterlagen Dritter (ärzt-
liches Attest, Polizeibericht etc.) – in Absprache mit diesen – beigefügt. Ggf. kann es 
sinnvoll sein, eine Anhörung Dritter anzuregen und die Kontaktdaten aufzuführen.

•  Eine Leitungskraft unterschreibt die Stellungnahme. 
•  Das Jugendamt spricht (sofern möglich) Empfehlungen hinsichtlich der Bestellung ei-

nes Verfahrensbeistands oder Sachverständigen und – falls die Bestellung eines Pfle-
gers oder Vormunds in Betracht kommt – schlägt, sofern möglich, eine geeignete 
Person vor (Privat-/ Vereinsvormundschaft). 

•  Sind für die Anhörung aus Sicht des Jugendamtes besondere Vorkehrungen zu treffen, 
informiert es das Gericht (bspw. Dolmetscher/Dolmetscherin; getrennte Anhörung der 
einzelnen Familienmitglieder, etwa bei häuslicher Gewalt).

•  Bei Veränderungen der familiären Situation während des Verfahrens erfolgt eine unver-
zügliche Unterrichtung des Gerichts und eine Stellungnahme zu den Auswirkungen.

•  Im Erörterungstermin erfolgt eine direkte Ansprache der Eltern/Erziehungsberechtig-
ten durch die Fachkraft. Die Fachkraft spricht also nicht über sie, sondern mit ihnen.

•  Das Jugendamt hat während des Verfahrens die Zeitschiene im Hinblick auf das kind-
liche Zeitempfinden im Blick. Sollten Schritte des Gerichts aus Sicht des Jugendamts 
nicht zum Wohle des Kindes oder Jugendlichen sein, erfolgt ggf. ein Hinweis an das 
Gericht. Dies kann insbesondere bei der Anhörung des Kindes von Bedeutung sein. 

•  Insbesondere wenn das familiengerichtliche Verfahren einen Lauf nimmt, der vom Ju-
gendamt nicht mitgetragen werden kann, werden die Möglichkeiten im Rahmen der 
Beteiligtenstellung genutzt, z.B. Sachanträge oder Verfahrensanträge (etwa Antrag 
eine Person zu hören) zu stellen.

•  Reicht die familiengerichtliche Entscheidung nach der Einschätzung des Jugendamtes 
nicht aus, um die Gefährdung abzuwenden und kommt das Jugendamt zu der Ent-
scheidung, dass es eine Beschwerde einlegt, wird standardmäßig geprüft, ob angeregt 
wird, dass das Beschwerdegericht eine einstweilige Anordnung zur Aussetzung der 
Vollziehung des angefochtenen Beschlusses erlässt.

•  Für die Beschwerde besteht kein Anwaltszwang, allerdings kann die Vertretung durch 
einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin hilfreich sein. 

•  Sieht das Familiengericht von Maßnahmen ab, kann es sinnvoll sein, in der Anhö-
rung zu vereinbaren, dass (und wann) das Jugendamt erneut berichtet oder wann 
eine weitere Anhörung erfolgt. Dadurch kann verhindert werden, dass es zu einem 
Kontaktabbruch durch die Eltern/Erziehungsberechtigten kommt.
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2.2.5.4    Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme

Wenn eine dringende Gefahr besteht und die Personensorgeberechtigten nicht wider-
sprechen oder eine Entscheidung des Familiengerichts nicht abgewartet werden kann, 
ist das Jugendamt gemäß § 8a Abs. 2 und § 42 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII verpflichtet, das 
Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

Die Unterbringung kann erfolgen
•  bei einer geeigneten Person (Bereitschaftspflege, Verwandte etc.),
•  in einer geeigneten Einrichtung (Schutz stelle, Heim etc.),
• in einer sonstigen Wohnform. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nur auf einen Teilprozess der Inobhut-
nahme nach § 42 SGB VIII, den der Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen und 
der Information der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, da die erforderliche 
Gefährdungseinschätzung und die ggf. notwendige Anrufung des Familiengerichts in 
anderen Teilprozessen beschrieben sind. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Unterbringung im Rahmen der Inobhutnahme

Ziel(e) Das Kind/der Jugendliche ist vorläufig geschützt. 

Verantwortliche Person Fallverantwortliche Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

Eine weitere Fachkraft

Beteiligte externe Perso
nen

Kind oder Jugendlicher
Personensorge- oder Erziehungsberechtige
Aufnehmende Person oder Einrichtung
Ggf. Dritte 

Tätigkeiten •  Situationsklärung mit Kind oder Jugendlichen, Aufzeigen von Hilfsmöglich-
keiten

•  Ermöglichen, dass das Kind oder der Jugendliche eine Vertrauensperson 
benachrichtigen kann

• Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen
•  Unverzügliche Information der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, 

gemeinsame Einschätzung des Gefährdungsrisikos und Klärung, ob sie der 
Inobhutnahme widersprechen

• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach Feststellung der akuten Gefährdung

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert.
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Gelingensfaktoren

Bei der Unterbringung des Kindes oder Jugendlichen:
•  Das Kind oder der Jugendliche wird in einer seinem Entwicklungsstand entsprechen-

den Form über die Inobhutnahme und insbesondere das weitere Vorgehen (Kontakte 
zu Eltern/Erziehungsberechtigten, aber auch zum Jugendamt) informiert und wird 
gefragt, ob eine Vertrauensperson verständigt werden soll.

•  Die Ressourcen in der Familie und dem Umfeld für eine (vorläufige) anderweitige 
Unterbringung des Kindes werden im Vorfeld geprüft. 

•  Nach Möglichkeit erfolgt eine Begleitung des Kindes zu der Inobhutnahmestelle 
durch die Eltern oder durch eine Bezugsperson, sofern diese Person die Inobhutnah-
me „mittragen“ und somit die Situation für das Kind erleichtern kann. 

•  Persönliche Gegenstände, die das Kind unterstützen, werden nach Möglichkeit vom 
Kind ausgesucht und mitgenommen (Stofftier, Kleidung o.ä.). 

•  Bei der Aufnahme in der Inobhutnahmestelle werden direkt die wichtigsten Rahmen-
bedingungen vereinbart (Aufträge, Kontakte, Schulbesuch u.ä.).

•  Auch während der Inobhutnahme wird insbesondere bei jüngeren Kindern geprüft, 
ob alternative familienerhaltende Möglichkeiten zur Verfügung stehen (intensive 
ambulante Krisenhilfen, Hilfen nach § 19 SGB VIII, Wegweisung, Vermittlung in ein 
Frauenhaus etc.) oder Ressourcen in Familie und Umfeld für eine anderweitige Un-
terbringung bestehen.

•  Bei der Unterbringung bei Bekannten oder Verwandten als geeigneter Person ist 
aufgrund fehlender Kenntnisse und Erfahrungen eine besonders ausführliche Infor-
mation der aufnehmenden Person notwendig, insbesondere über die rechtliche Situ-
ation. Hilfreich kann ein Infoblatt sein.

Bei der Information der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten:
•  Es erfolgt eine ausführliche Aufklärung über die Gründe, das Verfahren und die 

Rechtswege (Familien- und Verwaltungsgericht, anwaltliche Vertretung). Die Hand-
lungsmöglichkeiten der Erziehungsberechtigten werden erörtert (ggf. im Hinblick 
auf eine Rückkehr).

•  Nach Möglichkeit wird auch beim Widerspruch durch die Personensorge- oder Er-
ziehungsberechtigten versucht, eine „Duldung“ der Inobhutnahme (gegenüber dem 
Kind/Jugendlichen) und weitere Mitwirkung zu erreichen. 

•  Die Kontakte des Kindes oder Jugendlichen mit den Personensorge- oder Erzie-
hungsberechtigten und auch mit Dritten werden unverzüglich abgestimmt, ebenso 
die Kommunikation der Personensorgeberechtigten mit dem Kind oder Jugendlichen 
und mit der Inobhutnahmestelle. Die Wünsche und Vorstellungen der Personensor-
ge- oder Erziehungsberechtigten und des Kindes/Jugendlichen werden, soweit wie 
möglich, berücksichtigt. 

•  Es werden direkt verbindliche Kooperationsabsprachen (weiterer Kontakt, weiteres 
Vorgehen) zwischen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten und der Fach-
kraft des Jugendamtes getroffen.

•  Die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten erhalten Informationen über die 
Inobhutnahmestelle (Art der Betreuung, Konzept). Dies insbesondere in Konstellati-
onen, in denen ihnen der Aufenthaltsort zum Schutz des Kindes/Jugendlichen nicht 
bekannt gegeben werden kann.

•  Bei Bedarf wird weitere Unterstützung für die Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten vermittelt (Beratungsstelle o.ä.). 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2.2.6  Erneute Gefährdungseinschätzung

Ob und wann eine erneute Gefährdungseinschätzung durchgeführt wird, ist gesetzlich 
nicht vorgegeben. Angesichts der Prozesshaftigkeit der Gefährdungseinschätzung ist 
es fachlich unumstritten, dass diese nicht nur einmalig, sondern bei Bedarf mehrfach 
durchzuführen ist. 

Zudem ist eine erneute Gefährdungseinschätzung erforderlich, um zu überprüfen, ob 
und inwieweit die ergriffenen Schutzmaßnahmen wirkungsvoll sind und diese ggf. an-
passen zu können. Auch die Beendigung eines § 8a SGB VIII-Verfahrens setzt eine er-
neute Gefährdungseinschätzung mit der Feststellung voraus, dass der Schutz des Kindes 
oder Jugendlichen gewährleistet ist.

Um dies nicht in jedem Einzelfall individuell zu bestimmen, sollte es Festlegungen geben, 
zu welchen Zeitpunkten bzw. zu welchen Anlässen eine erneute Gefährdungseinschät-
zung vorzunehmen ist.    
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Teilprozess Erneute Gefährdungseinschätzung 

Ziel(e) Eine Überprüfung der Wirksamkeit der ergriffenen Schutzmaßahmen und/oder 
differenzierte Bewertung der Gefährdungssituation ist erfolgt. Entweder ist 
das Verfahren beendet, da der Schutz ausreichend sichergestellt ist, oder die 
nächsten Handlungsschritte sind vereinbart.

Verantwortliche Person Fallzuständige Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

Mindestens zwei weitere Fachkräfte (die beim Erstkontakt beteiligte Fachkraft 
und eine weitere)

Beteiligte externe  
Personen

Bei Bedarf kann externe Expertise hinzugezogen werden (etwa Arzt/Ärztin, 
Beratungsstellen)

Tätigkeiten Beratung mit folgenden Inhalten:
• Überprüfung der Situation:

 º Gewährleistung des Kindeswohls
 º Problemakzeptanz
 º Problemkongruenz
 º Hilfeakzeptanz

•  Fachliche Bewertung und Einschätzung, ob eine Gefährdung (weiter) besteht 
oder ob die Gefährdung durch die getroffenen Maßnahmen abgewendet 
wurde 

•  Bei einer festgestellten Gefährdung: Festlegung und Terminierung der weite-
ren Handlungsschritte

•  Bei keiner Gefährdung: Abschluss des § 8a SGB VIII-Verfahrens, Entschei-
dung, ob weitere Beratung und/oder Hilfen angeboten werden 

• Dokumentation

Frist Unverzüglich nach dem Erhalt neuer Informationen/Erkenntnisse oder der 
Umsetzung von Maßnahmen

Information Die/der nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert und an der Entscheidung 
beteiligt. Er/sie  prüft die Einhaltung der festgelegten Standards und leistet bei 
Bedarf fachliche Beratung und Unterstützung.
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Gelingensfaktoren

•  Eine erneute Gefährdungseinschätzung sollte standardmäßig erfolgen, wenn neue 
Informationen/Erkenntnisse vorliegen.cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 In mehreren Fallanalysen wurde deutlich, dass bei neuen Informationen keine neue 
Einschätzung erfolgte oder eine neue Einschätzung zu spät erfolgte.44 Erlangt das 
Jugendamt neue Erkenntnisse, bedarf es – insbesondere bei einer hohen Arbeitsbe-
lastung und/oder Zeitdruck – einer hohen Achtsamkeit der Fachkräfte, diese in eine 
erneute Gefährdungseinschätzung einzubringen. Dabei ist das Hinterfragen und das 
Zulassen von Irritationen von besonderer Bedeutung, um Bestätigungsfehler zu ver-
meiden.45 

•  Eine erneute Gefährdungseinschätzung sollte aus Sicht der Arbeitsgruppe zudem 
nach der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen standardmäßig erfolgen. Dies 
sowohl nach dem Beschluss des Familiengerichts, nach der Umsetzung der im Schutz-
plan vereinbarten Maßnahmen als auch nach der Einschaltung anderer Stellen. In 
Fallanalysen wurde beispielsweise festgestellt, dass Hilfen oder Schutzmaßnahmen 
eingeleitet wurden, die nicht ausreichend oder geeignet und somit nicht wirksam 
waren.46 Auch bei der Anrufung des Familiengerichts bzw. Entscheidung endet damit 
der Schutzauftrag des Jugendamts nicht. Das Jugendamt bleibt in der Verpflichtung 
den Schutz sicherzustellen. Dementsprechend muss es prüfen, ob die gerichtliche 
Entscheidung den Schutz des Kindes oder Jugendlichen ausreichend gewährleistet.47   
Diese ggf. abschließende Einschätzung ist von besonderer Bedeutung, da zwar der 
Beginn des § 8a SGB VIII-Verfahrens („Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung“) gesetzlich klar definiert ist, das Ende des Verfahrens 
jedoch nicht. Es empfiehlt sich daher, auch die Entscheidung über die Beendigung des 
Verfahrens im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte und im Rahmen einer erneuten 
Gefährdungseinschätzung zu treffen. cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
 In dieser wird reflektiert, ob die Umsetzung der Maßnahme tatsächlich wirksam war 
und ob sie zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen geführt hat, ob dieser Schutz 
ausreichend ist und ob das § 8a SGB VIII-Verfahren somit beendet werden kann.  
Jedes § 8a SGB VIII-Verfahren wird mit einer im Zusammenwirken der Fachkräfte 
getroffenen Feststellung, dass keine Gefährdung vorliegt (ggf. aber weiterer Bera-
tungs- oder Hilfebedarf besteht), beendet.

•  Die Gelingensfaktoren zum Prozess der Gefährdungseinschätzung entsprechen de-
nen der ersten Gefährdungseinschätzung.48 

•  Darüber hinaus bietet es sich im Rahmen der Qualitäts(weiter)entwicklung an, die 
erneute Gefährdungseinschätzung auch für eine Reflexion des Fallverlaufs zu nut-
zen, sowohl bei gelingenden als auch bei schwierigen Fallverläufen, um aus den 
Erfahrungen zu lernen.49

44 NZFH und DJI, S. 66 f.; Kindler u.a. 2016, S. 13 ff.  

45 Siehe Kapitel 2.3. 

46 NZFH und DJI, S. 62  

47 Kepert, S. 114  

48 Siehe Kapitel 2.2.4  

49 Siehe Kapitel 3.1.3  
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2.2.7  Fallübergabe durch/an ein anderes Jugendamt

Auf eine Regelung der örtlichen Zuständigkeit für den Schutzauftrag hat der Gesetzge-
ber mit der Einführung des § 8a SGB VIII verzichtet, da der Schutzauftrag Bestandteil 
jeder Aufgabenwahrnehmung im SGB VIII ist. Die örtliche Zuständigkeit für Leistungen 
richtet sich nach den §§ 86 ff. SGB VIII. Die Zuständigkeit für die Mitwirkung im famili-
engerichtlichen Verfahren nach § 87b SGB VIII. Für eine Inobhutnahme liegt sie nach § 
87 SGB VIII bei dem Jugendamt, in dessen Bereich sich das Kind oder der Jugendliche 
tatsächlich aufhält.

Nach § 8a Abs. 5 SGB VIII ist das Jugendamt, dem gewichtige Anhaltspunkte mitgeteilt 
werden, verpflichtet, diese dem für die Leistungsgewährung zuständigem Jugendamt 
mitzuteilen. 

Eine Fallübergabe und Kooperation der Jugendämter (über die Weiterleitung einer Mit-
teilung wie unter 2.2.1 beschrieben hinaus) ist in folgenden Konstellationen notwendig:

•  Durch einen Umzug ändert sich die örtliche Zuständigkeit nach § 86 ff. SGB VIII wäh-
rend des Verfahrens.

•  Aufgrund des unterschiedlichen Aufenthalts von Personensorgeberechtigten und 
Kind fallen die Zuständigkeiten für die Leistungsgewährung, Mitwirkung in familien-
gerichtlichen Verfahren und die Inobhutnahme auseinander, so dass mehrere Jugend-
ämter zuständig sind. 

Die Fallübergabe soll gemäß § 8a Abs. 5 SGB VIII im Rahmen eines Gesprächs zwischen 
den Fachkräften erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder 
der Jugendliche beteiligt werden sollen, sofern dadurch der wirksame Schutz des Kindes 
oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Dadurch soll zum einen die Vollständigkeit 
und Transparenz der Informationen und zum anderen der Einbezug der Eltern von Be-
ginn an in den weiteren Prozess der Gefährdungseinschätzung sichergestellt werden.50 

Die Übermittlungsbefugnis ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. e), Abs. 3 DSGVO i.V.m § 64 
Abs. 2 SGB VIII i.V.m. § 69 Abs. Nr. 1 Alt. 2 SGB X und für besonders anvertraute Daten 
aus § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII.

50 Drucksache 17/6256, S. 38 f. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Teilprozess Fallübergabe 

Ziel(e) Die Fallverantwortung ist ohne Lücken im Schutz und ohne Informations-
lücken gewechselt.

Verantwortliche Person Bislang fallzuständige Fachkraft

Zu beteiligende interne 
Personen 

-

Beteiligte externe  
Personen

Künftig zuständige Fachkraft
Familie (Personensorgeberechtigte und Kind/Jugendlicher)

Tätigkeiten •  Information des künftig zuständigen Jugendamtes durch die bislang zustän-
dige Fachkraft, bei einer akuten Gefährdung per Telefon oder Fax 

•  Anfertigung eines Sachstandsvermerks durch die bislang zuständige Fach-
kraft (Inhalt: konkrete Abbildung der momentanen Lebensbedingungen 
und Gefährdungseinschätzung zum Zeitpunkt der Fallübergabe) und unter 
Zurverfügungstellung erforderlicher Unterlagen

•  Bestätigung des Empfangs durch die künftig zuständige Fachkraft
•  Persönliches Übergabegespräch der beiden Fachkräfte, unter Beteiligung der 

Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten und des Kindes/Ju-
gendlichen, soweit der wirksame Schutz dadurch nicht in Frage gestellt wird 

•  Dokumentation der Übergabe

Frist Unverzüglich nach Eintritt bzw. Bekanntwerden des Zuständigkeitswechsels 

Information Die/der jeweils nächsthöhere Vorgesetzte wird informiert.
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Gelingensfaktoren

•  Bei der Informationsübermittlung wird dokumentiert und für beide Jugendämter er-
sichtlich, welche Information und Dokumente weitergegeben wurden.51 

•  Ziel ist immer eine persönliche Fallübergabe mit der Familie. Davon abgesehen wer-
den kann nur

 º wenn der Schutz des Kindes oder Jugendlichen dadurch in Frage gestellt wird,
 º  wenn ein Handeln des neu zuständigen Jugendamtes dringend notwendig und 

ein zeitnahes Gespräch nicht möglich ist, 
 º   wenn der Wissensstand der abgebenden Fachkraft nicht höher ist als der Um-

fang der weitergeleiteten Informationen (weil beispielweise kein persönlicher 
Kontakt zur Familie bestand oder die bislang zuständige Fachkraft nicht zur 
Verfügung steht),

 º bei einer Weigerung der Familie, an einem solchen Gespräch teilzunehmen.
•  Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche haben in dem 

Gespräch ausreichend Möglichkeit, ihre eigenen Einschätzungen einzubringen. 
•  Erfolgt kein persönliches Gespräch, wird die Familie über die konkreten Inhalte der 

Datenweitergabe informiert, um eine größtmögliche Transparenz sicherzustellen. Die 
neu zuständige Fachkraft verschafft sich umgehend einen persönlichen Eindruck.52

•  Besteht die örtliche Zuständigkeit von zwei Jugendämtern (eines für die Leistungs-
gewährung, eines für die Inobhutnahme), ist von beiden zuständigen Fachkräften 
sicherzustellen, dass weder Lücken im Schutz noch in der Informationsweitergabe 
entstehen. Dementsprechend sind umfassende Kooperationsabsprachen notwendig. 
Insbesondere muss sichergestellt werden, dass das Jugendamt, in dessen Bereich sich 
das Kind oder der Jugendliche aufhält, aufgrund seiner Zuständigkeit für eine In-
obhutnahme eine sofortige (vorläufige) Gefährdungseinschätzung zur Situation des 
Kindes oder Jugendlichen vornimmt und diese mit dem für die Gewährung von Leis-
tungen zuständigen Jugendamt rückkoppelt. Die Federführung soll in einer solchen 
Konstellation nach § 8a Abs. 5 SGB VIII grundsätzlich beim leistungszuständigen 
Jugendamt liegen.53 Dieses ist dann für die abschließende Gefährdungseinschätzung 
und insbesondere für die Entscheidung über Hilfen oder weitere Maßnahmen wie 
die Anrufung des Familiengerichtes – nach der dort erfolgten Beteiligung der Er-
ziehungsberechtigten – zuständig. Bei räumlicher Nähe der Jugendämter ist eine 
gemeinsame Gefährdungseinschätzung sinnvoll. 

•  In Konfliktfällen werden die jeweiligen Leitungskräfte unverzüglich einbezogen und 
übernehmen die Klärung. 

•  Mit benachbarten Jugendämtern erfolgen generelle Vereinbarungen zur Übergabe 
auf der Leitungsebene.

51 In Fallanalysen wurde festgestellt, dass fehlende Informationen das Fallverstehen erschweren: ISA, S. 40.

52  Zur Verpflichtung eines zeitnahen „Antrittsbesuchs“ bei Zuständigkeitswechseln (vor der Einführung der Vorgaben zur 
persönlichen Übergabe in § 8a Abs. 5 und § 86c Abs. 2 SGB VIII): BGH, Urteil vom 21.10.2004 - III ZR 254/03. 

53 DIJuF-Rechtsgutachten, JAmt 07-08/2012, S. 377 ff. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2.3  Zusammenarbeit als Gelingensfaktor und fachliche Leitlinie 

Die Kooperation ist ein Kernelement der Kinderschutzarbeit im Einzelfall, die in unter-
schiedlichen Formen erfolgt: die Zusammenarbeit mit der Familie, das Zusammenwirken 
der Fachkräfte innerhalb des Jugendamts (insbesondere im Rahmen der Gefährdungs-
einschätzung) und die Kooperation mit anderen Institutionen. 

Die Bedeutung, aber auch die Risikomuster dieser Kooperationen zeigen sich auch in 
mehreren Fallanalysen und Expertenberichten, die wertvolle Hinweise geben und des-
halb nachfolgend zusammengefasst dargestellt werden. Aufgrund der Bedeutsamkeit 
dieser Erkenntnisse werden daraus Leitlinien abgeleitet, die dem fachlichen Handeln im 
Jugendamt in Kinderschutzfällen zugrunde gelegt werden können.

1. Zusammenarbeit mit der Familie

Das Gelingen eines § 8a SGB VIII-Verfahrens wird entscheidend dadurch geprägt, ob 
eine tragfähige Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und dem Kind oder 
Jugendlichen erreicht werden kann. 

In den Fallanalysen und Expertenberichten haben sich insbesondere folgende Risikomus-
ter in der Zusammenarbeit mit Familien gezeigt:
•   Der Aufbau einer Arbeitsbeziehung mit den Erziehungsberechtigten gelingt aus ver-

schiedenen Gründen nicht. Etwa weil Widerstand, der nicht verstanden wird, unbe-
arbeitet bleibt oder weil Familien als schwierig erlebt werden.54 

•  Die Kinder geraten aus dem Blick. Dies kann geschehen, wenn die Eltern und Fach-
kräfte sich „streiten“ oder aber „gut verstehen“. Auch ist zu beobachten, dass es 
eher zu einer Orientierung an den Eltern kommt, weil deren Einschätzungen über-
nommen werden oder über die Konzentration auf die (langsamen) Lernfortschritte 
der Sorgeberechtigten die Entwicklungsbedarfe und -zeitfenster von Kindern und 
Jugendlichen vernachlässigt werden. Weiterhin kommt es vor, dass nur eines von 
mehreren Kindern im Fokus steht.55 

•  Schwierige Themen werden vermieden/geschönt und Kompromisse bezüglich Schutz 
und Hilfe eingegangen, die hinter den Bedürfnissen des Kindes zurückbleiben, um 
den Kontakt nicht zu gefährden oder die Eltern zu schonen.56

Daraus lassen sich folgende fachliche Leitlinien für die Zusammenarbeit mit der Familie 
ableiten:

Der Aufbau und Erhalt einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit den Erziehungs
berechtigten ist von entscheidender Bedeutung für gelingenden Kinderschutz, 
in ihn muss (Zeit) investiert werden.
Voraussetzung für den Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung ist eine wertschät-
zende Haltung der Fachkräfte bzw. im Jugendamt und die Bereitschaft, die Familien-
mitglieder als unverzichtbare Partner für die Wiederherstellung des Kindeswohls anzu-
sehen. Transparenz und Offenheit sind dafür wichtige Grundlagen, sofern diese nicht 

54 MIFKJF RLP S. 74 f., 99 f., 108 f. 132 f.; ISA, S. 69  

55  MIFKJF RLP S. 82 f., S. 100, 124, 142; ISA, S. 60 f., 98 f., 112; NZFH und DJI, S. 60 f.; Kindler u.a., S. 25 f. 

56 NZFH und DJI, S. 54 ff. 
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dem Schutz des Kindes zuwiderlaufen – wie es etwa bei innerfamiliärem sexuellen Miss-
brauch der Fall sein kann. Handeln im Kinderschutz ist immer mit Ambivalenzen und 
Spanungsfeldern verbunden: zwischen Hilfe und Kontrolle, zwischen Unterstützung und 
Konfrontation, zwischen dem Erhalt des häuslichen Umfelds und der Abwehr nachhal-
tig schädigender Gefahren und Lebensumstände, zwischen Kinder- und Elternrechten. 
Diese lösen Unsicherheiten aus, können aber nicht einseitig aufgelöst werden. So wird 
beispielsweise der Beziehungsaufbau insbesondere erschwert, wenn das Spannungsfeld 
von Hilfe und Kontrolle einseitig zugunsten von Kontrollfunktionen aufgelöst wird.57

Für eine Gesprächsführung, in der schwierige/konflikthafte Themen thematisiert wer-
den, und zum Umgang mit Widerständen, braucht es spezifische Konzepte, ausreichen-
de Möglichkeiten der Reflexion und entsprechend qualifizierte Fachkräfte. 

Gelingender Kinderschutz bedarf der umfassenden Beteiligung des Kindes, sei
ne Situation und seine Bedürfnisse dürfen nicht aus dem Blick geraten. 
Zentraler Orientierungspunkt des fachlichen Handelns sind die Rechte, das Wohl und 
der Schutz des Kindes oder Jugendlichen – ob Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung 
gestärkt und unterstützt werden, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert 
werden oder Maßnahmen zum Schutz ergriffen werden. Entsprechend geht es auch im 
§ 8a-Verfahren darum, in allen Phasen die direkte, altersentsprechende Beteiligung des 
Kindes sicherzustellen. Dazu gehören etwa eine altersentsprechende Information der 
Kinder und Jugendlichen über die Abläufe, ihre Rechte etc. und das aktive Einholen ihrer 
Sichtweisen. In Gefährdungseinschätzungen und Fallbesprechungen sollten die Situa-
tion und die Bedürfnisse des Kindes reflektiert werden, indem z.B. eine Fachkraft den 
Auftrag erhält, die Perspektive des Kindes zu übernehmen und die Einschätzungen und 
geplanten Maßnahmen aus dessen Perspektive bewertet. 

Bei Interessenkonflikten zwischen dem Bemühen, den Kontakt zu den Eltern 
aufzubauen bzw. zu erhalten und dem ausreichenden Schutz des Kindes, steht 
der Schutz des Kindes an oberster Stelle.
Auch wenn der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zu den Erziehungsberech-
tigten ein wichtiges Ziel ist, darf dies nicht dazu führen, dass der Schutz des Kindes 
dahinter zurücksteht. Notwendige „schwierige“ Fragen müssen gestellt, Themen oder 
erforderliche Hilfen besprochen werden, auch auf die Gefahr, dass Eltern den Kontakt 
abbrechen. Nur so kann verhindert werden, dass wichtige Aspekte der Gefährdungs-
einschätzung ungeklärt bleiben oder Maßnahmen nicht dem Schutzbedarf des Kindes 
entsprechen.  

Gerade in Konstellationen, in denen sich die Beteiligung und Kooperation als schwierig 
erweist oder Interessenkonflikte deutlich werden, bietet sich die Einrichtung von Co-
Beratung oder die Bildung von Fall-Tandems an.58

57 Vgl. AGJ 2019, S. 13 

58  Die Enquete-Kommission der Hamburgischen Bürgerschaft empfiehlt die Entwicklung von Fall-Tandems zur Unterstüt-
zung der Fallführung, Empfehlung Nr. 51, S. 78. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

2. Zusammenwirken der Fachkräfte bei der Gefährdungseinschätzung

Im SGB VIII ist bei der Entscheidung über die Hilfeart (§ 36) und bei der Gefährdungsein-
schätzung (§ 8a) das Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte vorgeschrieben. Dies wegen 
der grundlegenden Bedeutung der Entscheidung59, die gravierenden Einfluss auf den 
weiteren Lebensweg von Kindern, Jugendlichen und deren Familien haben kann.  

Die Gefährdungseinschätzung ist einer der komplexesten und anspruchsvollsten Ent-
scheidungsvorgänge. In ihr werden vielfältige und zum Teil widersprüchliche Fakten be-
wertet, unterschiedliche Perspektiven ausgelotet und – abhängig von der Einschätzung 
der Gefährdung – die weiteren Handlungsschritte festgelegt. 
Angesichts der Komplexität unterliegt auch sie Risiken, die in Fallanalysen und Experten-
berichten deutlich wurden:
•  Die Gefährdungseinschätzung blieb unvollständig oder fehlerhaft. Grund für eine 

unvollständige Gefährdungseinschätzung können fehlende Kriterien60, eine unzurei-
chende Reflexion61 oder die Konzentration auf äußerlich beobachtbare Informationen 
und Verhaltensweisen („hard facts“) sein.62 Es besteht die Tendenz, neue Informati-
onen beim Fehlen eines kritischen Blicks oder aktiven Hinterfragens so auszulegen, 
dass sie bestehende Einschätzungen bestätigen („Bestätigungsfehler“).63

•  In mehreren Fallanalysen wurde deutlich, dass bei neuen Informationen keine neue 
Einschätzung erfolgte oder eine neue Einschätzung zu spät erfolgte.64 Auch wur-
de die Wirksamkeit von eingesetzten Hilfen oder durchgeführten Maßnahmen nicht 
(ausreichend) überprüft.65 

•  Zum Teil fehlte die Hinzuziehung einer speziellen – nicht im Team/Jugendamt vorhan-
denen – Expertise im Rahmen der Gefährdungseinschätzung, etwa die Beteiligung 
von Fachkräften des Gesundheitswesens oder einer Fachberatungsstelle im Kontext 
eines sexuellen Missbrauchs oder eine juristische Unterstützung im Kontext eines 
familiengerichtlichen Verfahrens.66  

Aus diesen Feststellungen lassen sich folgende fachliche Orientierungen ableiten:

Fachkräfte und ihre Kompetenzen sind der Schlüssel für die Gefährdungsein
schätzung. Ihre Einschätzung wird durch angemessene Instrumente und ein 
strukturiertes Verfahren der Beratung unterstützt, das eine kritische Reflexion 
und Irritationen fördert.
Eine wirksame Wahrnehmung des Schutzauftrags benötigt in erster Linie fachlich kom-
petente Fachkräfte. Strukturierte Verfahren und Methoden zur Gefährdungseinschät-
zung wie z.B. ein die Reflexion anregendes Instrument mit Kriterien, eine Methode der 
Fallberatung, geeignete Formen der Dokumentation unterstützen und fördern diese in 
ihrer Fachkompetenz. So kann Reflexion strukturell verankert werden und ist nicht von 

59 Drucksache 11/5948, S. 73 

60 MIFKJF RLP, S. 92; ISA, S. 72 f. 

61  MIFKJF RLP S. 109, S. 116 f., S. 142

62  NZFH und DJI, S. 64 ff., ISA S. 122

63 ISA, S. 122 f. 

64 NZFH und DJI, S. 66 f.; Kindler u.a. 2016, S. 13 ff.  

65 NZFH und DJI, S. 62 

66  Kindler u.a. 2016, S. 28; OLG Karlsruhe u.a., S. 31
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der Bereitschaft der einzelnen Fachkräfte dazu abhängig. Das Verfahren der Fallbera-
tung dient der fachlichen Reflexion (auch der „soft facts“) und soll Einschätzungen hin-
terfragen, Perspektivwechsel ermöglichen und Irritationen bewusst zu produzieren. Dies 
kann etwa durch die Einführung eines Advocatus Diaboli erfolgen.67

Die Gefährdungseinschätzung ist prozesshaft und bedarf der Überprüfung. 
Die Gefährdungseinschätzung soll standardmäßig überprüft werden, 
• wenn neue Informationen/Erkenntnisse vorliegen und 
•  zur Prüfung der Wirksamkeit von Maßnahmen und damit auch zur Entscheidung, ob 

die Gefährdung abgewendet werden konnte und das § 8a SGB-Verfahren beendet 
werden kann.68

Gefährdungseinschätzungen bedürfen im Einzelfall spezieller (externer)  
Expertise.  
Mehrere Expertenberichte kommen zu dem Ergebnis, dass die Hinzuziehung anderer Dis-
ziplinen und Expertisen die Gefährdungseinschätzung und die Entscheidung über Maß-
nahmen im Einzelfall entscheidend qualifizieren kann: Dabei geht es um unterschiedli-
ches Fachwissen, etwa durch Ärztinnen/Ärzte, Sachverständige, Fachberatungsstellen. 
Die Enquete-Kommission der Hamburgischen Bürgerschaft empfiehlt, dass ASD-Teams 
auf eine multiprofessionelle Ergänzung zurückgreifen können sollen.69 Auch die Mit-
wirkung von Juristen – insbesondere im Kontext familiengerichtlicher Verfahren – wird 
empfohlen.70

3. Kooperation mit anderen Institutionen

Bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags ist die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl 
von Personen und Institutionen notwendig. Diese haben unterschiedliche Professionen, 
Aufträge, Selbstverständnisse und zum Teil auch Sprachen, was für die Zusammenarbeit 
herausfordernd ist.

In den Fallanalysen und Expertenberichten haben sich folgende Risikomuster in der Ko-
operation gezeigt:
•  Ein großes Netzwerk an Helferinnen und Helfern garantiert keine Sicherheit,71 insbe-

sondere nicht, wenn Rollen- und Auftragsunklarheiten bestehen72 oder die Informa-
tionsweitergabe nicht abgestimmt ist bzw. nicht zeitnah erfolgt.73 

•  Das Fehlen einer gemeinsamen und abgestimmten Gefährdungseinschätzung oder74 
Dissens in der Gefährdungseinschätzung können zum Risiko für das Kind werden.75 

67 NZFH und DJI, S. 90 

68 Siehe Kapitel 2.2.6 

69 Hamburgische Bürgerschaft, Empfehlung 22a, S. 51; ebenso Kindler u.a. S. 28 

70 OLG Karlsruhe u.a., S. 31; Hamburgische Bürgerschaft, Empfehlung 38, S. 61  

71 ISA, S. 97 f., S. 113; NZFH und DJI S. 73 f. 

72 NZFH und DJI, S. 80; ISA S. 89 

73 NZFH und DJI, S. 78 f.; OLG Karlsruhe u.a. S. 21, Kindler u.a. 2016, S. 22 ff. 

74 NZFH und DJI, S. 71 ff.  

75 NZFH und DJI, S. 74 ff. 
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2 Prozessqualität: Gelingensfaktoren im Verfahren nach 8a SGB VIII

Auch hieraus ergeben sich fachliche Leitlinien:

Gelingender Kinderschutz bedarf einer Verantwortungsgemeinschaft aller Be
teiligten. 
Der Schutz eines Kindes oder Jugendlichen kann nur gelingen, wenn unterschiedliche 
Beteiligte ihre Verantwortung wahrnehmen: die beruflichen Kontaktpersonen der Kinder 
und Jugendliche, unterschiedliche Organisationen und Institutionen, zu denen neben 
dem Jugendamt vor allem Polizei, Gesundheitswesen, Familiengerichte gehören. In der 
Kooperation sind unklare Aufträge und Lücken in der Informationsweitergabe nur durch 
detaillierte Absprachen zu den Rollen, Aufgaben und zum Verfahren der wechselseitigen 
Information zu vermeiden. Diese beanspruchen Zeit und sollten fallunabhängig in Form 
von Netzwerken, Qualitätsdialogen o.ä. erarbeitet und regelmäßig überprüft werden. 
Je größer das Netzwerk, desto mehr Absprachen sind notwendig. Da gerade im Bereich 
des Schutzauftrags häufig ein Handeln unter Zeitdruck erfolgt, ist die strukturelle Zu-
sammenarbeit mit generellen Kooperationsabsprachen im Vorfeld umso bedeutsamer.76 
 
Eine gemeinsame Gefährdungseinschätzung benötigt Transparenz und einen 
offenen und konstruktiven Umgang mit Dissens.
Auch bei abgestimmten Aufträgen und Vereinbarungen kann es im Einzelfall zu unter-
schiedlichen Einschätzungen der Gefährdung kommen oder zu der Frage, welche Maß-
nahmen oder Hilfen geeignet sind. Dann bedarf es zum einen der Bereitschaft aller Be-
teiligten, sich mit der jeweils anderen Sichtweise auseinanderzusetzen und zum anderen 
Strategien, wie mit Dissens und Konflikten umgegangen wird.77 Die Steuerung dieses 
Prozesses obliegt dem Jugendamt im Rahmen seiner diesbezüglichen Verantwortung.   

Die Berücksichtigung dieser Leitlinien wirkt auf die Ergebnisqualität, ist Teil der Prozess-
qualität und benötigt Zeit und entsprechende Strukturen im Jugendamt. 

76  Siehe Kapitel 3.2.2

77  Empfehlungen zum Umgang mit Dissens in der Gefährdungseinschätzung finden sich im Projektbericht des DKSB NRW 
2020, S. 58 ff.
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3 Strukturqualität

3 Strukturqualität
Die Strukturqualität beinhaltet die personellen, sachlichen und organisatorischen Res-
sourcen, die für die Durchführung des § 8a SGB VIII-Verfahrens erforderlich sind. 

Die Sicherstellung der Ressourcen ist ebenso Leitungsaufgabe wie die Schaffung der 
notwendigen Rahmenbedingungen, damit die Fachkräfte ihre Aufgaben adäquat wahr-
nehmen können. Dies bezieht sich auf alle Verantwortungsebenen des öffentlichen 
Trägers:78

•  Zu den Aufgaben der fachlichen Leitung (ASD-Leitung, Jugendamtsleitung) gehört 
insbesondere die Entwicklung, Sicherstellung und Überprüfung eines geeigneten 
Verfahrens – unter Beteiligung der Fachkräfte – und der fachlichen Begleitung und 
Beratung, um eine einheitliche und qualifizierte Aufgabenwahrnehmung zu gewähr-
leisten. 

•  Die Verwaltungsspitze (Dezernats-, Verwaltungsleitung) ist neben den allgemeinen 
Zielvorgaben im Sinne der politischen Verantwortung für die Sicherstellung der Res-
sourcen verantwortlich. 

•  Der Jugendhilfeausschuss ist mit den konzeptionellen, politischen und finanziellen 
Grundsatzangelegenheiten wie der Qualitäts(weiter)entwicklung des Kinderschutzes 
befasst. 

Die Strukturqualität lässt sich in interne und externe Merkmale unterscheiden:

78 Vgl. MGFFI 2009, S. 10 f 

Strukturqualität

LeistungsangebotPersonalqualität

Interne
Strukturqualität

Externe
Strukturqualität

Strukturelle
Zusammenarbeit

Sachliche 
Ausstatung

Konzeption &
Organisation

Zugang

Angesichts der Vielzahl an Merkmalen, erfolgt die Darstellung in Tabellenform, zum 
Teil mit Verweisen auf weitergehende Informationen.
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3  Strukturqualität

3.1 Interne Strukturqualität

Die internen Qualitätsmerkmale beziehen sich auf die im Jugendamt vorzuhaltenden 
Rahmenbedingungen.

3.1.1  Personalqualität

Der zentrale Qualitätsfaktor bei der Wahrnehmung des Schutzauftrags ist das Personal, 
in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht.

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen79 

Qualifikation 
der Fachkräfte

Jugendämter sollen gemäß § 72 Abs. 1 SGB VIII nur Fachkräfte be-
schäftigen, die sich nach ihrer Persönlichkeit eignen und eine entspre-
chende Ausbildung abgeschlossen haben; für die Arbeit in Sozialen 
Diensten Diplom-Sozialarbeiter bzw. Sozialpädagoginnen oder Bache-
lor und Diplom-Pädagogen oder Master, aber auch Psychologinnen 
oder psychologische Psychotherapeuten.80

Durch die Umstrukturierung der Studiengänge im Rahmen des Bolo-
gna-Prozesses ist (überwiegend) das Anerkennungsjahr weggefallen 
und die Studieninhalte variieren zum Teil erheblich. Umso wichtiger ist 
deshalb, bei der Einstellung neuer Fachkräfte in diesem Arbeitsfeld in-
dividuell zu prüfen, ob die erforderlichen Kompetenzen vorliegen und 
welche ggf. zu ergänzen sind. 

Es bietet sich an, diese in einem Kompetenzprofil als Soll-Ist-Vergleich 
zu beschreiben, das für die Personalauswahl, die Einarbeitung, die 
Bedarfsfeststellung bei Fortbildungen etc. eingesetzt bzw. fortgeschrie-
ben werden kann. 

Zum Kompetenzprofil: 
Pamme/Merchel, 
Kapitel 3

Qualifikation 
der Leitungs
kräfte

Für Leitungskräfte gelten die gleichen Voraussetzungen wie für Fach-
kräfte. Sie sollten zudem mehrjährige Berufserfahrung im ASD haben 
und ihre Leitungskompetenz durch entsprechende Fortbildungen 
weiterentwickeln. 

79 Mit Verweisen auf das Literaturverzeichnis oder auf Materialien im Internet mit Links. 

80 Schindler/Smessaert in Münder/Meysen/Trenczek, § 72 Rn. 
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Speziell für die Wahrnehmung des Schutzauftrags sind beispielhaft folgende Kenntnisse 
und Kompetenzen erforderlich und könnten Bestandteil eines Kompetenzprofils sein:

Rechtliche  
Kenntnisse

• Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII 
• Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
• Familienrecht – BGB, 4. Kapitel 
• Verfahren in Familiensachen – FamFG 
• Gewaltschutzgesetz
• Sozialgesetzbuch Allgemeiner Teil – SGB I 
• Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – SGB X
• ...

Fachkenntnisse 
im Kinderschutz

• Entwicklungspsychologie, Bindungstheorien
• Systemtheorie 
• Familiendynamiken
•  Erscheinungsformen, Ursachen und Auswirkungen von Kindes-

wohlgefährdungen, Schutz- und Risikofaktoren
• Kriterien zur Beurteilung der Erziehungsfähigkeit 
• Hilfen und Maßnahmen zur Abwendung der Gefährdung 
• Aufträge und Zugänge anderer Hilfesysteme
• ...

Methodenkennt
nisse

• Fähigkeit zur aktiven Fallsteuerung
• Methoden der Gesprächsführung (auch mit Kindern)
• Sozialpädagogische Diagnostik/Gefährdungseinschätzung
• Zielvereinbarung
• ...

Sozialkompe
tenzen

• Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit
• Beteiligungsorientierung
• Empathie 
• Kulturelle Sensibilität
• Fähigkeit zur kollegialen Zusammenarbeit und Kooperation
• ...

Persönliche  
Eignungsvoraus 
setzungen

• Reflexionsbereitschaft und -fähigkeit
•  Fähigkeit, unter Zeit- und Handlungsdruck zu arbeiten und Prioritä-

ten zu setzen
• Professionelle Distanz
• Reflektierter Umgang mit der Garantenstellung
• ...
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3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

Einarbeitungs
konzept

Mit der Aufnahme der Tätigkeit im ASD bzw. im Bereich des Schutz-
auftrags ist nicht automatisch sichergestellt, dass Praxiserfahrungen 
im Kinderschutz vorliegen. Dies sollte bei der Einarbeitung von neu 
einsteigenden Fachkräften entsprechend berücksichtigt werden.
Es bietet sich zum Beispiel an, in einem Einarbeitungskonzept festzule-
gen, dass neue Fachkräfte noch keine Fallverantwortung übernehmen, 
sondern in der Einarbeitungsphase die bereits erfahrenen Fachkräfte 
begleiten, an Gefährdungseinschätzungen teilnehmen etc.
Im weiteren Verlauf sollte die/der Vorgesetzte gemeinsam mit der 
einsteigenden Fachkraft entscheiden, welche Aufgaben zu welchem 
Zeitpunkt eigenverantwortlich wahrgenommen werden.81 

Pamme/Merchel, '
Kapitel 5.2

Vielfalt im 
Team

Nach Möglichkeit sollte ein ASD-Team vielfältig zusammengestellt 
sein, nach Geschlecht, Alter, Berufserfahrung, Ethnie, Qualifikation, 
um dadurch den fachlichen Horizont zu erweitern und Kenntnisse und 
Kompetenzen zu ergänzen. 

Schwerpunkt 
oder Vertie
fungsthemen

Angesichts der Vielfalt an notwendigen Kenntnissen bietet es sich an, 
dass die einzelnen Fachkräfte Schwerpunkt- oder Vertiefungsthemen 
übernehmen (z.B. zu sexuellem Missbrauch, Kinder psychisch kranker 
Eltern, häuslicher Gewalt), zu denen sie sich gezielt weiterbilden und ihre 
diesbezügliche Expertise anderen Fachkräften bei Bedarf zur Verfügung 
stellen. Ein Grundwissen zu den Themen sollte bei allen Fachkräften 
vorhanden sein.

Fortbildungs
konzept

Zur Erhaltung und Steigerung der Kenntnisse und Kompetenzen sind 
Fortbildungen unerlässlich. 
•  Externe Fortbildungen dienen meist der Kompetenzerweiterung 

zu speziellen Themen und Interessen der Fachkräfte. Während der 
Transfer in die eigene Praxis schwieriger sein kann, sind extern mehr 
und neue Impulse/Anregungen möglich. 

•  Inhouse-Seminare bieten sich im Arbeitsfeld Schutzauftrag zu 
rechtlichen Fragen oder zum Verfahren an, da diese eine hohe An-
schlussfähigkeit an die Organisation haben und der Transfer leichter 
gelingt.82 

•  Gemeinsame Fortbildungen mit Kooperationspartnern zu The-
men, die für alle relevant sind, bieten zudem die Möglichkeit, über 
die Inhalte in einen fachlichen Diskurs zu treten und einen ähnlichen 
Wissensstand zu erzielen oder weitergehende Absprachen zu treffen. 
Sie vertiefen ein gemeinsames Verständnis und stärken die Koopera-
tion.

In einem Fortbildungskonzept sollte dementsprechend differenziert 
werden.

Pamme/Merchel, 
Kapitel 5.4

81 Vgl. AFET, S. 46 

82  Pamme/Merchel, S. 161 ff.
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

Supervision Supervision zielt auf die Erweiterung der Handlungskompetenz des 
Supervisanden und bezweckt somit auch die Optimierung der durch 
ihn/sie zu leistenden Arbeit. 
Sie hat zudem eine psychohygienische Funktion, da es um die Lösung 
schwieriger und/oder belastender beruflicher Situationen geht. Gerade 
im Arbeitsbereich des Schutzauftrags mit seinen Herausforderungen 
und Belastungen ist Supervision (Einzel-, Gruppen- oder Teamsuper-
vision) ein unverzichtbarer Bestandteil zur Wahrung der Qualität. In 
einigen Jugendämtern wird sie intern angeboten, in anderen extern 
eingekauft. 
Neben regulären Terminen muss sie bei Bedarf zeitnah zur Verfügung 
gestellt werden. 
Es ist sinnvoll, dass die Supervisorin oder der Supervisor Feldkompetenz 
im Arbeitsfeld Kinderschutz hat. 

Deutsche Gesellschaft 
für Supervision e.V. 
(DGSv)
http://www.dgsv.de/

Quantitative 
Personalaus
stattung

Das ASD-Team muss mit einer dem Verfahren entsprechenden hinrei-
chenden Zahl an Fachkräften besetzt sein. Aufgrund der Heterogenität 
der Jugendämter in Größe, Aufgaben und Organisation ist es kaum 
möglich, eine einheitliche Fallbelastung als Grundlage für eine Personal-
bemessung festzulegen.
Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW geht als Richtwert von einer 
durchschnittlichen Fallbelastung von 30 Hilfeplanfällen nach § 36 
SGB VIII je Vollzeit-Stelle im ASD aus.83

Konzepte zur bedarfsorientierten Personalbemessung gehen davon aus, 
dass auf der Basis einer Analyse der Kernprozesse, die mit der Ermitt-
lung des durchschnittlichen Zeitbedarfs verbunden wird, eine für jedes 
Jugendamt individuelle Personalbemessung erarbeitet werden kann. 
Für den Kinderschutz sind dabei insbesondere auch ausreichende Zeiten 
für Co-Bearbeitung und Reflexion zu berücksichtigen. 

Einige Verwaltungen haben für das Jugendamt eine Ausnahmeregelung 
von einer Wiederbesetzungssperre getroffen, um die adäquate Wahr-
nehmung des Schutzauftrags auch bei Personalwechseln sicherzustellen. 
Dies ist gerade angesichts der zunehmenden Fluktuation in den letzten 
Jahren sinnvoll.  

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) fordert 
angesichts der permanenten Vakanzen eine überplanmäßige Besetzung 
des ASD (zum Beispiel eine rechnerische Personalausstattung von 115 
%), um real eine 100-prozentige Besetzung und damit eine vertretbare 
Arbeitsbelastung zu gewährleisten. 

Zudem sollte fortlaufend die Arbeitsbelastung innerhalb des/der Teams 
beobachtet werden und Strategien zur kurz- und längerfristigen Entlas-
tung zur Verfügung stehen.

Zur Personal-
bemessung:
Zentrum Bayern  
Familie und Soziales 
- Bayerisches Landes-
jugendamt

AGJ 2017

Zur Arbeitsbelastung:
Pamme/Merchel,
Kapitel 4

83 Als Fall wird dabei die Anzahl der formellen Hilfeplanverfahren bzw. der hilfeplangesteuerten Hilfen gezählt. Als Jahres-
fallzahl werden alle laufenden Fälle zum Monatsende (Januar bis Dezember) erfasst, aufaddiert und durch 12 geteilt. 
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3.1.2 Sachliche Ausstattung

Die sachliche Ausstattung der Jugendämter ist sehr unterschiedlich und kaum vergleich-
bar, allerdings sind die nachfolgenden Rahmenbedingungen aus Sicht der Arbeitsgruppe 
unerlässlich:

3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

Gesicherte  
Mobilität

• Ausreichende und flexibel zur Verfügung stehende Dienst-PKW oder 
•  bei der Nutzung privater PKWs: Klärung der Versicherung, Auf-

wandsentschädigung und Parkmöglichkeiten oder
• Taxigutscheine
• Generelle Dienstreiseerlaubnis

„Notfallaus
rüstung“

•  Erforderliche Telefonnummern, Adressen
•  Visitenkarten, Briefbögen etc.
•  Smartphone mit Internetzugang 
•  Kindersitze
•  Navigationsgerät
•  Handgeld
Die Fachkräfte – auch im Bereitschaftsdienst – müssen jederzeit die 
Möglichkeit haben, auf die im Notfall erforderlichen Materialien (Kin-
dersitze, Vordrucke etc.) zugreifen zu können.

Räumlich
keiten

•  Ausreichende und störungsfreie Beratungsräume: Insbesondere bei 
Doppelbüros muss sichergestellt werden, dass Beratungsgespräche 
nicht im Beisein einer weiteren (nicht involvierten) Fachkraft erfolgen 
müssen; dies sowohl aus datenschutzrechtlichen Gründen als auch 
im Interesse der Familien, vertrauliche Gespräche in einer angemesse-
nen Atmosphäre führen zu können. 

•  Kindgerecht ausgestatteter Raum für Gespräche mit Kindern/Jugend-
lichen und zur Überbrückung von Wartezeiten

Sachausstat
tung/
Materialien

•  Gesetze, Kommentare, Fachliteratur 
•  Fachsoftware
•  Moderationsmaterialien wie Flipchart, Moderationswände etc. (so-

wohl für die Arbeit mit Familien als auch für die kollegiale Beratung)
•  Die unkomplizierte Kostenübernahme für notwendige Maßnahmen 

(z. B. Drogenscreening) auch außerhalb der Hilfegewährung muss 
sichergestellt sein, um den Fachkräften Handlungssicherheit zu ver-
schaffen.

61



3.1.3 Konzeption & Organisation

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Leitvorstellun
gen/
Handlungs
orientierungen 
des Jugend
amtes

Die fachlichen Leitorientierungen werden transparent kommuniziert, 
reflektiert und beinhalten z.B. Aussagen zu
•  Verhältnis von Schutz- und Hilfeauftrag, Rollenverständnis des Ju-

gendamtes,
•  Haltung gegenüber Familien, Bedeutung der Beteiligung,
•  Bedeutung des Zusammenwirkens der Fachkräfte und der Kooperati-

on sowie Sicherstellung des dafür notwendigen Rahmens. 
Eine Teamkultur, die ihrerseits offen und transparent ist und in der ein 
Hinterfragen von Strukturen und Einschätzungen erwünscht ist, fördert 
eine entsprechende Haltung der Fachkräfte in ihrer Arbeit mit den 
Familien.

Vgl. Kapitel 2.3;

Fachstelle Kinderschutz: 
https://www.fachstelle-
kinderschutz.de/files/01_
Fachstelle_Kinderschutz/
Publikationen/Facharti-
kel/Leitlinien%20Kinder-
schutz%202019.pdf

Aufbau
organisation

Originär ist der Schutzauftrag in den Jugendämtern beim ASD ange-
siedelt. Zum Teil gibt es in den Jugendämtern spezialisierte Fachdienste 
für die Bearbeitung von (neu) eingehenden Mitteilungen über Kindes-
wohlgefährdungen. Bei der Frage einer solchen Spezialisierung sind 
die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die Spezialisierung kann zu einer 
Qualifizierung der Fallbearbeitung beitragen und den ASD entlasten, 
allerdings bleibt der ASD jedoch immer auch zuständig.84 Es entsteht 
eine zusätzliche Schnittstelle, die es zu gestalten und im Hinblick auf 
ihre Auswirkungen auf den Beziehungsaufbau zu den Familien und 
Dysfunktionalitäten für die Organisation (wie Zuständigkeitsabgren-
zungen) zu reflektieren gilt. Zudem ist eine Mindestgröße des Dienstes 
notwendig, um in Vertretungszeiten handlungsfähig zu sein und das 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte sicherzustellen.

Kurzevaluation einer 
Kindesschutzstelle: 
Nüsken

Dienstan
weisung für 
die mit dem 
Schutzauftrag 
nach § 8a Abs. 
1-3 SGB VIII 
befassten 
Fachkräfte

Inhalte:
•  Kernelemente und fachliche/methodische Standards des § 8a SGB 

VIII-Verfahrens (auch zu Methoden/Instrumenten der Gefährdungs-
einschätzung)

•  Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse (welche Entschei-
dungen werden durch die Fachkräfte, welche unter Einbezug der 
Leitung getroffen, wie wird mit Dissens umgegangen)

•  Vorgaben zu internen und externen Fallübergaben
•  Dokumentation & Datenschutz
Die Dienstanweisung/das Verfahren muss allen Fachkräften bekannt 
und zugänglich sein (etwa durch Team besprechungen, regelmäßi-
ge Gegenzeichnung) und deren Einhaltung kontrolliert werden. Das 
Verfahren bedarf zudem einer regelmäßigen Evaluation und Weiterent-
wicklung.  

Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenver-
bände;
Beispiel für ein Flussdia-
gramm und Teilprozesse 
in Kapitel 2 

84 LVR 2013, S. 25  

62

https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf
https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf
https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf
https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf
https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf
https://www.fachstelle-kinderschutz.de/files/01_Fachstelle_Kinderschutz/Publikationen/Fachartikel/Leitlinien%20Kinderschutz%202019.pdf


3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Dienstanwei
sung/
Vereinbarung 
mit anderen 
Bereichen im 
Jugendamt

 Für die Dienste und Abteilungen (wie Pflegekinderdienst, Erziehungs-
beratungsstelle etc.) außerhalb des ASD werden Regelungen benötigt, 
•  wie mit dort eingehenden Mitteilungen umzugehen ist und
•  wie bei dort festgestellten Anhaltspunkten für eine Kindeswohlge-

fährdung kooperiert wird, unter Beschreibung der Schnittstellen und 
Festlegung der Verantwortlichkeiten. 

 Dabei empfiehlt es sich, das Vorgehen entsprechend den Vorgaben des 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII für Fachkräfte bei Trägern von Einrichtungen und 
Diensten zu organisieren. 
 Die Dienstanweisung und/oder Vereinbarungen müssen allen Fachkräf-
ten (auch neuen) bekannt und zugänglich sein (s.o.), die Umsetzung 
kontrolliert werden. Auch diese bedürfen der regelmäßigen Auswer-
tung und Weiterentwicklung. 

Vorgaben/
Regelungen 
zur Dokumen
tation und 
Aktenführung 

Die Dokumentation dient als Gedächtnisstütze, Ordnungshilfe und 
Beweismittel für die Fachkraft, ihre Vertretung, Vorgesetzte und ggf. 
Dritte. Anforderungen an die Dokumentation sind:
•  Prinzipien der Aktenführung (Aufgabenbezug, Erforderlichkeit, Über-

prüfbarkeit)
•  Lückenlose Nachvollziehbarkeit des Verlaufs und der Entscheidungen 

(mit Begründungen) von Beginn bis zum Ende des § 8a-Verfahrens 
•  Trennung von Fakten und Bewertungen
•  Darstellung der Sichtweise der Betroffenen 
Eine Kennzeichnung der Akten oder die Verwendung von farbigen Vor-
drucken für zentrale Prozesse wie Mitteilung, Erstbewertung, Risikoein-
schätzung etc. erleichtern die Übersicht. 

Die Aufbewahrungsfristen müssen geregelt sein. 

Zur Aktenführung:
Schimke;
 
Stadt Essen: 
https://media.essen.de/
media/wwwessende/
aemter/51/fachinforma-
tionen/Orientierungshil-
fe_Aktenfuehrung.pdf 

Zu Aufbewahrungs-
fristen: 
Bayerisches Landesju-
gendamt: https://www.
blja.bayern.de/service/
bibliothek/ministerielle-
bekanntmachungen/ak-
tenaufbewahrung.php; 
Stadt Essen

Regelungen 
zur Sicher
stellung des 
Datenschutzes 

Die Gewährleistung des Sozialdatenschutzes (EU-DGSVO, § 35 SGB I, 
§§ 67a-85a SGB X, §§ 61-65 SGB VIII) und der Schweigepflicht (§ 203 
StGB) ist Voraussetzung für eine vertrauensvolle Kooperation.
Zu den Grundprinzipien des Sozialdatenschutzes gehören
•  das Recht auf informationelle Selbstbestimmung,
•  das Erforderlichkeits- und Zweckbindungsprinzip (die Erhebung/Spei-

cherung/Übermittlung muss zur Erfüllung der Aufgabe notwendig 
sein),

•  die Erhebung beim Betroffenen bzw. Erhebung ohne Mitwirkung des 
Betroffenen nur aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung,

•  die Übermittlung nur aufgrund Einwilligung oder gesetzlicher Grund-
lage,

•  das Transparenzgebot: „Vielleicht gegen den Willen, aber nicht ohne 
Wissen“85.

LVR 2020 

85  NZFH 2015, S. 15
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Informations 
und Wissens
management

Informationen und Wissen müssen für alle Fachkräfte zugänglich sein 
und ihr Transfer sichergestellt sein:
•  Dienstanweisungen, Verfahren, Kooperationsvereinbarungen 
•  Übersicht über Leistungsangebote und Inobhutnahmestellen 
•  Übersicht über vorhandenes Spezialwissen, bspw. auch über Fremd-

sprachenkenntnisse im Kollegenkreis und Personen, die als Brü-
ckenbauer/Kulturmittlerinnen bei Migranten hinzugezogen werden 
können86

Bei Stellenwechseln sollen das Wissen und die Erfahrungen der Fach-
kräfte systematisch und nachhaltig in der Organisation sichergestellt 
sein und an andere Mitarbeiter weitergegeben werden (bspw. durch 
Dokumentation, Einarbeitung der nachfolgenden durch die ausschei-
dende Fachkraft).

Beschwerde 
management

•  Kommunales Beschwerdeverfahren mit einem festgelegten Verfahren 
und Zuständigkeitsregelungen, Dokumentation und Auswertung von 
Beschwerden

•  Erziehungsberechtigte und Kinder/Jugendliche werden grundsätzlich 
auf die Möglichkeit der Beschwerde mit Ansprechpersonen hinge-
wiesen

•  Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der Jugendhilfe werden von 
den Fachkräften auf Beschwerdemöglichkeiten und Ombudschaften 
hingewiesen 

•  Instrumente zur Information von Adressatinnen und Adressaten über 
das Beschwerdeverfahren, z.B. Flyer

LWL 2016

Konzept zum 
Schutz der  
Fachkräfte

Inhalte eines solchen Konzeptes sind insbesondere:
•  Präventive Sicherheitsberatung durch die Polizei
•  Deeskalationstrainings und regelmäßige Auffrischungen
•  Generelle Sicherheitsvorkehrungen (Notrufsystem)
•  Individuelle Sicherheitsvorkehrungen durch die Fachkräfte im Dienst-

gebäude 
•  Individuelle Sicherheitsvorkehrungen durch die Fachkräfte bei Haus-

besuchen
•  Maßnahmen bei Bedrohungen und Übergriffen (Hausverbot, zivil-

rechtliche Schritte, strafrechtliche Schritte) durch die Verwaltung
•  Gewährung von Rechtschutz durch den Arbeitgeber87 

Unfallkasse NRW: 
https://www.unfallkasse-
nrw.de/sicherheit-und-
gesundheitsschutz/
themen.html 

DIJuF-Rechtsgutachten 
zum Anspruch auf 
Gewährung von Rechts-
schutz, DRG 1073 

86  Nach den Ergebnissen des Projektes „Migrationssensibler Kinderschutz“ gestaltet sich die Gefährdungseinschätzung in Familien mit Mig-
rationshintergrund uneindeutiger, wobei die Fachkräfte Unsicherheiten aufgrund der anderen kulturellen Herkunft als Grund benennen. 
Kulturmittler/innen können hier Hilfestellung geben.

87  Die Enquete-Kommission der Hamburgischen Bürgerschaft empfiehlt, den Rechtschutz für Fachkräfte grundsätzlich zu gewähren, mit den 
Ausnahmen einer festgestellten groben Fahrlässigkeit oder eines Vorsatzes (Empfehlung 33, S. 58).
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3 Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Öffentlich
keitsarbeit

Gerade im Bereich des Schutzauftrags besteht ein großes öffentliches 
Interesse. Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst verschiedene Zielgruppen: 
1. innerhalb des Jugendamtes/der Verwaltung 
2. externe Kooperationspartner
3. Politik
4. Bürgerinnen und Bürger
Daher ist es wichtig darauf zu achten, an wen sich die jeweiligen Infor-
mationen wenden und eine Sprache zu wählen, die für die jeweilige 
Zielgruppe verständlich ist. 
Instrumente sind z.B.:
•  Internet
•  Zielgruppenspezifische Informationsflyer, -broschüren
•  Berichtswesen für Jugendhilfeausschuss/Rat/Kreistag (z. B. einmal 

jährlich an JHA)
•  Geschäftsberichte
•  Pressearbeit 

Kampagne der BAG 
Landesjugendämter:
https://www.unterstu-
etzung-die-ankommt.
de/de/

BAG Landesjugendämter 

Krisen
kommuni  
kationsplan

Ein – mit der Pressestelle abgestimmter – Krisenkommunikationsplan 
regelt den internen und externen Umgang bei besonderen Vorkomm-
nissen (bspw. presserelevanter Kinderschutzfall, Strafverfahren gegen 
Fachkraft). 
Dieser beschreibt insbesondere:
•  die Zusammensetzung des Krisenteams, 
•  die Wege der „Alarmierung“, 
•  die Aufgaben der einzelnen Krisenteammitglieder,
•  die Krisenkommunikationsstrategie, 
•  die Krisenkommunikationsinstrumente, für die interne wie externe 

Kommunikation und
•  die Nachbereitung der Krisenkommunikation.88 

NZFH 2016

88  NZFH 2016, S. 37 ff.
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Konzept der 
Qualitäts
(weiter) 
entwicklung

§ 79a SGB VIII verpflichtet die Jugendämter zur Qualitätsentwicklung 
gemäß Satz 1 Nr. 3 SGB VIII ausdrücklich für den Prozess der Gefähr-
dungseinschätzung nach § 8a SGB VIII. 
Qualitätsentwicklung zielt darauf ab, den Nutzen (die Ergebnisqualität) 
für die Adressaten zu verbessern, indem die Ergebnis-, Prozess- und 
Strukturqualität regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. 
Dies erfolgt in mehreren Schritten:
•  Definition von Qualitätsmerkmalen
•  Qualitätsbewertung/Evaluation
•  Weiterentwicklung
In den letzten Jahren sind verschiedene Modelle/Konzepte mit unter-
schiedlichen methodischen Zugängen zur Qualitätsentwicklung im 
Kinderschutz entwickelt worden:

Verfahrensstandardisierung 
Das standardisierte Verfahren bildet – auf der Basis der beschriebenen 
Ergebnisqualität, d.h. der für die Adressatinnen und Adressaten zu 
erreichenden Ziele – die Prozessqualität in Form eines Flussdiagramms 
und der Beschreibung von Teilprozessen ab (wie in Kapitel 2 beschrie-
ben). Basierend auf den dort definierten Prozessen, werden in einem 
dritten Schritt die dafür notwendigen Merkmale der Strukturqualität 
beschrieben. Die Evaluation bezieht sich insbesondere auf die Frage, 
ob die angestrebten Ziele des Verfahrens und der Teilprozesse erreicht 
wurden, ob das Verfahren bzw. die einzelnen Teilprozesse praktikabel 
sind, welche (gewünschten und unerwünschten) Wirkungen eintreten 
und ob die strukturellen Rahmenbedingungen die Umsetzung des 
Verfahrens ermöglichen.

Fallunabhängige Evaluationen
In der Evaluation werden ausgewählte Indikatoren systematisch aufein-
ander bezogen, um Muster sichtbar zu machen. Zur Erhebung der Daten 
kann eine Statistik bzw. ein Berichtswesen entwickelt bzw. herangezo-
gen werden und unter ausgewählten Fragestellungen analysiert werden. 
Ein Instrument ist beispielsweise der Fragebogen des NZFH/DJI, der 
von 2012 bis 2014 in 15 Jugendämtern eingesetzt wurde. Die insge-
samt 97 Fragen beziehen sich neben soziodemografischen Daten auf 
als relevant eingeschätzte Einflussfaktoren im Kinderschutz zu den 
Themenfeldern Kooperation/Vernetzung, personelle und strukturelle 
Rahmenbedingungen, Qualitätsentwicklung und -sicherung, konkrete 
Fallarbeit in Gefährdungsfällen sowie emotionale Belastung, Angst und 
Unterstützung. Nach einer Online-Befragung werden die Ergebnisse 
aufbereitet und in jugendamtsinternen Workshops interpretiert.

Zum Gesamtprozess der 
Qualitätsentwicklung:
LVR/LWL 2013

Zur Verfahrens- 
standardisierung:
Dukek/Burmeister

Zum Fragebogen: NZFH/
BAG Landesjugendämter  
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende  
Informationen 

Fortsetzung

Konzept der 
Qualitäts
(weiter) 
entwicklung

Fallanalysen
In der Fallanalyse werden – meistens abgeschlossene – Fälle, in denen 
Fehler oder nicht intendierte Folgen aufgetreten sind, ausgewertet. 
Häufig wird nach einer umfänglichen Aufbereitung mit Genogramm, 
Zeitstrahl etc. in einer ersten Phase der Fallverlauf dargestellt, dieser im 
zweiten Schritt analysiert, um anschließend Erkenntnisse – auch im Sinne 
einer Risikoanalyse – abzuleiten. Die diesbezüglichen Ergebnisse bzw. 
daraus resultierenden Konsequenzen können für die weitere Qualitäts-
entwicklung genutzt werden. Instrumente sind in der Regel die Instru-
mente des § 8a SGB VIII-Verfahrens, insbesondere die Instrumente der 
Gefährdungseinschätzung bzw. der sozialpädagogischen Diagnostik und 
die Methoden der kollegialen Beratung. Dadurch können als Nebenef-
fekt auch die Reflexionskompetenzen der Fachkräfte gestärkt werden.

Eine wenig aufwändigere Form bietet eine im § 8a SGB VIII-Verfahren 
regelhaft vorgesehene Evaluation des beendeten Verfahrens. Dazu 
kann eine erneute (bzw. die abschließende) Gefährdungseinschätzung 
genutzt werden, wenn sie mit Kriterien zur Bewertung hinterlegt wird. 

Vergleichende Evaluation mit anderen Jugendämtern
Neben der Selbstevaluation ist auch eine Evaluation in Kooperation 
mit anderen Jugendämtern bzw. Allgemeinen Sozialen Diensten (oder 
Spezialdiensten) möglich. Dies bspw. in Form von Qualitätszirkeln oder 
Vergleichsringen, in denen ausgewählte Qualitätsmerkmale verglichen 
werden. 
Eine Form sind Lernwerkstätten, die die oben beschriebenen Fall- und 
Organisationsanalysen mit mehreren Jugendämtern durchführen. Da-
durch wird neben den dargestellten Effekten eine fachliche Außensicht 
eingebracht, die weitere Anregungen ermöglicht.

Angesichts der Vielfalt an möglichen Qualitätsentwicklungsmaß-
nahmen ist es umso wichtiger, gezielt einzelne, besonders wichtige 
Bereiche auszuwählen (für die vielleicht bereits ein Handlungsbedarf 
identifiziert wurde) und sich auf diese zu konzentrieren. 
Ein Qualitätsentwicklungskonzept zu entwickeln und zu implemen-
tieren, ist ein langfristiger Prozess, der nicht nebenbei erfolgen kann, 
sondern zeitliche, personelle und finanzielle (etwa für eine externe 
Begleitung) Ressourcen erfordert.

Zu Fallanalysen:
DKSB NRW 2015
NZFH und DJI 2018

zu Lernwerkstätten: 
MIFKJF RLP
ISA 
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3.1.4 Zugang

Für einen effektiven Kinderschutz muss ein niedrigschwelliger und rund um die Uhr gesicherter Zugang zum 
Jugendamt gewährleistet sein.

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

Sicherstellung 
der Erreichbar
keit während 
der Dienstzei
ten

• Barrierefreier Zugang
• Telefonische Erreichbarkeit 
• Erreichbarkeit per E-Mail 
•  Ansprechperson bei persönlichen Vorsprachen (Tagesdienst, „Innen-

dienst“) 
Die Sicherstellung erfordert eine verbindliche Vertretungsregelung, da-
mit gewährleistet wird, dass nicht nur Jemand erreichbar, sondern auch 
informiert ist bzw. sich informieren kann und somit handlungsfähig ist. 

Sicherstellung 
der Erreichbar
keit außerhalb 
der Dienstzei
ten

Kinder und Jugendliche können zu jeder Tages- und Nachtzeit in ge-
fährdende Situationen geraten, so dass auch eine Rufbereitschaft und 
Erreichbarkeit des Jugendamtes durchgängig, das heißt an jedem Tag 
der Woche für jeweils 24 Stunden, bestehen muss. Dabei sind insbe-
sondere zu beachten:
• das Fachkräftegebot nach § 72 SGB VIII,
• die Vergütung auf Grundlage der Regelungen im TVöD oder
•  bei der Beteiligung eines freien Trägers im Rahmen eines öffentlich-

rechtlichen Vertrags muss sichergestellt werden, dass die Entschei-
dung über die Inobhutnahme durch das Jugendamt erfolgt, da der 
freie Träger nicht befugt ist, Verwaltungsakte zu erlassen.89 

Rechtsgutachten in Ju-
gendhilfereport 1/2015, 
S. 33 ff.

Kommunikati
on der Erreich
barkeit

Über Hinweise 
• auf dem Anrufbeantworter 
• per E-Mail 
• im Internet und Intranet 
• am Eingang
wird die Erreichbarkeit innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten  
kommuniziert. 

89  Wiesner in Wiesner , § 76 Rn. 12 und von Boetticher/Münder in Münder/Meysen/Trenczek, § 76 Rn.
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3  Strukturqualität

3.2  Externe Strukturqualität
Die externe Strukturqualität beinhaltet das Leistungsangebot und die strukturelle Ko-
operation. 

3.2.1 Leistungsangebot

Die Gesamt- und Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben des SGB VIII 
obliegt nach § 79 SGB VIII dem Jugendamt. Gemäß § 79 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII soll das Ju-
gendamt gewährleisten, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste 
und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend 
rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. 

Wirksamer Kinderschutz setzt ein abgestuftes und differenziertes Angebot von Hilfe- 
und Unterstützungsangeboten zur Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien voraus.

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

Inobhutnah
meplätze

Im Bereich des Schutzauftrags gehört dazu insbesondere die Sicherstel-
lung von ausreichend Aufnahmeplätzen für die Inobhutnahme, die Tag 
und Nacht verfügbar sind. Diese sowohl in Form von Bereitschaftspfle-
gestellen als auch in Einrichtungen oder sonstigen Wohnformen mit 
zielgruppenspezifischer Ausrichtung (bspw. nach Alter, Geschlecht).
Des Weiteren ist ein Überblick über Aufnahmemöglichkeiten für Kinder 
oder Jugendliche mit speziellen Bedarfen erforderlich, bspw. für   
Kinder und Jugendliche mit Gewalt- und Missbrauchserfahrungen oder 
mit Behinderung. 

Ambulante,  
teilstationäre  
und stationäre 
Hilfen

Des Weiteren werden ausreichend ambulante, teilstationäre und statio-
näre Hilfen benötigt.
Diese müssen im Fall von Kindeswohlgefährdungen schnell verfügbar 
sein und nach Möglichkeit ein breites Spektrum an Angeboten für 
diesen Bereich (wie Arbeit mit Schutzplänen, umfängliche Einsatzzeiten, 
Bereitschaftsdienst etc.) beinhalten. Bei den ambulanten Hilfen sind Hilfs-
angebote, die auch den Einsatz Hebammen oder Kinderkrankenschwes-
tern beinhalten, für Familien mit jungen Kindern von Bedeutung. 

Zu ambulanten Hilfen:
LAG ÖF/LWL/LVR 2017

Jugendhilfe
planung

Dementsprechend ist eine Jugendhilfeplanung für die Angebote und 
Leistungen des ASD und gegebenenfalls der Spezialdienste notwendig. 
Die Jugendhilfeplanung erfolgt entweder durch die Person/das Team 
mit der Funktion Jugendhilfeplanung in enger Abstimmung mit dem 
ASD und gegebenenfalls den Spezialdiensten oder durch die Leitung 
des ASD selbst. Eine aktive Mitwirkung des ASD an der Jugendhilfepla-
nung ist unerlässlich, da der ASD der „Sensor“ für soziale Lebens- und 
Problemlagen ist und eine „registrierende Instanz für das Funktionieren 
oder Versagen der sozialen Infrastruktur…“.90 Wichtig ist zudem die 
Einbindung der freien Träger in den Planungsprozess. 

Schone 2015

90  Schone 2015, S. 372
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

AG nach 
§ 78 SGB VIII

Eine bewährte Organisationsform ist die Arbeitsgemeinschaft (AG) 
nach § 78 SGB VIII. Hier werden neben dem Jugendamt Träger der frei-
en Jugendhilfe und andere relevante Akteure eingebunden. Sie dient 
der Abstimmung und Ergänzung der geplanten Maßnahmen. Dazu
erfasst sie die Veränderung von Bedarfen, bewertet diese, entwickelt 
Standards etc. Dort können beispielsweise besondere Angebote für 
spezielle Zielgruppen entwickelt und organisiert werden.

Soziale  
Infrastruktur

Auch die zur Verfügung stehende regionale Infrastruktur außerhalb 
der Jugendhilfe (wie Angebote der Gesundheitshilfe, Beratungsstel-
len, Frauenhäuser etc.) wirkt sich auf die Arbeit im Kinderschutz auf, 
unterliegt aber nur begrenzt den Einflussmöglichkeiten des Jugendam-
tes. Das Jugendamt kann und sollte festgestellte Bedarfe an die dafür 
zuständigen Institutionen weiterleiten, um der in § 1 Abs. 2 SGB VIII 
verankerten Aufgabe, positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familie zu erhalten oder zu schaffen, nachzukommen.
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3  Strukturqualität

3.2.2  Strukturelle Zusammen arbeit

Gelingender Kinderschutz im Einzelfall benötigt gute Kooperation. Voraussetzung hier-
für sind etablierte Kooperationsstrukturen aller Beteiligten und ein Verständnis von 
Kinderschutz als gemeinsamer Aufgabe. Dies insbesondere, wenn eine Institution eine 
andere hinzuzieht, weil ihre eigenen Möglichkeiten zum Schutz des Kindes oder Jugend-
lichen erschöpft sind. Das Ziel der Hinzuziehung kann nicht die Verantwortungsabgabe, 
sondern muss die gemeinsame Verantwortungsübernahme sein.

Dementsprechend ist die strukturelle Kooperation, die sich auf die Rahmenbedingun-
gen, nicht auf „Fälle“ bezieht, von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Ko-
operation im Einzelfall. Strukturelle Zusammenarbeit vollzieht sich in Gremien (z. B. Ar-
beitskreisen) und/oder in Form von Vereinbarungen. 

Neben den gesetzlich vorgegebenen Gremien und Vereinbarungen haben viele Jugend-
ämter zusätzliche Kooperationsabsprachen getroffen (z.B. in Arbeitskreisen mit Schulen, 
Familiengericht, Gesundheitswesen). Da einige Institutionen mit mehreren Jugendäm-
tern kooperieren, kann es sinnvoll sein, diese Absprachen gemeinsam mit den anderen 
beteiligten Jugendämtern zu treffen (etwa auf Kreisebene).

Schriftliche Vereinbarungen sind für einige Bereiche gesetzlich vorgeschrieben, aller-
dings sind diese auch immer sinnvoll, wenn es sich um große Institutionen mit vielen 
Mitarbeitenden handelt oder bei umfänglichen, komplexen Absprachen. 

Inhalte von Kooperationsabsprachen oder -vereinbarungen sind in der Regel:

Gegenstand der Kooperation 

Ziele der Kooperation

Darstellung der Kooperationspartner

Gesetzliche Grundlagen
• Aufgaben
• Verantwortlichkeiten & Zuständigkeiten
• Ansprechpartner & Vertretung

Beschreibung der Schnittstellen im Einzelfall

Vereinbarung zur Kooperation im Einzelfall
• Kommunikationswege und -inhalte
•  Vereinbarung zur Form der Kooperation (und Rückmeldungen) und Verantwortlichkeiten
• Regelungen für den Konfliktfall, Dissens

Vereinbarungen zur strukturellen Kooperation
• Verantwortlichkeiten 
• Form/Häufigkeit (ggf. auch zu gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen)
• Ergebnissicherung und Transfer in den Institutionen
• Evaluation und Qualitätsentwicklung

Mit dem Ziel der Verbesserung der Zusammenarbeit erfolgen zunehmend gemeinsame 
Fortbildungen der Jugendämter mit den Kooperationspartnern. Wird dabei das Gesund-
heitswesen mit einbezogen, ist es sinnvoll, durch eine Kooperation mit der Ärztekammer 
den Erwerb von Fortbildungspunkten für Ärzte zu ermöglichen.

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen 

AG nach 
§ 78 SGB VIII

Eine bewährte Organisationsform ist die Arbeitsgemeinschaft (AG) 
nach § 78 SGB VIII. Hier werden neben dem Jugendamt Träger der frei-
en Jugendhilfe und andere relevante Akteure eingebunden. Sie dient 
der Abstimmung und Ergänzung der geplanten Maßnahmen. Dazu
erfasst sie die Veränderung von Bedarfen, bewertet diese, entwickelt 
Standards etc. Dort können beispielsweise besondere Angebote für 
spezielle Zielgruppen entwickelt und organisiert werden.

Soziale  
Infrastruktur

Auch die zur Verfügung stehende regionale Infrastruktur außerhalb 
der Jugendhilfe (wie Angebote der Gesundheitshilfe, Beratungsstel-
len, Frauenhäuser etc.) wirkt sich auf die Arbeit im Kinderschutz auf, 
unterliegt aber nur begrenzt den Einflussmöglichkeiten des Jugendam-
tes. Das Jugendamt kann und sollte festgestellte Bedarfe an die dafür 
zuständigen Institutionen weiterleiten, um der in § 1 Abs. 2 SGB VIII 
verankerten Aufgabe, positive Lebensbedingungen für junge Men-
schen und ihre Familie zu erhalten oder zu schaffen, nachzukommen.
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3.2.2.1    Kooperation mit Trägern von Einrichtungen und Diensten  
innerhalb der Jugendhilfe 

Für die Kooperation des Jugendamtes mit den Trägern der freien Jugendhilfe bestehen einige gesetzliche 
Vorgaben. 

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Vereinbarun
gen gemäß  
§ 8a 
Abs. 4 SGB VIII

§ 8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet die Jugendämter, Vereinbarungen 
mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen der 
Jugendhilfe erbringen, zur Wahrnehmung des Schutzauftrags zu 
schließen. Dies sind insbesondere Tageseinrichtungen, Dienste und 
Einrichtungen, die ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen 
der Jugendhilfe erbringen sowie Einrichtungen der Jugendarbeit.
Ausgenommen sind Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe, die 
keine Fachkräfte beschäftigen; Einzelpersonen, die Leistungen nach 
dem SGB VIII erbringen sowie Einrichtungen und Dienste, die keine Ju-
gendhilfeleistungen erbringen.91 (Tages-) Pflegepersonen werden nicht 
Einrichtungen und Diensten zugerechnet, allerdings sollten sie diesen 
dem Sinn und Zweck der Vorschrift entsprechend gleichgestellt und 
entsprechende Schutzkonzepte im Einzelfall (im Rahmen der Erlaubnis-
erteilung oder Hilfeplanung) vereinbart werden.92

Inhalte der Vereinbarungen sind nach § 8a Abs. 4 SGB VIII die Wahr-
nehmung des Schutzauftrags durch die Sicherstellung
•  einer Gefährdungseinschätzung beim Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines betreuten Kindes oder 
Jugendlichen,

• der beratenden Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft,
•  des Einbezugs der Erziehungsberechtigten sowie des Kindes oder 

Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung, sofern dadurch der 
Schutz nicht in Frage gestellt wird,

•  des Hinwirkens auf die Inanspruchnahme von Hilfen, wenn diese 
erforderlich sind, 

•  der Information des Jugendamtes, falls die Gefährdung nicht anders 
abgewendet werden kann. 

Zudem sind Kriterien für die Qualifikation der insoweit erfahrenen 
Fachkraft aufzunehmen. 

 Die ebenfalls (mit einem erweiterten Adressatenkreis) zu treffenden 
Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII (Führungszeugnisse) und nach § 
61 SGB VIII (Datenschutz) sind häufig Bestandteil der Vereinbarungen.
 
Die Vereinbarungen bedürfen ebenfalls einer regelmäßigen gemeinsa-
men Evaluation.

Mustervereinbarung in 
DKSB NRW 2014

Zur Qualifikation:  
LWL/LVR 2020

91 Bringewat in Kunkel § 8a, Rn. 112.  

92  Wiesner in Wiesner § 8a Rn. 68
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3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Vereinbarun
gen gemäß  
§§ 78a ff. 
SGB VIII

Mit den Trägern von Diensten und Einrichtungen, die Leistungen der 
Hilfe zur Erziehung oder der Eingliederungshilfe aufgrund einer fest-
gestellten Gefährdung erbringen, müssen zudem die generellen Ver-
antwortlichkeiten und prinzipielle Mitteilungspflichten während der 
Leistungsgewährung im Rahmen der Leistungs-, Entgelt- und Qualitäts-
entwicklungsvereinbarungen nach §§ 78a ff. SGB VIII geklärt sein. 
Diese sind im Einzelfall entsprechend im Schutzplan zu konkretisieren.93 

Zu ambulanten Hilfen: 
LAG ÖF/LWL/LVR 2017

Insoweit 
erfahrene 
Fachkraft

Die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft wurde mit der 
Einführung des § 8a SGB VIII als qualitätssicherndes Element in der 
Wahrnehmung des Schutzauftrags durch die Träger der freien Jugend-
hilfe eingeführt. Die Beratung beeinflusst maßgeblich die Zusammenar-
beit an der Schnittstelle zwischen Jugendamt und freien Trägern bzw. 
anderen Handlungsfeldern – und zwar gerade in potenziell gefährden-
den Situationen, in denen oftmals ein hoher Handlungsdruck herrscht 
und das Wohl und der Schutz einzelner Kinder oder Jugendlicher von 
einem reibungslosen Zusammenwirken abhängen. 

In der Praxis finden sich unterschiedliche Modelle der Anbindung (im 
Jugendamt, beim freien Träger, außerhalb der Jugendhilfe). Bei der 
Frage der Anbindung sind die Vor- und Nachteile unter Berücksichti-
gung der regionalen Strukturen abzuwägen.94 Je weiter die Anbindung 
vom ASD/Jugendamt entfernt ist, desto intensiver sollte die strukturelle 
Kooperation zwischen ASD und der insoweit erfahrenen Fachkraft sein, 
da die erforderlichen Kenntnisse über die Verfahren und Möglichkeiten 
des Jugendamtes (und anderer Organisationen) in der Regel geringer 
sind.

LWL/LVR 2020

93  Siehe Kapitel 2.2.5.1

94  Zu den Vor- und Nachteilen der einzelnen Modelle vgl. LWL/LVR 2020, S. 27 ff.
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3.2.2.2   Kooperation mit Personen und Institutionen außerhalb der 
Jugendhilfe

Laut der DJI-Jugendamtserhebung erfolgt die Kooperation der Jugendämter im  
Bereich des § 8a SGB VIII am häufigsten mit den Familiengerichten, der Polizei, den 
Schulen und dem Gesundheitswesen.95

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Familienge
richt

Jugendamt und Familiengericht bilden eine Verantwortungsgemein-
schaft zur Sicherung des Kindeswohls. Deshalb gehören institutionali-
sierte Arbeitskreise zum „gesetzlichen Standard professioneller Arbeit 
in beiden Institutionen“.96 So erfolgen in einigen Kommunen interdis-
ziplinäre Arbeitskreise, an denen neben dem Gericht und dem Jugend-
amt auch Verfahrensbeistände, Gutachter, Rechtsanwälte, Beratungs-
stellen etc. teilnehmen. 
Neben Absprachen zum Verfahrensablauf (Form und Inhalte gegen-
seitiger Information) ist auch eine inhaltliche Verständigung über die 
jeweiligen Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten sinnvoll, etwa zu 
• der Kindesanhörung,
•  den Besonderheiten in Verfahren wegen (häuslicher) Gewalt und 

sexuellem Missbrauch, 
•  der Kooperation bei der gerichtlichen Anordnung der Inanspruch-

nahme von Hilfen nach dem SGB VIII (§ 36a SGB VIII),
•  des Verfahrens bezüglich der Überprüfung der Entscheidung bzw. 

beim Absehen von einer Entscheidung (§ 166 Abs. 3 FamFG).

Münder

Fachstelle Kinderschutz 

Beispiele für Verein-
barungen: Münchner 
Modell
https://www.justiz.
bayern.de/media/
images/behoerden-und-
gerichte/amtsgerichte/
muenchen/familiensa-
chen/20.07.06_son-
derleitfaden_muench-
ner_modell.pdf

Warendorfer Praxis
https://www.
kreis-warendorf.
de/?id=21453&type=0

Polizei Kooperationsabsprachen mit der Polizei sollten sowohl für die Zusam-
menarbeit im Bereich der Strafverfolgung (zum Beispiel Klärung der 
Möglichkeit anonymisierter Fallbesprechungen) als auch im Bereich der 
Gefahrenabwehr erfolgen. Hinsichtlich letztgenannter sind insbeson-
dere Absprachen über die Mitteilungen sinnvoll, zum Beispiel, dass bei 
mehreren Polizeieinsätzen auch mehrere Mitteilungen erfolgen oder dass 
Mitteilungen über häusliche Gewalt auch erfolgen, wenn Kinder nicht 
anwesend waren. 
Darüber hinaus sind auch Absprachen mit der Strafjustiz zum Zeugen-/
Opferschutz im Strafverfahren sinnvoll. 

https://www.fach-
stelle-kinderschutz.
de/files/01_Fach-
stelle_Kinderschutz/
Publikationen/info%20
aktuell/96_Info%20
aktuell.pdf

Beispiele für Verein-
barungen: Fachstelle 
Kinderschutz im Land 
Brandenburg, S. 124 ff.

95  Santen/Seckinger S. 360

96  Meysen in Münder/Meysen/Trenczek, § 8a Rn. 45
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3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Schulen Lehrkräfte an Schulen, sozialpädagogische Fachkräfte sowie sogenann-
te Ergänzungskräfte arbeiten täglich mit Kindern und Jugendlichen 
an (Ganztags-)Schulen. Nach § 42 Abs. 6 SchulG NRW ist die Schule 
verpflichtet, jedem Anschein von Vernachlässigung oder Misshandlung 
nachzugehen und rechtzeitig über die Einbeziehung des Jugendam-
tes oder anderer Stellen zu entscheiden. Lehrerinnen und Lehrer an 
öffentlichen bzw. anerkannten Privatschulen sowie sozialpädagogische 
Fachkräfte sind zudem Berufsgeheimnisträger nach § 4 KKG (siehe 
unten). 
Viele Jugendämter haben Kooperationsvereinbarungen mit Schulen 
geschlossen, meist mit einem § 8a Abs. 4 SGB VIII analogen Vorgehen, 
das auch die Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft um-
fasst. Bestandteil der Vereinbarungen sind oftmals Verfahrensabspra-
chen, die auch Kinderschutzkonzepte der Schulen selbst umfassen. 
Für den Ganztag ist zu beachten, dass in die Vereinbarungen und 
Verfahrensabsprachen auch die Träger der Jugendhilfe eingebunden 
sind, die mit ihrem Personal außerunterrichtliche Ganztagsangebote 
durchführen.

Serviceagentur „Ganz-
tägig lernen“ NRW 

Weitere Materialien 
unter: 
https://www.ganztag-
nrw.de/information/
broschueren-ganztag-
in-nrw/

Gesundheits
wesen

Personen und Institutionen der Gesundheitshilfe haben im Rahmen 
ihrer Behandlungs- und Betreuungsangebote regelmäßig Kontakt zu 
Familien mit Kindern. Dementsprechend sind Kooperationsabsprachen 
etwa mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen, Klini-
ken, Gesundheitsämtern und der Rechtsmedizin sinnvoll. Kontakt kann 
beispielsweise über die kinderärztlichen Vernetzungstreffen (“Stamm-
tische“, Qualitätszirkel), über die Mitglieder des Landesverbands der 
Hebammen und die kommunale Gesundheitskonferenz der Städte 
und Kreise aufgenommen werden. Auch kann eine Mitgliedschaft der 
Jugendhilfe in der Gesundheitskonferenz etabliert werden.97

Die Angehörigen der Heilberufe sind ebenfalls Berufsgeheimnisträger 
gemäß § 4 KKG (siehe unten).

MGFFI 2009

Ein Beispiel für die  
Vernetzung von  
Jugendhilfe und 
Gesundheitshilfe in der 
Städteregion Aachen:
http://www.imblick.info

Projekt Medizinischer 
Kinderschutz im Ruhr-
gebiet:
https://mekids-best.de/

97 MGFFI, S. 22 ff.  
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Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Berufsgeheim
nisträger ge
mäß § 4 KKG

Beratung von 
Personen mit 
beruflichen 
Kontakt zu 
Kindern/Ju
gendlichen 
gemäß  
§ 8b SGB VIII

Berufsgeheimnisträger gemäß § 4 KKG sind:
•  Ärztinnen oder Ärzte, Hebammen oder Entbindungspfleger oder 

Angehörige eines anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung 
oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte 
Ausbildung erfordert,

•  Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter 
wissenschaftlicher Abschlussprüfung,

•  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -berater 
sowie

•  Beraterinnen oder Berater für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, 
die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 
öffentlichen Rechts anerkannt ist,

•  Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach 
den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes,

•  staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeiter oder staat-
lich anerkannten Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder

•  Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen und an staatlich anerkann-
ten privaten Schulen.

Dabei gilt für die sogenannten Berufsgeheimnisträger seit der Einfüh-
rung des § 4 KKG ein bestimmtes Verfahren: Sie sollen bei gewichtigen 
Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung die Situation mit den 
Personensorgeberechtigten und dem Kind oder Jugendlichen erörtern 
(es sei denn der Schutz wird in Frage gestellt) und soweit erforderlich 
auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken. Es besteht ein Rechts-
anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft gegen-
über dem Jugendamt. Die Berufsgeheimnisträger sind zur Information 
des Jugendamtes befugt, wenn dessen Tätigwerden für erforderlich 
erachtet wird und keine andere Möglichkeit der Abwendung der Ge-
fährdung besteht. Vorab soll ein Hinweis an die Betroffenen erfolgen; 
es sei denn, der Schutz wird in Frage gestellt.

Zudem haben seit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes 
neben den Berufsgeheimnisträgern auch alle Personen außerhalb der 
Kinder- und Jugendhilfe, die beruflich im Kontakt mit Kindern/Ju-
gendlichen stehen, einen Rechtsanspruch auf die Beratung durch eine 
insoweit erfahrene Fachkraft (§ 8b Abs. 1 SGB VIII).
Dieser Adressatenkreis außerhalb der Jugendhilfe und die inhaltlichen 
Unterschiede zur Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft 
nach § 8a Abs. 4 SGB VIII (freiwillige Inanspruchnahme, geringere Ver-
bindlichkeit der Absprachen) sind von den Jugendämtern entsprechend 
bei der Entscheidung, wie der Rechtsanspruch umgesetzt wird, zu 
berücksichtigen. Wie breit und offensiv das Beratungsangebot bekannt 
gemacht und niedrigschwellig zugänglich ist, ist ein wesentlicher Gelin-
gensfaktor.

LWL/LVR 2020

Flyer der BAG Lan-
desjugendämter zur 
Beratung bei Kin-
deswohlgefährdung 
abrufbar unter http://
www.bagljae.de/down-
loads/150611_flyer_be-
ratung_kindeswohlge-
faehrdung_dr.pdf
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3  Strukturqualität

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Weitere  
Institutionen

Darüber hinaus sind Kooperationsvereinbarungen mit allen weiteren 
Ämtern und Institutionen sinnvoll, die mit Familien arbeiten, wie etwa 
•  Einrichtungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB 

XII für Kinder und Jugendliche erbringen,
• ARGE/Jobcenter,
• Ordnungsamt,
• Suchtberatungsstellen, 
•  Organisationen und Einrichtungen im Bereich des Gewaltschutzes 

und der Opferhilfe wie Frauenhäuser und -beratungsstellen, Anlauf-
stellen für Täter arbeit etc. 
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3.2.2.3  Interdisziplinäre Kooperationsstrukturen

Merkmale Erläuterung/Inhalte Weitergehende 
Informationen

Netzwerke/
Arbeitszusam
menschlüsse 
zum Schutz
auftrag

Durch das Bundeskinderschutzgesetz wurden die Jugendämter gemäß 
§ 3 KKG verpflichtet, lokale Netzwerke Kinderschutz bzw. Frühe Hilfen 
aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. In die Netzwerke sollen sowohl 
die öffentliche und freie Jugendhilfe als auch diverse Personen und 
Institutionen außerhalb der Jugendhilfe einbezogen werden. 

In § 3 KKG werden die Bereiche „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“ 
inhaltlich nicht unterschieden. Aufgrund der unterschiedlichen Ziel-
gruppen, Aufträge und Rahmenbedingungen sollten diese Bereiche 
deutlich voneinander abgegrenzt werden.98 Dementsprechend emp-
fiehlt es sich, bei der Umsetzung unterschiedliche Arbeitszusammen-
schlüsse zu bilden und nur die für den jeweiligen Bereich zuständigen 
Akteure einzubeziehen. Für den Schutzauftrag sind insbesondere freie 
Träger, insoweit erfahrene Fachkräfte, Familiengericht, Staatsanwalt-
schaft, Polizei, Gesundheitswesen, Schulen etc. zu beteiligen. Je nach 
regionaler Struktur und zur Vermeidung von Parallelstrukturen mit den 
„Netzwerken Frühe Hilfen“ sind entweder Unter- oder eigenständige 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Altersphasen oder Themen (etwa fa-
miliengerichtliches Verfahren oder häusliche Gewalt) sinnvoll, die nicht 
zwingend als Netzwerk aufgebaut sein müssen und auf Zeit angelegt 
sein können. Die Arbeitszusammenschlüsse sind so zu gestalten, dass 
die Themen ausreichend gewürdigt – aber nicht doppelt bearbeitet – 
werden.

Zu den in § 3 KKG grundsätzlich vorgegebenen Aufgaben gehören die 
gegenseitige Information über das Angebots- und Leitungsspektrum, 
die Klärung von Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung so-
wie die Abstimmung der Verfahren zum Kinderschutz. Von diesen Auf-
gaben sollten im Bereich des Schutzauftrags inhaltlich die Abstimmung 
der Verfahren und die Kooperation im Mittelpunkt stehen, weniger 
das Angebotsspektrum und dessen Entwicklung, die dem Bereich der 
Frühen Hilfen zuzuordnen sind. Die Frühen Hilfen sind bei Arbeitszu-
sammenschlüssen zum Schutzauftrag insoweit zu berücksichtigen, als 
dass die Schnittstellen zu beschreiben sind.

Zur Abgrenzung der 
Netzwerke Frühe  
Hilfen und des  
Kinderschutzes:
MKFFI NRW, 
Kapitel 2.2.2

98 Vgl. Schone 2010, S. 4 ff.  
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Landschaftsverband Rheinland 
LVR-Landesjugendamt Rheinland 
50663 Köln 
www.jugend.lvr.de

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
LWL-Landesjugendamt Westfalen 
48133 Münster
www.lwl-landesjugendamt.de

Diese mit Fach- und Leitungskräften aus zwölf Jugendämtern unterschied-
licher Strukturtypen und Größen entwickelte und in 2020 aktualisierte 
Empfehlung ist mit den Kommunalen Spitzenverbänden NRW abgestimmt. 
Sie ist von den Landesjugendhilfeausschüssen des LVR-Landesjugendamtes 
Rheinland und des LWL-Landesjugendamtes Westfalen als Empfehlung  
gemäß § 85 SGB VIII beschlossen worden. Sie soll den örtlichen Jugendäm-
tern als fachliche Orientierung zur Qualitätsentwicklung gemäß § 79a SGB 
VIII dienen.

Beide Ausschüsse haben ihre Entscheidung mit der Empfehlung verbunden, 
die vorliegende Empfehlung auch in den örtlichen Jugendhilfeausschüssen 
als Grundlage der Arbeit der Jugendämter beschließen zu lassen. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche  
in allen Regionen auf vergleichbare Qualitätsmerkmale in der Arbeit im  
Kinderschutz vertrauen können.



Anlage 2 
 
In welchen Jugendamtsbezirken stehen wie viele Personen zu Verfügung, um 
Kinder und Jugendliche im Rahmen einer KWG-Meldung mit zertifizierter und 
akkreditierter Fachkompetenz untersuchen zu lassen? (Auflistung bitte von 2017 
bis 2022 nach Jugendamtsbezirken getrennt) 
 
Teilfrage: Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld „Kinderschutzaufgaben mit Ga-
rantenstellung“ im Allgemeinen Sozialen Dienst vorgesehen? 
 
X= Keine Angabe möglich. 
 

Jugendamtsbezirk 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Herdecke 4 4 4 5 6 6 

Jugendamt Oer-Erkenschwick 5 5 5 5 5 5 

Jugendamt der Stadt Gronau x x 7,5 7,5 8 10 

Jugendamt Mettmann 7 7,5 7,5 8,5 8.5 10,5 

Langenfeld 13 13 14 14 15 15 

Rheinbach 0 0 0 0 0 0 

Jugendamt Stadt Warstein 5,35 6,45 6,56 6,37 6,17 6,75 

Amt für Jugend, Schulen, Kul-
tur und Sport der Stadt Rade-
vormwald 4 4 4 5 5 5 

Stadtjugendamt Düren 16 16 16 16 16 16 

Jugendamt Bad Salzuflen 10,1 10,1 10,1 10,6 10,6 11,3 

Jugendamt Hilden 7 7 8 8 8 10 

Jugendamt Löhne 8 8 8 8 7 7 

Stadt Bergkamen 14 14 14 16 16 18 

Monheim am Rhein 15,72 15,72 15,72 15,72 14,97 14,97 

Kreis Olpe 17,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

Amt für Jugend und Familie - 
Jugendamt der Stadt Bielefeld 76 77,8 81,8 82,8 82,8 83,6 

Stadt Lage, Fachgruppe Ju-
gend  x x x 7,54 8,26 8,26 

Stadt Bocholt 10,44 10,44 10,44 10,44 14,27 15,51 

Stadt Nettetal Fachbereich 
Kinder, Jugend und Familie 8 8 9 9 9 10 

Mülheim an der Ruhr 40 40 46,5 47,5 47,5 47,5 

Kreisjugendamt Lippe 16 17 17 17 17 19 

Stadt Ennepetal 7 7 7 7 7 7 

Amt für Jugend und Familie 
der Stadt Erftstadt 6 6 6 6 6 7 

Jugendamt Kamp-Lintfort 8.81 8.81 9.8 9.2 9.0 8,9 

Stadt Herten 13 13 12 15 15 15 

Kreisjugendamt Oberbergi-
scher Kreis 44,5 45 45 45,25 44,5 57,75 

Bereich Familie und Jugend 
der Stadt Haltern am See 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 

Stadt Niederkassel 7 7 8 10 11 12 

Kreisjugendamt Düren 30 30 30 33 34 34 



Stadt Greven x x x 10,0 11,0 12,02 

Stadt Hückelhoven - Jugend-
amt X X X 12 13 14 

Bedburg 6 6 6 6 7 7 

Stadt Coesfeld, Fachbereich 
Jugend, Familie, Bildung und 
Freizeit x x x x x x 

Jugendamt der Stadt Haan 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 

Fachdienst Jugend, Familie 
und Soziales Frechen 13,25 14,25 14,25 16,75 18,75 19,75 

Jugendamt Ahaus 4 4 4 4 4 4 

Geschäftsbereich Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe der 
Stadt Königswinter X X X X X 10 

Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien Münster 56,4 60,2 58,47 59,47 61,94 62 

Stadt Mönchengladbach x x x x x 76 

Jugendamt Emsdetten 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 

Stadt Paderborn 25 30 30 33 33 35 

Jugendamt der Stadt Waltrop 6 6 6 6 6 6 

Amt für Familie und Jugend 
Rheinisch Bergischer Kreis 9 10,7 10,7 11 12 13,2 

Alte Hansestadt Lemgo / Ge-
schäftsbereich Jugend und 
Schule 5,89 5,89 7,43 7,39 8,01 9,37 

Kreisjugendamt Hochsauer-
landkreis 14,7 14,7 16 17 18 18 

Kreis Herford  Jugend und Fa-
milie x x x 23,8 24,229 29,435 

Jugendamt Stadt Wesel 11,5 11,5 11,5 13,5 13,5 13,5 

Amt für Kinder, Jugend, Fami-
lie und Soziales Erkelenz 11 11 11 14 14 14 

Jugendamt Stadt Sundern 3,5 3,5 4 4 4 5 

Jugendamt Rheinberg x x x x 6 4 

Arnsberg 11 9 9 14 15 17 

Stadt Goch 4 5 5 5 5 5 

Jugendamt Schwerte x x x x 16 18 

Stadt Soest X 8 9 10 9,5 10,5 

Bornheim 7 7 8,7 8,7 9,7 9,7 

Jugendamt Stadt Velbert x x x x 20,8 20,6 

Jugendamt Sankt Augustin 15 15 16 16 16 16 

Stadt Emmerich am Rhein 5 6 6 6 6 6 

Kreisjugendamt Coesfeld x x x x x x 

Jugendamt Wülfrath 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

Stadt Herzogenrath - Jugend-
amt 8,91 9,54 9,54 10,04 10,04 10,83 

Jugendamt Kreis Kleve 14,5 14,5 14,5 16,25 16,25 17,5 

Jugendamt Moers x x x x x 29 

Jugendamt Stadt Marl 27 27 27 27 27 27 



Jugendamt Pulheim 0 5,7 5,7 5,7 5,7 7,7 

Dorsten 12,3 13,3 14,7 15,6 17,6 18,6 

Jugendamt der Landes-
haupstadt Düsseldorf 106 115 114,5 115,5 116 124,5 

Jugendamt Bad Oeynhausen 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Stadtjugendamt Kupferstadt 
Stolberg 12 12 12 12 12 13,5 

Jugendamt der Stadt Duisburg 165 165 165 165 166 194 

Stadt Wuppertal, Ressort Kin-
der, Jugend und Familie - Ju-
gendamt 88 86 86 86 86 98 

Amt für Kinder, Jugend und 
Familie der Bundesstadt Bonn x 87 90 91 92 98 

Stadt Oberhausen - Bereich 
Kinder, Jugend und Familie x x x x x x 

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kin-
der, Jugend und Familie 7 7 7 7 7 7 

Abteilung Jugend, Kreis Gü-
tersloh 89,25 93 93,50 97,50 97,50 99,50 

Jugendamt Hamm 46,8 48,9 51,6 50,5 59,9 59,4 

Jugendamt Stadt Geldern 7 7 8 8 8 11 

Amt für Jugend, Bildung und 
Sport / Jugendamt Wermels-
kirchen 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Stadt Detmold 16,8 16,8 17,3 17,3 17,3 17,36 

Fachbereich Jugend und Fa-
milie / Stadt Dülmen 11 11 13 14,5 15 16 

Stadtjugendamt Gummers-
bach 12 12 12 12 12 15 

Stadt Lohmar, Amt für Jugend 
und Familie 5 5 6 6,5 6,5 6,5 

Kreis Unna X X X X X 14,7 

Stadt Rheine 11 11 10,5 8,25 7,5 9,5 

Stadt Remscheid, Fachdienst 
Jugend 23,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

Stadt Solingen x x x 36 36 37 

Kreis Höxter 23,1 22,7 24,9 26,7 31,1 35,2 

 
 
 



Anlage 3 
 
In welchen Jugendamtsbezirken stehen wie viele Personen zu Verfügung, um 
Kinder und Jugendliche im Rahmen einer KWG-Meldung mit zertifizierter und 
akkreditierter Fachkompetenz untersuchen zu lassen? (Auflistung bitte von 2017 
bis 2022 nach Jugendamtsbezirken getrennt) 
 
Teilfrage: Wie viele für Insofas in freier, oder öffentlicher Trägerschaft sind für die 
Durchführung von Beratungen von Gefährdungseinschätzungen vorgesehen? 
 
X= Keine Angabe möglich. 
 

Jugendamtsbezirk 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Herdecke 2 2 2 2 2 2 

Jugendamt Oer-Erkenschwick 2 2 7 9 10 12 

Jugendamt der Stadt Gronau x x x 10 10 16 

Jugendamt Mettmann X 6 6 6 7 8 

Langenfeld 1 3 3 3 4 5 

Rheinbach x x x x x x 

Jugendamt Stadt Warstein x x x x 2 4 

Amt für Jugend, Schulen, Kultur und 
Sport der Stadt Radevormwald 5 5 5 6 6 6 

Stadtjugendamt Düren 3 3 3 3 3 3 

Jugendamt Bad Salzuflen 2 2 2 2 2 2 

Jugendamt Hilden 7 7 8 8 8 8 

Jugendamt Löhne 0 0 0 0 0 0 

Stadt Bergkamen 1 1 1 1 1 1 

Monheim am Rhein 10 10 10 10 10 10 

Kreis Olpe 34 36 36 36 36 36 

Amt für Jugend und Familie - Jugend-
amt der Stadt Bielefeld X X X X X X 

Stadt Lage, Fachgruppe Jugend x x x x x x 

Stadt Bocholt 3 3 3 3 3 3 

Stadt Nettetal Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie 3 2 2 1 1 3 

Mülheim an der Ruhr 3 3 3 3 3 3 

Kreisjugendamt Lippe x x x x x x 

Stadt Ennepetal x x x x x x 

Amt für Jugend und Familie der Stadt 
Erftstadt 14 14 14 14 14 15 

Jugendamt Kamp-Lintfort 18 18 18 18 18 18 

Stadt Herten X X X X X X 

Fachbereich Kinder Jugend und Fa-
milie Herne x x x x x x 

Kreisjugendamt Oberbergischer 
Kreis x x x x x x 

Bereich Familie und Jugend der Stadt 
Haltern am See X X X X 5 5 

Stadt Niederkassel 2 2 2 4 6 6 

Kreisjugendamt Düren 0 0 0 0 0 0 



Stadt Greven x x x 2 2 2 

Stadt Hückelhoven - Jugendamt X X X 12 13 14 

Bedburg 0 2 2 2 2 2 

Stadt Coesfeld, Fachbereich Jugend, 
Familie, Bildung und Freizeit 8 8 8 9 10 10 

Jugendamt der Stadt Haan 1 1 1 1 1 1 

Fachdienst Jugend, Familie und Sozi-
ales Frechen 2 2 2 2 23 23 

Jugendamt Ahaus 4 5 5 6 6 7 

Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe der Stadt Königs-
winter X X x x x 3 

Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien Münster 35 35 35 35 38 38 

Stadt Mönchengladbach x x x x x x 

Jugendamt Emsdetten 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stadt Paderborn 7 15 17 20 21 21 

Jugendamt der Stadt Waltrop 7 7 7 8 8 8 

Amt für Familie und Jugend Rhei-
nisch Bergischer Kreis 14 15,7 15,7 16 17 18,2 

Alte Hansestadt Lemgo / Geschäfts-
bereich Jugend und Schule 1 1 1 1 1 1 

Kreisjugendamt Hochsauerlandkreis 14,7 14,7 16 17 18 18 

Kreis Herford  Jugend und Familie x x x x x x 

Jugendamt Stadt Wesel x x x x x x 

Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales Erkelenz 10 10 10 12 12 12 

Jugendamt Stadt Sundern x 1 1 1 1 1 

Jugendamt Rheinberg x x x x 6 6 

Arnsberg 2 2 3 6 5 5 

Stadt Goch 11 13 13 13 13 13 

Jugendamt Schwerte x x 1 1 1 1 

Stadt Soest x x x x x x 

Bornheim 2 2 3 3 3 4 

Jugendamt Stadt Velbert x x 10 10 10 14 

Jugendamt Sankt Augustin 22 22 23 23 23 24 

Stadt Emmerich am Rhein 7 8 8 8 8 8 

Kreisjugendamt Coesfeld x x x x x x 

Jugendamt Wülfrath x x x x x x 

Stadt Herzogenrath - Jugendamt 8 8 9 9 10 10 

Jugendamt Kreis Kleve 7 7 7 7 6 6 

Jugendamt Moers x x x x x x 

Jugendamt Stadt Marl 5 5 5 5 5 6 

Jugendamt Pulheim 5 5 5 5 5 5 

Dorsten 12 13 14 15,6 17 18 

Jugendamt der Landeshaupstadt 
Düsseldorf x 36 36 38 33 x 

Jugendamt Bad Oeynhausen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stadtjugendamt Kupferstadt Stolberg 4 4 5 5 5 5 

Jugendamt der Stadt Duisburg 140 150 160 180 189 192 



Stadt Wuppertal, Ressort Kinder, Ju-
gend und Familie - Jugendamt 7 7 7 7 7 7 

Amt für Kinder, Jugend und Familie 
der Bundesstadt Bonn x 90 90 100 100 100 

Stadt Oberhausen - Bereich Kinder, 
Jugend und Familie x x x x x x 

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kinder, Ju-
gend und Familie 13 13 13 13 13 13 

Abteilung Jugend, Kreis Gütersloh x x x x x x 

Jugendamt Hamm X X X X X X 

Jugendamt Stadt Geldern 16 16 21 22 20 25 

Amt für Jugend, Bildung und Sport / 
Jugendamt Wermelskirchen 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Stadt Detmold 6 6 6 6 12 15 

Fachbereich Jugend und Familie / 
Stadt Dülmen 5 5 6 6 6 11 

Stadtjugendamt Gummersbach 7 7 7 7 7 7 

Stadt Lohmar, Amt für Jugend und 
Familie 4 4 4 4 4 4 

Kreis Unna X X X X X X 

Stadt Rheine 5 5 6 6 6 7 

Stadt Remscheid, Fachdienst Jugend 14 14 14 14 14 14 

Stadt Solingen 10 10 10 10 10 11 

Kreis Höxter 5 5 5 6 6 7 

 



Anlage 4 
 
 

2017 

Jugendamtsbezirk Anzahl Bera-
tungsstellen mit 
Zuständigkeit für 
Jugendamtsbe-
zirk* 

Anzahl beschäf-
tigte Fachkräfte* 

davon Psycholo-
gische Psycho-
therapeut/in 

davon Kinder- 
und Jugendli-
chenpsycho-
therapeut/in 

davon sonstige 
Zusatzqualifika-
tion 

Aachen, Stadt 4 31 1 1 20 

Aachen, Städteregion 6 39 4 4 28 

Ahaus, Stadt 2 13 1 1 7 

Ahlen, Stadt 2 11 0 0 4 

Alsdorf, Stadt 2 8 1 1 2 

Altena, Stadt 1 5 0 0 4 

Arnsberg, Stadt 1 12 2 1 7 

Bad Honnef, Stadt 3 19 3 2 12 

Bad Oeynhausen, Stadt 1 18 2 5 12 

Bad Salzuflen, Stadt 2 17 5 0 13 

Beckum, Stadt 3 19 0 1 11 

Bedburg, Stadt 1 4 0 0 4 

Bergheim, Stadt 1 7 0 0 7 

Bergisch Gladbach, Stadt 4 28 0 4 21 

Bergkamen, Stadt 1 16 1 3 10 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt 5 48 3 10 22 

Bocholt, Stadt 3 19 4 4 8 

Bochum, Kreisfreie Stadt 4 53 7 6 27 

Bonn, Kreisfreie Stadt 3 30 6 2 15 



Borken, Kreis 4 32 5 4 14 

Borken, Stadt 4 34 4 3 13 

Bornheim, Stadt 3 32 4 5 5 

Bottrop, Kreisfreie Stadt 2 8 2 1 7 

Breckerfeld/Ennepetal, Stadt 4 29 2 2 18 

Brühl, Stadt 1 6 0 1 5 

Bünde, Stadt 2 18 3 3 8 

Castrop-Rauxel, Stadt 4 34 5 8 14 

Coesfeld, Kreis 5 44 3 5 17 

Coesfeld, Stadt 1 8 2 2 0 

Datteln, Stadt 3 27 4 5 10 

Detmold, Stadt 2 17 5 0 13 

Dinslaken, Stadt 3 37 6 3 22 

Dormagen, Stadt 3 21 3 4 14 

Dorsten, Stadt 4 19 5 4 7 

Dortmund, Kreisfreie Stadt 14 115 6 5 52 

Duisburg, Kreisfreie Stadt 7 60 9 7 35 

Dülmen, Stadt 1 8 2 2 0 

Düren, Kreis 3 24 3 7 13 

Düren, Stadt 2 19 3 6 8 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt 9 101 8 10 62 

Elsdorf, Stadt 1 4 0 0 0 

Emmerich am Rhein, Stadt 1 5 0 0 5 

Emsdetten, Stadt 1 5 0 0 0 

Erftstadt, Stadt 1 9 1 3 5 

Erkelenz, Stadt 2 14 0 4 10 

Erkrath, Stadt 3 18 1 4 10 

Eschweiler, Stadt 1 6 1 1 0 

Essen, Kreisfreie Stadt 7 65 10 5 39 



Euskirchen, Kreis 2 18 6 2 7 

Frechen, Stadt 1 5 0 0 5 

Geilenkirchen, Stadt 1 8 0 1 6 

Geldern, Stadt 1 7 4 1 0 

Gelsenkirchen, Kreisfreie 
Stadt 

3 26 5 8 12 

Gevelsberg, Stadt 4 26 4 3 17 

Gladbeck, Stadt 4 18 6 4 7 

Goch, Stadt** 0 0 0 0 0 

Greven, Stadt 2 18 0 0 0 

Grevenbroich, Stadt 3 20 4 5 10 

Gronau, Stadt 4 21 5 1 9 

Gummersbach, Stadt 2 16 4 4 13 

Gütersloh, Kreis 4 31 2 5 17 

Gütersloh, Stadt 4 31 4 6 11 

Haan, Stadt 2 16 5 3 5 

Hagen, Kreisfreie Stadt 3 20 3 1 11 

Haltern am See, Stadt 3 19 5 4 6 

Hamm, Kreisfreie Stadt 4 39 4 4 24 

Hattingen, Stadt 1 6 1 0 5 

Heiligenhaus, Stadt 4 18 1 2 12 

Heinsberg, Kreis 2 14 0 4 10 

Heinsberg, Stadt 1 8 0 1 6 

Hemer, Stadt 2 18 2 0 9 

Hennef (Sieg), Stadt 3 16 3 2 9 

Herdecke, Stadt 2 12 1 1 10 

Herford, Kreis 2 18 3 3 8 

Herford, Stadt 4 31 5 5 10 

Herne, Kreisfreie Stadt 2 20 5 2 7 



Herten, Stadt 3 27 4 5 10 

Herzogenrath, Stadt 2 8 1 1 2 

Hilden, Stadt 2 16 5 3 5 

Hochsauerlandkreis 2 14 2 8 1 

Höxter, Kreis 1 4 0 3 1 

Hückelhoven, Stadt 2 14 0 4 10 

Hürth, Stadt 1 6 1 2 3 

Ibbenbüren, Stadt 1 12 1 1 10 

Iserlohn, Stadt 2 18 2 0 9 

Kaarst, Stadt 2 13 2 2 11 

Kamen, Stadt 1 16 1 3 10 

Kamp-Lintfort, Stadt 4 52 6 5 31 

Kempen, Stadt 2 17 3 3 9 

Kerpen, Stadt 1 12 0 7 4 

Kevelaer, Stadt 1 7 4 1 0 

Kleve, Kreis 1 7 4 1 0 

Kleve, Stadt 1 9 0 0 5 

Köln, Kreisfreie Stadt 10 111 10 17 76 

Königswinter, Stadt 3 19 3 2 12 

Krefeld, Kreisfreie Stadt 5 38 5 5 25 

Lage, Stadt 2 17 5 0 13 

Langenfeld (Rhld.), Stadt 3 25 4 8 14 

Leichlingen (Rhld.), Stadt 3 21 1 6 11 

Lemgo, Stadt 2 17 5 0 13 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt 4 26 6 4 15 

Lippe, Kreis 3 23 7 0 13 

Lippstadt, Stadt 1 19 6 3 10 

Lohmar, Stadt 3 32 4 5 5 

Löhne, Stadt 1 21 3 4 12 



Lüdenscheid, Stadt 2 9 0 1 7 

Lünen, Stadt 3 16 3 2 4 

Märkischer Kreis 3 15 0 0 12 

Marl, Stadt 4 24 6 4 7 

Meckenheim, Stadt 3 32 4 5 5 

Meerbusch, Stadt 5 41 7 8 25 

Menden (Sauerland), Stadt 2 11 2 0 3 

Mettmann, Stadt 3 15 2 4 7 

Minden, Stadt 1 18 2 5 12 

Minden-Lübbecke, Kreis 2 23 2 6 15 

Moers, Stadt 4 52 6 5 31 

Mönchengladbach, Kreisfreie 
Stadt 

4 24 1 3 13 

Monheim am Rhein, Stadt 3 25 5 9 14 

Mülheim an der Ruhr, Kreis-
freie Stadt 

5 17 3 3 4 

Münster, Kreisfreie Stadt 5 43 8 4 13 

Nettetal, Stadt** 0 0 0 0 0 

Neuss, Stadt 4 23 6 5 15 

Niederkassel, Stadt 3 17 4 3 5 

Oberbergischer Kreis 4 40 4 7 28 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt 4 26 2 4 19 

Oelde, Stadt 4 27 2 3 11 

Oer-Erkenschwick, Stadt 2 23 2 4 6 

Olpe, Kreis 3 22 1 2 15 

Overath, Stadt 1 10 0 4 5 

Paderborn, Kreis 1 17 0 0 3 

Paderborn, Stadt 1 17 0 0 3 

Plettenberg, Stadt 1 5 0 0 4 



Porta Westfalica, Stadt 1 18 2 5 12 

Pulheim, Stadt 1 4 1 2 4 

Radevormwald, Stadt 3 34 3 6 24 

Ratingen, Stadt 3 19 2 5 9 

Recklinghausen, Stadt 3 27 4 5 10 

Remscheid, Kreisfreie Stadt 3 20 1 1 15 

Rheda-Wiedenbrück, Stadt 3 23 2 4 11 

Rheinbach, Stadt 3 32 4 5 5 

Rheinberg, Stadt 4 52 6 5 31 

Rheine, Stadt 1 13 0 2 11 

Rheinisch-Bergischer Kreis 4 29 3 6 17 

Rhein-Kreis Neuss 7 43 8 6 27 

Rhein-Sieg-Kreis 4 48 7 6 11 

Rösrath, Stadt 1 10 0 4 5 

Sankt Augustin, Stadt 3 19 4 3 10 

Schmallenberg, Stadt** 0 0 0 0 0 

Schwelm, Stadt 2 18 0 1 9 

Schwerte, Stadt 1 11 2 0 8 

Selm, Stadt 2 8 1 0 4 

Siegburg, Stadt 3 32 4 5 5 

Siegen, Stadt 3 14 0 2 9 

Siegen-Wittgenstein, Kreis 4 19 1 3 12 

Soest, Kreis 1 19 6 3 10 

Soest, Stadt 1 19 6 3 10 

Solingen, krfr. Stadt 5 33 4 3 20 

Sprockhövel, Stadt 2 18 0 1 9 

Steinfurt, Kreis 6 61 3 7 34 

Stolberg (Rhld.), Stadt 1 6 1 1 0 

Sundern (Sauerland), Stadt 1 12 2 1 7 



Troisdorf, Stadt 3 19 4 4 6 

Unna, Kreis 1 6 1 2 3 

Unna, Stadt 1 5 0 2 3 

Velbert, Stadt 2 8 0 2 6 

Verl, Stadt 3 23 2 4 11 

Viersen, Kreis 4 28 3 4 19 

Viersen, Stadt 3 24 2 3 17 

Voerde (Niederrhein), Stadt 2 32 6 3 17 

Waltrop, Stadt 2 23 2 4 6 

Warendorf, Kreis 4 32 0 1 11 

Warstein, Stadt 1 19 6 3 10 

Werdohl, Stadt 1 5 0 0 4 

Wermelskirchen, Stadt 2 12 0 1 8 

Werne, Stadt 1 6 0 0 3 

Wesel, Kreis 5 57 6 5 36 

Wesel, Stadt 4 44 7 4 27 

Wesseling, Stadt 2 13 0 1 10 

Wetter (Ruhr), Stadt 2 12 1 1 10 

Wiehl, Stadt 2 16 4 4 13 

Willich, Stadt 3 22 2 4 13 

Wipperfürth, Stadt 2 27 3 6 19 

Witten, Stadt 3 15 1 1 14 

Wülfrath, Stadt 3 17 1 2 12 

Wuppertal, krfr. Stadt 5 46 1 4 15 

Würselen, Stadt 3 15 2 2 7 

      

Gesamt*                                
503  

                            
4.116  

                               
517  

                               
577  

                            
2.151  



*Mehrfachnennungen aufgrund 
von Nebenstellen/mehreren Ver-
sorgungsgebieten einer Beratungs-
stelle möglich. 

     

**Die Städte werden von Bera-
tungsstellen mitversorgt, die für 
den gesamten Kreis tätig sind. 

     

 
 

2018 

Jugendamtsbezirk Anzahl Bera-
tungsstellen mit 
Zuständigkeit für 
Jugendamtsbe-
zirk 

Anzahl beschäf-
tigte Fachkräfte 

davon Psycholo-
gische Psycho-
therapeut/in 

davon Kinder- 
und Jugendli-
chenpsycho-
therapeut/in 

davon sonstige 
Zusatzqualifika-
tion 

Aachen, Stadt 4 29 3 1 16 

Aachen, Städteregion 6 40 6 4 23 

Ahaus, Stadt 2 16 1 1 5 

Ahlen, Stadt 2 10 0 0 4 

Alsdorf, Stadt 2 9 1 1 1 

Altena, Stadt 1 5 0 0 5 

Arnsberg, Stadt 1 12 2 1 7 

Bad Honnef, Stadt 3 19 2 3 13 

Bad Oeynhausen, Stadt 1 18 2 5 12 

Bad Salzuflen, Stadt 2 17 5 0 13 

Beckum, Stadt 3 18 0 1 10 

Bedburg, Stadt 1 4 0 0 4 

Bergheim, Stadt 1 7 0 0 7 



Bergisch Gladbach, Stadt 4 29 0 2 24 

Bergkamen, Stadt 1 18 1 4 11 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt 5 48 4 9 23 

Bocholt, Stadt 3 19 4 3 8 

Bochum, Kreisfreie Stadt 4 60 7 6 30 

Bonn, Kreisfreie Stadt 3 30 5 2 15 

Borken, Kreis 4 30 5 3 14 

Borken, Stadt 4 35 4 2 11 

Bornheim, Stadt 3 33 2 5 6 

Bottrop, Kreisfreie Stadt 2 8 2 1 7 

Breckerfeld/Ennepetal, 
Stadt 

4 31 2 3 18 

Brühl, Stadt 1 5 0 1 4 

Bünde, Stadt 2 17 2 3 9 

Castrop-Rauxel, Stadt 4 37 4 8 15 

Coesfeld, Kreis 5 47 2 2 22 

Coesfeld, Stadt 1 8 2 1 0 

Datteln, Stadt 3 31 3 5 12 

Detmold, Stadt 2 17 5 0 13 

Dinslaken, Stadt 3 37 6 3 22 

Dormagen, Stadt 3 19 5 4 10 

Dorsten, Stadt 4 20 4 3 9 

Dortmund, Kreisfreie 
Stadt 

14 115 6 5 51 

Duisburg, Kreisfreie Stadt 7 57 10 7 31 

Dülmen, Stadt 1 8 2 1 0 

Düren, Kreis 3 25 2 2 18 

Düren, Stadt 2 19 2 2 14 



Düsseldorf, Kreisfreie 
Stadt 

9 96 10 11 64 

Elsdorf, Stadt 1 4 0 0 0 

Emmerich am Rhein, 
Stadt 

1 5 0 0 5 

Emsdetten, Stadt 1 5 0 0 0 

Erftstadt, Stadt 1 10 1 3 5 

Erkelenz, Stadt 2 14 0 4 10 

Erkrath, Stadt 3 19 1 4 10 

Eschweiler, Stadt 1 8 1 1 0 

Essen, Kreisfreie Stadt 7 61 12 5 34 

Euskirchen, Kreis 2 18 5 2 8 

Frechen, Stadt 1 5 0 0 5 

Geilenkirchen, Stadt 1 8 0 1 6 

Geldern, Stadt 1 7 3 1 0 

Gelsenkirchen, Kreisfreie 
Stadt 

3 28 4 10 13 

Gevelsberg, Stadt 4 27 4 4 17 

Gladbeck, Stadt 4 19 5 3 9 

Goch, Stadt** 0 0 0 0 0 

Greven, Stadt 2 17 0 0 0 

Grevenbroich, Stadt 3 20 4 5 10 

Gronau, Stadt 4 24 5 1 9 

Gummersbach, Stadt 2 16 3 3 13 

Gütersloh, Kreis 4 34 2 5 18 

Gütersloh, Stadt 4 34 4 5 12 

Haan, Stadt 2 17 6 3 5 

Hagen, Kreisfreie Stadt 3 20 3 1 11 

Haltern am See, Stadt 3 20 4 3 8 



Hamm, Kreisfreie Stadt 4 31 4 4 16 

Hattingen, Stadt 1 5 1 0 5 

Heiligenhaus, Stadt 4 19 1 2 12 

Heinsberg, Kreis 2 14 0 4 10 

Heinsberg, Stadt 1 8 0 1 6 

Hemer, Stadt 2 20 1 0 11 

Hennef (Sieg), Stadt 3 16 2 2 10 

Herdecke, Stadt 2 12 1 1 9 

Herford, Kreis 2 17 2 3 9 

Herford, Stadt 4 31 4 4 11 

Herne, Kreisfreie Stadt 2 22 5 2 8 

Herten, Stadt 3 31 3 5 12 

Herzogenrath, Stadt 2 9 1 1 1 

Hilden, Stadt 2 17 6 3 5 

Hochsauerlandkreis 2 9 1 2 3 

Höxter, Kreis 1 4 0 3 1 

Hückelhoven, Stadt 2 14 0 4 10 

Hürth, Stadt 1 6 1 2 3 

Ibbenbüren, Stadt 1 13 1 1 8 

Iserlohn, Stadt 2 20 1 0 11 

Kaarst, Stadt 2 13 2 2 11 

Kamen, Stadt 1 18 1 4 11 

Kamp-Lintfort, Stadt 4 52 6 5 30 

Kempen, Stadt 2 17 3 3 9 

Kerpen, Stadt 1 10 0 6 4 

Kevelaer, Stadt 1 7 3 1 0 

Kleve, Kreis 1 7 3 1 0 

Kleve, Stadt 1 9 0 0 5 

Köln, Kreisfreie Stadt 10 113 10 16 80 



Königswinter, Stadt 3 19 2 3 13 

Krefeld, Kreisfreie Stadt 5 36 7 5 21 

Lage, Stadt 2 17 5 0 13 

Langenfeld (Rhld.), Stadt 3 26 4 8 14 

Leichlingen (Rhld.), Stadt 3 22 1 6 11 

Lemgo, Stadt 2 17 5 0 13 

Leverkusen, Kreisfreie 
Stadt 

4 26 6 4 15 

Lippe, Kreis 3 22 7 0 13 

Lippstadt, Stadt 1 25 5 4 12 

Lohmar, Stadt 3 33 2 5 6 

Löhne, Stadt 1 21 3 4 12 

Lüdenscheid, Stadt 2 9 0 1 7 

Lünen, Stadt 3 17 2 1 6 

Märkischer Kreis 3 17 0 0 15 

Marl, Stadt 4 25 5 3 9 

Meckenheim, Stadt 3 33 2 5 6 

Meerbusch, Stadt 5 39 9 8 21 

Menden (Sauerland), 
Stadt 

2 13 1 0 5 

Mettmann, Stadt 3 15 2 4 7 

Minden, Stadt 1 18 2 5 12 

Minden-Lübbecke, Kreis 2 23 2 6 16 

Moers, Stadt 4 52 6 5 30 

Mönchengladbach, Kreis-
freie Stadt 

4 26 4 3 12 

Monheim am Rhein, Stadt 3 23 7 9 10 

Mülheim an der Ruhr, 
Kreisfreie Stadt 

5 17 3 3 4 



Münster, Kreisfreie Stadt 5 45 9 4 13 

Nettetal, Stadt** 0 0 0 0 0 

Neuss, Stadt 4 23 5 5 16 

Niederkassel, Stadt 3 17 3 3 6 

Oberbergischer Kreis 4 41 3 6 28 

Oberhausen, Kreisfreie 
Stadt 

4 26 1 4 18 

Oelde, Stadt 4 26 2 2 10 

Oer-Erkenschwick, Stadt 2 27 1 4 8 

Olpe, Kreis 3 23 1 1 18 

Overath, Stadt 1 10 0 2 8 

Paderborn, Kreis 1 17 0 0 3 

Paderborn, Stadt 1 17 0 0 3 

Plettenberg, Stadt 1 5 0 0 5 

Porta Westfalica, Stadt 1 18 2 5 12 

Pulheim, Stadt 1 3 1 1 3 

Radevormwald, Stadt 3 34 2 5 23 

Ratingen, Stadt 3 17 2 5 9 

Recklinghausen, Stadt 3 31 3 5 12 

Remscheid, Kreisfreie 
Stadt 

3 19 3 1 11 

Rheda-Wiedenbrück, 
Stadt 

3 26 2 4 12 

Rheinbach, Stadt 3 33 2 5 6 

Rheinberg, Stadt 4 52 6 5 30 

Rheine, Stadt 1 14 0 2 12 

Rheinisch-Bergischer 
Kreis 

4 31 3 4 21 

Rhein-Kreis Neuss 7 40 9 6 23 



Rhein-Sieg-Kreis 4 51 5 6 13 

Rösrath, Stadt 1 10 0 2 8 

Sankt Augustin, Stadt 3 19 3 3 11 

Schmallenberg, Stadt** 0 0 0 0 0 

Schwelm, Stadt 2 19 0 2 9 

Schwerte, Stadt 1 11 2 0 9 

Selm, Stadt 2 9 0 0 6 

Siegburg, Stadt 3 33 2 5 6 

Siegen, Stadt 3 15 0 1 13 

Siegen-Wittgenstein, 
Kreis 

4 20 1 2 16 

Soest, Kreis 1 25 5 4 12 

Soest, Stadt 1 25 5 4 12 

Solingen, krfr. Stadt 5 31 5 3 16 

Sprockhövel, Stadt 2 19 0 2 9 

Steinfurt, Kreis 6 63 3 6 34 

Stolberg (Rhld.), Stadt 1 8 1 1 0 

Sundern (Sauerland), 
Stadt 

1 12 2 1 7 

Troisdorf, Stadt 3 19 3 5 7 

Unna, Kreis 1 6 0 1 3 

Unna, Stadt 1 5 0 2 3 

Velbert, Stadt 2 8 0 2 6 

Verl, Stadt 3 26 2 4 12 

Viersen, Kreis 4 28 4 4 18 

Viersen, Stadt 3 24 3 3 16 

Voerde (Niederrhein), 
Stadt 

2 32 6 3 17 

Waltrop, Stadt 2 27 1 4 8 



Warendorf, Kreis 4 30 0 1 10 

Warstein, Stadt 1 25 5 4 12 

Werdohl, Stadt 1 5 0 0 5 

Wermelskirchen, Stadt 2 11 0 0 8 

Werne, Stadt 1 6 0 0 3 

Wesel, Kreis 5 57 6 5 35 

Wesel, Stadt 4 42 9 4 23 

Wesseling, Stadt 2 13 0 1 9 

Wetter (Ruhr), Stadt 2 12 1 1 9 

Wiehl, Stadt 2 16 3 3 13 

Willich, Stadt 3 21 2 4 13 

Wipperfürth, Stadt 2 26 2 5 18 

Witten, Stadt 3 15 1 1 14 

Wülfrath, Stadt 3 18 1 2 12 

Wuppertal, krfr. Stadt 5 43 4 4 11 

Würselen, Stadt 3 14 4 2 2 

      

Gesamt*                                       
503  

                                   
4.192  

                                      
496  

                                      
539  

                                   
2.181  

      

*Mehrfachnennungen auf-
grund von Nebenstel-
len/mehreren Versor-
gungsgebieten einer Be-
ratungsstelle möglich. 

     

**Die Städte werden von 
Beratungsstellen mitver-
sorgt, die für den gesam-
ten Kreis tätig sind. 

     

 



2019 

Jugendamtsbezirk Anzahl Bera-
tungsstellen mit 
Zuständigkeit für 
Jugendamtsbe-
zirk 

Anzahl beschäf-
tigte Fachkräfte 

davon Psycholo-
gische Psycho-
therapeut/in 

davon Kinder- 
und Jugendli-
chenpsycho-
therapeut/in 

davon sonstige 
Zusatzqualifika-
tion 

Aachen, Stadt 4 32 2 1 18 

Aachen, Städteregion 6 42 5 2 25 

Ahaus, Stadt 2 14 1 1 1 

Ahlen, Stadt 2 10 0 0 5 

Alsdorf, Stadt 2 9 1 0 1 

Altena, Stadt 1 5 0 0 5 

Arnsberg, Stadt 1 12 2 1 7 

Bad Honnef, Stadt 3 19 2 3 12 

Bad Oeynhausen, Stadt 1 16 2 4 10 

Bad Salzuflen, Stadt 2 18 5 0 13 

Beckum, Stadt 3 19 0 2 11 

Bedburg, Stadt 1 5 0 0 5 

Bergheim, Stadt 1 8 0 0 8 

Bergisch Gladbach, Stadt 4 27 0 2 23 

Bergkamen, Stadt 1 18 1 4 11 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt 5 50 2 9 28 

Bocholt, Stadt 3 19 4 3 8 

Bochum, Kreisfreie Stadt 4 60 7 5 33 

Bonn, Kreisfreie Stadt 3 30 6 2 15 

Borken, Kreis 4 30 5 3 14 

Borken, Stadt 4 33 4 2 7 

Bornheim, Stadt 3 34 2 4 6 



Bottrop, Kreisfreie Stadt 2 9 2 1 9 

Breckerfeld/Ennepetal, 
Stadt 

4 29 2 3 18 

Brühl, Stadt 1 7 0 1 6 

Bünde, Stadt 2 17 2 3 9 

Castrop-Rauxel, Stadt 4 38 4 5 18 

Coesfeld, Kreis 5 46 2 2 22 

Coesfeld, Stadt 1 8 2 1 0 

Datteln, Stadt 3 30 3 2 13 

Detmold, Stadt 2 18 5 0 13 

Dinslaken, Stadt 3 36 6 3 22 

Dormagen, Stadt 3 21 4 4 11 

Dorsten, Stadt 4 21 4 3 10 

Dortmund, Kreisfreie 
Stadt 

14 107 6 5 50 

Duisburg, Kreisfreie Stadt 7 59 8 8 34 

Dülmen, Stadt 1 8 2 1 0 

Düren, Kreis 3 24 1 2 18 

Düren, Stadt 2 18 1 2 14 

Düsseldorf, Kreisfreie 
Stadt 

9 94 9 11 66 

Elsdorf, Stadt 1 4 0 0 0 

Emmerich am Rhein, 
Stadt 

1 4 0 0 4 

Emsdetten, Stadt 1 5 0 0 0 

Erftstadt, Stadt 1 10 1 2 5 

Erkelenz, Stadt 2 16 0 4 12 

Erkrath, Stadt 3 19 1 4 10 

Eschweiler, Stadt 1 8 1 0 0 



Essen, Kreisfreie Stadt 7 64 11 5 37 

Euskirchen, Kreis 2 19 5 3 7 

Frechen, Stadt 1 4 0 0 4 

Geilenkirchen, Stadt 1 9 0 1 7 

Geldern, Stadt 1 7 3 1 0 

Gelsenkirchen, Kreisfreie 
Stadt 

3 29 4 12 13 

Gevelsberg, Stadt 4 27 4 4 18 

Gladbeck, Stadt 4 21 4 2 11 

Goch, Stadt** 0 0 0 0 0 

Greven, Stadt 2 16 0 0 0 

Grevenbroich, Stadt 3 19 4 5 9 

Gronau, Stadt 4 22 5 1 5 

Gummersbach, Stadt 2 19 2 4 15 

Gütersloh, Kreis 4 32 2 5 15 

Gütersloh, Stadt 4 31 4 5 10 

Haan, Stadt 2 17 6 3 5 

Hagen, Kreisfreie Stadt 3 21 2 1 13 

Haltern am See, Stadt 3 20 3 3 9 

Hamm, Kreisfreie Stadt 4 32 4 4 18 

Hattingen, Stadt 1 6 1 0 6 

Heiligenhaus, Stadt 4 18 1 1 12 

Heinsberg, Kreis 2 16 0 4 12 

Heinsberg, Stadt 1 9 0 1 7 

Hemer, Stadt 2 19 1 0 9 

Hennef (Sieg), Stadt 3 18 2 2 12 

Herdecke, Stadt 2 12 0 1 10 

Herford, Kreis 2 17 2 3 9 

Herford, Stadt 4 31 4 4 11 



Herne, Kreisfreie Stadt 2 23 5 2 11 

Herten, Stadt 3 30 3 2 13 

Herzogenrath, Stadt 2 9 1 0 1 

Hilden, Stadt 2 17 6 3 5 

Hochsauerlandkreis 2 10 1 2 3 

Höxter, Kreis 1 4 0 3 1 

Hückelhoven, Stadt 2 16 0 4 12 

Hürth, Stadt 1 6 1 2 3 

Ibbenbüren, Stadt 1 13 1 0 10 

Iserlohn, Stadt 2 19 1 0 9 

Kaarst, Stadt 2 12 2 2 10 

Kamen, Stadt 1 18 1 4 11 

Kamp-Lintfort, Stadt 4 52 6 5 32 

Kempen, Stadt 2 18 2 2 11 

Kerpen, Stadt 1 11 0 10 2 

Kevelaer, Stadt 1 7 3 1 0 

Kleve, Kreis 1 7 3 1 0 

Kleve, Stadt 1 9 0 0 5 

Köln, Kreisfreie Stadt 10 121 10 15 87 

Königswinter, Stadt 3 19 2 3 12 

Krefeld, Kreisfreie Stadt 5 41 6 6 21 

Lage, Stadt 2 18 5 0 13 

Langenfeld (Rhld.), Stadt 3 25 4 8 14 

Leichlingen (Rhld.), Stadt 3 21 1 6 12 

Lemgo, Stadt 2 18 5 0 13 

Leverkusen, Kreisfreie 
Stadt 

4 26 5 4 16 

Lippe, Kreis 3 23 7 0 13 

Lippstadt, Stadt 1 23 2 1 10 



Lohmar, Stadt 3 34 2 4 6 

Löhne, Stadt 1 21 1 4 15 

Lüdenscheid, Stadt 2 9 0 1 7 

Lünen, Stadt 3 17 2 1 8 

Märkischer Kreis 3 15 0 0 13 

Marl, Stadt 4 26 4 3 11 

Meckenheim, Stadt 3 34 2 4 6 

Meerbusch, Stadt 5 40 7 8 23 

Menden (Sauerland), 
Stadt 

2 11 1 0 3 

Mettmann, Stadt 3 13 1 3 9 

Minden, Stadt 1 16 2 4 10 

Minden-Lübbecke, Kreis 2 21 2 5 14 

Moers, Stadt 4 52 6 5 32 

Mönchengladbach, Kreis-
freie Stadt 

4 29 4 3 14 

Monheim am Rhein, Stadt 3 25 6 9 11 

Mülheim an der Ruhr, 
Kreisfreie Stadt 

5 17 3 2 5 

Münster, Kreisfreie Stadt 5 44 9 4 13 

Nettetal, Stadt** 0 0 0 0 0 

Neuss, Stadt 4 23 5 5 15 

Niederkassel, Stadt 3 17 2 2 7 

Oberbergischer Kreis 4 44 2 7 31 

Oberhausen, Kreisfreie 
Stadt 

4 24 0 4 18 

Oelde, Stadt 4 27 2 3 11 

Oer-Erkenschwick, Stadt 2 25 1 1 8 

Olpe, Kreis 3 28 1 2 22 



Overath, Stadt 1 10 0 2 8 

Paderborn, Kreis 1 17 0 0 3 

Paderborn, Stadt 1 17 0 0 3 

Plettenberg, Stadt 1 5 0 0 5 

Porta Westfalica, Stadt 1 16 2 4 10 

Pulheim, Stadt 1 4 1 1 4 

Radevormwald, Stadt 3 36 1 5 26 

Ratingen, Stadt 3 15 2 5 8 

Recklinghausen, Stadt 3 30 3 2 13 

Remscheid, Kreisfreie 
Stadt 

3 21 2 1 13 

Rheda-Wiedenbrück, 
Stadt 

3 23 2 4 10 

Rheinbach, Stadt 3 34 2 4 6 

Rheinberg, Stadt 4 52 6 5 32 

Rheine, Stadt 1 14 0 2 12 

Rheinisch-Bergischer 
Kreis 

4 31 2 5 22 

Rhein-Kreis Neuss 7 42 8 6 23 

Rhein-Sieg-Kreis 4 53 5 6 13 

Rösrath, Stadt 1 10 0 2 8 

Sankt Augustin, Stadt 3 20 3 3 12 

Schmallenberg, Stadt** 0 0 0 0 0 

Schwelm, Stadt 2 17 0 2 8 

Schwerte, Stadt 1 11 1 1 8 

Selm, Stadt 2 9 0 0 8 

Siegburg, Stadt 3 34 2 4 6 

Siegen, Stadt 3 17 0 1 15 



Siegen-Wittgenstein, 
Kreis 

4 22 1 2 18 

Soest, Kreis 1 23 2 1 10 

Soest, Stadt 1 23 2 1 10 

Solingen, krfr. Stadt 5 32 4 3 17 

Sprockhövel, Stadt 2 17 0 2 8 

Steinfurt, Kreis 6 62 3 5 37 

Stolberg (Rhld.), Stadt 1 8 1 0 0 

Sundern (Sauerland), 
Stadt 

1 12 2 1 7 

Troisdorf, Stadt 3 20 3 5 7 

Unna, Kreis 1 5 0 1 3 

Unna, Stadt 1 5 0 2 3 

Velbert, Stadt 2 11 0 1 8 

Verl, Stadt 3 23 2 4 10 

Viersen, Kreis 4 29 3 2 20 

Viersen, Stadt 3 25 3 2 17 

Voerde (Niederrhein), 
Stadt 

2 32 6 3 18 

Waltrop, Stadt 2 25 1 1 8 

Warendorf, Kreis 4 30 0 2 11 

Warstein, Stadt 1 23 2 1 10 

Werdohl, Stadt 1 5 0 0 5 

Wermelskirchen, Stadt 2 11 0 0 9 

Werne, Stadt 1 6 0 0 5 

Wesel, Kreis 5 56 6 5 36 

Wesel, Stadt 4 43 8 4 24 

Wesseling, Stadt 2 14 0 1 11 

Wetter (Ruhr), Stadt 2 12 0 1 10 



Wiehl, Stadt 2 19 2 4 15 

Willich, Stadt 3 23 2 4 14 

Wipperfürth, Stadt 2 29 1 5 21 

Witten, Stadt 3 15 1 1 14 

Wülfrath, Stadt 3 17 1 1 12 

Wuppertal, krfr. Stadt 5 45 3 3 12 

Würselen, Stadt 3 16 3 1 3 

      

Gesamt*                                       
503  

                                   
4.225  

                                      
443  

                                      
494  

                                   
2.265  

      

*Mehrfachnennungen auf-
grund von Nebenstel-
len/mehreren Versor-
gungsgebieten einer Be-
ratungsstelle möglich. 

     

**Die Städte werden von 
Beratungsstellen mitver-
sorgt, die für den gesam-
ten Kreis tätig sind. 

     

 

2020 

Jugendamtsbezirk Anzahl Bera-
tungsstellen mit 
Zuständigkeit für 
Jugendamtsbe-
zirk 

Anzahl beschäf-
tigte Fachkräfte 

davon Psycholo-
gische Psycho-
therapeut/in 

davon Kinder- 
und Jugendli-
chenpsycho-
therapeut/in 

davon sonstige 
Zusatzqualifika-
tion 

Aachen, Stadt 4 33 1 1 19 

Aachen, Städteregion 6 43 3 3 24 



Ahaus, Stadt 2 15 1 1 1 

Ahlen, Stadt 2 10 0 0 5 

Alsdorf, Stadt 2 9 1 0 1 

Altena, Stadt 1 5 0 0 5 

Arnsberg, Stadt 1 11 2 1 7 

Bad Honnef, Stadt 3 18 2 2 12 

Bad Oeynhausen, Stadt 1 16 2 4 10 

Bad Salzuflen, Stadt 2 18 5 0 13 

Beckum, Stadt 3 19 0 0 13 

Bedburg, Stadt 1 5 0 0 5 

Bergheim, Stadt 1 6 0 0 6 

Bergisch Gladbach, Stadt 4 29 0 2 25 

Bergkamen, Stadt 1 15 1 4 9 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt 5 49 2 8 27 

Bocholt, Stadt 3 23 4 4 14 

Bochum, Kreisfreie Stadt 4 62 7 5 35 

Bonn, Kreisfreie Stadt 3 33 6 2 18 

Borken, Kreis 4 35 5 4 20 

Borken, Stadt 4 38 4 3 11 

Bornheim, Stadt 3 35 2 4 6 

Bottrop, Kreisfreie Stadt 2 9 2 1 9 

Breckerfeld/Ennepetal, 
Stadt 

4 30 2 2 20 

Brühl, Stadt 1 8 0 1 7 

Bünde, Stadt 2 16 2 4 7 

Castrop-Rauxel, Stadt 4 38 4 6 15 

Coesfeld, Kreis 5 48 2 3 25 

Coesfeld, Stadt 1 11 2 2 4 

Datteln, Stadt 3 31 3 2 12 



Detmold, Stadt 2 18 5 0 13 

Dinslaken, Stadt 3 40 6 3 24 

Dormagen, Stadt 3 22 3 5 12 

Dorsten, Stadt 4 23 4 4 13 

Dortmund, Kreisfreie 
Stadt 

14 101 6 4 52 

Duisburg, Kreisfreie Stadt 7 64 7 9 48 

Dülmen, Stadt 1 11 2 2 4 

Düren, Kreis 3 24 1 1 18 

Düren, Stadt 2 18 1 1 13 

Düsseldorf, Kreisfreie 
Stadt 

9 102 8 13 75 

Elsdorf, Stadt 1 4 0 0 3 

Emmerich am Rhein, 
Stadt 

1 5 0 0 5 

Emsdetten, Stadt 1 5 0 0 0 

Erftstadt, Stadt 1 11 1 2 6 

Erkelenz, Stadt 2 15 0 4 11 

Erkrath, Stadt 3 21 1 5 12 

Eschweiler, Stadt 1 8 1 0 0 

Essen, Kreisfreie Stadt 7 67 8 7 32 

Euskirchen, Kreis 2 19 5 3 7 

Frechen, Stadt 1 4 0 0 4 

Geilenkirchen, Stadt 1 8 0 1 6 

Geldern, Stadt 1 7 3 1 0 

Gelsenkirchen, Kreisfreie 
Stadt 

3 28 3 10 13 

Gevelsberg, Stadt 4 27 4 3 19 

Gladbeck, Stadt 4 23 4 3 15 



Goch, Stadt** 0 0 0 0 0 

Greven, Stadt 2 16 0 0 0 

Grevenbroich, Stadt 3 22 4 6 10 

Gronau, Stadt 4 23 5 1 5 

Gummersbach, Stadt 2 19 3 3 15 

Gütersloh, Kreis 4 34 2 6 15 

Gütersloh, Stadt 4 35 4 6 14 

Haan, Stadt 2 18 6 4 5 

Hagen, Kreisfreie Stadt 3 21 2 1 14 

Haltern am See, Stadt 3 21 3 3 12 

Hamm, Kreisfreie Stadt 4 34 4 3 22 

Hattingen, Stadt 1 5 1 0 5 

Heiligenhaus, Stadt 4 20 1 1 14 

Heinsberg, Kreis 2 15 0 4 11 

Heinsberg, Stadt 1 8 0 1 6 

Hemer, Stadt 2 19 1 0 9 

Hennef (Sieg), Stadt 3 17 2 2 11 

Herdecke, Stadt 2 12 0 1 10 

Herford, Kreis 2 16 2 4 7 

Herford, Stadt 4 33 4 6 13 

Herne, Kreisfreie Stadt 2 23 5 2 11 

Herten, Stadt 3 31 3 2 12 

Herzogenrath, Stadt 2 9 1 0 1 

Hilden, Stadt 2 18 6 4 5 

Hochsauerlandkreis 2 10 1 2 2 

Höxter, Kreis 1 4 0 1 3 

Hückelhoven, Stadt 2 15 0 4 11 

Hürth, Stadt 1 6 1 2 3 

Ibbenbüren, Stadt 1 12 1 0 10 



Iserlohn, Stadt 2 19 1 0 9 

Kaarst, Stadt 2 13 2 2 11 

Kamen, Stadt 1 15 1 4 9 

Kamp-Lintfort, Stadt 4 55 6 5 33 

Kempen, Stadt 2 17 3 2 10 

Kerpen, Stadt 1 11 0 10 2 

Kevelaer, Stadt 1 7 3 1 0 

Kleve, Kreis 1 7 3 1 0 

Kleve, Stadt 1 9 0 0 5 

Köln, Kreisfreie Stadt 10 109 9 9 83 

Königswinter, Stadt 3 18 2 2 12 

Krefeld, Kreisfreie Stadt 5 40 5 6 22 

Lage, Stadt 2 18 5 0 13 

Langenfeld (Rhld.), Stadt 3 27 4 8 15 

Leichlingen (Rhld.), Stadt 3 24 1 7 13 

Lemgo, Stadt 2 18 5 0 13 

Leverkusen, Kreisfreie 
Stadt 

4 26 4 5 16 

Lippe, Kreis 3 23 7 0 13 

Lippstadt, Stadt 1 22 2 0 11 

Lohmar, Stadt 3 35 2 4 6 

Löhne, Stadt 1 20 1 3 15 

Lüdenscheid, Stadt 2 8 0 0 6 

Lünen, Stadt 3 19 2 2 10 

Märkischer Kreis 3 15 0 0 13 

Marl, Stadt 4 27 4 3 14 

Meckenheim, Stadt 3 35 2 4 6 

Meerbusch, Stadt 5 40 6 9 24 



Menden (Sauerland), 
Stadt 

2 9 1 0 3 

Mettmann, Stadt 3 13 1 4 8 

Minden, Stadt 1 16 2 4 10 

Minden-Lübbecke, Kreis 2 22 2 5 15 

Moers, Stadt 4 55 6 5 33 

Mönchengladbach, Kreis-
freie Stadt 

4 30 2 3 16 

Monheim am Rhein, Stadt 3 26 5 9 12 

Mülheim an der Ruhr, 
Kreisfreie Stadt 

5 16 2 2 5 

Münster, Kreisfreie Stadt 5 44 7 5 17 

Nettetal, Stadt** 0 0 0 0 0 

Neuss, Stadt 4 24 5 6 16 

Niederkassel, Stadt 3 17 2 2 7 

Oberbergischer Kreis 4 44 3 6 31 

Oberhausen, Kreisfreie 
Stadt 

4 24 0 3 20 

Oelde, Stadt 4 30 2 2 17 

Oer-Erkenschwick, Stadt 2 26 1 1 7 

Olpe, Kreis 3 26 2 1 21 

Overath, Stadt 1 11 0 2 9 

Paderborn, Kreis 1 16 0 0 3 

Paderborn, Stadt 1 16 0 0 3 

Plettenberg, Stadt 1 5 0 0 5 

Porta Westfalica, Stadt 1 16 2 4 10 

Pulheim, Stadt 1 4 1 1 4 

Radevormwald, Stadt 3 36 1 5 26 

Ratingen, Stadt 3 17 2 6 8 



Recklinghausen, Stadt 3 31 3 2 12 

Remscheid, Kreisfreie 
Stadt 

3 22 1 1 16 

Rheda-Wiedenbrück, 
Stadt 

3 24 2 4 10 

Rheinbach, Stadt 3 35 2 4 6 

Rheinberg, Stadt 4 55 6 5 33 

Rheine, Stadt 1 14 0 1 13 

Rheinisch-Bergischer 
Kreis 

4 33 3 4 24 

Rhein-Kreis Neuss 7 44 7 7 25 

Rhein-Sieg-Kreis 4 54 6 5 13 

Rösrath, Stadt 1 11 0 2 9 

Sankt Augustin, Stadt 3 21 3 3 13 

Schmallenberg, Stadt** 0 0 0 0 0 

Schwelm, Stadt 2 17 0 1 9 

Schwerte, Stadt 1 14 1 1 11 

Selm, Stadt 2 8 0 0 6 

Siegburg, Stadt 3 35 2 4 6 

Siegen, Stadt 3 16 0 1 14 

Siegen-Wittgenstein, 
Kreis 

4 21 0 1 16 

Soest, Kreis 1 22 2 0 11 

Soest, Stadt 1 22 2 0 11 

Solingen, krfr. Stadt 5 31 3 3 19 

Sprockhövel, Stadt 2 17 0 1 9 

Steinfurt, Kreis 6 61 3 4 38 

Stolberg (Rhld.), Stadt 1 8 1 0 0 

Sundern (Sauerland), 
Stadt 

1 11 2 1 7 



Troisdorf, Stadt 3 20 3 5 7 

Unna, Kreis 1 4 0 0 3 

Unna, Stadt 1 5 0 2 3 

Velbert, Stadt 2 13 0 1 6 

Verl, Stadt 3 24 2 4 10 

Viersen, Kreis 4 27 3 2 20 

Viersen, Stadt 3 22 2 2 17 

Voerde (Niederrhein), 
Stadt 

2 35 6 3 19 

Waltrop, Stadt 2 26 1 1 7 

Warendorf, Kreis 4 30 0 0 13 

Warstein, Stadt 1 22 2 0 11 

Werdohl, Stadt 1 5 0 0 5 

Wermelskirchen, Stadt 2 12 0 0 10 

Werne, Stadt 1 6 0 0 4 

Wesel, Kreis 5 60 6 5 38 

Wesel, Stadt 4 47 7 4 27 

Wesseling, Stadt 2 16 0 1 13 

Wetter (Ruhr), Stadt 2 12 0 1 10 

Wiehl, Stadt 2 19 3 3 15 

Willich, Stadt 3 21 2 4 14 

Wipperfürth, Stadt 2 28 1 5 20 

Witten, Stadt 3 15 1 1 14 

Wülfrath, Stadt 3 19 1 1 14 

Wuppertal, krfr. Stadt 5 47 2 3 16 

Würselen, Stadt 3 16 2 1 4 

      

Gesamt*                                       
503  

                                   
4.307  

                                      
422  

                                      
486  

                                   
2.387  



      

*Mehrfachnennungen auf-
grund von Nebenstel-
len/mehreren Versor-
gungsgebieten einer Be-
ratungsstelle möglich. 

     

**Die Städte werden von 
Beratungsstellen mitver-
sorgt, die für den gesam-
ten Kreis tätig sind. 

     

 
 

2021 

Jugendamtsbezirk Anzahl Bera-
tungsstellen mit 
Zuständigkeit für 
Jugendamtsbe-
zirk 

Anzahl beschäf-
tigte Fachkräfte 

davon Psycholo-
gische Psycho-
therapeut/in 

davon Kinder- 
und Jugendli-
chenpsycho-
therapeut/in 

davon sonstige 
Zusatzqualifika-
tion 

Aachen, Stadt 4 30 1 3 17 

Aachen, Städteregion 5 39 3 5 21 

Ahaus, Stadt 2 17 1 1 1 

Ahlen, Stadt 2 11 0 0 5 

Alsdorf, Stadt 1 8 1 0 0 

Altena, Stadt 1 5 0 0 5 

Arnsberg, Stadt 1 13 1 1 10 

Bad Honnef, Stadt 3 19 2 2 13 

Bad Oeynhausen, Stadt 1 15 1 3 11 

Bad Salzuflen, Stadt 2 18 4 0 12 

Beckum, Stadt 4 27 0 2 18 



Bedburg, Stadt 1 5 0 0 5 

Bergheim, Stadt 1 6 0 0 6 

Bergisch Gladbach, Stadt 4 32 0 3 22 

Bergkamen, Stadt 1 16 1 5 10 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt 5 50 2 8 38 

Bocholt, Stadt 4 30 2 5 20 

Bochum, Kreisfreie Stadt 4 59 7 4 35 

Bonn, Kreisfreie Stadt 3 34 5 2 27 

Borken, Kreis 4 35 2 3 21 

Borken, Stadt 5 46 2 5 16 

Bornheim, Stadt 3 36 3 5 7 

Bottrop, Kreisfreie Stadt 3 16 1 3 14 

Breckerfeld/Ennepetal, 
Stadt 

4 32 1 1 20 

Brühl, Stadt 1 6 0 1 5 

Bünde, Stadt 2 19 2 4 10 

Castrop-Rauxel, Stadt 4 40 3 6 15 

Coesfeld, Kreis 6 54 1 5 28 

Coesfeld, Stadt 2 17 1 4 9 

Datteln, Stadt 3 33 2 2 12 

Detmold, Stadt 2 18 4 0 12 

Dinslaken, Stadt 3 38 5 3 25 

Dormagen, Stadt 3 20 2 5 14 

Dorsten, Stadt 5 28 2 6 18 

Dortmund, Kreisfreie 
Stadt 

14 96 5 4 51 

Duisburg, Kreisfreie Stadt 7 58 6 9 46 

Dülmen, Stadt 1 10 1 2 4 

Düren, Kreis 3 25 1 1 20 



Düren, Stadt 2 19 1 1 15 

Düsseldorf, Kreisfreie 
Stadt 

10 109 7 13 87 

Elsdorf, Stadt 1 4 0 0 3 

Emmerich am Rhein, 
Stadt 

1 5 0 0 5 

Emsdetten, Stadt 1 5 0 0 0 

Erftstadt, Stadt 1 11 1 2 7 

Erkelenz, Stadt 2 14 0 3 11 

Erkrath, Stadt 3 22 1 4 12 

Eschweiler, Stadt 1 8 1 0 0 

Essen, Kreisfreie Stadt 8 73 7 10 38 

Euskirchen, Kreis 2 20 5 3 8 

Frechen, Stadt 1 5 0 0 5 

Geilenkirchen, Stadt 1 7 0 1 5 

Geldern, Stadt 1 7 3 1 0 

Gelsenkirchen, Kreisfreie 
Stadt 

4 33 2 11 18 

Gevelsberg, Stadt 4 27 2 2 19 

Gladbeck, Stadt 5 29 2 5 20 

Goch, Stadt** 0 0 0 0 0 

Greven, Stadt 2 15 0 0 0 

Grevenbroich, Stadt 3 21 4 5 11 

Gronau, Stadt 4 25 5 1 5 

Gummersbach, Stadt 2 18 3 3 14 

Gütersloh, Kreis 4 33 2 6 15 

Gütersloh, Stadt 4 34 3 6 14 

Haan, Stadt 2 16 5 4 6 

Hagen, Kreisfreie Stadt 3 21 1 1 14 



Haltern am See, Stadt 3 19 2 3 12 

Hamm, Kreisfreie Stadt 4 31 2 2 22 

Hattingen, Stadt 1 4 1 0 4 

Heiligenhaus, Stadt 4 22 1 1 14 

Heinsberg, Kreis 2 14 0 3 11 

Heinsberg, Stadt 1 7 0 1 5 

Hemer, Stadt 2 16 1 0 6 

Hennef (Sieg), Stadt 3 19 2 2 13 

Herdecke, Stadt 2 11 0 0 10 

Herford, Kreis 2 19 2 4 10 

Herford, Stadt 4 35 3 6 17 

Herne, Kreisfreie Stadt 2 23 4 2 12 

Herten, Stadt 3 33 2 2 12 

Herzogenrath, Stadt 1 8 1 0 0 

Hilden, Stadt 2 16 5 4 6 

Hochsauerlandkreis 2 10 0 1 3 

Höxter, Kreis 1 4 0 1 3 

Hückelhoven, Stadt 2 14 0 3 11 

Hürth, Stadt 1 6 1 2 3 

Ibbenbüren, Stadt 1 12 1 0 11 

Iserlohn, Stadt 2 16 1 0 6 

Kaarst, Stadt 2 13 2 2 11 

Kamen, Stadt 1 16 1 5 10 

Kamp-Lintfort, Stadt 4 53 5 5 34 

Kempen, Stadt 2 17 3 2 9 

Kerpen, Stadt 1 10 0 9 2 

Kevelaer, Stadt 1 7 3 1 0 

Kleve, Kreis 1 7 3 1 0 

Kleve, Stadt 1 9 0 0 4 



Köln, Kreisfreie Stadt 10 107 7 6 86 

Königswinter, Stadt 3 19 2 2 13 

Krefeld, Kreisfreie Stadt 5 38 5 8 20 

Lage, Stadt 2 18 4 0 12 

Langenfeld (Rhld.), Stadt 3 28 4 7 16 

Leichlingen (Rhld.), Stadt 3 25 1 6 14 

Lemgo, Stadt 2 18 4 0 12 

Leverkusen, Kreisfreie 
Stadt 

4 25 3 4 17 

Lippe, Kreis 3 23 6 0 12 

Lippstadt, Stadt 1 22 1 0 13 

Lohmar, Stadt 3 36 3 5 7 

Löhne, Stadt 1 20 1 3 15 

Lüdenscheid, Stadt 2 8 0 0 6 

Lünen, Stadt 3 18 1 2 10 

Märkischer Kreis 3 14 0 0 12 

Marl, Stadt 4 25 4 3 14 

Meckenheim, Stadt 3 36 3 5 7 

Meerbusch, Stadt 5 38 6 9 25 

Menden (Sauerland), 
Stadt 

2 8 1 0 2 

Mettmann, Stadt 3 13 1 3 10 

Minden, Stadt 1 15 1 3 11 

Minden-Lübbecke, Kreis 2 21 1 3 17 

Moers, Stadt 4 53 5 5 34 

Mönchengladbach, Kreis-
freie Stadt 

4 29 3 5 17 

Monheim am Rhein, Stadt 3 24 5 9 13 



Mülheim an der Ruhr, 
Kreisfreie Stadt 

4 15 2 2 3 

Münster, Kreisfreie Stadt 6 49 6 7 22 

Nettetal, Stadt** 0 0 0 0 0 

Neuss, Stadt 4 24 5 5 18 

Niederkassel, Stadt 3 18 2 3 7 

Oberbergischer Kreis 4 43 3 5 29 

Oberhausen, Kreisfreie 
Stadt 

4 21 0 3 16 

Oelde, Stadt 4 30 1 2 17 

Oer-Erkenschwick, Stadt 3 35 1 3 12 

Olpe, Kreis 3 28 2 1 23 

Overath, Stadt 1 12 0 3 9 

Paderborn, Kreis 1 17 0 0 2 

Paderborn, Stadt 1 17 0 0 2 

Plettenberg, Stadt 1 5 0 0 5 

Porta Westfalica, Stadt 1 15 1 3 11 

Pulheim, Stadt 1 4 0 0 4 

Radevormwald, Stadt 3 35 1 4 24 

Ratingen, Stadt 3 16 2 5 8 

Recklinghausen, Stadt 4 40 2 4 17 

Remscheid, Kreisfreie 
Stadt 

3 23 1 2 16 

Rheda-Wiedenbrück, 
Stadt 

3 24 2 4 10 

Rheinbach, Stadt 3 36 3 5 7 

Rheinberg, Stadt 4 53 5 5 34 

Rheine, Stadt 1 15 0 1 13 

Rheinisch-Bergischer 
Kreis 

4 36 3 5 23 



Rhein-Kreis Neuss 7 43 6 7 28 

Rhein-Sieg-Kreis 4 55 6 6 22 

Rösrath, Stadt 1 12 0 3 9 

Sankt Augustin, Stadt 3 22 3 3 14 

Schmallenberg, Stadt** 0 0 0 0 0 

Schwelm, Stadt 2 17 0 0 9 

Schwerte, Stadt 1 13 2 0 9 

Selm, Stadt 2 8 0 0 6 

Siegburg, Stadt 3 36 3 5 7 

Siegen, Stadt 3 17 0 1 15 

Siegen-Wittgenstein, 
Kreis 

4 22 0 1 20 

Soest, Kreis 1 22 1 0 13 

Soest, Stadt 1 22 1 0 13 

Solingen, krfr. Stadt 5 32 3 4 20 

Sprockhövel, Stadt 2 17 0 0 9 

Steinfurt, Kreis 7 71 3 6 46 

Stolberg (Rhld.), Stadt 1 8 1 0 0 

Sundern (Sauerland), 
Stadt 

1 13 1 1 10 

Troisdorf, Stadt 3 21 3 5 8 

Unna, Kreis 1 5 0 1 3 

Unna, Stadt 1 6 0 3 3 

Velbert, Stadt 2 12 0 1 6 

Verl, Stadt 3 24 2 4 10 

Viersen, Kreis 4 27 3 2 19 

Viersen, Stadt 3 22 2 2 16 

Voerde (Niederrhein), 
Stadt 

2 33 5 3 20 



Waltrop, Stadt 2 28 1 1 7 

Warendorf, Kreis 5 37 0 2 18 

Warstein, Stadt 1 22 1 0 13 

Werdohl, Stadt 1 5 0 0 5 

Wermelskirchen, Stadt 2 14 0 0 9 

Werne, Stadt 1 6 0 0 4 

Wesel, Kreis 5 58 5 5 39 

Wesel, Stadt 4 44 6 5 28 

Wesseling, Stadt 2 16 0 1 11 

Wetter (Ruhr), Stadt 2 11 0 0 10 

Wiehl, Stadt 2 18 3 3 14 

Willich, Stadt 3 22 2 4 14 

Wipperfürth, Stadt 2 25 1 4 18 

Witten, Stadt 3 15 1 1 14 

Wülfrath, Stadt 3 21 1 1 14 

Wuppertal, krfr. Stadt 5 46 2 4 18 

Würselen, Stadt 2 14 2 2 3 

      

Gesamt*                                       
514  

                                   
4.387  

                                      
360  

                                      
508  

                                   
2.537  

      

*Mehrfachnennungen auf-
grund von Nebenstel-
len/mehreren Versor-
gungsgebieten einer Be-
ratungsstelle möglich. 

     

**Die Städte werden von 
Beratungsstellen mitver-
sorgt, die für den gesam-
ten Kreis tätig sind. 

     



 



Anlage 5 
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Ja, regelmäßig Ja, aber unregelmäßig Nein Keine Angaben möglich

Frage 2: Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt Angebote 
nach § 72 Abs. 3 SGB VIII gemacht?
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Frage 2.1: Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?
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Frage 2.3: Welche Art von Angeboten wurden genutzt?
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Anlage 8 
 
Auf welche Weise werden den Fachkräften in den Jugendämtern regelmäßig 
Weiterbildungsangebote, so wie in § 72 Abs. 3 SGB VIII vorgesehen, gemacht 
und wie werden diese genutzt? (Bitte Auflistung nach Jugendamtsbezirk, Art der 
Angebote, Häufigkeit der Nutzung seit 2020) 
 
Teilfrage: Wie viele Fortbildungen wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter im Jahr in 
Anspruch genommen? 
 
X= Keine Angabe möglich 
 

Jugendamtsbezirk 2020 2021 2022 

Herdecke 2 2 2 

Jugendamt Oer-Erkenschwick 5 5 5 

Jugendamt der Stadt Gronau 1 0,5 1,5 

Jugendamt Mettmann X 1 1 

Langenfeld 1 1 1 

Rheinbach 2 2 2 

Jugendamt Stadt Warstein 3 3 4 

Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport der Stadt 
Radevormwald 

2 2 2 

Stadtjugendamt Düren 16 0 0 

Jugendamt Bad Salzuflen 1 1 1 

Jugendamt Hilden 3 2 4 

Jugendamt Löhne 1 1 2 

Stadt Bergkamen 1 1 1 

Monheim am Rhein 2 4 4 

Kreis Olpe 2 2 2 

Amt für Jugend und Familie - Jugendamt der Stadt 
Bielefeld 

X X X 

Stadt Lage, Fachgruppe Jugend 2 2 2 

Stadt Bocholt 1 1 1 

Stadt Nettetal Fachbereich Kinder, Jugend und Fami-
lie 

2 2 2 

Mülheim an der Ruhr 2 3 2 

Kreisjugendamt Lippe 3 3 3 

Stadt Ennepetal 1 1 1 

Amt für Jugend und Familie der Stadt Erftstadt 2 2 2 

Jugendamt Kamp-Lintfort 2 2 4 

Stadt Herten 2 2 2 

Fachbereich Kinder Jugend und Familie Herne 2 2 2 

Kreisjugendamt Oberbergischer Kreis 2,26 2,48 2,57 

Bereich Familie und Jugend der Stadt Haltern am See 1 1 2 

Stadt Niederkassel 1 1 1 

Kreisjugendamt Düren 2 2 2 

Stadt Greven 1 1 1 

Stadt Hückelhoven - Jugendamt 1 - 2 1- 2 1 - 2 

Bedburg 1 2 2 



Stadt Coesfeld, Fachbereich Jugend, Familie, Bildung 
und Freizeit 

2 2 2 

Jugendamt der Stadt Haan 1 0,5 1 

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales Frechen 2,8 3,8 2,8 

Jugendamt Ahaus 1,5 2 2 

Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
der Stadt Königswinter 

2 2 2 

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Münster x x x 

Stadt Mönchengladbach 2 2 2 

Jugendamt Emsdetten 0,5 0,5 0,75 

Stadt Paderborn 3-4 3-4 3-4 

Jugendamt der Stadt Waltrop x x x 

Amt für Familie und Jugend Rheinisch Bergischer 
Kreis 

3 3 4 

Alte Hansestadt Lemgo / Geschäftsbereich Jugend 
und Schule 

2 2 2 

Kreisjugendamt Hochsauerlandkreis 1 1 1 

Kreis Herford  Jugend und Familie 3 12 5 

Jugendamt Stadt Wesel x x x 

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Er-
kelenz 

0,5 0,5 0,8 

Jugendamt Stadt Sundern 1 1 2 

Jugendamt Rheinberg x x 1 

Arnsberg 1 1 1 

Stadt Goch X X X 

Jugendamt Schwerte 1 1 1 

Stadt Soest 2 4 5 

Bornheim 1 1 1,5 

Jugendamt Stadt Velbert x 4,4 5 

Jugendamt Sankt Augustin 3 3 3 

Stadt Emmerich am Rhein x x x 

Kreisjugendamt Coesfeld x x x 

Jugendamt Wülfrath 1 3 3 

Stadt Herzogenrath - Jugendamt x x x 

Jugendamt Kreis Kleve X X X 

Jugendamt Moers x x 2 

Jugendamt Stadt Marl x x >1 

Jugendamt Pulheim 3 3 4 

Dorsten 2 2 2 

Jugendamt der Landeshaupstadt Düsseldorf x x x 

Jugendamt Bad Oeynhausen 0 2 2,4 

Stadtjugendamt Kupferstadt Stolberg 2 2 4 

Jugendamt der Stadt Duisburg 2 2 21 

Stadt Wuppertal, Ressort Kinder, Jugend und Familie 
- Jugendamt 

1 3,5 3,5 

Amt für Kinder, Jugend und Familie der Bundesstadt 
Bonn 

x x x 

Stadt Oberhausen - Bereich Kinder, Jugend und Fa-
milie 

x x x 

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kinder, Jugend und Familie 2 2 2 



Abteilung Jugend, Kreis Gütersloh 0,5 0,5 0,5 

Jugendamt Hamm 1 1 2 

Jugendamt Stadt Geldern 2 1 1 

Amt für Jugend, Bildung und Sport / Jugendamt Wer-
melskirchen 

2 3 3 

Stadt Detmold 3 3 3 

Fachbereich Jugend und Familie / Stadt Dülmen 1,03 1,40 1,68 

Stadtjugendamt Gummersbach 1 1 1 

Stadt Lohmar, Amt für Jugend und Familie 2 2 2 

Kreis Unna 1,5 1,5 1,5 

Stadt Rheine 0,3 0,3 0,5 

Stadt Remscheid, Fachdienst Jugend 1 1 1 

Stadt Solingen x 2 2 

Kreis Höxter 2,0 2,1 3,4 

 



Anlage 9 
 
Wie viele Fortbildungsangebote mit dem Schwerpunkt sexueller Gewalt wurden 
in NRW seit 2017 im Bereich „Kinderschutz“ angeboten und wahrgenommen? 
(Bitte Auflistung nach Jugendamtsbezirk, Jahr, Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und Art des Angebots) 
 
Teilfrage: Wie viele Fortbildungen wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter im Jahr in 
Anspruch genommen? 
 
X= Keine Angabe möglich 
 

Jugendamtsbezirk 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Herdecke 0 0 0 0 0 0 

Jugendamt Oer-Erkenschwick 0 0 0 0 0 10 

Jugendamt der Stadt Gronau x x x 0 0 1,0 

Jugendamt Mettmann X X X X 1 1 

Langenfeld 0 0 0 0 1 1 

Rheinbach 1 1 1 1 1 1 

Jugendamt Stadt Warstein x x x x 1 1 

Amt für Jugend, Schulen, Kultur und 
Sport der Stadt Radevormwald 

0 0 1 1 1 1 

Stadtjugendamt Düren 0 0 0 0 0 1 

Jugendamt Bad Salzuflen 0 0 2 2 2 2 

Jugendamt Hilden x x x x 1 1 

Jugendamt Löhne 1 1 1 0 1 1 

Stadt Bergkamen X x x x 1 x 

Monheim am Rhein 1 1 1 1 1 1 

Kreis Olpe 1 1 1 0 0 1 

Amt für Jugend und Familie - Jugend-
amt der Stadt Bielefeld 

X X X 0,5 0,5 1 

Stadt Lage, Fachgruppe Jugend 2 2 2 2 2 2 

Stadt Bocholt 0 0 0 1 1 1 

Stadt Nettetal Fachbereich Kinder, 
Jugend und Familie 

2 2 2 2 2 2 

Mülheim an der Ruhr x x x x x x 

Kreisjugendamt Lippe x x 1 1 1 1 

Stadt Ennepetal x x x 2 2 2 

Amt für Jugend und Familie der Stadt 
Erftstadt 

1 1 1 1 1 1 

Jugendamt Kamp-Lintfort 1 1 1 1 1 1 

Stadt Herten X X X X X X 

Fachbereich Kinder Jugend und Fa-
milie Herne 

x x 0 0 0 0 

Kreisjugendamt Oberbergischer 
Kreis 

x x x x x x 

Bereich Familie und Jugend der Stadt 
Haltern am See 

1 1 X X X 1 

Stadt Niederkassel 0 0 0 0 1 1 

Kreisjugendamt Düren 0 0 0 0,5 0,5 1 



Stadt Greven x x x x x x 

Stadt Hückelhoven - Jugendamt X X 1 -2 1- 2 1 - 2 1 - 2 

Bedburg 0 0 0 0 0 1 

Stadt Coesfeld, Fachbereich Jugend, 
Familie, Bildung und Freizeit  

1 x x x 1 1 

Jugendamt der Stadt Haan x x x x x x 

Fachdienst Jugend, Familie und Sozi-
ales Frechen 

x x x 1 1 4 

Jugendamt Ahaus X X X X X X 

Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe der Stadt Königs-
winter 

1 1 1 1 1 1 

Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien Münster 

x x x x 1 1 

Stadt Mönchengladbach 1 1 1 1 1 1 

Jugendamt Emsdetten 0 0 1 0,1 0,1 0,1 

Stadt Paderborn 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Jugendamt der Stadt Waltrop x 1 x 1 x 2 

Amt für Familie und Jugend Rhei-
nisch Bergischer Kreis 

1 1 2 2 2 2 

Alte Hansestadt Lemgo / Geschäfts-
bereich Jugend und Schule 

x x x 1 1 1 

Kreisjugendamt Hochsauerlandkreis x x x x x x 

Kreis Herford  Jugend und Familie 0 0 2,2 0 0,2 1,2 

Jugendamt Stadt Wesel x x x x x x 

Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales Erkelenz 

x x x x 1 1 

Jugendamt Stadt Sundern x 0 0 0 1 1 

Jugendamt Rheinberg x x x x x 1 

Arnsberg X X X X X X 

Stadt Goch X X X X X X 

Jugendamt Schwerte x x x x 1 2 

Stadt Soest x x x 18 x 16 

Bornheim 0,1 1 0,1 0,1 0,2 1 

Jugendamt Stadt Velbert x x x x 1 1,3 

Jugendamt Sankt Augustin x x x x 1 1 

Stadt Emmerich am Rhein x x x x x x 

Kreisjugendamt Coesfeld x x x x x 1 

Jugendamt Wülfrath x x x 1 2 2 

Stadt Herzogenrath - Jugendamt x x x x x x 

Jugendamt Kreis Kleve X X X X X X 

Jugendamt Moers x x x x x x 

Jugendamt Stadt Marl x x x x x x 

Jugendamt Pulheim x x x x 0,7 0,7 

Dorsten 0 0 0 0 0 1 

Jugendamt der Landeshaupstadt 
Düsseldorf 

x x x x x x 

Jugendamt Bad Oeynhausen 0 0 0 0 0 0,2 

Stadtjugendamt Kupferstadt Stolberg 1 2 1 X X 1 

Jugendamt der Stadt Duisburg 1 1 1 1 1 1 



Stadt Wuppertal, Ressort Kinder, Ju-
gend und Familie - Jugendamt 

0,2 0,2 0,2 x 0,3 0,3 

Amt für Kinder, Jugend und Familie 
der Bundesstadt Bonn 

x x x x x x 

Stadt Oberhausen - Bereich Kinder, 
Jugend und Familie 

x x x x x x 

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kinder, Ju-
gend und Familie 

0 0 0 1 1 1 

Abteilung Jugend, Kreis Gütersloh 2 2 2 2 2 2 

Jugendamt Hamm X X X X 0,2 0,3 

Jugendamt Stadt Geldern 1 1 1 1 1 1 

Amt für Jugend, Bildung und Sport / 
Jugendamt Wermelskirchen 

1 1 1 1 0 1 

Stadt Detmold x x 0,12 0,17 2 1 

Fachbereich Jugend und Familie / 
Stadt Dülmen 

x x x 1,0 1,0 0,5 

Stadtjugendamt Gummersbach 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Stadt Lohmar, Amt für Jugend und 
Familie 

0 0 0 0 0 2 

Kreis Unna X X X X X X 

Stadt Rheine x x 0 0 0 0 

Stadt Remscheid, Fachdienst Jugend x x x x 1 1 

Stadt Solingen x x x 1 1 2 

Kreis Höxter x x 1 2 1 1 
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Frage 4: Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?
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Nach welcher Entgeltstufe werden Sachbearbeitende mit 
Garantenstellung im Kinderschutz bezahlt?
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Ja Nein Angabe nicht möglich

Frage 6: Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen 
interkommunaler Zusammenarbeit ein Netzwerk 

Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 9 
Landeskinderschutzgesetz erfüllt?
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Welche Akteure sind an den Netzwerken Kinderschutz beteiligt?
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Ja Nein

Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit 
des Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für 

das Netzwerk Kinderschutz nach § 9 
Landeskinderschutzgesetz?



Anlage 15 (Dashboard) 

 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 4 2017 Intranet 2020 2

2018 4 2018 Newsletter 2021 2

2019 4 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 0 2021 X

2022 0 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.2023 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

2

2

2

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Herdecke

Jugendamtsname

Frage 3

2

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

214

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Herdecke

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5 2017 Intranet 2020 5

2018 5 2018 Newsletter 2021 5

2019 5 2019 Mailversand 2022 5 2020 X X X

2020 5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X X X X

2018 0 2018 X X X X

2019 0 2019 X X X X

2020 0 2020 X X X X

2021 0 2021 X X X X

2022 10 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

2008

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

7

9

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Oer-Erkenschwick

Jugendamtsname

Frage 3

12

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

5562028

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Oer-Erkenschwick

Jugendamts-Nr.

Anbieter Jugendhilfe

Supervision

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 1

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 0,5

2019 7,5 2019 Mailversand 2022 1,5 2020 X

2020 7,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 8 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 10 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 0 2020

2021 0 2021

2022 1 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

keine Angabe möglich

10

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Gronau

Jugendamtsname

Frage 3

16

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

42

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Gronau

Jugendamts-Nr.

-

- teambildende Maßnahmen - gemeinsame Aktivitäten  - monatlicher Newsletter  - Anschaffung von elektrischen Rädern für innerstädtische Fahrten  - Teilnahmemöglichkeit an verschiedenen Fort-und 

Weiterbildungen (Neu im ASD, systemische BeraterInnen)

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 7,5 2018 Newsletter 2021 1

2019 7,5 2019 Mailversand 2022 1 2020

2020 8,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X

2021 8.5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X

2022 10,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

10.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

10.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

6

6

7

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Jugendamt Mettmann

Jugendamtsname

Frage 3

8

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

6

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

444

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Mettmann

Jugendamts-Nr.

Hebammen, 

Kinderärzt*innen, 

Krankenhaus

Maßnahmen zum Teambuilding  Es wurde versucht die vakanten Stellen zeitnah wiederzubesetzten

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 13 2017 Intranet 2020 1

2018 13 2018 Newsletter 2021 1

2019 14 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 14 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 15 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 15 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

01.17

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Höher als EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

3

3

4

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Langenfeld

Jugendamtsname

Frage 3

5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

1

3

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

459

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Langenfeld

Jugendamts-Nr.

-

Viel Freiheit bei der Ausgestaltung des Arbeitstages.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 0 2017 Intranet 2020 2

2018 0 2018 Newsletter 2021 2

2019 0 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 0 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 0 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 0 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X

2018 1 2018 X X

2019 1 2019 X X

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.01.24

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Rheinbach

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

121

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Rheinbach

Jugendamts-Nr.

-

Gute Leitungskräfte, die Verunsicherung uä abfangen können. Die größte Schwierigkeit, ein gutes Umfeld zu schaffen/ zu erhalten, besteht wie folgt: die Politik ist  in einem  Wahn  , ständig neue Gesetze zu 

erlassen, zB das Kinderschutzgesetz. Das KJSG. KiBiz. § 55 Abs.5 SGB VIII.  Liebe Politik, ihr sorgt dafür, dass Verunsicherung zunimmt und belastet die Praxis mit nicht umsetzbaren Anforderungen, auch 

durch die SGB VIII Reform. Landesjugendamt jagt eine Handlungsempfehlung nach der anderen raus. Das bringt nichts!  Politik ist Motor der  Verunsicherung und Verdruss.....Sie merken, ich habe den auch. 

Gesetze mutieren mehr und mehr zum Beleg und Beweis für Politik, man ha etwas getan, sie sei handlungsfähig. Lesen Sie mal die Berichterstattung zum Mädchen, dass jahrelang versteckt gehalten wurde. Da 

fällt der Ministerin in einer Panikreaktion nur ein, dass es eine Aufsichtebehörde geben muss. Bestimmt hilft so eine Struktur nicht!!

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.24

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5,35 2017 Intranet 2020 3

2018 6,45 2018 Newsletter 2021 3

2019 6,56 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X

2020 6,37 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 6,17 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 6,75 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

2

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Warstein

Jugendamtsname

Frage 3

4

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

262

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Warstein

Jugendamts-Nr.

-

Umfassende Qualifizierung der ASD Fachkräfte zum Kinderschutz. Alle ASD Fachkräfte sind INSO Fachkräfte seit 12/2022. Alle ASD Fachkräfte werden zum Casemanager ausgebildet. Regelmäßige 

Fortbildungsangebote werden mit den Fachkräften gemeinsam besprochen. Umfassendes QM Handbuch mit Standards und Personalbemessung sind seit 2018 in Kraft und vom JHA verabschiedet. Arbeiten mit 

Fachsoftware und Diensthandy, Home Office für alle ASD Beschäftigten umgesetzt. Rufbereitschaft mit Hintergrunddienst (4 Augen Prinzip in 2020 eingeführt). Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch im 

Kreis Soest wird vorgehalten und jeder Fall mit sexuellem Missbrauch wird dort mit den ASD Fachkräften kollegial beraten.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 4 2017 Intranet 2020 2

2018 4 2018 Newsletter 2021 2

2019 4 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 1 2019 X

2020 1 2020 X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

06.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

5

6

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport der Stadt Radevormwald

Jugendamtsname

Frage 3

6

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

481

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport der Stadt Radevormwald

Jugendamts-Nr.

-

Moderner Führungsstil sowohl bei Amts-, als auch Team-Leitung.  Ausreichende Fort- und Weiterbildung  Team-Buildung-Maßnahmen  Kollegiale Fallberatung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 16 2017 Intranet 2020 16

2018 16 2018 Newsletter 2021 0

2019 16 2019 Mailversand 2022 0 2020 X X

2020 16 2020 Umlauf / Broschüre 2021

2021 16 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X

2022 16 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 0 2021 X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

2023

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

3

3

3

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadtjugendamt Düren

Jugendamtsname

Frage 3

3

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

3

3

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

470

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadtjugendamt Düren

Jugendamts-Nr.

-

regelmäßige Inhouse Schulungen zu anderen Themen; Mitarbeitergespräche; LOB,

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 10,1 2017 Intranet 2020 1

2018 10,1 2018 Newsletter 2021 1

2019 10,1 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 10,6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 10,6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 11,3 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 2 2019 X

2020 2 2020 X X

2021 2 2021

2022 2 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

12.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

01.20

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

2

2

2

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Jugendamt Bad Salzuflen

Jugendamtsname

Frage 3

2

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

133

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Bad Salzuflen

Jugendamts-Nr.

Jugendamtsleitungen

0

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 3

2018 7 2018 Newsletter 2021 2

2019 8 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X

2020 8 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 8 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 10 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.12.2022 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

01.12.2022

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

8

8

8

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Jugendamt Hilden

Jugendamtsname

Frage 3

8

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

7

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

0

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Hilden

Jugendamts-Nr.

-

Teamtage, um neue junge Kolleg*innen ins Team zu integrieren, Mentorenprogramme, Inhouse Fortbildungen im Bereich Kinderschutz

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 8 2017 Intranet 2020 1

2018 8 2018 Newsletter 2021 1

2019 8 2019 Mailversand 2022 2 2020 X

2020 8 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017

2018 1 2018

2019 1 2019 X

2020 0 2020 X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

05.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

05.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

0

0

0

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Jugendamt Löhne

Jugendamtsname

Frage 3

0

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

0

0

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

112

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Löhne

Jugendamts-Nr.

-

positive Mitarbeiter*innengespräche, Verstärkung des Tuns, Begleitung bei schwierigen Fällen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 14 2017 Intranet 2020 1

2018 14 2018 Newsletter 2021 1

2019 14 2019 Mailversand 2022 1 2020 X

2020 16 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 16 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 18 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X X

2022 keine Angabe möglich 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

2013

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

1

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Bergkamen

Jugendamtsname

Frage 3

1

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

1

1

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

271

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Bergkamen

Jugendamts-Nr.

-

gemeinsame Fortbildungen, rgelmäßige Mitarbeitergespräche, Fortbildungsangebote

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

x

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 15,72 2017 Intranet 2020 2

2018 15,72 2018 Newsletter 2021 4

2019 15,72 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X

2020 15,72 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 14,97 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 14,97 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X

2018 1 2018 X X

2019 1 2019 X X

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

05.13 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

06.13

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

10

10

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Monheim am Rhein

Jugendamtsname

Frage 3

10

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

10

10

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

450

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Monheim am Rhein

Jugendamts-Nr.

-

Teamtage, Gesundheitsmanagement, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbefragungen, Inhouseschulungen, vielfältige Benefits

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 17,5 2017 Intranet 2020 2

2018 19,5 2018 Newsletter 2021 2

2019 19,5 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 19,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 19,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 19,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X

2018 1 2018 X

2019 1 2019 X X

2020 0 2020

2021 0 2021

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

02.23

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

36

36

36

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Kreis Olpe

Jugendamtsname

Frage 3

36

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

34

36

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

240

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Kreis Olpe

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 76 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 77,8 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 81,8 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X X

2020 82,8 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 82,8 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 83,6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 0,5 2020 X X X

2021 0,5 2021 X X X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

10.22 Ja, turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

10.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Amt für Jugend und Familie - Jugendamt der Stadt Bielefeld

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

90

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Amt für Jugend und Familie - Jugendamt der Stadt Bielefeld

Jugendamts-Nr.

-

Die Leitungskräfte des ASD beschäftigen sich regelhaft zweimal jährlich im Rahmen eines Personal- und Organisationsentwicklungskonzeptes mit den Herausforderungen im Arbeitsgebiet. Dazu gehört auch 

regelhaft das Thema Personalentwicklung und die Frage, wie wir ein wertschätzendes Arbeitsumfeld schaffen und erhalten können. Konkrete Maßnahmen sind z.B.: Teamentwicklungsmaßnahmen, Supervision, 

Betriebs- und Teamausflüge, regelhafte Beteiligung von Fachkräften an Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen, Diskussion über Standardsetzungen und Haltungsfragen.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 7,54 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 8,26 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 8,26 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 2 2017 X X

2018 2 2018 X X

2019 2 2019 X X X

2020 2 2020 X X X

2021 2 2021 X X X

2022 2 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

10.19 Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

08.09

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Lage, Fachgruppe Jugend

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

131

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Lage, Fachgruppe Jugend

Jugendamts-Nr.

-

- ständiger, fachlicher Austausch zu jeder Zeit und zu jedem Einzelfall mit Leitung möglich  - regelmäßige Supervision  - wöchentliche Dienstbesprechungen, hier Austausch über Aktuelles und aktuelle Fälle  - 

Neues Rathaus, überwiegend Einzelbüros  - Leitung ist für alle immer erreichbar  - sehr erfahrene ASD-Leitung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 10,44 2017 Intranet 2020 1

2018 10,44 2018 Newsletter 2021 1

2019 10,44 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 10,44 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 14,27 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 15,51 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 1 2020 X

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

07.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

3

3

3

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Bocholt

Jugendamtsname

Frage 3

3

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

3

3

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

41

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Bocholt

Jugendamts-Nr.

-

- gute PC Ausstattung  - wertschätzender Umgang  - Angebot von Fortbildungen  - Supervision  - ein Team das auf sich aufpasst und gegeneseitig unterstützt

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 8 2017 Intranet 2020 2

2018 8 2018 Newsletter 2021 2

2019 9 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 9 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 9 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 10 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 2 2017

2018 2 2018 X

2019 2 2019 X

2020 2 2020 X X

2021 2 2021 X

2022 2 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

03.23 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

2

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Nettetal Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

3

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

3

2

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

496

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Stadt Nettetal Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

-

- Gutes Einarbeitungskonzept  - Angemessene Fallauslastung  - Gute räumliche und materielle Arbeitbedingungen  - Regelmäßige Supervision  - Gute Kooperation mit Team- und Sachgebietsleitung  - 

Teambuildingmaßnahmen (regelmäßig)  - Regelmäßige Fortbildungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 40 2017 Intranet 2020 2

2018 40 2018 Newsletter 2021 3

2019 46,5 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 47,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 47,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 47,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

05.19 Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

3

3

3

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Mülheim an der Ruhr

Jugendamtsname

Frage 3

3

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

3

3

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

407

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Mülheim an der Ruhr

Jugendamts-Nr.

-

Regelmäßige Supervision, Mentoring System innerhalb der Einarbeitung sowie ein Einarbeitungskonzept, Interne Fortbildungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 16 2017 Intranet 2020 3

2018 17 2018 Newsletter 2021 3

2019 17 2019 Mailversand 2022 3 2020 X X X

2020 17 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 17 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 19 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 1 2019

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

2019 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

2019

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Kreisjugendamt Lippe

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

130

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Kreisjugendamt Lippe

Jugendamts-Nr.

Kinderschutzambulanz, 

Kinderärzte, Kinder-und 

Jugendpsychiatrie, 

Kreissportbund, Fachstelle 

Kinderrechte

Partizipation der Mitarbeiter*innen, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, gute sachliche und personelle Ausstattung, gutes Betriebsklima,   regelmäßige Supervision, kolligiale Beratung, Forbildungen und 

Weiterbildungen, jährliche Gespräche zur persönlichen beruflichen Weiterentwicklung,  transparente und offene Kommunikation, gelegte Fehler-und Sicherheitskultur im Jugendamt (Institutionelles Schutzkonzept)

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 1

2018 7 2018 Newsletter 2021 1

2019 7 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X

2020 7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 2 2020

2021 2 2021 X

2022 2 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Ennepetal

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

211

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Ennepetal

Jugendamts-Nr.

-

Gemeinsame Mittagspausen, gemeinsam Kaffetrinken und Kuchen essen bei Geburtstagen, Homeoffice Angebote bei Betreuungsproblemen, Gleitzeit, Angebote von WEiterbildungen, Fortbildungen, Teamtage,

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 6 2017 Intranet 2020 2

2018 6 2018 Newsletter 2021 2

2019 6 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X

2018 1 2018 X X

2019 1 2019 X X

2020 1 2020 X X X

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

14

14

14

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Amt für Jugend und Familie der Stadt Erftstadt

Jugendamtsname

Frage 3

15

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

14

14

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

427

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Amt für Jugend und Familie der Stadt Erftstadt

Jugendamts-Nr.

-

-Supervision  -Fallbesprechungen  -Teamgespräche  -Mitarbeitergespräche

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

12.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 8.81 2017 Intranet 2020 2

2018 8.81 2018 Newsletter 2021 2

2019 9.8 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X X

2020 9.2 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 9.0 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 8,9 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X X

2018 1 2018 X X X

2019 1 2019 X X X

2020 1 2020 X X X

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

06.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

10.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

18

18

18

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Jugendamt Kamp-Lintfort

Jugendamtsname

Frage 3

18

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

18

18

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

0

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

X

Jugendamt Kamp-Lintfort

Jugendamts-Nr.

Rechtsanwälte

Home Office ermöglichen, gute technische Ausstattung (LapTops und Diensthandy), Fortbildungsmöglichkeiten

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 13 2017 Intranet 2020 2

2018 13 2018 Newsletter 2021 2

2019 12 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 15 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 15 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 15 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.15 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

01.15

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Stadt Herten

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

64

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Herten

Jugendamts-Nr.

-

keine finanzielle Möglichkeiten in der Kommune vorhanden

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 44,5 2017 Intranet 2020 2,26

2018 45 2018 Newsletter 2021 2,48

2019 45 2019 Mailversand 2022 2,57 2020 X X X

2020 45,25 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 44,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 57,75 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X X X

2018 keine Angabe möglich 2018 X X X

2019 keine Angabe möglich 2019 X X X

2020 keine Angabe möglich 2020 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

12.21 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

02.11

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Kreisjugendamt Oberbergischer Kreis

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

430

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

X

Kreisjugendamt Oberbergischer Kreis

Jugendamts-Nr.

Erziehungsberatungsstellen

flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten, gute technische Ausstattung (Handy, Laptop etc.), Nutzung Dienst-KFZ

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 4,5 2017 Intranet 2020 1

2018 4,5 2018 Newsletter 2021 1

2019 4,5 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 4,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 4,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 5,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017

2018 1 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 keine Angabe möglich 2021

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

12.22

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Bereich Familie und Jugend der Stadt Haltern am See

Jugendamtsname

Frage 3

5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

51

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Bereich Familie und Jugend der Stadt Haltern am See

Jugendamts-Nr.

-

regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision, Mitarbeitergespräche

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

12.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 1

2018 7 2018 Newsletter 2021 1

2019 8 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 10 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 11 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 12 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 0 2019

2020 0 2020

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

11.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Niederkassel

Jugendamts-Nr.

-

verbesserte technische Ausstattung  geplant ist: bessere räumliche Ausstattung (mehr Einzelbüros, Umzug ins Hauptgebäude wegen besserer Sicherheitsstandards) Eigener PKW für den ASD

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

437

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Niederkassel

Jugendamtsname

Frage 3

6

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

2

4

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 30 2017 Intranet 2020 2

2018 30 2018 Newsletter 2021 2

2019 30 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 33 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 34 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 34 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0,5 2020 X X X

2021 0,5 2021 X X X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Kreisjugendamt Düren

Jugendamts-Nr.

-

Mitarbeiterorientierung , Mitarbeiterbeteiligung, Wertschätzende Arbeitskultur

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

04.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

435

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Kreisjugendamt Düren

Jugendamtsname

Frage 3

0

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

0

0

0

0

0

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

07.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 1

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 1

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 10 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 11 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 12,02 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020 X X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Greven

Jugendamts-Nr.

-

gute Büroausstattung, Fachanwendung, ausreichend Personal zur Mitarbeit in Kinderschutzfällen, viele Angebote von Fortbildung (individuell und als Einarbeitungsbestandteil)

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

x

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

72

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Greven

Jugendamtsname

Frage 3

2

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

2

2

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

Angabe nicht möglich

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 1 - 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 1- 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 1 - 2 2020 X X X

2020 12 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 13 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 14 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 1 -2 2019 X X

2020 1- 2 2020 X X

2021 1 - 2 2021 X X

2022 1 - 2 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Hückelhoven - Jugendamt

Jugendamts-Nr.

-

Kollegiale Beratung, Führungs-Rückmeldung, Supervision, Anerkennung der täglichen Arbeit

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

X

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

488

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Angabe nicht möglich

Stadt Hückelhoven - Jugendamt

Jugendamtsname

Frage 3

14

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

12

13

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 
 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 6 2017 Intranet 2020 1

2018 6 2018 Newsletter 2021 2

2019 6 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 0 2021 X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

12.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Bedburg

Jugendamts-Nr.

-

Homeoffice, Vereinbarkeit Familie / Beruf, Supervision, Maßnahmen zum Schutz der seelischen Gesundheit, Teamaktionen, Gute Ausstattung am Arbeitsplatz, Dienstwagennutzung, mobiles Arbeiten, ein angemessener 

Fallzahlenschlüssel, Maßnahmen zur Herstellung der Arbeitssicherheit

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

494

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Bedburg

Jugendamtsname

Frage 3

2

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

0

2

2

2

2

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 keine Angabe möglich 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Coesfeld, Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Freizeit

Jugendamts-Nr.

-

Supervision (in besonderen Fällen auch Einzelsupervision), gute Einarbeitung, Möglichkeiten der Fortbildung, regelmäßige Dienstgespräche, Heimarbeit, Ausstattung mit Diensthandys, z. T. Laptops

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

06.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

2

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Coesfeld, Fachbereich Jugend, Familie, Bildung und Freizeit

Jugendamtsname

Frage 3

10

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

8

8

8

9

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 3,5 2017 Intranet 2020 1

2018 3,5 2018 Newsletter 2021 0,5

2019 3,5 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X

2020 3,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 3,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 4 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt der Stadt Haan

Jugendamts-Nr.

-

Sehr gute und unterstützende Teamkultur

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.06.2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

441

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt der Stadt Haan

Jugendamtsname

Frage 3

1

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

1

1

1

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.06.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 30 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 35 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 35 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 38 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 0 2019

2020 0 2020 X

2021 0 2021

2022 0 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

11.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

2023

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben 

nicht möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Fachbereich Kinder Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

811213

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Fachbereich Kinder Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

-

Homeoffice, Dienstfahrzeuge, regelmäßige Fortbildungsangebote, strukturierte Arbeitsprozesse, adäquate Personalausstattung und Fallbelastung (durch Fachkräftemangel zunehmend schwierig in der Umsetzung), 

(Fall-) Supervision, Teamtage, Leitungskräftefortbildungen zu Mitarbeiterbindung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Fachbereich Kinder Jugend und Familie Herne

Fachbereich Kinder Jugend und Familie Herne



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 4 2017 Intranet 2020 1,5

2018 4 2018 Newsletter 2021 2

2019 4 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 4 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 4 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 4 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 keine Angabe möglich 2021 X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

10.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Ahaus

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

43

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Ahaus

Jugendamtsname

Frage 3

7

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

4

5

5

6

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

10.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 10 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017

2018 1 2018 X

2019 1 2019 X

2020 1 2020 X

2021 1 2021

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

492

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Stadt Königswinter

Jugendamtsname

Frage 3

3

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

07.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 13,25 2017 Intranet 2020 2,8

2018 14,25 2018 Newsletter 2021 3,8

2019 14,25 2019 Mailversand 2022 2,8 2020 X X X

2020 16,75 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 18,75 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 19,75 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X

2022 4 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

02.13 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

02.13

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

2

2

23

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben 

nicht möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales

Jugendamtsname

Frage 3

23

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

461

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales

Jugendamts-Nr.

Kindergärten

Verbesserung der Personalausstattung  Verbesserung der Willkommenskultur  Verbesserung der Arbeitsplatzausstattung  Teilnahme an FB - Reihe zur Einarbeitung (Neu im ASD)

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales Frechen

Fachdienst Jugend, Familie und Soziales Frechen



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 76 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X

2018 1 2018

2019 1 2019

2020 1 2020

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.01.2023 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Mönchengladbach

Jugendamts-Nr.

-

- Wegfall der Kernarbeitszeit  - Einführung des mobilen Arbeitens   - Einarbeitungsmodule für neue Fachkräfte   - Mentoring/ Anleitung  - Teamtage

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

406

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Stadt Mönchengladbach

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

45107

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 1,4 2017 Intranet 2020 0,5

2018 1,5 2018 Newsletter 2021 0,5

2019 1,5 2019 Mailversand 2022 0,75 2020 X X

2020 1,7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 1,7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 1,9 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 1 2019 X X

2020 0,1 2020 X X

2021 0,1 2021 X

2022 0,1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Emsdetten

Jugendamts-Nr.

-

Teamsupervision  Einarbeitungskonzept, intensive Einarbeitung, Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Hardware, regelmäßige Teilnahmemöglichkeiten an Fortbildungen, Vernetzung mit Dritten, präsente Leitungsebene

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

71

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Emsdetten

Jugendamtsname

Frage 3

0,5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

10.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 25 2017 Intranet 2020 3-4

2018 30 2018 Newsletter 2021 3-4

2019 30 2019 Mailversand 2022 3-4 2020 X X X X

2020 33 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 33 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 35 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0,5 2017 X

2018 0,5 2018 X X X

2019 0,5 2019

2020 0,5 2020 X X X

2021 0,5 2021 X X

2022 0,5 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Paderborn

Jugendamts-Nr.

Kinderschutzambulanz

regelmäßige Supervision, spezialisierungsmöglichkeiten , Fortbildungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

12.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

151

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Paderborn

Jugendamtsname

Frage 3

21

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

15

17

20

21

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2008

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 6 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 6 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 6 2019 Mailversand 2022 x 2020 X X

2020 6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 1 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 1 2020 X X

2021 keine Angabe möglich 2021

2022 2 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.01.2023 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt der Stadt Waltrop

Jugendamts-Nr.

Logo-, Ergo-Therapeuten, 

Frühförderung, Hebammen, 

Ärzte (nehmen aber leider nur 

sehr sporadisch teil)

Supervision, 8a-Fallbearbeitung immer zu zweit, jederzeit Rückendeckung/Unterstützung durch Leitung, kollegiales Team

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

67

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt der Stadt Waltrop

Jugendamtsname

Frage 3

8

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

7

7

8

8

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2007

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 9 2017 Intranet 2020 3

2018 10,7 2018 Newsletter 2021 3

2019 10,7 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X

2020 11 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 12 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 13,2 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X X

2018 1 2018 X X X

2019 2 2019 X X X

2020 2 2020 X X X

2021 2 2021 X X X

2022 2 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Amt für Familie und Jugend Rheinisch Bergischer Kreis

Jugendamts-Nr.

-

Inhouseveranstaltungen mit Fachreferentinnen  Mitarbeitendengespräöche  Supervisionen  Teamsitzungen & Fallbesprechungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

431

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

X

Amt für Familie und Jugend Rheinisch Bergischer Kreis

Jugendamtsname

Frage 3

18,2

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

14

15,7

15,7

16

17

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2015

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5,89 2017 Intranet 2020 2

2018 5,89 2018 Newsletter 2021 2

2019 7,43 2019 Mailversand 2022 2 2020 X

2020 7,39 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 8,01 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X

2022 9,37 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 1 2020 X

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.02.2023 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Alte Hansestadt Lemgo / Geschäftsbereich Jugend und Schule

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

132

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Alte Hansestadt Lemgo / Geschäftsbereich Jugend und Schule

Jugendamtsname

Frage 3

1

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

1

1

1

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 14,7 2017 Intranet 2020 1

2018 14,7 2018 Newsletter 2021 1

2019 16 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X

2020 17 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 18 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 18 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

06.19 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Kreisjugendamt Hochsauerlandkreis

Jugendamts-Nr.

-

-regelmäßige Besprechungen  - Kollegiale beratung  Teamförderung  Supervision

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

220

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Kreisjugendamt Hochsauerlandkreis

Jugendamtsname

Frage 3

18

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

14,7

14,7

16

17

18

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 3

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 12

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 5 2020 X X X X

2020 23,8 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 24,229 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 29,435 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 2,2 2019 X X X X

2020 0 2020

2021 0,2 2021 X X X X

2022 1,2 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

2012 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Kreis Herford  Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

Jobcenter, 

Gleichstellungsbeauftragte, 

Fachkräfte der Städte und 

Gemeinden

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

110

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Kreis Herford  Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2010

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 11,5 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 11,5 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 11,5 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X X

2020 13,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 13,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 13,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Stadt Wesel

Jugendamts-Nr.

-

Qualifizierung der Mitarbeitenden,  Eindeutig beschriebene Verfahrens- und Qualitätsstandards,  Personalbemessung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

06.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

490

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Jugendamt Stadt Wesel

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 11 2017 Intranet 2020 0,5

2018 11 2018 Newsletter 2021 0,5

2019 11 2019 Mailversand 2022 0,8 2020 X X

2020 14 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 14 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 14 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021

2022 1 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

04.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

10

12

12

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben 

nicht möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales

Jugendamtsname

Frage 3

12

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

10

10

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

465

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales

Jugendamts-Nr.

-

Gute Personal- und Büroausstattung. Supervision. Wertschätzender Umgang

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

04.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Erkelenz

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales Erkelenz



 
 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 3,5 2017 Intranet 2020 1

2018 3,5 2018 Newsletter 2021 1

2019 4 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X X

2020 4 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 4 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 0 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

JUGENDAMT STADT SUNDERN

Jugendamts-Nr.

Familienzentren

Supervision  Methode kollegiale Fallberatung  wöchentliche ASD Teamsitzungen zum Austausch

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

05.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

222

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

JUGENDAMT STADT SUNDERN

Jugendamtsname

Frage 3

1

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

1

1

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

06.10

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X



 
 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 1 2020 X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X

2021 6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 4 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 1 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Rheinberg

Jugendamts-Nr.

-

Wertschätzende Kommunikation, Supervision, Einzelbüros, Adäquate Ausstattung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

02.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

460

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Rheinberg

Jugendamtsname

Frage 3

6

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 11 2017 Intranet 2020 1

2018 9 2018 Newsletter 2021 1

2019 9 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 14 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 15 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 17 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

10.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Arnsberg

Jugendamts-Nr.

-

-Förderung des Austauschs der insoFas untereinander  - Entwicklung von Verfahrensabläufen und Standards  - Aufgabe in Stellenbeschreibung verankert

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

221

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Arnsberg

Jugendamtsname

Frage 3

5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

3

6

5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

Angabe nicht möglich

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 4 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 5 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 5 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X

2020 5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

09.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Goch

Jugendamts-Nr.

Die Vertreter der 

Jugendämter einigen sich 

aktuell über die weiteren 

Teilnehmer

kollegiale Beratung und konstante Möglichkeit der persönlichen Rücksprache mit Vorgesetzten,  Sportkurse,  kostenloses Obst,  Gleitzeit,  Betriebsfeiern  Übertragung von Verantwortung im Rahmen eigener 

Entscheidungsbefugnisse

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

421

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Goch

Jugendamtsname

Frage 3

13

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

11

13

13

13

13

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

09.23

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 

 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 56,4 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 60,2 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 58,47 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X X

2020 59,47 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 61,94 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 62 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 1 2021 X X X X

2022 1 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 

4 zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Ja, turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben 

nach § 9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um 

ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu 

schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

35

35

38

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben 

nicht möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Jugendamtsname

Frage 3

38

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im 

Tätigkeitsfeld "Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen 

vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

35

35

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

5515000

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Jugendamts-Nr.

-

Supervision  Mitarbeitendengespräche  Teamarbeit  Coaching

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Münster

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Münster



 
 

 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 1

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 1

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 16 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 18 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 1 2021 X X X

2022 2 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Schwerte

Jugendamts-Nr.

-

- Lob und Wertschätzung für geleistete Arbeit

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

06.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

274

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Schwerte

Jugendamtsname

Frage 3

1

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

1

1

1

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

09.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 2

2018 8 2018 Newsletter 2021 4

2019 9 2019 Mailversand 2022 5 2020 X X X

2020 10 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 9,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 10,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 18 2020 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021

2022 16 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

09.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Soest

Jugendamts-Nr.

-

Möglichkeit Homeoffice (aber nur begrenzt umsetzbar), flexible Arbeitszeiten, JobRad, Fortbildungsmöglichkeiten (intern und extern), Supervision, Kooperation mit Fachstellen und regelmäßige Qualitätsdialoge, 

regelmäßige Mitarbeiter*innengespräche,  Sprechstunden  der Leitung für die MA

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

261

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Soest

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 1

2018 7 2018 Newsletter 2021 1

2019 8,7 2019 Mailversand 2022 1,5 2020 X X

2020 8,7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 9,7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 9,7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0,1 2017 X

2018 1 2018 X X

2019 0,1 2019 X

2020 0,1 2020 X X

2021 0,2 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Bornheim

Jugendamts-Nr.

-

Stellenmehrungen im ASD, Einführung einer zusätzlichen Leitungsebene exklusiv für den ASD (Teamleitung), Inhouse Schulungen für das gesamte Team in 2018 und 2022, standardisiertes Einarbeitungskonzept über 6 

Monate, Teilnahme an der Fortbildungsreihe  Neu im ASD , Co-Arbeit als Standard bei komplexen Fallkonstellationen, regelmäßige Supervision und zusätzlich individuelle Beratung bei Bedarf, rechtlicher Beistand bei 

Bedarf

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

08.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

491

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Bornheim

Jugendamtsname

Frage 3

4

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

2

2

3

3

3

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

09.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 4,4

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 5 2020

2020 x 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 20,8 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 20,6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X X X

2022 1,3 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

07.22 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Stadt Velbert

Jugendamts-Nr.

-

- Einführung Telearbeit  - Doppelbesetzung Nachtbereitschaft  - tägl. Austausch-Angebot  - 2 eigene Dienstfahrzeuge  - Inhouse-Fortbildung für Gruppengefühl  - Geburtstage werden zusammen gefeiert

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

447

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Stadt Velbert

Jugendamtsname

Frage 3

14

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

10

10

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 15 2017 Intranet 2020 3

2018 15 2018 Newsletter 2021 3

2019 16 2019 Mailversand 2022 3 2020 X X X

2020 16 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 16 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 16 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Sankt Augustin

Jugendamts-Nr.

-

ausreichende Arbeitszeit, ausreichende Möglichkeiten zur kollegialen Beratung, Fortbildungsangebote, vorwiegend Einzelbüros, Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, Dienstwagen, Handys, freundliches Arbeitsklima

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

473

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Sankt Augustin

Jugendamtsname

Frage 3

24

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

22

22

23

23

23

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

01.15

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 6 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 6 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X

2020 6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

02.14 Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Emmerich am Rhein

Jugendamts-Nr.

-

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

811330

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Emmerich am Rhein

Jugendamtsname

Frage 3

8

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

8

8

8

8

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2014

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 keine Angabe möglich 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 keine Angabe möglich 2021

2022 1 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Kreisjugendamt Coesfeld

Jugendamts-Nr.

-

- Entlastung der Sachbearbeitung durch Einsatz der Teamkoordination od. Fachstelle Kinderschutz als zweite Fachkraft im Kinderschutz  - keine verpflichtende Rufbereitschaft außerhalb der regulären Dienstzeit   - 

Doppelbesetzung der Rufbereitschaft außerhalb der regulären Dienstzeit   - Juhis, PKD, Adoptionsvermittlung und Eingliederungshilfe sind Spezialdienste  - Einrichtung einer Springerstelle

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

02.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

0

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Kreisjugendamt Coesfeld

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

02.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5,25 2017 Intranet 2020 1

2018 5,25 2018 Newsletter 2021 3

2019 5,25 2019 Mailversand 2022 3 2020 X X X

2020 5,25 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 5,25 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 5,25 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 1 2020 X X X

2021 2 2021 X X X X

2022 2 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Wülfrath

Jugendamts-Nr.

-

Supervision, regelmäßige Inhouse-Veranstaltungen u.a. zur Erarbeitung einer gemeinsamen Haltung im Kinderschutz, Mitarbeitenden-Gespräche unabhängig von Hierarchie,

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

448

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Wülfrath

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

12.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 8,91 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 9,54 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 9,54 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X X X

2020 10,04 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 10,04 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 10,83 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

09.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Herzogenrath - Jugendamt

Jugendamts-Nr.

siehe: www.imblick.info

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

475

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Herzogenrath - Jugendamt

Jugendamtsname

Frage 3

10

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

8

8

9

9

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

Angabe nicht möglich

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 14,5 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 14,5 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 14,5 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X

2020 16,25 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 16,25 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 17,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Kreis Kleve

Jugendamts-Nr.

Das Netzwerk befindet sich in 

der Etablierungsphase. Es ist 

beabsichtigt, alle o.a. Akteure 

mit einzubeziehen.

- vielfältige Fortbildungsangebote  - Angebot unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle  - offene Gesprächs- und Feedbackkultur

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

420

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Kreis Kleve

Jugendamtsname

Frage 3

6

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

7

7

7

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

09.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 29 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Moers

Jugendamts-Nr.

-

digitale Arbeitsausstattung, Einzelbüros, Gestaltung der Räumlichkeiten, Teamgemeinschaft, gute Ansprechbarkeit von Leitungen, Beteiligung an Entscheidungen, teamübergreifende Inhouse Fortbildungen, gute 

Strukturierung von Arbeitsprozessen, Möglichkeit zu Homeoffice, Nutzungsmöglichkeit von Dienstfahrrädern und Dienstpadelecs

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

455

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Moers

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

07.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 27 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 27 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 27 2019 Mailversand 2022 >1 2020 X X

2020 27 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 27 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 27 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Stadt Marl

Jugendamts-Nr.

Es handelt sich um ein 

erweitertes Netzwerk Frühe 

Hilfen. Die 

Koordinierungsstelle nach 

LKSG ist noch nicht 

eingerichtet, aber in Arbeit.

- Einrichtung und Ausstattung von Sozialraumbüros  - Ausbildung aller Mitarbeitenden im ASD zu zertifizierten Kinderschutzfachkräften

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

65

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Stadt Marl

Jugendamtsname

Frage 3

6

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

5

5

5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2007

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 0 2017 Intranet 2020 3

2018 5,7 2018 Newsletter 2021 3

2019 5,7 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X X

2020 5,7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X X

2021 5,7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 7,7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 0,7 2021 X X X X

2022 0,7 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.11.2021 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Pulheim

Jugendamts-Nr.

-

Vertrauensbildung, gemessen durch anonymisierte Abfragen; Angebote der Leitungskräfte, Transparenz in Kommunikation und Abläufen; Bedarfe, Emotionen werden ernstgenommen und miteinander bearbeitet, wenn 

notwendig und möglich. Supervision, Coaching, im Team und Einzel, Teambuilding in Aufgabenbereichen, Abteilungen und dem gesamten Amt. Erleichterung von Schnittstellenarbeit; Senkung der Arbeitslast/Reduzierung 

der Aufgaben bei Anstieg der Fälle;

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

436

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Pulheim

Jugendamtsname

Frage 3

5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

5

5

5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.10.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 12,3 2017 Intranet 2020 2

2018 13,3 2018 Newsletter 2021 2

2019 14,7 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 15,6 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 17,6 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 18,6 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 0 2019

2020 0 2020

2021 0 2021

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.02.2023 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Dorsten

Jugendamts-Nr.

-

Im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Personalentwicklung -und Gewinnung werden viele unterschiedliche Möglichkeiten genutzt.   Im ASD zusätzlich Supervision (in Belastungssituationen auch jederzeit Einzelsupervision 

möglich). Gemeinsame Fortbildungen. Qualitätsmanagement.   Sozialhygiene.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

63

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Dorsten

Jugendamtsname

Frage 3

18

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

12

13

14

15,6

17

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.06.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 106 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 115 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 114,5 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X X

2020 115,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 116 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 124,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X X X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt der Landeshaupstadt Düsseldorf

Jugendamts-Nr.

Stadtsportbund, Sportamt, 

Kliniken, Schulamt, 

Rechtsmedizin

keine Eingabe

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

x

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

0

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt der Landeshaupstadt Düsseldorf

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

36

36

38

33

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

03.09.2014

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5,5 2017 Intranet 2020 0

2018 5,5 2018 Newsletter 2021 2

2019 5,5 2019 Mailversand 2022 2,4 2020

2020 5,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 5,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 5,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 0 2019

2020 0 2020

2021 0 2021

2022 0,2 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

12.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Bad Oeynhausen

Jugendamts-Nr.

-

Höhenverstellbare Schreibtische, Angebot von Telearbeit, Diensthandys

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

142

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Bad Oeynhausen

Jugendamtsname

Frage 3

0,5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 12 2017 Intranet 2020 2

2018 12 2018 Newsletter 2021 2

2019 12 2019 Mailversand 2022 4 2020 X X X

2020 12 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 12 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 13,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X

2018 2 2018 X X

2019 1 2019 X X

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 keine Angabe möglich 2021

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

Stadtjugendamt Kupferstadt Stolberg

Jugendamts-Nr.

-

gute digitale Ausstattung; Mitarbeiter*innengespräche; regelmäßige Teamtreffen; zahlreiche Inhouse-Fortbildungen; eigenes Fortbildungsprogramm der Stadtverwaltung;

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

09.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

468

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

X

Stadtjugendamt Kupferstadt Stolberg

Jugendamtsname

Frage 3

5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

4

4

5

5

5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

01.12

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 165 2017 Intranet 2020 2

2018 165 2018 Newsletter 2021 2

2019 165 2019 Mailversand 2022 21 2020 X X X

2020 165 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 166 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 194 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X X X

2018 1 2018 X X X X

2019 1 2019 X X X X

2020 1 2020 X X X X

2021 1 2021 X X X X

2022 1 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Keine Angabe möglich

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt der Stadt Duisburg

Jugendamts-Nr.

-

Einarbeitungskonzept  / Mentoring / Mobiles Arbeiten / Gesundheitsvorsorge / Flexible Arbeitszeiten / Incentives wie Vergünstigen bei Einkäufen und Veranstaltungen / Gestaltungsfreiheit / Ideen werden aufgegriffen und 

verstärkt (beispielsweise Podcast zum Jugendamt) und vieles mehr

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

03.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

402

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Jugendamt der Stadt Duisburg

Jugendamtsname

Frage 3

192

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

140

150

160

180

189

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 88 2017 Intranet 2020 1

2018 86 2018 Newsletter 2021 3,5

2019 86 2019 Mailversand 2022 3,5 2020 X

2020 86 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 86 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 98 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0,2 2017 X X

2018 0,2 2018 X X

2019 0,2 2019 X X

2020 keine Angabe möglich 2020 X X

2021 0,3 2021 X X X

2022 0,3 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Wuppertal, Ressort Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt

Jugendamts-Nr.

-

- ausführliche Einarbeitung nach einem festgeschriebenen Einarbeitungskonzept  -  rund-um-die-Uhr -Fachberatung durch Fachreferent*innen  - tw. Umzug in neue Räumlichkeiten  - ab 2022 Umstrukturierung der Arbeit 

durch Herauslösung von 8a-Verfahren in neuen Fällen aus der BSD-Zuständigkeit (Gründung Kinderschutzdienst)  - ab Ende 2022 umfassende Fortbildungs- und Einarbeitungsmöglichkeit in einer Schulungsreihe für alle 

Mitarbeitenden

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

414

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Wuppertal, Ressort Kinder, Jugend und Familie - Jugendamt

Jugendamtsname

Frage 3

7

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

7

7

7

7

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

09.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 87 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 90 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X X

2020 91 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 92 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 98 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

09.21 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Amt für Kinder, Jugend und Familie der Bundesstadt Bonn

Jugendamts-Nr.

Kinderkliniken

Ausbau Telearbeit, Flexible Arbeitszeit, Fortbildungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

424

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Amt für Kinder, Jugend und Familie der Bundesstadt Bonn

Jugendamtsname

Frage 3

100

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

90

90

100

100

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

05.18

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 keine Angabe möglich

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 keine Angabe möglich 2020 X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X

2022 keine Angabe möglich 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Oberhausen - Bereich Kinder, Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

-

Interner kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

x

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

409

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Oberhausen - Bereich Kinder, Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

Höher als EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

Angabe nicht möglich

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 2

2018 7 2018 Newsletter 2021 2

2019 7 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 7 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 0 2019

2020 1 2020 X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kinder, Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

-

- regelmäßige Fortbildungen  - Supervision 1 x im Monat  - Mobiles Arbeiten  - Team- und Fachtage  - Kinderschutzkonferenz 1x jährlich  - ausführliche und strukturierte Einarbeitung im Rahmen des Onboarding 

Prozesses  - syst. Heranführung an das Thema Kinderschutz im Rahmen der Berufseinsteiger*innen Stelle  -

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

06.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

277

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Jugendamt Werne, Abt. .1 Kinder, Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

13

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

13

13

13

13

13

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

06.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 89,25 2017 Intranet 2020 0,5

2018 93 2018 Newsletter 2021 0,5

2019 93,5 2019 Mailversand 2022 0,5 2020 X X X

2020 97,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 97,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 99,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 2 2017 X X X X

2018 2 2018 X X X X

2019 2 2019 X X X X

2020 2 2020 X X X X

2021 2 2021 X X X X

2022 2 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Abteilung Jugend, Kreis Gütersloh

Jugendamts-Nr.

-

regelmäßige Mitarbeitergespräche, regelmäßige Teamsitzungen und kollegiale Beratung, gemeinsame Weihnachts-/Sommerfeste, Förderung und Unterstützung bei Fortbildungen und beruflicher Weiterentwicklung, 

Willkommensmappen und On-Boarding Konzept für neue Mitarbeitende, Geburtstagsrituale und Jubiläumsfeiern, Teambuilding-Ausflüge, Betriebssport

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

02.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

100

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

X

Abteilung Jugend, Kreis Gütersloh

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

02.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 

 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 46,8 2017 Intranet 2020 1

2018 48,9 2018 Newsletter 2021 1

2019 51,6 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X

2020 50,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 59,9 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 59,4 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 0,2 2021 X

2022 0,3 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.06.2022 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Hamm

Jugendamts-Nr.

ehrenamtliche Gruppenleitung 

einer Jugendgruppe

strukturierte Einarbeitung mit einem Patensystem, qualifizierte und regelmäßige Fort- und Weiterbildung (Kinderschutz, Gesprächsführung, Recht, sowie spezifische Schwerpunktfortbildungen je nach Interesse und 

Bedarf), regelmäßige Supervisionsmöglichkeiten (Team- und Fallbezogen), Zusatzleistungen (z.B. weitgehend vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente, Möglichkeit Dienstrad-Leasing, Job-Ticket), Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatem, Teamtage zur Teamentwicklung, Mitarbeit am gesamtstädtischen Kultur- und Wertprozess, Aufsteigschancen innerhalb der Abteilung/ des Amtes, transparente und verlässliche 

Kommunikationsstruktur

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

190

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Hamm

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

18.02.2015

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 7 2017 Intranet 2020 2

2018 7 2018 Newsletter 2021 1

2019 8 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X X

2020 8 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 8 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 11 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X X

2018 1 2018 X X

2019 1 2019 X X

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Jugendamt Stadt Geldern

Jugendamts-Nr.

-

Home Office taugliche technische Ausstattung. Flexibles Arbeiten ermöglich. Dienstliches Angebot der Supervision.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

429

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Jugendamt Stadt Geldern

Jugendamtsname

Frage 3

25

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

16

16

21

22

20

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

01.21

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 8,5 2017 Intranet 2020 2

2018 8,5 2018 Newsletter 2021 3

2019 8,5 2019 Mailversand 2022 3 2020 X X X

2020 8,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 8,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 8,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 1 2017 X

2018 1 2018 X

2019 1 2019 X

2020 1 2020 X X

2021 0 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.22 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Amt für Jugend, Bildung und Sport / Jugendamt Wermelskirchen

Jugendamts-Nr.

-

regelmäßige Supervision und kollegiale Beratung, Einzelbüros und genügend Besprechungsräume, technische Ausstattung gut (Rückengerechter Schreibtisch, aktuelle Arbeitssoftware, zwei Bildschirme, etc.), 

regelmäßige Mitarbeitergespräche und Morgenrunden, Rücksprache mit Sachgebietsleitung regelmäßig möglich

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

411

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Amt für Jugend, Bildung und Sport / Jugendamt Wermelskirchen

Jugendamtsname

Frage 3

3,5

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

03.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 16,8 2017 Intranet 2020 3

2018 16,8 2018 Newsletter 2021 3

2019 17,3 2019 Mailversand 2022 3 2020 X X

2020 17,3 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 17,3 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 17,36 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 0,12 2019 X

2020 0,17 2020 X

2021 2 2021 X X

2022 1 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Detmold

Jugendamts-Nr.

der Ak befindet sich noch im 

Aufbau

regelmäßiger Austausch über Fallverständnis, Fallsupervision und Teamsupervision, Sozialräume, direkter Zugang zu Vorgesetzen, Weihnachtsfeier organisiert von Vorgesetzten, fachliche Beteiligung in 

Umstrukturierungsprozessen, Rathausparty für alle Mitarbeitenden, schnelle Nachbesetzung von freien Stellen durch eine Dauerausschreibung um das Verfahren zu verkürzen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

04.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

134

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Detmold

Jugendamtsname

Frage 3

15

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

6

6

6

6

12

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

03.22

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 11 2017 Intranet 2020 1,03

2018 11 2018 Newsletter 2021 1,4

2019 13 2019 Mailversand 2022 1,68 2020 X X

2020 14,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 15 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 16 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 1 2020 X X

2021 1 2021 X X

2022 0,5 2022 X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Fachbereich Jugend und Familie / Stadt Dülmen

Jugendamts-Nr.

-

- Arbeitsbedingungen anpassen   - gute Einarbeitung gewährleisten   - Fortbildung ermöglichen  - echt Wertschätzung im Mitarbeiter*innendialog vermitteln  - Fachlichkeit der MA anerkennen und unterstützen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

02.23

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

1

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Fachbereich Jugend und Familie / Stadt Dülmen

Jugendamtsname

Frage 3

11

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

6

6

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

02.23

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 12 2017 Intranet 2020 1

2018 12 2018 Newsletter 2021 1

2019 12 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 12 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 12 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 15 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0,5 2017 X X X X

2018 0,5 2018 X X X X

2019 0,5 2019 X X X X

2020 0,5 2020 X X X X

2021 0,5 2021 X X X X

2022 0,5 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

07.15 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Stadtjugendamt Gummersbach

Jugendamts-Nr.

SchulsozialarbeiterInnen, 

Beratungsstellen

Home-Office, Einarbeitungsprogramm, Mentoren, Teamtag, Supervision, zeitnahe Besetzung vakanter Stellen, 28,5 HzE Fälle pro Mitarbeiter, Gesundheitsprophylaxe,  gemeinsame Freizeitveranstaltungen, 

Begrüßungsgeschenk, etc.

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

478

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

X

Stadtjugendamt Gummersbach

Jugendamtsname

Frage 3

7

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

7

7

7

7

7

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

X

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

X

X

X

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

09.12

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X

X



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 5 2017 Intranet 2020 2

2018 5 2018 Newsletter 2021 2

2019 6 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X

2020 6,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 6,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 6,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 0 2017

2018 0 2018

2019 0 2019

2020 0 2020

2021 0 2021

2022 2 2022

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Lohmar, Amt für Jugend und Familie

Jugendamts-Nr.

-

Supervision, formale und informale Zusammenkünfte, Fort- und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Jobticket, flexible Arbeitszeiten, Humor, persönliche Gespräche mit Leitungen, Präsenz von Leitung, kleine 

Aufmerksamkeiten u.a. Weihnachten, Sicherheit des Arbeitsplatzes durch unbefristete Stellen, Feedback, Kommunikation

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.06.2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

476

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Lohmar, Amt für Jugend und Familie

Jugendamtsname

Frage 3

4

Ja, aber unregelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

4

4

4

4

4

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

31.12.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 1,5

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 1,5

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 1,5 2020 X X

2020 keine Angabe möglich 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 keine Angabe möglich 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 14,7 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 keine Angabe möglich 2019 X

2020 keine Angabe möglich 2020 X

2021 keine Angabe möglich 2021 X

2022 keine Angabe möglich 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Kreis Unna

Jugendamts-Nr.

OGS, Schulsozialarbeit, 

Programme, 

Familienpatenprogramm, 

Jugendhilfeeinrichtung, 

Einrichtung Menschen mit 

Behinderung, 

Frühförderstelle, 

Supervision, Teamaustausch, wertschätzender Umgang, technische Ausstattung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

270

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Kreis Unna

Jugendamtsname

Frage 3

keine Angabe möglich

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

keine Angabe möglich

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

2008

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 11 2017 Intranet 2020 0,3

2018 11 2018 Newsletter 2021 0,3

2019 10,5 2019 Mailversand 2022 0,5 2020 X X

2020 8,25 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X

2021 7,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X

2022 9,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017 X

2018 keine Angabe möglich 2018 X

2019 0 2019 X

2020 0 2020 X

2021 0 2021 X

2022 0 2022 X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Rheine

Jugendamts-Nr.

-

- Reduzierung des Zielwerts von 30 auf 26 hilfeplangesteuerten Fällen pro VZÄ  - Schaffung einer zusätzlichen Leitungsstelle in 2019 (Verbesserung Verhältnis Leitung/Fachkräfte)  - regelmäßige Teamsupervision als 

Standard  - Fortbildungsangebote

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

30.06.2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

73

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Rheine

Jugendamtsname

Frage 3

7

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

6

6

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

30.06.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 23,5 2017 Intranet 2020 1

2018 24,5 2018 Newsletter 2021 1

2019 24,5 2019 Mailversand 2022 1 2020 X X X

2020 24,5 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 24,5 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 24,5 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 keine Angabe möglich 2020

2021 1 2021 X X X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

02.23 Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Remscheid, Fachdienst Jugend

Jugendamts-Nr.

-

Angebot von Fortbildungen, Ausstattung mit Handy, Möglichkeit mit Bereitstellung Laptops, Dienstwagen pro Team, Teamtage, gemeinsame informelle Veranstaltungen, Fallzahlrelation (HzE) gemäß GPA 1: 30, 

Einarbeitungskonzept, regelmäßige Teambesprechungen

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

410

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Stadt Remscheid, Fachdienst Jugend

Jugendamtsname

Frage 3

14

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

14

14

14

14

14

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

23.01.2023

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 
 
 
 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 keine Angabe möglich 2017 Intranet 2020 keine Angabe möglich

2018 keine Angabe möglich 2018 Newsletter 2021 2

2019 keine Angabe möglich 2019 Mailversand 2022 2 2020 X X X X

2020 36 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 36 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X X

2022 37 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 keine Angabe möglich 2019

2020 1 2020

2021 1 2021

2022 2 2022 X X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

- Nein

Antwort zu Frage 5.1:

Stadt Solingen

Jugendamts-Nr.

-

Supervision, kollegiale Beratung, Mitarbeitergespräch, Mitarbeiterbefragung, Teamtag

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Nein

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

01.06.2023

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

412

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Nein

Stadt Solingen

Jugendamtsname

Frage 3

11

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

10

10

10

10

10

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

01.06.2023

-

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6



 

Frage 2.1

Wie werden Angebote nach § 72 Abs. 3 

SGB VIII den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen bekannt gemacht?

2017 23,1 2017 Intranet 2020 2

2018 22,7 2018 Newsletter 2021 2,1

2019 24,9 2019 Mailversand 2022 3,4 2020 X X X

2020 26,7 2020 Umlauf / Broschüre 2021 X X X

2021 31,1 2021 Mitarbeitergespräche 2022 X X X

2022 35,2 2022 Andere, nicht aufgef. Bekanntmachung

Keine Angabe möglich

2017 keine Angabe möglich 2017

2018 keine Angabe möglich 2018

2019 1 2019 X

2020 2 2020 X

2021 1 2021 X

2022 1 2022 X X X

Das JA, 

insbesondere 

der ASD

Geheimnisträger gem. § 4 Abs. 4 

zur Koop. und Infor. im 

Kinderschutz

Schulen

Gesundheitsämter

Polizei u. Ordnungsdienste

Familiengerichte

Staatsanwaltschaften

Insofas Verfahrensbeistände

Frage 8

01.01.2023 Ja, aber nicht turnusmäßig

Antwort zu Frage 5.1:

Kreis Höxter

Jugendamts-Nr.

-

Einen flexiblen Arbeitszeitrahmen zur Gestaltung der persönlichen Arbeitszeit und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und privaten Angelegenheiten / flexible Arbeitszeitmodell / Möglichkeit zur Inanspruchnahme von 

mobilem Arbeiten / Betriebskindergarten zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren / regelmäßige Fortbildungen zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung

Frage 7.1

Antwort: Siehe unten

Weitere:

Ja

Zu wann ist die Errichtung einer lokalen 

Koordinierungsstelle zur Steuerung des 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Wann wurde die 

Koordinierungsstelle 

eingerichtet?

-

 Gibt es im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit des 

Jugendamtes eine Koordinierungsstelle für das 

Netzwerk Kinderschutz nach § 9 

Landeskinderschutzgesetz?

Frage 7

Träger der 

Eingliederungshilfen für 

Minderj. nach dem SGB 9 

vom 23.12.16

Netzwerk Frühe Hilfe

Angaben nicht möglich

Gibt es einen Kinderschutzbedarfsplan?

120

Frage 6.2

Welche Akteure sind beteiligt?

Andere

Wie viele Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB 

VIII wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

Frage 2.2

Gesprächsführung mit Kindern Täterstrategien
Interdisz. Zusammenarbeit / 

Datenschutz

Eigene Angebote des JA
Angebote der 

LJA

externe 

Anbieter

Ja

Kreis Höxter

Jugendamtsname

Frage 3

7

Ja, regelmäßig

Wie viele Planstellen sind im Tätigkeitsfeld 

"Kinderschutzaufgaben mit 

Garantenstellung" im Allgemeinen 

Sozialen Dienst vorgesehen?

Wie viele für Insofas in freier, oder 

öffentlicher Trägerschaft sind für die 

Durchführung von Beratungen von 

Gefährdungseinschätzungen vorgesehen?

Werden den Mitarbeitenden im Jugendamt 

Angebote nach § 72 Abs. 3 SGB VIII 

gemacht?

Frage 1 Frage 2

5

5

5

6

6

Angaben nicht möglich

Frage 2.3

Andere
Angaben nicht 

möglich

Welche Art von Angeboten wurden genutzt?

Erkennen von Anzeichen 

sexual. Gewalt

diagnostische Verfahren zur Abklärung des 

Verdachts auf sexualisierte Gewalt

Welche Themen waren Gegenstand der Fortbildungen?

Frage 4

EG S 14 TVöD-SuE

Frage 5.1

Welche Möglichkeiten wurden genutzt, um ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen?

Wie viele Fortbildungen mit dem 

Schwerpunkt  sexualisierter Gewalt  

wurden durchschnittlich pro Mitarbeiter 

und Jahr in Anspruch genommen?

X

 Welche Möglichkeiten haben das 

Landesjugendministerium, die LJA und die JA genutzt, 

um eine ausreichende Personalausstattung der JA zur 

effizienten Erfüllung ihrer Aufgaben sicherzustellen, ein 

wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen und eine 

angemessene Bezahlung zu ermöglichen?

Frage 5

X

X

X

Träger von 

Einricht. und 

Diensten mit 

denen Vereinb. 

nach § 8a Abs. 

4 SGB VII

 Zu wann ist die Errichtung eines 

Netzwerkes im Sinne von § 9 

Landeskinderschutzgesetz geplant?

Frage 6.1

Wann wurde das Netzwerk Kinderschutz 

eingerichtet?

-

01.01.2023

Gibt es im Jugendamtsbezirk oder im Rahmen interkommunaler 

Zusammenarbeit ein Netzwerk Kinderschutz, dass die Aufgaben nach § 

9 Landeskinderschutzgesetz erfüllt?

Frage 6

X
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